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ZUSAMMENFASSUNG

Das Buch enthält die Ergebnisse des von der Hans-Böckler-Stiftung in den 
Jahren 2014 bis 2017 geförderten Forschungsprojekts „Widerspruchsaus-
schüsse in der Sozialversicherung – Bestandsaufnahme und Wirkungsanaly-
se“ des Zentrums für Sozialforschung Halle und der Universität Kassel, das 
von den Herausgebern geleitet wurde. Weiterhin sind Beiträge enthalten, die 
die Forschungsergebnisse kommentieren und aus einer im Januar 2017 in 
Kassel durchgeführten Konferenz des Projekts und des Forschungsverbunds 
Sozialrecht und Sozialpolitik (FoSS) der Universität Kassel und der Hoch-
schule Fulda hervorgegangen sind.

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden die Widerspruchsausschüsse 
der deutschen Sozialversicherungsträger insbesondere durch eine Befragung 
ihrer Mitglieder, eine Analyse der Satzungen der Sozialversicherungsträger 
und Analysen von Recht und Rechtsprechung erforscht.

Zu den zentralen Ergebnissen gehören Einblicke in die Vorbereitung 
und Durchführung der nicht öffentlichen Sitzungen der Widerspruchsaus-
schüsse, in die Bedingungen ihrer Entscheidungsfindung und in das Zusam-
menwirken zwischen dem verwaltungsinternen Abhilfeverfahren und der 
Entscheidung der Ausschüsse. Ebenso wurden Daten über die unterschiedli-
che Wahrnehmung des Verfahrens durch die Hauptamtlichen, die Arbeitge-
bervertreter und die Versichertenvertreter erhoben und daraus Bewertungen 
und Vorschläge entwickelt. 

Die weiteren Beiträge verknüpfen die Ergebnisse und Thesen aus dem 
Projekt mit Forschungsergebnissen und Forschungsprogrammen der Rechts-
soziologie, der Verwaltungswissenschaft und der Politikwissenschaft sowie 
mit dem Forschungsstand aus Großbritannien. 
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EINLEITUNG

Armin Höland und Felix Welti

Die Alltagserfahrung zeigt, dass Widerspruchsausschüsse in der Sozialversiche-
rung eine erstaunlich wenig bekannte Institution des Sozialstaats sind. Das er-
staunt vor allem aus zwei Gründen. Zum Ersten ist der mögliche Wirkungs-
kreis der Widerspruchsausschüsse immens groß. Nimmt man die verschiede-
nen Zweige der Sozialversicherung zusammen, so werden mehr als 90 Prozent 
der Menschen in Deutschland und zum Teil auch im Ausland von wenigstens 
einem Zweig der deutschen Sozialversicherung erfasst. Theoretisch könnten 
damit mindestens 72 Millionen Sozialversicherte in die Situation kommen, ge-
gen einen sie belastenden Bescheid ihres Sozialversicherungsträgers Wider-
spruch zu erheben und damit letztlich auf dessen Entscheidung angewiesen zu 
sein.1 Zum Zweiten ist der Abstand zwischen Bedeutung und Kenntnis der In-
stitution auch im Hinblick auf den von Widerspruchsausschüssen zu verarbei-
tenden Geschäftsanfall erstaunlich. In mehr als 800.000 Fällen im Jahr werden 
gegenwärtig Widersprüche von Sozialversicherten gegen Entscheidungen von 
Versicherungsträgern erhoben. Auch wenn davon nur etwas weniger als die 
Hälfte aller Verfahren vor einen Widerspruchsausschuss gelangt,2 erreicht der 
Geschäftsanfall der Ausschüsse eine erhebliche Größenordnung. Sie entspricht 
in etwa derjenigen Zahl der Neuzugänge bei den Sozialgerichten,3 deren Tätig-
keit viel stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 

Es ist nicht so, dass die Existenz von Widerspruchsausschüssen bewusst 
verborgen würde. Hinweise auf ihre Tätigkeit finden sich in den Satzungen 
der Sozialversicherungsträger und in den beim Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales gesammelten Geschäftsstatistiken der Träger, bisweilen 
auch in der Öffentlichkeitsarbeit von Sozialversicherungsträgern, Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden. Außerdem lässt jeder von einem Wider-
spruchsausschuss erlassene Bescheid seine institutionelle Herkunft erkennen. 

1	 Die breiteste Erfassung hat die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) mit derzeit 56,06 Millionen 
Mitgliedern (Stand 2017), zu denen 16,25 Millionen beitragsfrei in der GKV Versicherte kommen, mithin 
insgesamt 72,31 Millionen Leistungsberechtigte. In der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) lag die 
Zahl der Versicherten am 31. Dezember 2015 bei knapp 54 Millionen.
2	 Der Anteil beträgt derzeit 46 Prozent. Der Rest wird auf andere Weise, vor allem durch Abhilfe, erle-
digt.
3	 Im Jahr 2016 gingen 356.562 Klagen bei den 68 Sozialgerichten in Deutschland ein.
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Die Unauffälligkeit der rund 1.000 bis 1.200 Widerspruchsausschüsse in 
der Sozialversicherung in Deutschland scheint ihren Grund eher darin zu ha-
ben, dass sie nicht als eigenständige Institution im Prozess der Bearbeitung 
eines Widerspruchs wahrgenommen werden. Widerspruchsausschüsse sind, 
im Unterschied zu Sozialgerichten, keine eigenständigen öffentlichen Ein-
richtungen und vor allem sind ihre Sitzungen nicht öffentlich. Sie sind durch 
das Satzungsrecht geschaffene, funktionale Einheiten zur Entscheidung über 
diejenigen Widersprüche, die nicht vorher von der Verwaltung auf andere 
Weise erledigt wurden. In den Ausschüssen wirken ehrenamtliche und oft 
auch hauptamtliche Mitglieder beratend und entscheidend zusammen. 
Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe sind in Geschäftsordnungen und 
Richtlinien geregelt, die, im Unterschied zu den Verfahrensordnungen und 
Geschäftsverteilungsplänen von Gerichten, im Allgemeinen nicht öffentlich 
zugänglich sind. Alles in allem ist es daher für Außenstehende nicht einfach, 
die Tätigkeit von Widerspruchsausschüssen als eine eigenständige Funktion 
innerhalb des sozialversicherungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens zu 
identifizieren.

Die quantitative Bedeutung der Tätigkeit von Widerspruchsausschüssen 
in der Sozialversicherung wie auch ihre das Vorverfahren abschließende und 
den weiteren Rechtsweg zu den Sozialgerichten eröffnende Funktion werfen 
Fragen des Zugangs zum Recht wie auch zu der Prüfqualität, der Filterfunk-
tion und zu anderen Wirkungen der Widerspruchsausschüsse auf. 

Dass es so wenig allgemeines Wissen über Widerspruchsausschüsse und 
ihre Tätigkeit in der Öffentlichkeit gibt, ist auch, und wahrscheinlich vor al-
lem, eine Folge davon, dass es bislang so wenig Forschungswissen zu dieser In-
stitution gibt. Forschungswissen kann dazu beitragen, Einrichtungen und 
Verfahren bekannt zu machen, weitere Forschungsprozesse auszulösen und 
Theoriebildung anzuregen. Mit den Wirklichkeitsbedingungen von Wider-
spruchsausschüssen in der Sozialversicherung hat sich, sieht man von einer in 
den folgenden Beiträgen mehrfach zitierten Untersuchung aus den frühen 
1980er-Jahren ab,4 so gut wie keine rechtssoziologisch-empirisch angelegte 

4	 Ulrich Horn, Bedingungen und Funktionen des Rechtsschutzes gegenüber standardisierten Entschei-
dungen in der Rentenversicherung, Kassel 1983. Erschienen in der Reihe Arbeitspapiere der Forschungs-
gruppe Verwaltungsautomation der Gesamthochschule Kassel, Nr. 32, unter der wissenschaftlichen Lei-
tung von Prof. Dr. Hans Brinckmann und Prof. Dr. Klaus Grimmer; siehe ders., Normvollzug in einer au-
tomatisierten Massenverwaltung. Ein empirischer Beitrag zur Rechtswirksamkeit in öffentlichen Organi-
sationen, in: Organisation und Recht. Organisatorische Bedingungen des Gesetzesvollzugs. Jahrbuch für 
Rechtssoziologie und Rechtstheorie Band 7, hrsg. von Erhard Blankenburg und Klaus Lenk unter Mitar-
beit von Ralf Rogowski, Opladen 1980, S. 242–253.
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Untersuchung befasst. Das im Zeitraum 2014 bis 2017 mit Förderung der 
Hans-Böckler-Stiftung durchgeführte Forschungsprojekt zu Widerspruchs-
ausschüssen in der Sozialversicherung, das den hauptsächlichen Gegenstand 
der in diesem Buch versammelten Beiträge bildet, ist mithin seit fast 40 Jah-
ren der erste Versuch, mithilfe empirischer Rechtsforschung die Existenz- 
und Tätigkeitsbedingungen dieser Institution und der in ihr wirkenden Ak-
teure auszuleuchten. Das Forschungsprojekt hatte zwei grundlegende Ziele. 
Zum einen sollte es die Einrichtung der Widerspruchsausschüsse, ihre Orga-
nisation und Arbeitsweise, die in den Ausschüssen wirkenden Personen und 
deren Wahrnehmungen hinsichtlich Tätigkeit und Wirkungen auf der 
Grundlage der Befragung von Mitgliedern von Widerspruchsausschüssen er-
fassen und untersuchen. Diese Zielsetzung stand, schon nach der Bestim-
mung des Forschungsgegenstandes, im Vordergrund. 

Darüber hinaus wollte und will das Forschungsprojekt einen Beitrag leis-
ten zum Forschungsstand der im Sozialrecht insgesamt bislang nur schwach 
vertretenen Rechtssoziologie, hier insbesondere zu den großen Themen des 
Zugangs zum Recht, zum Vorfeld der sozialgerichtlichen Verfahren, zur In-
teraktion zwischen Ehrenamt und Hauptamt, d. h. zwischen Laienwissen 
und Fachwissen in einem rechtlichen Verfahren, und zu Formen der Streit-
beilegung im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren. Damit 
schließt das Projekt auch an die Forschung über bürgerschaftliches Engage-
ment und über das Wirken von Verbänden im sozialpolitischen und sozial-
rechtlichen Rahmen an.

Eng angelagert an das rechtssoziologische Erkenntnisinteresse sind Fra-
gen, die vor allem von der Politikwissenschaft, aber auch von der Verwal-
tungswissenschaft und Staatslehre, behandelt werden. Die Träger der Sozial-
versicherung sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung wird im Grundsatz durch die Versi-
cherten und die Arbeitgeber ausgeübt (§ 29 Abs. 1 und 2 SGB IV), die dazu 
Vertreterversammlungen und Verwaltungsräte wählen (§ 33 SGB  IV), die 
durch Satzung den Erlass von Widerspruchsbescheiden besonderen Aus-
schüssen übertragen können (§ 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IV). Mit dieser in-
stitutionellen Verortung bilden Widerspruchsausschüsse eine Organisations- 
und Handlungsform im Rahmen der funktionalen Selbstverwaltung und 
damit einer zwischen Gesellschaft und Staat stehenden dritten Sphäre der In-
teressenbildung und Rechtsanwendung. Das wirft Fragen nach den Besonder-
heiten der Rechtspraxis in der Selbstverwaltung und nach den Wirkungen der 
Übertragung der Ausübungsbefugnis auf die genannten beiden Trägergrup-
pen der Versicherten und der Arbeitgeber und ihrer jeweiligen Verbände auf, 
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die empirisch fundiert auf anderer Grundlage beantwortet werden können als 
aufgrund nur abstrakter Diskussion staatsrechtlicher Legitimation.

Ein Forum der Präsentation und Diskussion wichtiger Forschungsergeb-
nisse bot der Workshop „Rechte, Konflikte und Wirklichkeiten im Verfahren 
der Widerspruchsausschüsse und Sozialgerichte“ am 19. und 20. Januar 2017 
im Jacob-Grimm-Saal des Bundessozialgerichts in Kassel. Inhaltlich gestaltet 
wurde er von den Forscherinnen und Forschern der beiden das Projekt tra-
genden Einrichtungen, der Universität Kassel, hier der Professur für Sozial- 
und Gesundheitsrecht, Recht der Rehabilitation und Behinderung von Felix 
Welti, und dem Zentrum für Sozialforschung Halle e. V. (ZSH). Auch der 
Workshop in Kassel war nur möglich aufgrund der Förderung durch die 
Hans-Böckler-Stiftung. Die ganz überwiegende Zahl der Beiträge dieses Bu-
ches ist auf dem Workshop vorgestellt und diskutiert worden. Die Reihenfol-
ge der Beiträge folgt im Wesentlichen derjenigen des Workshops. 

Die Diplomsoziologin Sabine Böttcher aus dem ZSH legt mit ihrem Bei-
trag zu den Forschungsergebnissen zu den ehrenamtlichen und hauptamtli-
chen Mitwirkenden in Widerspruchsausschüssen – eine Auswahl die metho-
dische und datenmäßige Grundlage für das gesamte Forschungsmaterial und 
steht daher sinnvollerweise am Anfang der Abhandlung. Ebenfalls in die 
Zuständigkeit von Sabine Böttcher gefallen ist die Übertragung der über meh-
rere Monate gehenden Diskussion in der Forschungsgruppe des zentralen 
Erhebungsinstruments, eines 18 Seiten umfassenden Fragebogens für die Mit-
glieder von Widerspruchsausschüssen, in dessen offline wie online ausfüllbare 
Endfassung. Die einlaufenden Daten wurden von ihr bzw. unter ihrer Auf-
sicht eingelesen, von Fehlern bereinigt und in die Auswertung überführt. Da 
das Datenmaterial, wie häufig, im gegebenen zeitlichen Rahmen nur zu Tei-
len ausgewertet werden konnte, haben sich die Herausgeber entschlossen, die 
gesamte Datendokumentation in einem gesonderten Band für weitere For-
schungszwecke zur Verfügung zu stellen.

Vorwiegend sozialrechtssoziologische Fragen und Ergebnisse in Bezug 
auf den Forschungsgegenstand erörtert Armin Höland in seinem Beitrag Wi-
derspruchsausschüsse in der Sozialversicherung – rechtssoziologische Er-
kenntnisse zu einer wenig bekannten Institution. Sozialrechtliche Fragen zur 
Sachverhaltsermittlung im Dialog mit der sozialwissenschaftlichen Betrach-
tung der Konstruktion von Wissensordnungen bilden den Gegenstand des 
Beitrags von Felix Welti Die Entscheidungsgrundlagen des Widerspruchsau-
schusses, insbesondere die sachkundige Begutachtung. 

In dem sich anschließenden Beitrag Das Widerspruchsverfahren und die 
Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung gehen Manuela Fischer 
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Einleitung

und Felix Welti vor allem rechtswissenschaftlich auf die Bedeutung und die 
Funktionen des Widerspruchsverfahrens ein, schildern den Ablauf des Ver-
fahrens, betrachten den Widerspruchsausschuss als institutionalisierte Selbst-
verwaltung und beschreiben das Zustandekommen der Entscheidung unter 
inhaltlichen wie zeitlichen Gesichtspunkten mit Blick auf die gerichtliche 
Überprüfung der Widerspruchsbescheide.

Eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive legt Rainer Pitschas in sei-
nem Beitrag Konflikte, Rechtsschutz und Wirklichkeiten im Verfahren der 
sozialversicherungsrechtlichen Widerspruchsausschüsse – eine verwaltungs-
wissenschaftliche Perspektive an die Institution und Verfahren der Wider-
spruchsausschüsse in der Sozialversicherung an. Der von ihm gewählte An-
satz des akteurszentrierten Institutionalismus führt Pitschas zu einer 
Beschreibung der Widerspruchsausschüsse als entwicklungsoffene „persona-
lisierte“ Steuerungsressource sozialpolitischer Programmierung. In dieser 
Kennzeichnung angelegt ist eine kritische Wahrnehmung der Indienstnah-
me des Ehrenamtes als „Betroffenenpartizipation“. Aus ihr folgt die Aufgabe, 
verstärkte Subjektivität durch die Mitwirkung Organisations- bzw. Fachfrem-
der mit der Orientierung der Entscheidungen der Widerspruchsausschüsse 
an der Rechtslage und der Interessenlage des Trägers in Einklang zu bringen. 
Vor diesem Hintergrund gelangt Pitschas zu einer skeptischen Bewertung 
der den Widerspruchsausschüssen zugeschriebenen Rechtsschutz- und Be-
friedungsfunktion.

Hubert Rottleuthner untersucht den Konflikt zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und Sozialleistungsträgern im Spiegel der Rechtssoziologie in einem 
Beitrag, der an Forschungsbestände der Rechtssoziologie im Bereich der Jus-
tizforschung anschließt und mit dem Bild des „Trichters“ die Bedingungen 
deutlich macht, die auf den Zugang zu den Sozialgerichten im Bereich der 
Sozialversicherung einwirken. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die Fil-
terwirkung der Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse und auf die rechtsso-
ziologisch außerordentlich schwierige Frage der Wirkungen von Existenz 
und Entscheidung dieser Ausschüsse.

Britta Rehder bietet in ihrem Beitrag Konflikte vor den Sozialgerichten 
aus politikwissenschaftlicher Perspektive: Thesen und Forschungsperspekti-
ven Untersuchung und Forschungsprogramm. Als theoretische Grundlagen 
für ihre Analyse zieht sie zum einen die Konflikttheorie von Ralf Dahren-
dorf, zum anderen die Anerkennungstheorie von Axel Honneth heran. In ei-
ner an beide Theorieangebote verknüpfenden Betrachtung sieht sie das Sozi-
algericht „als Ort der Austragung von Gruppenkonflikten um Anerkennung 
und Herrschaft“. Die die Geschichte der Streitaustragung im Sozialrecht seit 
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dem 19. Jahrhundert einbeziehende Analyse verstärkt die These von der Sozi-
algerichtsbarkeit als Auseinandersetzung zwischen Sozialbürger und Staat 
um Macht. Diesen Ausgangsbefund reflektiert die Verfasserin im Anschluss 
unter dem Blickwinkel des Wandels des Wohlfahrtsstaates und mit der Frage 
nach Veränderungen in den Konfliktanlässen und Konfliktakteuren. Im Er-
gebnis sieht sie den Wandel des deutschen Wohlfahrtsstaats vor allem als eine 
Auseinandersetzung alter und neuer Akteure um eine Neujustierung ihrer 
Gestaltungsrechte und Lebenschancen. 

Unter Bezug auf ausgewählte Forschungsdaten greift Armin Höland in 
dem Beitrag Zur Empirie des Widerspruchsverfahrens und der Streitbehand-
lung in der Sozialversicherung Verfahren und Formen der Konfliktbeilegung 
in der Verwaltung der Sozialversicherungsträger auf, so insbesondere die Ab-
hilfe, die Zurücknahme des Widerspruchs und die Erledigung auf sonstige 
Weise, und untersucht Arbeitsweise und Wirkungen der Tätigkeit von Wi-
derspruchsausschüssen.

Die Diplomsoziologin Christina Buchwald und die Juristin Elisabeth Kraus-
beck stellen gemeinsam mit Armin Höland in ihrem Beitrag Erkenntnisse zum 
Widerspruchsverfahren aus den Akten sozialgerichtlicher Verfahren vor. Die 
hier diskutierten Erkenntnisse verdienen schon deshalb besondere Beach-
tung, weil die Auswertung von insgesamt 447 sozialgerichtlichen Akten mit 
sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten den einzigen Zugang zum vor-
ausgegangenen Widerspruchsverfahren auf schriftlicher und aktenförmiger 
Grundlage eröffnen. Auch wenn die Untersuchung naturgemäß nur Aussa-
gen über die Teilmenge der zu Gericht weitergeführten Widerspruchsverfah-
ren treffen kann, bietet die Untersuchung interessante, zu weiterer Forschung 
einladende Erkenntnisse zu Themen, Personen, rechtlicher Vertretung und 
zeitlichen Abläufen des Widerspruchsverfahrens.

Alle Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung sind durch die 
Satzungen der Versicherungsträger geschaffene Rechtsgebilde. Die erhebli-
che Pluralität von Trägeraufgaben und Trägertraditionen spiegelt sich in ei-
ner kaum weniger pluralen satzungsrechtlichen Ausgestaltung der Wider-
spruchsausschüsse und ihrer Verfahren. Mit ihrer Untersuchung Das 
Satzungsrecht der Sozialversicherungsträger als Grundlage und Gestaltungs-
mittel für das Widerspruchsverfahren und die Widerspruchsausschüsse trägt 
Elisabeth Krausbeck, soweit wir erkennen können zum ersten Mal, für ausge-
wählte Merkmalsgruppen von Organisation, Zusammensetzung, Befugnis-
sen und Verfahren Erkenntnisse aus den entsprechenden Satzungen von 162 
Versicherungsträgern sowie aus den Geschäftsordnungen von 15 Versiche-
rungsträgern zusammen.
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Einleitung

Einen wichtigen, weil vor nationalstaatlicher Rechtsinnenschau bewah-
renden, Schlusspunkt setzt der schottische Sozialrechtsforscher Michael Adler 
mit seinem Beitrag Widerspruchsausschüsse und Verwaltungsrechtsschutz. 
Der Verfasser ordnet in seinem Beitrag den Rechtsschutz gegenüber (Sozial-)
Verwaltungsakten in ein Modell des Verwaltungsrechtsverhältnisses ein, das 
mit seinen Ausprägungen bürokratischer, professioneller, rechtlicher, ma-
nagementhafter, verbraucherorientierter und marktförmiger Verwaltung je-
weils unterschiedliche Anknüpfungspunkte für den Rechtsschutz eröffnet. 
Im engeren Sinne vergleichend ist die aufschlussreiche Betrachtung des deut-
schen Verwaltungsverfahrens aus der Sicht des Vereinigten Königreichs.

Als Herausgeber danken wir den vielen Mitgliedern der Widerspruchs-
ausschüsse, Beschäftigten von Sozialversicherungsträgern, Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden und den Richterinnen und Richtern der Sozialge-
richte Halle (Saale), Berlin und Kassel, die die empirischen Arbeiten ermög-
licht haben. Wir danken zudem den Autorinnen und Autoren dieses Bandes, 
weiteren Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaft und Praxis, die die Er-
gebnisse diskutiert haben, der Hans-Böckler-Stiftung und ganz besonders 
Alexandra Richter, LL.  M., die die Entstehung dieses Buches redaktionell 
und inhaltlich umsichtig und engagiert begleitet hat und dabei von Tobias 
Dunz, B. A., unterstützt worden ist.

Felix Welti und Armin Höland, Kassel und Halle im Januar 2019
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DIE FORSCHUNGSERGEBNISSE ZU DEN EHRENAMT­
LICHEN UND HAUPTAMTLICHEN MITWIRKENDEN 
IN WIDERSPRUCHSAUSSCHÜSSEN – EINE AUSWAHL

Sabine Böttcher

Zusammenfassung: Vor dem hier vorgestellten Forschungsprojekt 
„Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung“ waren sowohl die 
Widerspruchsausschüsse an sich als auch die Mitglieder, die haupt- oder 
ehrenamtlich in ihnen tätig waren bzw. sind, ein blinder Fleck in der 
Sozialwissenschaft. Wer sind die Mitglieder? Was bewegt sie in ihrer Tä-
tigkeit? Welche Rolle spielt das Ehrenamt, wie funktioniert das Zusam-
menspiel mit dem Hauptamt? Diesen und anderen Fragen ging das Pro-
jekt nach. In diesem Beitrag werden ausgewählte Ergebnisse mit Blick auf 
die Personen vorgestellt, die im Widerspruchsausschuss haupt- und eh-
renamtlich an der Entscheidung mitwirken. Damit steht die individuelle 
Ebene der Widerspruchsausschussarbeit im Mittelpunkt.

 
1. Methodisches Vorgehen

Das „Herz“ des Forschungsprojekts war die Befragung aller Mitglieder von 
Widerspruchsausschüssen in der Sozialversicherung zu ihrer Tätigkeit in die-
sen Ausschüssen. Der Zugang zu den Mitgliedern der Widerspruchsausschüs-
se wurde über drei verschiedene Wege gesucht: 
–– Alle Sozialversicherungsträger wurden angeschrieben und um die Weiter-

leitung der Projektinformationen und der Zugangsdaten zur Befragung 
gebeten.

–– Ergänzend wurden Listenträger einbezogen und
–– Fragebögen an Personen und Institutionen direkt versandt, zu denen im 

Vorfeld der Befragung vor allem über Expert*innen-Interviews Kontakt 
entstanden war.

Obwohl die Größe der Grundgesamtheit unbekannt ist, können die Ergeb-
nisse aufgrund der hohen Anzahl an auswertbaren Fragebögen als repräsenta-
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tiv auf der Ebene der Widerspruchsausschüsse angesehen werden.1 Von den 
Sozialversicherungsträgern haben sich alle angesprochenen Zweige außer der 
Unfallversicherung an der Erhebung beteiligt.2 Systematische Ausfälle sind 
aufgrund der Unbekanntheit der Grundgesamtheit schwer zu erfassen.

2. Wer sind die Mitglieder der Widerspruchsausschüsse?

Von den 978 befragten Mitgliedern aus Widerspruchsausschüssen sind 807 
ehrenamtlich und 152 hauptamtlich im Widerspruchsausschuss tätig.3 

In der vergleichenden Gegenüberstellung von Haupt- und Ehrenamt ste-
hen nachfolgend sowohl die sozialdemografischen Merkmale Geschlecht 
und Alter als auch die berufsbiografischen Merkmale höchster Berufs- und 
Bildungsabschluss sowie aktueller Erwerbsstatus im Fokus der Betrachtung. 
Zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden ehrenamtlichen Gruppen – 
Arbeitgebervertreter*innen und Versichertenvertreter*innen – wird auf diese 
gesondert hingewiesen.

Mit Blick auf die verschiedenen Träger der Sozialversicherung werden 
nur Unterschiede zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)/so-
ziale Pflegeversicherung (SPV) und der gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) dargestellt, da einerseits bei der gesetzlichen Unfallversicherung syste-
matische Ausfälle durch deren Nichtunterstützung bestehen und bei der 
Knappschaft-Bahn-See die Fallzahlen zu gering für weitergehende sozialde-
mografische Differenzierungen sind.

2.1 Sozialdemografie: Geschlecht und Alter der Mitglieder der 
Widerspruchsausschüsse

Wie Tabelle 1 zeigt, sind Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung 
eine Männerdomäne und dies ist im Ehrenamt um ein Vielfaches stärker aus-
geprägt als im Hauptamt: 80 Prozent der ehrenamtlichen und 57 Prozent der 
hauptamtlichen Mitglieder sind Männer.

1	 Vgl. den Beitrag von Armin Höland, Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung – rechtssozio-
logische Erkenntnisse zu einer wenig bekannten Institution, in der vorliegenden Veröffentlichung.
2	 Ebd.
3	 19 Personen ordneten sich selbst weder dem Haupt- noch dem Ehrenamt zu.
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In der GRV sind mit 26 Prozent deutlich mehr Frauen in den Widerspruchs-
ausschüssen tätig als in der GKV/SPV mit 20 Prozent.
Mit Blick auf das Alter zeigt sich nicht unerwartet, dass kein befragtes Mit-
glied jünger als 30 Jahre ist. 56 Prozent sind 60 Jahre und älter, 44 Prozent 
jünger als 60 Jahre. Differenziert nach Ehren- und Hauptamt werden starke 
Unterschiede deutlich (Abbildung 1): Von den hauptamtlichen Mitgliedern 
sind 45 Prozent jünger als 50 Jahre, unter den ehrenamtlichen Mitgliedern 
beträgt der Anteil dieser Altersgruppe nur 8  Prozent. Demgegenüber sind 
nur 11 Prozent der hauptamtlichen Mitglieder 60 Jahre und älter, bei den Eh-
renamtlichen sind es mit 64 Prozent fast zwei von drei Mitgliedern.

Wird der Fokus auf die beiden Ehrenamtsgruppen in den Widerspruchs-
ausschüssen gerichtet, wird sichtbar, dass die Versichertenvertreter*innen 
deutlich älter sind und kaum auf ein nachwachsendes Personal vertrauen 
können (Tabelle 2). 42 Prozent von ihnen sind 65 Jahre und älter, nur 5 Pro-
zent sind jünger als 50 Jahre. Von den Arbeitgebervertreter*innen sind 
13 Prozent unter 50 Jahren und 32 Prozent 65 Jahre und älter.

Insgesamt kann mit Blick auf das Haupt- und Ehrenamt und die sozialde-
mografischen Merkmale Geschlecht und Alter konstatiert werden, dass 
–– die hauptamtlichen Mitglieder jünger sind als die ehrenamtlichen,
–– Frauen sowohl im Hauptamt als auch im Ehrenamt jünger sind als Män-

ner und
–– der Altersabstand zwischen Frauen und Männer im Ehrenamt größer ist 

als im Hauptamt.

Tabelle 1 

Geschlecht der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse nach Ehren- und Hauptamt

Geschlecht
Ehrenamt Hauptamt

Anzahl Anteil Anzahl Anteil

männlich 622 80 % 79 57 %

weiblich 154 20 % 60 43 %

gesamt 766 100 % 139 100 %

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Tabelle 2 

Alter der ehrenamtlichen Mitglieder nach Arbeitgeber- und Versichertenvertretung

Alter
Arbeitgebervertreter*innen Versichertenvertreter*innen

Anzahl Anteil Anzahl Anteil

unter 50 Jahre 37 13 % 23 5 %

50–59 Jahre 93 31 % 125 27 %

60–64 Jahre 71 24 % 122 26 %

65 Jahre und älter 94 32 % 197 42 %

gesamt 766 100 % 139 100 %

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Abbildung 1 

Alter der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse nach Ehren- und Hauptamt

Quelle: Eigene Berechnungen.
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2.2 Berufsbiografie: Höchster Berufs- und Bildungsabschluss 
der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse

Nur vier der befragten Mitglieder haben keinen Berufs- oder Bildungsab-
schluss. Jeweils 28 Prozent aller befragten Mitglieder haben einen Lehr- bzw. 
Facharbeiterabschluss oder ein abgeschlossenes Hochschul- bzw. Universi-
tätsstudium und hierin trennt sich das Haupt- vom Ehrenamt (Abbildung 2). 
Mit einem Anteil von 39 Prozent an Hochschul- und Universitätsabsolvent- 
*innen und 32 Prozent an Fachhochschulabsolvent*innen weist das Haupt-
amt eine starke Akademisierung (insgesamt 71 Prozent) auf. Unter den Eh-
renamtlichen beträgt der vergleichbare Anteil 44 Prozent.

Werden die beiden verschiedenen Vertreter*innengruppen im Ehrenamt 
getrennt betrachtet, wandelt sich das Bild und zwischen beiden Gruppen zei-
gen sich große Abweichungen (Abbildung 3). Dafür werden große Ähnlich-
keiten zwischen den Arbeitgebervertreter*innen und den Hauptamtlichen 
sowie eine noch stärkere Akademisierung bei den Arbeitgebervertreter*innen 
(74 Prozent) sichtbar. 

Abbildung 2 

Höchster Berufs-, Bildungsabschluss der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse nach Ehren- und 
Hauptamt

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Insgesamt werden eine hohe Akademisierung des Hauptamtes und ein ähnli-
cher hoher Akademisierungsgrad bei den Arbeitgebervertreter*innen im Eh-
renamt sichtbar. Ein vergleichbar hoher Anteil eines abgeschlossenen Fach-
schulstudiums zeigt sich zwischen dem Hauptamt und den Versicherten
vertreter*innen im Ehrenamt. Innerhalb des Ehrenamtes findet sich ein 
gleichhoher Anteil an Meister*innen und Techniker*innen bei den Arbeitge-
ber- und Versichertenvertreter*innen.

2.3 Aktueller Status und aktuelle Beschäftigung der Mitglieder 
der Widerspruchsausschüsse

Abbildung 4 verdeutlicht den Erwerbstatus der Mitglieder. Zum Zeitpunkt 
der Erhebung waren 77 Prozent der Hauptamtlichen in einem Angestellten-
verhältnis beschäftigt und mit 21 Prozent war mehr als jede*r Fünfte beam-

Abbildung 3 

Höchster Berufs-, Bildungsabschluss der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse nach Hauptamt, 
ehrenamtlichen Arbeitgeber- und Versichertenvertreter*innen

Quelle: Eigene Berechnungen.
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tet. Unter den Arbeitgebervertreter*innen war mit 48 Prozent die Mehrheit 
als Arbeitnehmer*in beschäftigt, 27 Prozent waren in Rente bzw. im Ruhe-
stand und 21 Prozent als Selbstständige tätig. Von den Versichertenvertreter
*innen war mit 57 Prozent mehr als die Hälfte schon in Rente und nur knapp 
41 Prozent von ihnen waren noch erwerbstätig, 39 Prozent als Arbeitnehmer
*in. 

Gefragt nach den Branchen und Beschäftigungsbereichen (Tabelle  3) 
wird bei den Hauptamtlichen eine nicht unerwartete Dominanz des Öffentli-
chen Dienstes (94 Prozent) sichtbar. Die Arbeitgebervertreter*innen sind mit 
28 Prozent in einem Arbeitgeber- oder Unternehmerverband und mit 27 Pro-
zent in der Industrie beschäftigt. Weitere 16 Prozent arbeiten im Bau oder im 
Handwerk und jeweils 8  Prozent im Öffentlichen Dienst oder im Bereich 
von Unternehmensdienstleistungen. Von den Versichertenvertreter*innen 
arbeitet mit 37 Prozent mehr als jede*r Dritte in der Industrie, jeweils 20 Pro-

Abbildung 4 

Aktueller Status der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse nach Hauptamt, ehrenamtlichen 
Arbeitgeber- und Versichertenvertreter*innen

Quelle: Eigene Berechnungen.
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zent in einer Gewerkschaft oder einer anderen Arbeitnehmerorganisation 
und 19 Prozent im Öffentlichen Dienst.

Beschäftigungsbereiche, in denen kaum ein Mitglied eines Widerspruchs-
ausschusses tätig war, sind Kultur, Medien, Information, Landwirtschaft, 
Forst, Gartenbau, Fischerei sowie Bildung und Erziehung.

3. Einschätzungen zu ausgewählten Situationen in  
den Sitzungen der Widerspruchsausschüsse

Alle Mitglieder der Widerspruchsausschüsse wurden im Rahmen der schrift-
lichen Befragung gebeten, ihre Zustimmung und Einschätzungen zu ausge-
wählten Situationen zu geben und damit einen Einblick in die Arbeits- und 
Verhandlungspraxis innerhalb der Widerspruchsausschüsse zu gewähren. Im 
Mittelpunkt standen die Verwaltung und ihre potenzielle Beeinflussung 
durch die Arbeit der Widerspruchsausschüsse, die Wirkung der Wider-
spruchsausschussarbeit auf die Rechtsdurchsetzung, eine Selbsteinschätzung 
der ehrenamtlichen Ausschussmitglieder zu ihrer Rolle sowie die Bewertung 
der Anwesenheit der widerspruchsführenden Person bei der Diskussion des 
eigenen Falles in der Sitzung des Widerspruchsausschusses. Dazu wurden die 

Tabelle 3 

Aktueller Beschäftigungsbereich der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse nach Hauptamt, 
ehrenamtlichen Arbeitgeber- und Versichertenvertreter*innen

Rang Hauptamt Arbeitgebervertreter*innen Versichertenvertreter*innen

1
Öffentlicher 
Dienst
94 %

Arbeitgeber-/ 
Unternehmerverband
28 %

Industrie
37 %

2
Gesundheit
8 %

Industrie
27 %

Gewerkschaft,  
Arbeitnehmerorganisation
20 %

3
Bau, Handwerk
16 %

Öffentlicher Dienst
19 %

4
Öffentlicher Dienst,  
Unternehmensdienstleistungen
je 8 %

Gesundheit
9 %

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Befragten gebeten, eine Vielzahl von Items zustimmend oder ablehnend zu be-
werten. Die Ergebnisse zu folgenden Items werden auf den nächsten Seiten 
detaillierter vorgestellt:
–– Einfluss der Widerspruchsausschussarbeit auf die Verwaltung des Sozialver-

sicherungsträgers:
∙∙ „Die Verwaltung nimmt den Widerspruchsausschuss ernst.“
∙∙ �„Die Verwaltungspraxis wird dadurch beeinflusst, dass es Widerspruchs-

ausschüsse gibt, die sie kontrollieren.“
–– Rechtsdurchsetzung:

∙∙ �„Die Arbeit der Widerspruchsausschüsse hilft bei der schnellen bzw. 
effektiven Findung oder Durchsetzung des Rechts.“

∙∙ �„Klagen bei den Sozialgerichten können durch den Widerspruchsaus-
schuss verhindert werden.“

–– Selbsteinschätzung des Ehrenamtes:
∙∙ �„Ich habe das Gefühl, nur eine Alibi-Funktion einzunehmen.“

–– Anwesenheit der widerspruchsführenden Person bei der Beratung des eige-
nen Falles.

3.1 Einfluss der Widerspruchsausschussarbeit auf die 
Verwaltung des Sozialversicherungsträgers

„Die Verwaltung nimmt den Widerspruchsausschuss ernst.“
Die große Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die Verwaltung den 
Widerspruchsausschuss ernst nimmt (Abbildung 5). Dies betonen 64 Prozent 
der Hauptamtlichen und 58 Prozent der Ehrenamtlichen „voll und ganz“. 
Eine unentschlossene („teils, teils“) oder ablehnende Haltung („eher nein“ 
oder „überhaupt nicht“) findet sich nur bei 5 Prozent der hauptamtlichen und 
7 Prozent der ehrenamtlichen Mitglieder der Widerspruchsausschüsse.

„Die Verwaltungspraxis wird dadurch beeinflusst, dass es Widerspruchs-
ausschüsse gibt, die sie kontrollieren.“
Die kontrollierende Wirkung der Arbeit des Widerspruchsausschusses auf 
die Praxis der Verwaltung wird von den ehrenamtlichen Ausschussmitglie-
dern deutlich stärker eingeschätzt als vom Hauptamt selbst (Abbildung 6). 
72 Prozent der ehrenamtlichen, aber nur 52 Prozent der hauptamtlichen Mit-
glieder stimmen der Aussage zu, dass die Verwaltungspraxis dadurch beein-
flusst wird, dass Widerspruchsausschüsse sie kontrollieren. Das Hauptamt 
sieht sich damit selbst von der Arbeit der Widerspruchsausschüsse wesentlich 
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Abbildung 5 

Einschätzungen: „Die Verwaltung nimmt den Widerspruchsausschuss ernst.“

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Abbildung 6 

Einschätzungen: „Die Verwaltungspraxis wird dadurch beeinflusst, dass es Widerspruchsaus-
schüsse gibt, die sie kontrollieren.“

Quelle: Eigene Berechnungen.
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unbeeinflusster als das Ehrenamt diesen Einfluss einschätzt. Das unterstrei-
chen auch die ablehnenden Bewertungen: So sehen 31 Prozent der haupt-
amtlichen Mitglieder keine Beeinflussung ihrer Arbeit durch die Tätigkeit 
der Widerspruchsausschüsse. Von den ehrenamtlichen Mitgliedern schätzen 
dies nur 15 Prozent so ein. Die Unterschiede zwischen Haupt- und Ehrenamt 
sind statistisch signifikant.

3.2 Rechtsdurchsetzung

Bei der Rechtsdurchsetzung wird eine höhere Wirksamkeitseinschätzung der 
Arbeit der Widerspruchsausschüsse durch die ehrenamtlichen gegenüber 
den hauptamtlichen Mitgliedern sichtbar (Abbildung 7). 

„Die Arbeit der Widerspruchsausschüsse hilft bei der schnellen bzw. ef-
fektiven Findung oder Durchsetzung des Rechts.“
80 Prozent der ehrenamtlichen, aber nur 70 Prozent der hauptamtlichen Mit-
glieder stimmen der Aussage zu, dass die Arbeit der Widerspruchsausschüsse 
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Abbildung 7 

Einschätzungen: „Die Arbeit der Widerspruchsausschüsse hilft bei der schnellen bzw. effektiven 
Findung oder Durchsetzung des Rechts.“

Quelle: Eigene Berechnungen.

�   voll und ganz          eher ja          teils, teils          eher nein/überhaupt nicht
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die Findung oder Durchsetzung des Rechts effektiviert bzw. schneller ermög-
licht. Interessant ist hier auch, dass 19 Prozent des Hauptamtes bei diesem 
Item eine eher unentschlossene Haltung zeigen, während es beim Ehrenamt 
nur 13 Prozent sind.

„Klagen bei den Sozialgerichten können durch den Widerspruchsausschuss 
verhindert werden.“
Auch in der Einschätzung, ob durch die Arbeit der Widerspruchsausschüsse 
Klagen bei den Sozialgerichten verhindert werden können, werden deutli-
che, statistisch signifikante Unterschiede zwischen Haupt- und Ehrenamt 
sichtbar (Abbildung 8). Insgesamt bestätigen mit 50 Prozent der hauptamtli-
chen und 55  Prozent der ehrenamtlichen Mitglieder etwas mehr als jedes 
zweite Ausschussmitglied eine Klageverhinderungsfunktion von Wider-
spruchsausschüssen. Von den Mitgliedern des Hauptamtes verneint mehr als 
jede*r Vierte (27 Prozent) die Klageverhinderung vor Sozialgerichten durch 
die Tätigkeit von Widerspruchsausschüssen gegenüber etwa jedem sechsten 
Mitglied des Ehrenamtes (17 Prozent).
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voll und ganz eher ja teils, teils eher nein/überhaupt nicht 

Abbildung 8 

Einschätzungen: „Klagen bei den Sozialgerichten können durch den Widerspruchsausschuss 
verhindert werden.“

Quelle: Eigene Berechnungen.

�   voll und ganz          eher ja          teils, teils          eher nein/überhaupt nicht
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3.3 Selbsteinschätzung des Ehrenamtes

„Ich habe das Gefühl, nur eine Alibi-Funktion einzunehmen.“
Diese Frage wurde nur den ehrenamtlichen Mitgliedern der Widerspruchs-
ausschüsse gestellt (Abbildung 9). 85 Prozent des Ehrenamtes verneinen eine 
Alibi-Funktion ihrer Tätigkeit. Nur 6  Prozent nehmen eine solche Alibi-
Funktion wahr, weitere 10 Prozent sind unentschlossen. Unterschiede zwi-
schen den beiden Ehrenamtsgruppen – Versichertenvertreter*innen und 
Arbeitgebervertreter*innen – sind nur marginal vorhanden.

3.4 Anwesenheit der widerspruchsführenden Person bei der 
Beratung des eigenen Falles

„Wie wichtig finden Sie, unabhängig davon, ob dies schon einmal vor-
kam, die Anwesenheit des bzw. der widerspruchsführenden Versicherten 
bei der Beratung ihres bzw. seines Falles?“
Die Wichtigkeit der Anwesenheit der widerspruchsführenden Person bei der 
Beratung des eigenen Falles wird von Haupt- und Ehrenamt unterschiedlich 
eingeschätzt (Abbildung 10). Es zeigt sich, dass die hauptamtlichen Mitglie-
der einer solchen Situation deutlich abweisender gegenüberstehen als die eh-
renamtlichen Mitglieder der Widerspruchsausschüsse.

„Erinnern Sie sich bitte an Situationen oder stellen Sie sich die Situation 
vor, in der die bzw. der widerspruchsführende Versicherte bei der Bera-
tung seines Falles anwesend ist: Welchen der folgenden Aussagen wür-
den Sie zustimmen? Die Anwesenheit des bzw. der widerspruchsführen-
den Versicherten …
–– erschwert die Entscheidungsfindung.
–– erleichtert die Entscheidungsfindung.
–– verbessert die Sachaufklärung.
–– verbessert deren Verständnis für eine ablehnende oder nur teilweise 

erfolgreiche Entscheidung.
Wenn der bzw. die widerspruchsführende Versicherte dabei ist, entsteht 
eine eigene Betroffenheit.“
Noch deutlichere Unterschiede zeigen sich bei der Einordnung und Bewer-
tung verschiedener Wirkungen, die von den Befragten mit der Anwesenheit 
der widerspruchsführenden Person verbunden werden (Abbildung 11). Die 
hauptamtlichen Mitglieder unterstreichen stärker als die ehrenamtlichen 
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Abbildung 9 

Einschätzungen: „Ich habe das Gefühl, nur eine Alibi-Funktion einzunehmen.“

Quelle: Eigene Berechnungen.

Abbildung 10 

Wichtigkeit der Anwesenheit der widerspruchsführenden Person 

Frage: „Wie wichtig finden Sie, unabhängig davon, ob dies schon einmal vorkam, die Anwesenheit  
des bzw. der widerspruchsführenden Versicherten bei der Beratung ihres bzw. seines Falles?“ 

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Mitglieder die erschwerende Wirkung der Anwesenheit der widerspruchs-
führenden Person auf die Entscheidungsfindung im zu verhandelnden Fall. 

Bei allen positiven Wirkungen findet sich unter den ehrenamtlichen Mit-
gliedern eine zum Teil wesentlich stärkere Zustimmung als unter den haupt-
amtlichen Mitgliedern. So erwarten 34  Prozent des Ehrenamtes, aber nur 
26 Prozent des Hauptamtes eine Verbesserung des Verständnisses der wider-
spruchsführenden Person für die Entscheidung. 26 Prozent der ehrenamtli-
chen Mitglieder gegenüber 17  Prozent der hauptamtlichen Mitglieder 
verweisen auf eine bessere Sachaufklärung durch die Anwesenheit der wider-
spruchsführenden Person. Auf die Entstehung einer eigenen Betroffenheit 
verweisen 29 Prozent des Hauptamtes und 27 Prozent des Ehrenamtes.

Abbildung 11 

Wirkungen der Anwesenheit der widerspruchsführenden Person

Frage: „Erinnern Sie sich bitte an Situationen oder stellen Sie sich die Situation vor, in der die bzw. der 
widerspruchsführende Versicherte bei der Beratung seines Falles anwesend ist: Welchen der folgenden 
Aussagen würden Sie zustimmen?“ 

Quelle: Eigene Berechnungen.
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4. Bedarfe der Ehrenamtlichen in den Widerspruchsausschüssen

Die Bedarfe der Ehrenamtlichen mit Blick auf ihre Arbeit im Widerspruchs-
ausschuss richten sich neben dem Aufbringen von Zeit vor allem auf fachli-
che Aspekte, die in Schulungen zu Beginn und während ihrer Tätigkeit im 
Widerspruchsausschuss, aber auch in Form von Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch befriedigt werden können.

4.1 Schulungen

Gefragt danach, ob und wenn ja, wann die Ehrenamtlichen geschult wurden 
oder werden, wird sichtbar, dass alle Sozialversicherungsträger verschiedene 
Zeitpunkte anbieten und die Mitglieder sowohl zu Beginn als auch im Ver-
lauf ihrer Tätigkeit Schulungen angeboten bekommen (Abbildung 12). 

28 Prozent der Ehrenamtlichen, die für die gesetzliche Rentenversiche-
rung im Widerspruchsausschuss tätig sind, wurden zu Beginn ihrer Tätigkeit 
im Widerspruchsausschuss geschult. Von den ehrenamtlichen Mitgliedern 
der gesetzlichen Krankenversicherung/soziale Pflegeversicherung geben dies 

Abbildung 12 

Schulungen zu Beginn und während der Tätigkeit im Widerspruchsausschuss

Frage: Wurden oder werden Sie für Ihre Arbeit im Widerspruchsausschuss geschult?

Quelle: Eigene Berechnungen.
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nur 23 Prozent an. Schulungen im Verlauf der Tätigkeit im Widerspruchs-
ausschuss erhielten am häufigsten die ehrenamtlichen Mitglieder der Knapp-
schaft (82 Prozent) und der gesetzlichen Rentenversicherung (76 Prozent). 
Am häufigsten geben mit 28  Prozent die Ehrenamtlichen der gesetzlichen 
Krankenversicherung/sozialen Pflegeversicherung an, keine Schulungen er-
halten zu haben. 

4.2 Erfahrungs- und Wissensaustausch

Ein Erfahrungs- und Wissensaustausch kann direkt organisiert, bei Schulun-
gen oder eher zufällig stattfinden (Abbildung 13). Mit 41 Prozent verweist 
die Mehrzahl der befragten Ehrenamtlichen auf einen Wissens- und Erfah-
rungsaustausch im Rahmen stattfindender Schulungen. Weitere 32 Prozent 
geben an, in regelmäßigen Abständen an einem solchen Erfahrungs- oder 

Abbildung 13 

Erfahrungs- oder Wissensaustausch zwischen Personen verschiedener Widerspruchsausschüsse 
des Sozialversicherungsträgers

Frage: Gibt es einen Erfahrungs- oder Wissensaustausch zwischen den Personen der verschiedenen 
Widerspruchsausschüsse Ihres Sozialversicherungsträgers?

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Wissensaustausch teilnehmen zu können. 9  Prozent sagen, dass ein Aus-
tausch bei Bedarf oder auf Wunsch möglich wäre und 8 Prozent sehen eine 
Möglichkeit zum Austausch nur zufällig. Ebenfalls 8  Prozent sehen keine 
Möglichkeit für einen solchen Austausch.

Für die Mehrzahl der befragten Mitglieder von Widerspruchsausschüssen 
ist ein solcher Erfahrungs- oder Wissensaustausch von hoher Bedeutung (Ab-
bildung 14): So ordnen ihn zwischen 76 Prozent (GKV/SPV) und 86 Prozent 
(Knappschaft) aller Widerspruchsausschussmitglieder als „wichtig“ bis „sehr 
wichtig“ ein. Die Einschätzung, dass ein Erfahrungs- oder Wissensaustausch 
zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Widerspruchsausschüsse des 
Sozialversicherungsträgers „unwichtig“ bis „völlig unwichtig“ wäre, teilen 
insgesamt nur zwischen knapp 3 Prozent (Knappschaft-Bahn-See) bis 7 Pro-
zent (GKV/SPV).

Die ehrenamtlichen Mitglieder und hier vor allem die Versichertenver
treter*innen betonen diese Wichtigkeit stärker als die Hauptamtlichen.

Abbildung 14 

Wichtigkeit des Erfahrungs- oder Wissensaustausches zwischen Personen verschiedener 
Widerspruchsausschüsse des Sozialversicherungsträgers

Frage: Wie wichtig ist oder wäre Ihnen ein solcher Erfahrungs- oder Wissensaustausch?

Quelle: Eigene Berechnungen.
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4.3 Informationsstand

Wie Abbildung 15 zeigt, schätzen neun von zehn Mitgliedern den eigenen 
Informationsstand vor den Widerspruchsausschusssitzungen „immer“ bis 
„meist“ als gut (91 Prozent) und umfangreich (aufgerundet 88 Prozent) ein. 
Nur eine Minderheit von 5 bis 6 Prozent fühlt sich „selten“ bis „nie“ gut und 
umfangreich informiert.

Gefragt nach Bereichen, zu denen mehr Wissen oder Informationen ge-
wünscht werden, wird vor allem auf einen Bedarf an medizinischem Wissen 
verwiesen (Abbildung 16): 6 Prozent der Mitglieder wünschen sich „immer“ 
und weitere 19 Prozent „manchmal“ mehr medizinisches Wissen für ihre Ar-
beit im Widerspruchsausschuss. 

Abbildung 15 

Einschätzungen des Informationsstandes vor der Sitzung

Frage: Wenn Sie auf die Mehrzahl der zu entscheidenden Fälle schauen: Wie schätzen Sie im Allgemeinen 
Ihren Informationsstand vor der Sitzung ein?

Quelle: Eigene Berechnungen.
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5. Ausblick

Insgesamt zeigen sich sowohl zwischen den verschiedenen Sozialversiche-
rungsträgern als auch zwischen den verschiedenen Widerspruchsausschüssen 
eines Sozialversicherungsträgers Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der 
Arbeitsweise und in den Einschätzungen zur Wirkungskraft von Wider-
spruchsausschüssen. Einen Austausch über diese Wirkungsmechanismen 
gibt es im Moment kaum. Damit bleiben aber aktuell große Potenziale des 
Erfahrungsaustausches und des Voneinander-Lernens ungenutzt.

Abbildung 16 

Einschätzungen des Informationsstandes vor der Sitzung 

Frage: Wenn Sie auf die Mehrzahl der zu entscheidenden Fälle schauen: Wie schätzen Sie im Allgemeinen Ihren 
Informationsstand vor der Sitzung ein? Quelle: Eigene Berechnungen.
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WIDERSPRUCHSAUSSCHÜSSE IN DER SOZIAL­
VERSICHERUNG – RECHTSSOZIOLOGISCHE 
ERKENNTNISSE UND FRAGEN

Armin Höland

Zusammenfassung: Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung 
sind eine Institution in der deutschen Sozialrechtsordnung, die wenig 
bekannt, aber von großer praktischer Bedeutung ist. Sie sind auf der ei-
nen Seite Teil der internen Überprüfung der Rechtmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit von Entscheidungen des jeweiligen Sozialversiche-
rungsträgers gegenüber Versicherten. Eingerichtet sind die Ausschüsse 
im Rahmen der Satzungsautonomie als Teil der selbstverwalteten Orga-
nisation des jeweiligen Trägers. Ausgelöst wird die Überprüfung durch 
den Widerspruch von Versicherten gegen eine Entscheidung des Versi-
cherungsträgers in der rechtlichen Gestalt eines Bescheides, mit dem der 
oder die Versicherte nicht einverstanden ist. Auf der anderen Seite wir-
ken Widerspruchsausschüsse auch nach außen, weil sie eine notwendige 
Station auf dem Rechtsweg zu den Sozialgerichten sind. Sie schließen 
mit ihrem Widerspruchsbescheid das Vorverfahren ab, das – soweit dem 
Widerspruch nicht oder nicht in vollem Umfang stattgegeben wird – 
Voraussetzung für die Möglichkeit der Klageerhebung zum Sozialge-
richt ist. Mit mehr als 800.000 Widersprüchen pro Jahr erweist sich die 
in vier Zweige gegliederte Sozialversicherung (im Recht der Arbeitsför-
derung und Arbeitslosenversicherung existieren keine Widerspruchsaus-
schüsse) als hochaktiver Bereich der Sozialrechtsordnung. Von der Ge-
samtmenge der Widersprüche gelangt nur weniger als die Hälfte in die 
Bearbeitung der Widerspruchsausschüsse. Die Mehrzahl der Fälle wird 
vorher im Laufe des Widerspruchsverfahrens erledigt.
Mit dem vorliegenden Beitrag und den weiteren Beiträgen dieses Buches 
werden erstmalig Erkenntnisse über die Zusammensetzung, Tätigkeit 
und Wirkung der 1.000 bis 1.200 Widerspruchsausschüsse auf der Grund-
lage eines in den Jahren 2014 bis 2017 durchgeführten Forschungspro-
jekts vorgestellt. Im Ergebnis sorgen die überwiegend ehrenamtlichen 
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1. Einleitung

Auch Rechtswege haben einen Anfang und ein Ende – und Ränder. Der Weg 
zu den Sozialgerichten, einer von fünf Gerichtsbarkeiten in Deutschland, 
führt im Regelfall durch eine vorgelagerte Wegstrecke, das Vorverfahren. In 
seinem Rahmen sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwal-
tungsaktes nachzuprüfen.1 Der Verfahrensabschnitt, den es vergleichbar auch 
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gibt, dient der Schlichtung von Inte-
ressenkonflikten und der Entlastung der Justiz ebenso wie der Verwaltungs-
kontrolle.2 Über die Wirklichkeit dieser ersten Rechtswegstrecke ist wenig 
bekannt; überhaupt nichts wusste die Forschung bis vor kurzem über eine 
rechtssoziologisch besonders interessante Ausgestaltung des Vorverfahrens in 
der Sozialversicherung. Sind Versicherte in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung, der Renten- und der Unfallversicherung mit einer Ent-
scheidung ihres Versicherungsträgers nicht einverstanden, dann löst ihr Wi-
derspruch ein Überprüfungsverfahren innerhalb der Versicherungsverwal-
tung aus. Bleibt die Verwaltung bei ihrer Meinung und hilft dem Wider-
spruch nicht ab, dann ist ein Widerspruchsbescheid zu erlassen.3 In Angele-
genheiten der Sozialversicherung erlässt den Widerspruchsbescheid „die von 
der Vertreterversammlung bestimmte Stelle“.4 Schon der Begriff der Vertre-
terversammlung deutet an, dass das hier zu untersuchende Verfahren sich in-
stitutionell nicht im Bereich der Staatsverwaltung vollzieht. Die Vertreterver-
sammlung ist ein Organ der Selbstverwaltung. Sie bringt zum Ausdruck, dass 
die Träger der Sozialversicherung (Versicherungsträger) rechtsfähige Körper-

1	 § 78 S. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG).
2	 Schmidt-Aßmann in Maunz/Dürig, Grundgesetzkommentar, 84. EL August 2018, Art. 19 Rn. 249. 
Eine Erschwerung des Rechtswegs liegt hierin nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht, 
BVerfGE 35, 65 (72).
3	 § 85 Abs. 1 und 2 SGG.
4	 § 85 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGG.

Mitglieder im Zusammenwirken mit der Verwaltungsexpertise des je-
weiligen Trägers für eine zwar wenig sichtbare, aber nach innen wie 
nach außen wirkungsvolle Kontrollpraxis in der deutschen Sozialversi-
cherung.
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schaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung sind.5 Seit der Kaiser-
lichen Botschaft von 1881 prägt der Grundsatz der Selbstverwaltung die Or-
ganisation der Sozialversicherung in Deutschland.6 Damit gehören auch die 
von der Vertreterversammlung für den Erlass von Widerspruchsbescheiden 
bestimmten Stellen, die Widerspruchsausschüsse, zur Welt der Selbstverwal-
tung. Sichtbares Zeichen ist die Zusammensetzung der Widerspruchsaus-
schüsse.7 In ihnen wirken die beiden großen gesellschaftlichen Gruppen der 
Sozialversicherung, die Versicherten und die Arbeitgeber, ehrenamtlich mit. 
Hinzu kommt in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle die Verwaltung des 
jeweiligen Versicherungsträgers. Die Widerspruchsausschüsse in der Sozial-
versicherung gehören damit zu den in der Rechtssoziologie selten erforsch-
ten Beispielen für die Mitwirkung von Laien an Rechtsverfahren.8

In bemerkenswertem Gegensatz zum Fehlen empirischer Forschungser-
kenntnisse steht die tatsächliche Bedeutung der Widerspruchsausschüsse in 
der Sozialversicherung. Insgesamt knapp 822.000 Widersprüche wurden im 
Jahr 2014 von den Versicherten in den vier Zweigen der Kranken- und Pfle-
geversicherung, der Unfallversicherung und der Rentenversicherung gegen 
Bescheide ihrer Träger erhoben.9 Von der Gesamtzahl der Widersprüche ge-
langten etwas weniger als die Hälfte, mithin knapp 400.000, vor Wider-
spruchsausschüsse; der Rest wurde auf andere Weise erledigt, insbesondere  
 

5	 § 29 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (IV) – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung 
(SGB IV).
6	 Vgl. Annemarie Zimmermann, Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, Gewerkschaftliche 
Monatshefte 1962, S. 290–294.
7	 Sie werden als besondere Ausschüsse nach § 36a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IV errichtet.
8	 Besser erforscht ist die Beteiligung von Laien in Gestalt ehrenamtlicher Richter an Gerichtsverfah-
ren, vgl. Ekkehard Klausa, Ehrenamtliche Richter. Ihre Auswahl und Funktion – empirisch untersucht, 
Frankfurt am Main 1972; Josef Falke/Armin Höland/Barbara Rhode/Gabriele Zimmermann, Kündigungspra-
xis und Kündigungsschutz in der Bundesrepublik Deutschland, Reihe Forschungsbericht des BMA, Bonn 
1981, Band II, S. 873 ff.; Stefan Machura, Lay assessors of German administrative courts: Fairness, power-di-
stance orientation, and deliberation activity, Journal of Empirical Legal Studies 4 (2007), S. 331–363; ders., 
Understanding the German mixed tribunal. Gemischte Spruchkörper in Deutschland, Zeitschrift für 
Rechtssoziologie 36(2) 2016; S. 273–302. 
9	 BMAS, Statistiken SG01 und SG02 für 2014; eigene Berechnungen. Herausgerechnet sind die Wider
sprüche gegen Bescheide der Bundesagentur für Arbeit sowie die Widerspruchsverfahren in den Berei-
chen der Kriegsopferversorgung und des SGB IX. Werden sie hinzugenommen, steigt die Gesamtzahl der 
erledigten Widersprüche im Jahr 2014 auf 1.481.241. Vgl. ebs. den Beitrag von Manuela Fischer/Felix Welti, 
Das Widerspruchsverfahren und die Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung, in der vorliegen-
den Veröffentlichung.
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durch Abhilfe.10 Das Fallaufkommen der Widerspruchsausschüsse liegt da-
mit etwas über der Zahl der im selben Bezugsjahr erledigten Klagen vor den 
Sozialgerichten.11 Entschieden wird über die Widersprüche, soweit sie nicht 
vorab von der Verwaltung erledigt oder von den Versicherten zurückgenom-
men wurden, in 1.000 bis 1.200 Widerspruchsausschüssen mit 3.000 bis 3.500 
Mitgliedern.12

2. Das Forschungsprojekt – Ziele und Methoden

Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung werfen eine Reihe von 
rechtssoziologisch interessanten Fragen auf. Das erklärt sich vor allem aus ih-
rer Stellung als Kontroll- und Filterstation auf dem weiteren Rechtsweg zu 
den Sozialgerichten, aus dem Zusammenwirken von Laien und Fachleuten 
in einem rechtlichen Verfahren, und aus dem von den ehrenamtlichen Mit-
gliedern zu bewältigenden Spannungsverhältnis zwischen Recht und Interes-
se. In Anbetracht sowohl des Forschungs- und Theoriegehaltes der Instituti-
on Widerspruchsauschüsse als auch der tatsächlichen Bedeutung für die zu 
großen Teilen der Sozialversicherung unterliegende Gesellschaft in Deutsch-
land darf es erstaunen, dass das Thema bislang in der empirischen rechtsso-
ziologischen Forschung nicht bearbeitet wurde.

2.1 Forschungsziele und Fragestellungen

Das im November 2014 begonnene, an der Universität Kassel und am Zent-
rum für Sozialforschung Halle (ZSH) an der Martin-Luther-Universität Halle-

10	 Zur Abhilfe nach § 85 Abs. 1 SGG kommt es in rund einem Drittel aller Widersprüche. Die Daten 
beruhen auf der beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales geführten Statistik der Widerspruchs-
stellen der Sozialversicherung. Nach eigener Berechnung betrugen für das Jahr 2014 die Abhilfequoten 
34 Prozent in der gesetzlichen Krankenversicherung, 32 Prozent in der sozialen Pflegeversicherung, 
17 Prozent in der gesetzlichen Unfallversicherung und 35 Prozent in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Vgl. Günter Güner/Angelika Beier, Das Widerspruchsverfahren in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung: Wie erfolgreich sind Widersprüche gegen Kassenbescheide? SozSich 8–9/2015, S. 305–310 (306 f.).
11	 Im Jahr 2015 wurden von allen Sozialgerichten in Deutschland 372.291 Verfahren erledigt, siehe 
Statistisches Bundesamt, Rechtspflege. Sozialgerichte. Fachserie 10, Reihe 2.7. Wiesbaden 2016, Tabelle 1.1.
12	 Grundlage dieser Zahlen sind die von uns erbetenen Auskünfte der Sozialversicherungsträger (Rück-
meldestand bis zum 29.10.2016: 78 Träger, das entspricht einer Rücklaufquote von 47 Prozent) und er-
gänzend die aus den Satzungen ermittelten Zahlen von Ausschüssen und Mitgliedern.
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Wittenberg angesiedelte, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte For-
schungsprojekt hat vier Hauptziele. Zum Ersten will es Erkenntnisse über die 
Personen beschaffen, die in den Widerspruchsausschüssen tätig sind. Hierbei 
liegt das Augenmerk vor allem auf den ehrenamtlichen Mitgliedern der Aus-
schüsse, die den Gedanken der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung 
auch in der Konfliktbearbeitung verwirklichen sollen. Formale Vorausset-
zung für die Bestellung als Mitglied der Widerspruchsausschüsse ist allein die 
Wählbarkeit als Organmitglied.13 Wählbar sind Personen, die zu einer der 
Gruppen gehören, aus deren Vertreter sich die Selbstverwaltungsorgane des 
Versicherungsträgers zusammensetzen.14 Die Selbstverwaltungsorgane setzen 
sich seit jeher grundsätzlich je zur Hälfte aus Vertretern der Versicherten und 
der Arbeitgeber zusammen.15 Die Frage ist, wie bildet sich der Grundsatz der 
Gruppenrepräsentation in der selbstverwalteten Sozialversicherung in der 
Rechtswirklichkeit ab?

Das zweite Ziel der Untersuchung hat die Institution und die objektiven Be-
dingungen der Arbeit in den Widerspruchsausschüssen zum Gegenstand. Zu 
fragen ist nach Organisation, Arbeitsweise und Wirkungen im Rahmen der 
funktionalen Selbstverwaltung. Erlangt werden sollten empirische Auf-
schlüsse über die Partizipation der Gruppenvertreter an der Entscheidungs-
bildung in den Ausschüssen. Hierzu gehört neben der Bedeutung der Wider-
spruchsausschüsse für den Zugang der Versicherten zum Recht auch die 
jedenfalls aus der Sicht der Ausschussmitglieder erkennbare Wirkung der 
Ausschusstätigkeit für das Selbstverständnis und die Verwaltungs- und Recht-
spraxis des jeweiligen Trägers.

Ein drittes Forschungsinteresse bezieht sich auf die Bewältigung der Wis-
sensdifferenz zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitgliedern der 
Widerspruchsausschüsse. Die Frage greift ein Kernelement der Zusammenar-
beit von Nicht-Fachleuten mit Fachleuten des Rechts auf. Was Fachleute von 
Laien unterscheidet, sind die Verfügbarkeit des für die jeweilige Problemlö-
sung erforderlichen Wissens und die Techniken der Anwendung dieses Wis-

13	 § 36a Abs. 2 S. 2 SGB IV.
14	 § 51 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IV. Zur Geschichte der Selbstverwaltung und der Verfahren der Streitbeile-
gung in der Sozialversicherung siehe Wolfgang Ayaß, Wege zur Sozialgerichtsbarkeit: Schiedsgerichte und 
Reichsversicherungsamt bis 1945, in: Masuch/Spellbrink/Becker/Leibfried (Hrsg.), Grundlagen und Her-
ausforderungen des Sozialstaats. Denkschrift 60 Jahre Bundessozialgericht, Band 1, Berlin 2014, S. 265–
282; ders., Die Rechtsprechung in der Sozialversicherung bis zur Reichsversicherungsordnung. Beteiligte, 
Institutionen, Verfahren, in: Collin (Hrsg.) Justice without the state within the state, Frankfurt am Main 
2016, S. 243–259.
15	 § 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV.
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sens. Wissen ist eine komplexe Ressource. Sie besteht vor allem aus Informa-
tionen, Kontext und Gewichtung, Verknüpfung und Abwandlung.16 Das für 
die Fallentscheidung in den Widerspruchsausschüssen erforderliche Sozial-
rechtswissen wird durch Gesetzgebung und Rechtsprechung erzeugt und 
durch die Entscheidungsroutinen in der Verwaltung angepasst und aktuali-
siert. Diese Zugänge zu Wissen stehen den Laien im Ehrenamt der Wider-
spruchsausschüsse typischerweise nicht oder nicht mit der erforderlichen 
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit zur Verfügung. Um ihrer Rolle als verant-
wortliche Mitentscheider in einem Rechtsverfahren gerecht werden zu kön-
nen, müssen die ehrenamtlichen Mitglieder die Wissensdifferenz, die sich 
noch stärker in Bezug auf die Dimensionen des Rechts und der Medizin 
stellt, bewältigen. Ob und wie erfolgreich das geschieht, ist eine wesentliche 
Bedingung für die Qualität der Ausschussarbeit und für die rechtliche Über-
zeugungskraft der Widerspruchsbescheide – und nicht zuletzt für das Selbst-
verständnis der ehrenamtlichen Mitglieder.

Zum Vierten schließlich wirft die Tätigkeit der ehrenamtlichen Mitglie-
der in den Widerspruchsausschüssen die Frage nach dem Verhältnis von Inter-
esse und Recht auf, vergleichbar dem Verhältnis von Parteilichkeit und Unpar-
teilichkeit bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern in der Arbeits- und 
Sozialgerichtsbarkeit. Auch in dieser Frage kommen Kernelemente des juri-
disch gefassten Ehrenamtes zum Tragen, jedenfalls dann, wenn die ehren-
amtlichen Funktionen, wie etwa bei den Widerspruchsausschüssen oder in 
der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, von Repräsentanten großer gesell-
schaftlicher Gruppen ausgeübt werden, die keine Gemeinwohlinteressen, 
sondern partikulare Interessen vertreten. Die zu vermutende Interessenbin-
dung, die durch das Vorschlagsrecht von Gewerkschaften und Verbänden ka-
nalisiert wird, unterscheidet die ehrenamtlichen Mitglieder von Wider-
spruchsausschüssen oder auch die ehrenamtlichen Richter in der Arbeits- und 
Sozialgerichtsbarkeit von den Schöffen in der Strafgerichtsbarkeit, die nicht  
als Vertreter bestimmter Interessen, sondern als Repräsentanten bürger-
schaftlicher Öffentlichkeit ausgewählt werden.17 

16	 Grundbegriffe der Wissensforschung erläutert Wolfgang Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – 
Recht und Innovation. Recht im Ensemble seiner Kontexte, Tübingen 2016, § 20, S. 303 ff.
17	 Schöffen werden auch nicht von Verbänden vorgeschlagen, sondern aus einer von der Gemeinde 
aufgestellten Vorschlagsliste durch einen Ausschuss bei dem Amtsgericht gewählt, §§ 36, 40, 42 Gerichts-
verfassungsgesetz (GVG).
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2.2 Methoden

Das zentrale Erhebungsinstrument des Forschungsprojekts war ein insge-
samt 17 Seiten umfassender, online wie schriftlich ausfüllbarer Fragebogen 
für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitglieder von Widerspruchs-
ausschüssen in der Sozialversicherung, dessen individueller Umfang auf-
grund der Filterführung allerdings meist erheblich kleiner war. Thematisch 
und inhaltlich vorbereitet wurde der Fragebogen durch Expertenauskünfte, 
die auf einer Fachkonferenz in Kassel im Juni 2015 und durch zahlreiche ein-
zelne Fachgespräche eingeholt und geprüft wurden. Nach mehreren pre-tests 
wurde der Fragebogen ab Anfang März 2016 über die Verwaltungen der So-
zialversicherungsträger sowie über die Listenträger an die Mitglieder der Wi-
derspruchsausschüsse geleitet. Nach zwei Erinnerungsschreiben kamen ins-
gesamt 978 ausgefüllte Fragebögen zurück, 420 von ihnen online ausgefüllt 
und 558 schriftlich ausgefüllt. Damit ist der Rücklauf auch in Anbetracht des-
sen, dass es sich um die erstmalige Erforschung dieses Feldes handelt, erfreu-
lich stark. Er bewegt sich je nach Bezugnahme auf die genannten Grenzwerte 
(3.000 bis 3.500) zwischen 28 Prozent und 33 Prozent der Gesamtzahl von 
Mitgliedern von Widerspruchsausschüssen.18 Eingeschränkt wird die Aussa-
gekraft der Ergebnisse durch die Untererfassung der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Sie beruhte auf der verbandspolitischen Entscheidung, 
die Teilnahme an der Untersuchung nicht zu empfehlen.19

Der Ergänzung und Objektivierung der Befragungsdaten dienten eine an 
den drei Sozialgerichten Berlin, Halle und Kassel durchgeführte Gerichtsak-
tenanalyse mit insgesamt 447 Akten, die Auswertung der Satzungen von 162 
von insgesamt 165 Sozialversicherungsträgern,20 die Auswertung der Ge-
schäftsordnungen von 15 Trägern und die Analyse der vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Verfügung gestellten Statistiken der 

18	 Zu der Auswertung des Fragebogens vgl. den Beitrag von Sabine Böttcher, Die Forschungsergebnisse 
zu den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitwirkenden in Widerspruchsausschüssen – eine Auswahl, 
in der vorliegenden Veröffentlichung.
19	 Trotz mehrerer Gespräche konnte sich der DGUV, der Spitzenverband der deutschen gesetzlichen 
Unfallversicherer, nicht dazu entschließen, seinen Mitgliedern die Teilnahme an der Befragung zu emp-
fehlen. Dessen ungeachtet konnten insgesamt 61 Fragebögen aus dem Bereich der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in die Auswertung einbezogen werden.
20	 Zu Beginn der Untersuchung waren es noch 168 Sozialversicherungsträger, vgl. Dieter Leopold, Wei-
terhin Trend zu Fusionen: Nur noch 168 selbstständige Sozialversicherungsträger, SozSich 2016, S. 74 ff. 
Vgl. ebs. den Beitrag von Manuela Fischer/Felix Welti, Das Widerspruchsverfahren und die Widerspruchs-
ausschüsse in der Sozialversicherung, in der vorliegenden Veröffentlichung.
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Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsopfer
versorgung (SG01/SG02).21

3. Ausgewählte Forschungsergebnisse

Die Auswahl von Daten für die wissenschaftliche Diskussion folgt den oben 
umrissenen vier Fragen. Wer sind die Akteure, wer vor allem die ehrenamtli-
chen Mitglieder von Widerspruchsausschüssen? Woher kommen sie? Welche 
Bildung, Ausbildung und Berufserfahrung bringen sie mit? Zu den personen-
bezogenen Auskünften kommen tätigkeitsbezogene Fragen. Wie ist das Ver-
fahren des Widerspruchsausschusses organisiert? Wie häufig kommen die 
Mitglieder mit welchen Falllasten zur Beratung zusammen? Weiterhin inter-
essierten Auskünfte zur Bedeutung von Fach- und Kontextwissen und zur Be-
wältigung der Wissensdifferenz zwischen Ehrenamt und Hauptamt. Und 
schließlich sollten empirische Erkenntnisse zum Verhältnis zwischen objekti-
ver Rechtsanwendung und Zugehörigkeit zur Gruppe der Arbeitgeber oder 
der Versicherten gewonnen werden.

3.1 Die Mitglieder von Widerspruchsausschüssen –  
Elemente eines Sozialprofils

Auf der Grundlage der Auskünfte von fast 1.000 Mitgliedern von Wider-
spruchsausschüssen lässt sich das Sozialprofil der in den Ausschüssen mitwir-
kenden Personen mit einiger Zuverlässigkeit modellieren. Ausgeübt wird die 
Selbstverwaltung durch die Versicherten und die Arbeitgeber.22 Sie bilden 
die Gruppe der ehrenamtlichen Mitglieder. In unserer Befragung gehören ihr 
84 Prozent aller antwortenden Personen an. Innerhalb dieser Gruppe entfal-
len auf die Versichertenvertreter 61 Prozent und auf die Vertreter der Arbeit-
geber 39 Prozent. Die zweite, mit einem Anteil von lediglich 16 Prozent aller 
Befragten wesentlich kleinere Gruppe besteht aus den hauptamtlichen Mit-
wirkenden, das sind beim jeweiligen Versicherungsträger angestellte, nicht 
selten auch juristisch ausgebildete Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. 

21	 Zur Auswertung der Aktenanalyse vgl. den Beitrag von Christina Buchwald/Elisabeth Krausbeck/Armin 
Höland, Erkenntnisse zum Widerspruchsverfahren aus den Akten sozialgerichtlicher Verfahren, in der 
vorliegenden Veröffentlichung.
22	 § 29 Abs. 2 SGB IV.
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Die Betrachtung der personenbezogenen Daten der Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen lässt fünf Merkmale hervortreten.

Geschlecht und Alter bilden menschliche Grundkategorien mit individu-
eller wie sozialer Aussagekraft. Unter beiden Merkmalen lässt sich das Sozial-
profil für die Mitglieder von Widerspruchsausschüssen auf folgende Weise 
genauer fassen. Mit einem Anteil von 56 Prozent von Personen mit einem Al-
ter von 60 und mehr Jahren liegt der Anteil der Mitglieder von Widerspruchs-
ausschüssen in diesem Altersbereich im Vergleich zur Bevölkerung in 
Deutschland rund doppelt so hoch.23 Die Aussage zum Lebensalter lässt sich 
noch zuspitzen, wenn man nur die Ehrenamtlichen betrachtet, die für die 
Analyse der Arbeit von Widerspruchsausschüssen im Mittelpunkt stehen. 
Für sie erreicht der Anteil der Mitglieder mit einem Lebensalter von 60 und 
mehr Jahren mit 64 Prozent fast zwei Drittel. Die Altersverteilung kommt 
auch in dem relativ hohen Anteil von 46 Prozent der ehrenamtlichen Mit-
glieder zum Ausdruck, die angeben, sich in Rente oder Pension zu befinden.

Bei dem Merkmal des Geschlechts unterscheiden sich die Mitglieder von 
Widerspruchsausschüssen ebenfalls deutlich von der Gesamt- wie Erwerbsbe-
völkerung in Deutschland. Der Anteil der Männer beträgt insgesamt 77 Pro-
zent, im Ehrenamt allein 80 Prozent. Das liegt fast 30 Prozentpunkte über 
dem Bevölkerungsanteil der Männer von 49  Prozent und immerhin noch 
rund 27 Prozentpunkte über dem Anteil der Männer an allen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten.24 Das Anteilsverhältnis bleibt auch dann stark 
unausgewogen, wenn es nicht auf die Bevölkerung, sondern auf die in 
Deutschland rund 31 Millionen Menschen umfassende Teilmenge der ehren-
amtlich tätigen „Freiwilligen“ bezogen wird.25 Die Bezugnahme lässt sich 
damit begründen, dass auch die in der Selbstverwaltung der Sozialversiche-
rungsträger ehrenamtlich tätigen Personen unter die Definition des freiwilli-
gen Engagements fallen, die im Deutschen Freiwilligensurvey verwendet  
wird.26 Allerdings erweist sich der Survey für die Verknüpfung mit der Ziel-

23	 Anteil der 60-Jährigen und Älteren im Jahr 2013: 27 Prozent, siehe Statistisches Bundesamt, Bevölke-
rung Deutschlands bis 2060. 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Wiesbaden 2015, S. 45, 
Anhang B, Tabelle 1: Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland bis 2016.
24	 Zahlen aus Statistisches Bundesamt, Zensus 2011, Wiesbaden 2013, und aus Bundesagentur für Arbeit, 
„Arbeitsmarkt in Zahlen, Beschäftigungsstatistik“, mit Bezug auf März 2016. 
25	 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Freiwilliges Engagement in Deutschland. 
Zentrale Ergebnisse des Deutschen Freiwilligensurvey 2014, Berlin 2016, S. 3 ff. 
26	 Der Deutsche Freiwilligensurvey (FWS) erhebt in regelmäßiger repräsentativer Befragung von Perso-
nen ab 14 Jahren Daten zum freiwilligen Engagement in Deutschland. Der im Abstand von fünf Jahren 
durchgeführte Survey wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 



47

Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung

gruppe des Forschungsprojekts, den (ehrenamtlichen) Mitgliedern von Wider-
spruchsausschüssen, als wenig ergiebig, weil nicht erkennbar ist, in welchen 
der 14 Bereiche freiwilliger Tätigkeit die spezifische Tätigkeit in Wider-
spruchsausschüssen in der Sozialversicherung fallen könnte.27 

Nimmt man das Geschlechterverhältnis aus dem Deutschen Freiwilligen-
survey 2014, dann engagieren sich Frauen zwar mit 42 Prozent etwas seltener 
als Männer mit 46  Prozent.28 Doch dieses Verhältnis ist auch nicht annä-
hernd so ungleich wie bei den ehrenamtlichen Mitgliedern von Wider-
spruchsausschüssen. Vieles spricht dafür, dass hier immer noch eine auch an 
anderer Stelle bereits angemerkte bereichsspezifische traditionelle Überreprä-
sentation von männlichen Selbstverwaltern vorliegt.29

Die Häufigkeitsverteilung beim Alter gewinnt eine gewisse lebensprakti-
sche Plausibilität aus der Erkenntnis, dass die Tätigkeit der ehrenamtlichen 
Mitglieder von Widerspruchsausschüssen mit beachtlichem Zeitaufwand 
verbunden ist. Deutlich wird das aus den Auskünften zum Zeitaufwand für 
das Lesen der vorbereitenden Unterlagen und für zusätzliche Recherchen so-
wie zur Häufigkeit von Sitzungen. Für den Zeitaufwand des Lesens der vor-
bereitenden Unterlagen liegt der Häufigkeitsschwerpunkt mit 27 Prozent bei 
zwei bis drei Stunden pro Sitzung, für jeweils weitere 17 Prozent bei drei bis 
vier Stunden und mehr als vier Stunden pro Sitzung. Addiert ergeben sich da-

(BMFSFJ) gefördert. Die wissenschaftliche Leitung des Survey liegt seit 2011 beim Deutschen Zentrum 
für Altersfragen. Nach Erhebungen in den Jahren 1999, 2004 und 2009 liegt mittlerweile die Auswertung 
der vierten Befragungswelle aus dem Jahr 2014 vor, siehe Julia Simonson/Claudia Vogel/Clemens Tesch-Römer 
(Hrsg.), Freiwilliges Engagement in Deutschland. Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014, März 2016. Zur 
Definition vgl. auch Jens Ehrhardt, Ehrenamt. Formen, Dauer und kulturelle Grundlagen des Engagements, 
Frankfurt/New York 2009, S. 15 ff.; Bettina Hollstein, Ehrenamt verstehen. Eine handlungstheoretische 
Analyse, Frankfurt am Main 2015.
27	 Näherungsweise in Betracht kommen der „soziale Bereich“ (Nr. 4), der allerdings mit den Beispielen 
eines Wohlfahrtsverbandes oder einer anderen Hilfsorganisation, in der Nachbarschaftshilfe oder einer 
Selbsthilfegruppe in eine andere Richtung weist; oder der „Bereich der beruflichen Interessenvertretung 
außerhalb des Betriebes“ (Nr. 10), zum Beispiel in einer Gewerkschaft, einem Berufsverband, einer Ar-
beitsloseninitiative. Gut passt keiner der 14 Bereiche zum Forschungsfeld. Siehe Deutscher Freiwilligensur-
vey, a. a. O., S. 57.
28	 Deutscher Freiwilligensurvey, a. a. O., S. 630. Nach der Auskunft des Surveys haben Frauen ihr Engage-
ment zwischen 1999 und 2014 deutlicher ausgeweitet als Männer und sich damit den Quoten der Männer 
angenähert, a. a. O.
29	 Vgl. Bernard Braun/Tanja Klenk/Winfried Kluth/Frank Nullmeier/Felix Welti, Modernisierung der Sozial-
versicherungswahlen, Baden-Baden 2008, S. 133 ff. Siehe hierzu auch die Antwort der Bundesregierung  
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Maria Klein-Schmeink, Markus 
Kurth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/2918, Bun-
destags-Drucksache 18/3015 vom 31.10.2014, Antworten zu den Fragen 10–13, S. 3f., und zur Frage 20, S. 5f.
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mit 64 Prozent der Ehrenamtlichen, die wenigstens zwei bis drei Stunden pro 
Sitzung mit dem Lesen der vorbereitenden Unterlagen befasst sind. Hinzu 
kommen zusätzliche Recherchen, für die 90 Prozent aller ehrenamtlichen Mit-
glieder von Widerspruchsausschüssen bis zu zwei Stunden pro Sitzung veran-
schlagen. Diese Aufwandsabschätzung ist mit der Häufigkeit der Teilnahme an 
Sitzungen des jeweiligen Widerspruchsausschusses zu verbinden. Knapp die 
Hälfte (47 Prozent) aller ehrenamtlichen Mitglieder nimmt ein- bis zweimal 
im Monat an Sitzungen teil, mithin 12- bis 24-mal im Jahr. Insgesamt macht 
der Zeitaufwand, der deutlich beispielsweise über dem von ehrenamtlichen 
Richtern in der Arbeitsgerichtsbarkeit liegt, verständlich, dass ehrenamtliches 
Engagement dieses Umfangs einfacher im fortgeschrittenen Alter oder in der 
Zeit des Ruhestands unterzubringen ist als in der aktiven Berufszeit. 

Der relativ hohe Bildungs- und Ausbildungsstand der Mitglieder von Wi-
derspruchsausschüssen fügt sich hingegen gut ein in das aus der Freiwilligen-
Forschung bekannte Bildungsprofil. Danach engagieren sich Menschen mit 
hoher schulischer und beruflicher Ausbildung zu deutlich höheren Anteilen 
freiwillig als Personen mit niedriger oder mittlerer Schulbildung.30 Von den 
befragten ehrenamtlichen Mitgliedern von Widerspruchsausschüssen geben 
47 Prozent „Lehre, Facharbeiter“ oder „Meister, Techniker“ an, ein knappes 
Fünftel (19 Prozent) verfügt über ein Fachhochschulstudium, weitere 26 Pro-
zent über eine Hochschul- oder Universitätsstudium. 

Das vierte Merkmal erfasst ehrenamtliche Mehrfachtätigkeit. Es fällt auf, 
dass auf die an die ehrenamtlichen Mitglieder von Widerspruchsausschüssen 
gerichtete Frage „Hatten bzw. haben Sie noch weitere Funktionen?“ nur eine 
Minderheit von 16  Prozent angab, keine andere Funktion zu haben.31 Die 
deutliche Mehrheit von 84 Prozent aller Antwortenden nennt weitere Funk-
tionen. Sie lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen. Zugrunde gelegt 
wird wegen der Möglichkeit der Mehrfachantworten jeweils die Gesamtzahl 
der Antworten. Bei 1.684 Angaben von 793 Personen nennt in grober Mitte-
lung eine antwortende Person zwei Funktionen.32 Etwas über die Hälfte aller 
Antworten (52  Prozent) entfällt auf weitere Funktionen in der Sozialver

30	 Deutscher Freiwilligensurvey, a. a. O., S. 16 ff., 34, 37 et passim.
31	 Herausgerechnet sind aus der Gesamtzahl von 978 Antwortenden diejenigen, die keine Angaben 
machten (n = 185). Damit verbleiben für die Datenauswertung 793 Fälle, in denen insgesamt 1.684 Ant-
worten gegeben wurden.
32	 Vgl. die Erkenntnis aus dem Deutschen Freiwilligensurvey, a. a. O., S. 103, wonach mehr als die Hälfte 
aller Engagierten zwei oder mehr freiwillige Tätigkeiten ausübt („Mehrfachengagierte“).
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sicherung,33 mit den häufigsten Nennungen für Mitgliedschaft in einer Ver-
treterversammlung (12 Prozent) bzw. eines Verwaltungsrates (11 Prozent). 
21 Prozent aller Antworten entfallen auf ehrenamtliche richterliche Tätig-
keit, am häufigsten in der Arbeitsgerichtsbarkeit (11  Prozent), gefolgt von 
der Sozialgerichtsbarkeit (8 Prozent) und anderen Gerichtsbarkeiten (2 Pro-
zent). Aus den Daten wird erkennbar, dass die ehrenamtliche Mitwirkung in 
Widerspruchsausschüssen der Sozialversicherung häufig kein singuläres En-
gagement ist, sondern sich in eine für die Belange anderer Menschen offene 
gesellschaftspolitische Haltung einfügt. Aus der Häufigkeit der Nennung 
weiterer Funktionen in der Sozialversicherung und der Tätigkeit als ehren-
amtlicher Richter ergibt sich eine engagierte Haltung in einem bestimmten 
Ausschnitt des großen Freiwilligenspektrums, dem traditionellen Sektor der 
Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und der Rechtspflege. An dieser 
Stelle nur als Thema aufgerufen, nicht vertieft werden soll die Frage, inwie-
weit die Erklärungsansätze in der Freiwilligenforschung und in der Soziolo-
gie des Ehrenamtes, vor allem die Theorieangebote für das Ehrenamt als nut-
zenorientiertes Handeln oder als normativ orientiertes Handeln sowie die 
kapitaltheoretischen Ansätze34 auf dieses Segment gesellschaftlichen Engage-
ments Anwendung finden können.35 Unser Eindruck ist, dass das Theorie
angebot der Soziologie des Ehrenamtes für die Gruppe der an rechtlichen 
Verfahren mitwirkenden Freiwilligen, so auch für die ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richter, weiter differenziert werden muss.

3.2 Institution und Verfahren

Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung haben eine eigentümliche 
Stellung. Sie sind im Rahmen der Selbstverwaltung kraft Satzungsautonomie 
geschaffene Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, staatliches Recht anzuwen-
den.36 Damit ist eine Grenzinstitution markiert. Halb gehört sie in die durch 

33	 Mitglied im Widerspruchsausschuss eines anderen Sozialversicherungsträgers, Mitglied in einem 
Rentenausschuss, Versichertenberater bzw. Versichertenältester, Vertrauensperson der Arbeitgeber in der 
Sozialversicherung, Mitglied eines Verwaltungsrates, Mitglied in einer Vertreterversammlung, Mitglied 
eines ehrenamtlichen Vorstandes eines Sozialversicherungsträgers, Mitglied eines Regionalbeirates eines 
Sozialversicherungsträgers.
34	 Ausführlich hierzu Bettina Hollstein, a. a. O., S. 61 ff., 135 ff. und 212 ff.
35	 Vgl. Jens Ehrhardt, a. a. O., S. 29 ff.
36	 Errichtet werden Widerspruchsausschüsse durch Satzung als besondere Ausschüsse nach § 36a Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 SGB IV für den Erlass von Widerspruchsbescheiden.
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rechtliche Autonomie, Partizipation und eine große Vielfalt von Erschei-
nungsformen bestimmte Welt der Selbstverwaltung in der Sozialversiche-
rung. Halb wirkt sie auf dem Feld bundeseinheitlich geltenden Sozialrechts 
wie eine staatliche Rechtsanwendungsagentur. Verstärkt wird der zweiseitige 
Charakter der Widerspruchsausschüsse durch die Mitwirkung von ehrenamt-
lichen Mitgliedern an den Rechtsentscheidungen. Ehrenamtliche sind, zwar 
nicht notwendig, aber typischerweise Laien im Hinblick auf die beiden gro-
ßen Wissensbestände, mit denen Widerspruchsausschüsse in der Sozialversi-
cherung in der Regel zu tun haben, der Rechtswissenschaft und der Human-
medizin einschließlich der Psychotherapie. Als Nichtfachleute müssen sie 
ggf. schwierige und stets auf Menschen bezogene sozialversicherungsrechtli-
che Streitfragen mit den Fachleuten aus der Verwaltung des jeweiligen Sozi-
alversicherungsträgers beraten und entscheiden.

Wie lassen sich die Institution und ihre Verfahrensweisen auf der Grund-
lage der vorliegenden Datenauskünfte genauer bestimmen? Zunächst ist es 
für das Verständnis des institutionellen Umfeldes wichtig zu wissen, dass es 
in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle mehr als einen Widerspruchsaus-
schuss in der jeweiligen Trägerorganisation gibt. Neun von zehn Antworten-
de (88 Prozent) bejahen das. Besteht mehr als ein Widerspruchsausschuss bei 
einem Träger, so bedeutet das: höheres Fallaufkommen im Geschäftsbereich 
des Trägers, eine größere Zahl von Mitwirkenden in den Ausschüssen, mehr 
Koordination und Organisation, aber auch mehr Routine und Fallpraxis. Das 
führt zur nächsten Frage. Wie viele Personen nehmen für gewöhnlich an den 
Sitzungen der Widerspruchsausschüsse teil? Der Schwerpunkt der Auskünfte 
liegt mit 45 Prozent bei drei Personen; mit jeweils einem knappen Fünftel 
werden vier und fünf Sitzungsteilnehmer genannt. Der Mittelwert beträgt 
über alle vier Versicherungszweige hinweg 4,13 teilnehmende Personen. Un-
ter den Blickwinkeln von Macht und Interesse im Rechtsgebrauch kommt es 
weniger auf die Zahl von Teilnehmenden als vielmehr auf die Frage an, wer 
die teilnehmenden Personen sind, in welchem Verhältnis die von ihnen re-
präsentierten Gruppeninteressen stehen, und welche Regeln der Beschluss-
fassung gelten. Auszugehen ist von den drei hauptsächlichen Gruppen von 
Akteuren, den Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber als den bei-
den Gruppen der ehrenamtlichen Mitglieder und den ihnen gegenüberste-
henden Fachleuten der Verwaltung.

Auf der Grundlage der Datenauskünfte lassen sich für die Zusammenset-
zung der Widerspruchsausschüsse – ungeachtet des Stimmrechts – mehrere 
Kombinationen bilden. Die häufigste Kombination ist die der drittelparitäti-
schen Zusammensetzung aus Arbeitgebern, Versicherten und Mitarbeitern 
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der Verwaltung des Trägers. Etwas mehr als die Hälfte (52 Prozent) aller 952 
antwortenden Personen geben das an. Mit deutlichem Abstand folgt die 
Kombination, in der die beiden ehrenamtlichen Gruppen gleichstark, aber 
der Verwaltung zahlenmäßig unterlegen sind sowie, umgekehrt, diejenige, in 
der die beiden gleichstarken Gruppen der Ehrenamtlichen der Verwaltung 
zahlenmäßig überlegen sind. Hinzu kommt die Konstellation, in der die Ver-
sicherten zahlenmäßig die stärkste Stellung haben.37 Im Hinblick auf die Ent-
scheidungsbedingungen in den Widerspruchsausschüssen muss hinzugele-
sen werden, dass das hauptamtliche Mitglied in weniger als einem Drittel der 
Fälle stimmberechtigt ist, in 71 Prozent hingegen nicht. In der großen Mehr-
zahl der Fälle haben die Mitarbeiter aus der Verwaltung eine lediglich bera-
tende, keine abstimmende Funktion. Das schließt faktischen Einfluss auf die 
Entscheidungsbildung kraft Fachwissens nicht aus.

Bemerkenswert ist, dass die variantenreichen Möglichkeiten der Zusam-
mensetzung der Widerspruchsausschüsse nichts daran ändern, dass die Ent-
scheidungen „immer“ (36 Prozent) oder „häufig“ (62 Prozent) einstimmig er-
gehen. Mehrheitsentscheidungen sind selten.38 Der Abstimmungsmodus ist 
im Regelfall informell. In acht von zehn Fällen geben die Mitglieder von Wi-
derspruchsauschüssen ihre Entscheidung „mündlich, nickend, zustimmend“ 
zur Kenntnis, in weiteren 22 Prozent durch Handzeichen.39 Nach Form wie 
Inhalt entspricht die Entscheidungspraxis derjenigen von kleinen Arbeitsein-
heiten. Auf dieselbe Weise wird für gewöhnlich auch in den Spruchkörpern 
der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit abgestimmt, in denen ebenfalls Lai-
en – ehrenamtliche Richter – mit Fachleuten zusammenwirken.

3.3 Wissen und Wissensgrenzen

Zwischen den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern von Widerspruchsausschüs-
sen und den hauptamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des je-
weiligen Sozialversicherungsträgers verläuft die Grenze zwischen der Bin-
nenwelt der Organisation und der Außenwelt, die Grenze zwischen „drin-

37	 In knapper Übersicht ergibt sich die folgende Rangfolge der Kombinationen Arbeitgebervertreter 
(AG), Versichertenvertreter (V) und Verwaltung (Vw): 1. AG = V= Vw, N = 499, 52,4 Prozent; 2. 
AG = V < Vw, N = 137, 14,4 Prozent; 3. AG =V > Vw, N = 111, 11,7 Prozent; 4. AG < V > Vw, N = 110, 
11,6 Prozent; 5. AG =0, V > Vw, N = 25, 2,6 Prozent.
38	 „Selten“ 48 Prozent, „ab und zu“ 12 Prozent, „nie“ 24 Prozent.
39	 Mehrfachnennungen waren möglich.
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nen“ und „draußen“. Die wohl wichtigste Ausprägung dieser Grenze, neben 
dem Fehlen arbeitsvertraglicher Verpflichtung und Berechtigung, ist die Wis-
sensdifferenz zwischen drinnen und draußen. Die Beratungs- und Entschei-
dungstätigkeit von Widerspruchsausschüssen in der Sozialversicherung ist 
wissensbasiert. Zwar kommt mit dem Prüfmerkmal der Zweckmäßigkeit ein 
über das Rechtsnormenwissen hinausweisender Erwägungsraum zum Tra-
gen. Aber auch er ist nicht frei von Vor-, Erfahrungs- und Kontextwissen. Das 
wirft die Frage auf, wie gelangen die ehrenamtlichen Mitglieder von Wider-
spruchsausschüssen zu dem für ihre Entscheidungsfähigkeit erforderlichen 
Wissen? Wissen ist eine komplexe Ressource. Sie besteht aus formalen und 
informalen Bestandteilen und aus implizitem („stillem“) und explizitem Wis-
sen, um auf eine vor mehreren Jahrzehnten von Michael Polanyi eingeführte 
Unterscheidung Bezug zu nehmen.40 Neben den kodifizierten, publizierten 
und einfach vermittelbaren expliziten Wissensfragmenten besteht eine Fülle 
von nicht stets präsenten, aber aktivierbaren Elementen von Erfahrungs-, 
Hintergrund- und Kontextwissen sowie dem Wissen um die Anwendung von 
Wissen, also gleichsam dem „Wissen-Wissen“. Erzeugt, kommuniziert und 
gespeichert werden solche stillen Wissensschichten innerhalb von Organisa-
tionen, in unserem Forschungsbeispiel innerhalb der Verwaltung der Sozial-
versicherungsträger. Implizites Wissen ist weitgehend in Wahrnehmungs-
mustern, Heuristiken, Handlungsroutinen, taktischem und strategischem 
Geschick aufgehoben, aber auch in intuitivem Handeln.41 Es kann über ein-
zelne Personen hinaus zum Bestandteil des Dienst- oder Organisationswis-
sens werden und sich in entsprechenden Entscheidungskulturen wiederfin-
den.42 In die so beschaffenen Wissensräume kann nur vordringen, wer in die 
Organisation sozialisiert ist. Nur wer durch dauerhafte Mitarbeit in der Orga-
nisation in das innere Wert- und Verhaltensgefüge und damit auch in das nur 
„innen“ vorhandene stille Wissen hineinwächst, wird mit den Verwaltungs-
abläufen und Entscheidungsbegründungen mithalten können. Nur ein Teil 
des in der Organisation vorhandenen impliziten Wissens wird sich für Exter-
nalisierung eignen und an außen stehende Personen wie die ehrenamtlichen 
Mitglieder von Widerspruchsausschüssen vermittelt werden können.43 Das 

40	 Michael Polanyi, Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy, London 1958. Zur Unter-
scheidung von “explicit” und “tacit knowledge” vgl. Sandra Taal, Working separately together. A quanti-
tative study into the knowledge sharing behaviour of judges. Schriftenreihe zur Justizforschung Band 10, 
Baden-Baden u. a. 2016, S. 27 ff.; Hoffmann-Riem, a. a. O., S. 308 ff.
41	 Hoffmann-Riem, a. a. O., S. 309.
42	 Hoffmann-Riem, a. a. O.
43	 Zur Externalisierung als Form der Umwandlung von Wissen Sandra Taal, a. a. O., S. 30, Rn. 69.
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kann im Rahmen von knowledge sharing geschehen, das empirisch bislang nur 
für Berufsrichter untersucht ist, aber möglicherweise in abgewandelter Form 
auch in der Selbstverwaltung im Verhältnis zwischen den dort beruflich täti-
gen Fachleuten der Verwaltung und den ehrenamtlichen Mitgliedern von 
Widerspruchsauschüssen stattfindet.44 Eine organisierte Form der Externali-
sierung von Fach- und Verwaltungswissen können auch Schulungsveranstal-
tungen sein. Hier signalisiert die Befragung starken Bedarf. Fast drei Viertel 
aller ehrenamtlichen Mitglieder in Widerspruchsausschüssen, darunter deut-
lich stärker die Versichertenvertreter als die Arbeitgebervertreter, wünschen 
sich Schulungsangebote für die Arbeit im Widerspruchsausschuss.45

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Zugänge zu dem für die Fal-
lentscheidung bedeutsamen Wissen lassen sich mehrere auf die Wissenslage 
bezogene empirische Auskünfte auswerten. Die Fragen zum Informations- 
und Wissenszugang bildeten den Gegenstand eines eigenen Abschnitts im 
Fragebogen. Das beginnt mit der Frage, ob den externen Mitgliedern von Wi-
derspruchsausschüssen vor der Sitzung Unterlagen zur Vorbereitung ausgege-
ben oder verschickt werden. Das wird ganz überwiegend, nämlich in mehr als 
vier von fünf Fällen bejaht (84 Prozent), allerdings mit nach Sozialversiche-
rungszweigen und -trägern unterschiedlicher Häufigkeit.46 Ebenfalls ganz 
überwiegend werden die vorbereitenden Unterlagen für die Sitzungen per 
Post, per E-Mail oder auf einem USB-Stick nach Hause geschickt (79 Prozent). 

Von der Möglichkeit der Einsichtnahme in die Fallunterlagen wird zu 
37 Prozent „immer“ und zu weiteren 8 Prozent „meist“ Gebrauch gemacht. 
Eingesehen werden die Unterlagen von den Ehrenamtlichen überwiegend 
unmittelbar vor der Sitzung. 

Für die Frage der Wissensparität hat der Inhalt der einsehbaren oder auch 
nach Hause geschickten Unterlagen Bedeutung. Als häufigste inhaltliche Be-
standteile des Vorbereitungsmaterials werden genannt: Der Widerspruchsbe-
scheid als Entwurf47, eine von der Verwaltung verfasste Zusammenfassung48, 
das Widerspruchsschreiben des Versicherten im Originaltext49, und das bzw. 
die Gutachten50. Auch hier zeigen sich trägerspezifische Praxisunterschiede 

44	 Vgl. die Untersuchung von Sandra Taal, a. a. O.
45	 80 Prozent der Versichertenvertreter gegenüber 58 Prozent der Arbeitgebervertreter.
46	 Was auffällt: Für den Bereich Knappschaft-Bahn-See (KBS) wird diese Frage von mehr als zwei Drit-
tel (69 Prozent) verneint. 
47	 73 Prozent aller Fälle bei Mehrfachnennung.
48	 57 Prozent aller Fälle bei Mehrfachnennung.
49	 50 Prozent aller Fälle bei Mehrfachnennung.
50	 46 Prozent aller Fälle bei Mehrfachnennung.
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und die Tendenz, dass die hauptamtlichen Antwortenden die Merkmale Gut-
achten, Widerspruchsschreiben des Versicherten und Widerspruchsbescheid 
als Entwurf stärker gewichten als die im Ehrenamt tätigen Mitglieder, mögli-
cherweise auch deshalb, weil die Mitarbeiter der Verwaltung größere Fallzah-
len vor Augen haben.

Der Zeitaufwand für das Lesen der vorbereitenden Unterlagen wird von 
der Hälfte der Antwortenden mit ein bis drei Stunden pro Sitzung veran-
schlagt. Der Informationsgehalt der vorbereitenden Unterlagen wird von ins-
gesamt drei Vierteln aller Antwortenden als „sehr hoch“ bzw. „hoch“ einge-
schätzt. 

Der zusätzliche Rechercheaufwand zum besseren Verständnis der Unterla-
gen wird von fast drei Vierteln der Antwortenden mit bis zu einer Stunde pro 
Sitzung angegeben. Im Allgemeinen fühlt sich eine starke Mehrheit von 
88 Prozent vor der Sitzung „immer“ oder „meist“ umfangreich informiert.51 
Allerdings weisen die Aussagen „Ich wünschte mir mehr fallbezogene Infor-
mationen“, „Ich wünschte mir mehr medizinisches Wissen“ und „Ich wünsch-
te mir mehr juristisches Wissen“ mit jeweils Zustimmung um die 50 gültigen 
Prozent für „manchmal“ deutlich auf subjektive Wissensdefizite hin. Hinzu 
kommen Rückmeldungen aus dem Abschnitt „Erfahrungen, Meinungen und 
Bewertungen“ des Fragebogens. Hier erreicht beispielsweise das Item „Auf den 
Umgang mit medizinischen Fragen fühle ich mich gut vorbereitet“ bei den Eh-
renamtlichen den stärksten Nennungsanteil mit 46 Prozent für das skeptische 
„teils, teils“; die Anteile für „voll und ganz“ und „eher ja“ bleiben mit 34 Pro-
zent dahinter zurück. Ein ähnliches Antwortbild ergibt sich für die Aussagen 
„Medizinische Gutachten/Stellungnahmen sind oft schwer verständlich“52 und 
„Juristische Gutachten/Stellungnahmen sind oft schwer verständlich“53.

Fassen wir die empirischen Aussagen zum Wissensstand der hauptamtli-
chen und ehrenamtlichen Mitglieder von Widerspruchsausschüssen zusam-
men, dann finden wir zahlreiche Hinweise auf das Vorhandensein eines 
mehr oder weniger ausgeprägten Wissensgefälles. Das verdient auch deshalb 
Beachtung, weil am Engagement und an der Ernsthaftigkeit der Vorberei-
tung der ehrenamtlichen Mitglieder auf ihre Sitzungen in den Widerspruchs-
ausschüssen kein Zweifel bestehen kann. Wenn trotz allen Bemühens um das 
Verstehen der Argumentation des Widerspruchs, der Gutachten und Stel-
lungnahmen und der Zusammenfassung der Rechtslage durch die Verwal-

51	 „Immer“ 29 Prozent; „meist“ 58 Prozent. N gesamt ohne „keine Angabe“: 608.
52	 „Teils, teils“ 47 Prozent; „voll und ganz“ und „eher ja“ zusammen 35 Prozent.
53	 „Teils, teils“ 46 Prozent; „voll und ganz“ und „eher ja“ zusammen 27 Prozent.



55

Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung

tung in beachtlichem Umfang Verständniszweifel bleiben, dann weist das 
auf die Schwierigkeit der Durchdringung sozialversicherungsrechtlicher Pro-
blemlagen, aber auch auf eingeschränkte Unabhängigkeit in der Überprü-
fung von Verwaltungsentscheidungen durch Nichtfachleute hin. Das spricht 
dafür, dass die Mitwirkung von ehrenamtlichen Mitgliedern in Wider-
spruchsausschüssen in Bezug auf die vorstrukturierte und häufig auch schon 
vorformulierte Entscheidung der Verwaltung stärker den Charakter einer 
sachkundigen Schlüssigkeitskontrolle als den einer originären eigenständi-
gen Prüfung in einem Kollegialorgan trägt. Allerdings wollen wir in diesem 
Zusammenhang auch auf zwei datengestützte Erkenntnisse aufmerksam ma-
chen, die ein durchaus von der Verwaltung unabhängiges Reaktionspotential 
belegen. Dazu gehört erstens, dass es nicht ganz selten vorkommt, dass der 
Widerspruchsausschuss weitere Sachaufklärung verlangt und den Fall an die 
Fachabteilung zurückgibt.54 Der zweite Hinweis auf eine gewisse Unabhän-
gigkeit von der Entscheidungsvorbereitung durch die Verwaltung des Trägers 
besteht in der nicht seltenen Entscheidungsvariante, dass der Widerspruch 
zwar abgelehnt wird, dem Versicherten aber andere Handlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt werden. Hierzu kommt es nach immerhin knapp der Hälfte der 
Aussagen „ab und zu“ und in einem Viertel der Fälle sogar „sehr häufig/im-
mer“ oder „häufig“. Im Vergleich zu den ehrenamtlichen Mitgliedern von Wi-
derspruchsausschüssen sind diejenigen des Hauptamtes in der Wahrnehmung 
der aufgezeigten Alternativen zurückhaltender.55

3.4 Rechtsdurchsetzung oder Interessenvertretung?

Mit mehreren Fragen versuchte das Forschungsprojekt, das Spannungsver-
hältnis zwischen Interesse und Recht aufzuklären, das sich ergeben kann, 
wenn Nichtfachleute mit einem bestimmten gesellschaftspolitischen Hinter-
grund an Rechtsverfahren mitwirken. Es stellt sich strukturgleich für die eh-
renamtlichen Richterinnen und Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit und in 
der Sozialgerichtsbarkeit. Die Frage ist stets, wie können und wollen die 

54	 „Selten“ 58 Prozent; „ab und zu“ 35 Prozent; in der Knappschaft-Bahn-See 46 Prozent „ab und zu“. 
Aus der Sicht des Hauptamtes kommt es mit 69 Prozent deutlich seltener zu dieser Reaktion als aus der 
Sicht der ehrenamtlichen Mitglieder mit 56 Prozent.
55	 Nach Auskunft der hauptamtlichen Mitglieder kommt es nur in 16 Prozent „sehr häufig/immer“ 
oder „häufig“ zum Aufzeigen von Alternativen, hingegen nach 54 Prozent der hauptamtlichen Antworten 
nur „ab und zu“ gegenüber 44 Prozent „ab und zu“ bei den ehrenamtlichen Mitgliedern.
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nicht durch Berufsrollen bestimmten Laien ihr Selbstverständnis, vielleicht 
auch die an sie gerichtete oder von ihnen jedenfalls so wahrgenommene Er-
wartung der von ihnen repräsentierten Gruppe mit den Anforderungen an 
unabhängige und unparteiliche Rechtsanwendung in Einklang bringen? Was 
erhält im Zweifel den Vorzug, die Verbundenheit mit der sozialen Gruppe 
der Repräsentierten (Versicherte, Arbeitnehmer, Arbeitgeber) oder die Ach-
tung des objektivierten Allgemeininteresses, das durch das Recht zur Gel-
tung gebracht wird? Auch diese Frage bildet eine Schlüsselfrage im Zusam-
menhang der Beteiligung von Nicht-Fachleuten an Rechtsverfahren. 

Die diese Dimension aufgreifende Aussage „Ich sehe meine Hauptaufga-
be im Widerspruchsausschuss darin, das geltende Recht anzuwenden“ fand 
in unserer Befragung von Mitgliedern von Widerspruchsausschüssen mit 
68 Prozent „voll und ganz“ und 24 Prozent „eher ja“ starke Unterstützung. 
Genauere Betrachtung nach Gruppen offenbart allerdings Nuancen. So ist 
die mit der Antwortvorgabe ausgedrückte Überzeugung bei den hauptamtli-
chen Mitgliedern von Widerspruchsausschüssen mit 86 Prozent deutlich stär-
ker akzentuiert als bei den ehrenamtlichen Mitgliedern mit 65 Prozent. Für 
die Hauptamtlichen ist Anwendung des geltenden Rechts Dienstpflicht, für 
die Ehrenamtlichen eine mit Anderem abzuwägende Option. Zum Ausdruck 
kommt der Unterschied auch darin, dass für die ehrenamtlichen Mitglieder 
von Widerspruchsausschüssen die abwägungsoffene Kategorie „eher ja“ im 
Vergleich zu den Hauptamtlichen mehr als doppelt so stark besetzt ist.56 Und 
auch das noch stärker abwägende „teils, teils“ kommt in den Antworten der 
Ehrenamtlichen häufiger zum Ausdruck als bei den Hauptamtlichen.57

In der Abgrenzung zur reinen Rechtsanwendung stehen zwei für die 
Beantwortung angebotene Aussagen, die erkennbar eine andere Priorität set-
zen. Die Aussage „Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, die Interessen des 
Versicherungsträgers zu wahren“ erreicht eine breite Streuung über unter-
schiedliche Meinungspositionen. Die häufigste Nennung entfällt auf das abwä-
gende Item „teils, teils“ mit 29 Prozent. Um diese Mittelposition ranken sich in 
etwa gleich verteilt die zustimmenden Äußerungen und die ablehnenden Äu-
ßerungen.58 Das offenbart eine gewisse Distanz zu einem Ziel, das man bei 
organisationsinterner Betrachtung als vorrangig ansehen könnte: die Wah-

56	 27 Prozent gegenüber 11 Prozent bei den Hauptamtlichen. 
57	 7 Prozent gegenüber 1 Prozent bei den Hauptamtlichen.
58	 „Voll und ganz“ 17 Prozent, „eher ja“ 16 Prozent; „eher nein“ 21 Prozent, „überhaupt nicht“ 17 Pro-
zent. Zusammengefasst bedeutet das: 33 Prozent zustimmenden Äußerungen stehen 38 Prozent ableh-
nende Äußerungen gegenüber.
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rung der Interessen des eigenen Versicherungsträgers. Interessant ist, dass die 
Unterschiede zwischen Hauptamt und Ehrenamt bei dieser Frage weniger 
weit auseinanderliegen als man es erwarten könnte.59 Positiv deuten lässt sich 
dieser Befund mit der Annahme, dass auch den hauptamtlichen Mitgliedern 
die recht- und zweckmäßige Versorgung der Versicherten eine wenigstens 
ebenso großes Anliegen ist wie die Sicherung der Interessen des Trägers.

Bei den Antwortvorgaben „Ich glaube, dass ich für die Versicherten oder 
für die Versichertengemeinschaft etwas erreichen kann“ und, umgekehrt, 
„Ich glaube, dass ich für die Arbeitgeber etwas erreichen kann“ verteilen sich 
die bejahenden Auskünfte, nicht überraschend, gruppenkonform.60 Ange-
merkt sei in diesem Zusammenhang, dass das Ziel, „etwas zu erreichen für“ 
in einem Spannungsverhältnis zum Ideal einer in diesem Sinne desinteres-
sierten reinen Rechtsanwendung steht. 

Schließlich gehören in das Verhältnis von Recht und Interesse zwei wei-
tere, nur an die ehrenamtlichen Mitglieder gerichtete Bewertungsfragen. Das 
Gefühl, „nur eine Alibi-Funktion einzunehmen“ hatte nur ein relativ kleiner 
Anteil der hierauf Antwortenden: 56 Prozent hatten das Gefühl „überhaupt 
nicht“ und 29 Prozent „eher nicht“. Damit bleibt eine Minderheit von im-
merhin rund 15 Prozent, die das Gefühl „teils, teils“, „eher ja“ oder „voll und 
ganz“ hatten. Markante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen von eh-
renamtlichen Mitgliedern lassen sich im Antwortbild nicht ausmachen. Im 
Übrigen ist bei der Beantwortung dieser Frage zu bedenken, dass sie – wie der 
gesamte Fragebogen – ausschließlich von amtierenden Mitgliedern von Wi-
derspruchsausschüssen beantwortet wurden. Bei ehemaligen Mitgliedern sol-
cher Ausschüsse mag die Alibi-Aussage im Rückblick stärker gewichtet sein.

Deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen von ehrenamtlichen Mit-
gliedern zeigen sich hingegen bei der Bestimmung der Hauptaufgabe im Wi-
derspruchsausschuss, „die Interessen der von mir Vertretenen zu wahren“. 
Mit „voll und ganz“ und mit „eher ja“ wird diese Frage von 71 Prozent aller 
Antwortenden belegt. Zur stärksten Überzeugungskategorie „voll und ganz“ 
haben sich allerdings mit 51 Prozent mehr als doppelt so viele Versicherten-
vertreter wie Arbeitgebervertreter (23 Prozent) bekannt. Umgekehrt votiert 

59	 Die Angabe zu „voll und ganz“ stimmen mit jeweils 17 Prozent überein; bei „eher nein“ ist das Eh-
renamt mit 40 Prozent deutlich vor dem Hauptamt mit 28 Prozent.
60	 Für die Versicherten oder Versichertengemeinschaft etwas erreichen zu können, glauben 78 Prozent 
der Versichertenvertreter „voll und ganz“ bzw. „eher ja“ gegenüber 52 Prozent der Arbeitgebervertreter. 
Für die Arbeitgeber etwas erreichen zu können, glauben 31 Prozent der Arbeitgebervertreter gegenüber 
10 Prozent der Versichertenvertreter „voll und ganz“ bzw. „eher ja“.
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ein Drittel der Arbeitgebervertreter für „eher nein“ und „überhaupt nicht“ 
gegenüber nur 5 Prozent auf Seiten der Versichertenvertreter. Wahrung der 
Interessen der Vertretenen ist dem Anschein nach stärker im Selbstverständ-
nis von Versichertenvertretern, d. h. aktuell oder ehemals aktiven Arbeitneh-
mern, angelegt als in dem der Vertreter von Arbeitgebern. 

Fassen wir zusammen. Die Interaktion von Laien mit Fachleuten des So-
zialrechts wirft neben der Frage der Verfügbarkeit von Wissen auch die des 
Austarierens von Interessenbindung und Rechtsanwendung auf. Zur letztge-
nannten Dimension zeigen die Datenauskünfte ein uneinheitliches Bild. Die 
fehlende Einheitlichkeit teilt etwas Wichtiges mit. Es gibt in den nach Rol-
len, Wissen und Interessen gemischt zusammengesetzten Widerspruchsaus-
schüssen in der Sozialversicherung kein Schema in der Behandlung und Ent-
scheidung der Widersprüche von Versicherten. Kein Schema heißt: Es gibt 
keine kontextfreie Mechanik der Rechtsanwendung. Zwar lässt sich auch für 
moderne Staatsverwaltung feststellen, dass sie stärker in Anwendungskontex-
ten denkt und situativ entscheidet.61 Für die Widerspruchsausschüsse kommt 
aber das individuell-interne wie auch das kommunikativ verhandelte Abprü-
fen der Vereinbarkeit der Entscheidung mit werthaften Positionen der Selbst-
verwaltung und der gesellschaftlichen Großgruppen, die in den Ausschüssen 
repräsentiert sind, zum Tragen. Damit markieren Recht und Interesse zwei 
Grenzpfähle, zwischen denen die einzelnen Entscheidungen im Lichte von 
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit positioniert werden.

4. Schlussbemerkungen

Mit dem Forschungsprojekt „Widerspruchsausschüsse in der Sozialversiche-
rung“ ist es erstmalig gelungen, eine seit Jahrzehnten auf bewährte Weise, 
aber wissenschaftlich weitgehend unbeobachtet handelnde Einrichtung der 
Rechtspraxis von Sozialversicherungsträgern empirisch zugänglich zu ma-
chen. Unter dem Blickwinkel ihrer zahlenmäßigen Bedeutung erreichen die 
1.000 bis 1.200 Widerspruchsausschüsse in den vier Zweigen der Sozialversi-
cherung, in denen sie eingerichtet sind, eine dem Klageaufkommen in den 
Sozialgerichten vergleichbare Bedeutung. Sie stellen damit eine für den Zu-
gang der Versicherten zum Recht wie auch für die Qualität der Verwaltungs-
praxis der Sozialversicherungsträger wichtige Institution dar. Die empirische 
Betrachtung des in den Widerspruchsausschüssen agierenden Personals, im-

61	 Vgl. zur „Kontextbezogenen Rationalität“ Hoffmann-Riem, a. a. O., § 5, S. 57 ff., § 8 S. 108 ff. 
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merhin etwa 3.000 bis 3.500 Personen, lässt einen Schwerpunkt bei ver-
gleichsweise gut gebildeten und ausgebildeten männlichen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern in fortgeschrittenem Alter erkennen. Rund die Hälfte der 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder von Widerspruchsausschüssen ist in Rente 
oder Pension. Bemerkenswert ist, dass die Tätigkeit in einem Widerspruchs-
ausschuss häufig eine unter mehreren ehrenamtlichen Tätigkeiten darstellt. 
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass es sich bei den ehrenamtlichen Mit-
gliedern von Widerspruchsausschüssen um eine durch Interesse an Recht 
und Gerechtigkeit und soziales Verantwortungsgefühl motivierte Gruppe 
von Freiwilligen handelt, die zwar kein exaktes soziologisches Abbild der von 
ihnen repräsentierten Gruppen darstellt, jedoch über die für diese Tätigkeit 
wichtigen Ressourcen von Zeit, Geduld und Sachkunde verfügt. Die hier 
handelnden Personen lassen sich mit erheblichen Investitionen in Zeit und 
Informationsbeschaffung auf eine ehrenamtliche Tätigkeit ein, die ihnen, 
wenn man in Kategorien der Nutzentheorie denkt, ein gewisses Maß an sozi-
aler Reputation einbringt.62 Größere Bedeutung aber hat das Erlangen sozial-
rechtlichen Wissens und die Befriedigung, im Sinne der Selbstverwaltung 
und der jeweils repräsentierten Gruppe auf die Entscheidungsbildung der 
Versicherungsträger Einfluss nehmen zu können.

Die Widerspruchsausschüsse werfen in mehrfacher Hinsicht Grenzfragen 
auf. Sie operieren im Grenzbereich zwischen funktionaler Selbstverwaltung 
und staatlicher Rechtspflege. Damit unterliegt ihre Tätigkeit zwei nicht 
deckungsgleichen Handlungslogiken. Hinzu kommt, dass die Widerspruchs-
ausschüsse durch ihre Entscheidungspraxis den Rechtsweg zu den Sozialge-
richten frei geben – oder auch nicht, also als Einrichtungen der Selbstverwal-
tung Filterwirkung für die staatliche Rechtspflege haben. Die ehrenamtlichen 
Mitglieder der Ausschüsse müssen individuell und als Funktionsgruppe zwei 
Grenzen bewältigen, die zwischen dem organisationsgebundenen Fachwis-
sen und ihrem lebensweltlichen Laienwissen, sowie die zwischen Interessen-
vertretung, also einer advokatorischen Haltung, und der Anwendung von 
Recht, also einer neutralen Funktionshaltung. Die durch das Forschungspro-
jekt gewonnenen Daten bieten eine gehaltvolle Grundlage für erste Explora-
tionen in die soziale Wirklichkeit dieser Institution und ihrer Akteure. Zu-
gleich lassen sich gerade durch das genauere Hinsehen die Stellen markieren, 
an denen weitere Forschung zum Verständnis von Funktion und Wirkungen 
von Widerspruchsausschüssen in der Sozialversicherung unabdingbar ist.

62	 Vermutlich ist der Reputationsgewinn deutlich geringer als bei den ehrenamtlichen Richtern. Die Tä-
tigkeit in Widerspruchsausschüssen ist viel weniger bekannt, Verfahren und Akteure sind kaum sichtbar. 
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DIE ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN DES 
WIDERSPRUCHSAUSCHUSSES, INSBESONDERE  
DIE SACHKUNDIGE BEGUTACHTUNG

Felix Welti

Zusammenfassung: Entscheidungen der Widerspruchsausschüsse be-
nötigen einen Tatbestand, eine Version der Wirklichkeiten insbesondere 
von Sozialverwaltung und widerspruchsführender Person, die der Ent-
scheidung zugrunde gelegt wird. In vielen Fällen ist dabei die Erkenntnis 
des Gesundheitszustands wichtig, um mit Rechtsbegriffen wie Krankheit, 
Erwerbsminderung, Behinderung und Pflegebedürftigkeit umzugehen. 
Hierzu ziehen die Ausschüsse – nicht anders als die Sozialgerichte – oft 
professionellen Sachverstand zur Begutachtung im Rahmen der Amtser-
mittlung heran. Die Befragung hat erhebliche Unterschiede zu den Fra-
gen ergeben, ob und wie die Ausschussmitglieder vor der Sitzung Gele-
genheit haben, sich mit dem Inhalt der Akten einschließlich von 
Gutachten zu befassen. Zu den Handlungsmöglichkeiten der Ausschüs-
se gehört, die Entscheidung aufzuschieben und weitere Aufklärung zu 
verlangen. Nur selten sind die widerspruchsführenden Personen und 
noch seltener die Gutachter in der Ausschusssitzung persönlich anwe-
send und können selbst befragt werden. Persönliche Kommunikation ist 
insoweit für den Ausschuss nur ein untergeordnetes Erkenntnismittel. 
Die Befragten bewerten dies unterschiedlich.

1. Einleitung

Widerspruchsausschüsse entscheiden – wie vor ihnen die Verwaltung und 
möglicherweise nach ihnen die Sozialgerichte – nicht nur auf der Basis von Ge-
setzen und anderen Rechtsnormen, sondern auch auf der Grundlage eines 
Sachverhalts. Zum Teil wird ihnen dieser vorgegeben, zum Teil ermitteln sie 
ihn selbst. Jedenfalls ist die Konstruktion des entscheidungserheblichen Aus-
schnitts der sozialen Wirklichkeit – oder, wie die Wissenssoziologie feststellen 
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würde, der sozialen Wirklichkeiten1 – eine mindestens ebenso voraussetzungs-
volle und anspruchsvolle Aufgabe bei der Herstellung einer verbindlichen Ent-
scheidung als sozialer Tatsache2 wie die Erkenntnis und Auslegung des Rechts.

Nicht selten – vielleicht sogar in den meisten Fällen – liegt einem Wider-
spruch kein Dissens über die relevanten Rechtsnormen zugrunde, sondern es 
bestehen unterschiedliche Ansichten darüber, welcher Lebenssachverhalt zu-
grunde zu legen ist, etwa den Gesundheitszustand einer versicherten Person 
betreffend. Oder der Dissens befindet sich am Schnittpunkt von Rechts- und 
Tatsachenfragen, nämlich darin, welche Tatsachen für das Recht relevant 
sind und deshalb von der Verwaltung näher hätten betrachtet werden müs-
sen. In der Befragung von Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbar-
keit hatten 2007 nur 31 Prozent der Richterinnen und Richter die rechtliche 
Unzulänglichkeit der Widerspruchsbescheide als Grund für die Klageflut ge-
sehen, aber 43 Prozent die sachliche Unzulänglichkeit.3

Die schriftlichen Dokumente der rechtlichen Entscheidungsfindung – 
Bescheid (§ 31 SGB X), Widerspruchsbescheid (§ 85 Abs. 3 SGG), Urteil (§ 131 
SGG) – zeigen auf, dass eine solche Entscheidung erstens auf der Feststellung 
ihrer Grundlagen und zweitens auf deren Subsumtion unter Rechtsnormen 
beruht. Daraus werden aber nicht immer die inneren und äußeren Vorgänge 
deutlich, die dazu geführt haben, dass gerade dieser und kein anderer Aus-
schnitt der Wirklichkeiten von Mensch und Behörde oder Gericht zur 
Grundlage geworden ist. Was klar bei Antragstellung, Widerspruch (§§ 83, 84 
SGG) und Klage (§§ 90, 92 SGG) vorgetragen wurde, sollte sich darin wieder-
finden. Nach welcher Heuristik und mit welchen Methoden es von Sachbear-
beitung, Widerspruchsausschuss (§ 36a SGB IV) und Gericht geordnet und 
im Rahmen der Amtsermittlung (§ 20 SGB X) ergänzt wurde, kann aber nur 
schwer erforscht und erkannt werden.

Das hier vorzustellende Forschungsprojekt konnte dazu nur einige Annä-
herungen liefern, da es nicht den gesamten Weg von Fällen durch die ver-
schiedenen Stufen der Entscheidungsfindung verfolgt hat, sondern sich dar-
auf konzentriert hat, den Ausschnitt beim Widerspruchsausschuss und 
seinen Akteuren zu beleuchten.

1	 Vgl. Peter L. Berger/Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt 
am Main 1969/1987.
2	 Vgl. Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in 
die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Frankfurt am Main 1980.
3	 Bernard Braun/Petra Buhr/Armin Höland/Felix Welti, Gebührenrecht im sozialgerichtlichen Verfahren, 
Baden-Baden 2009, S. 183 ff.
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Komplex wird die Bildung der Entscheidungsgrundlagen, wenn sie nicht 
alleine auf den Angaben der versicherten Person und deren unmittelbarer 
Würdigung und Ergänzung durch die Verwaltung beruht, sondern nicht-ju-
ristische Wissensbestände durch sachverständige Personen herangezogen 
werden, die nicht oder nicht ohne Weiteres einer der beiden am Verfahren 
beteiligten Seiten zugeordnet werden können.4

Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Gesundheitszustand der versi-
cherten Person relevant ist, um einen Rechtsbegriff wie Krankheit (§ 27 
SGB  V), Behinderung (§ 2 SGB  IX), Pflegebedürftigkeit (§ 14 SGB  XI), Er-
werbsminderung (§ 43 SGB VI; § 41 SGB XII), Heilbehandlung oder Rehabi-
litation (§ 42 SGB IX) mit Inhalt zu füllen und auf den zu entscheidenden 
Einzelfall zu beziehen.5 Bei den vier untersuchten Trägergruppen Kranken-
versicherung (SGB  V), Pflegeversicherung (SGB  XI), Rentenversicherung 
(SGB VI) und Unfallversicherung (SGB VII) kann, auch nach dem Ergebnis 
unserer Aktenanalyse,6 davon ausgegangen werden, dass in der Mehrheit der 
Fälle Leistungen im Streit stehen, bei denen es auf mit dem Gesundheitszu-
stand verbundene Rechtsbegriffe ankommt. Das gilt auch für die Rentenver-
sicherung, bei der die Erwerbsminderungsrenten (§ 43 SGB VI) und die Re-
habilitation (§ 15 SGB VI) bei den analysierten Streitfällen einen wesentlich 
größeren Anteil haben als am allgemeinen Leistungsgeschehen. Bei all diesen 
Fällen werden fast immer Angaben und Einschätzungen von ärztlicher oder 
psychologischer Seite in den Prozess der Entscheidungsfindung einbezogen.

Dies beginnt mit Befunden der bereits behandelnden Ärztinnen oder 
Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten, die von Seiten der Versicherten 
vorgelegt oder von der Verwaltung einbezogen werden und setzt sich fort 
mit sachkundigen Gutachten, die fast immer im Auftrag der Verwaltung 
(später des Gerichts) von Angehörigen der fachkundigen Berufe erstellt wer-

4	 Vgl. Judith Brockmann, Die Einbeziehung nicht-juristischer Wissensbestände in sozialrechtlichen Ent-
scheidungen, in: SDSRV Bd. 65, Berlin 2015, S. 73–104; Friedhelm Hase, Sozialrecht und die Integration 
gesellschaftlichen Wissens, in: Peter Masuch/Wolfgang Spellbrink/Ulrich Becker/Stephan Leibfried 
(Hrsg.), Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats – Denkschrift 60 Jahre Bundessozialgericht, 
Berlin 2014, S. 423–436.
5	 Vgl. Friedhelm Hase, Die Komplexität medizinischen Wissens und die Bedingungen rechtlicher Re-
gelbildung und Entscheidungsfindung, in: SDSRV Bd. 65, Berlin 2015, S. 31–39; Felix Welti, Das Sozial-
recht und die Wissenschaften von Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, in: SDSRV Bd. 65, 
Berlin 2015, S. 51–71; Thomas Klie, Pflegesicherung – eine multidisziplinäre Aufgabe in rechtlicher Ge-
mengelage, in: SDSRV Bd. 65, Berlin 2015, S. 41–50.
6	 Vgl. dazu den Beitrag von Christina Buchwald/Elisabeth Krausbeck/Armin Höland, Erkenntnisse 
zum Widerspruchsverfahren aus den Akten sozialgerichtlicher Verfahren, in diesem Band.
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den. Die Gutachterinnen und Gutachter können dabei Beschäftigte der Ver-
waltung in einem unterschiedlich verorteten sozialmedizinischen Dienst sein 
(z. B. des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, MDK, § 275 
SGB V; § 18 SGB XI), sie können aber auch verwaltungsextern sein. Dabei 
können sowohl hauptsächlich therapeutisch tätige Personen Gutachten er-
stellen wie auch solche, die überwiegend oder ausschließlich gutachterlich tä-
tig sind, sei es auf freiberuflicher Basis oder bei Unternehmen beschäftigt, die 
Gutachten als Dienstleistungen anbieten. Gemeinsam ist ihnen, dass sie be-
stimmten berufsrechtlichen und berufsethischen Bindungen unterliegen, die 
sie als gegenüber dem Streitfall neutral und der Findung eines spezifischen, 
nämlich des medizinischen oder psychologischen Aspekts der Wirklichkeit, 
verpflichtet ausweisen.7

Gleichwohl bestehen rechtliche und persönliche Bindungen, etwa eines 
behandelnden niedergelassenen Arztes zu seinen Patienten oder eines bei ei-
nem Sozialversicherungsträger beschäftigten Arztes zu seinem Arbeitgeber, 
die bei der Würdigung der sozialen Situation durch alle Beteiligten und 
durch externe Beobachter nicht außen vor gelassen werden können. In Ex-
pertengesprächen in der Vorbereitung unseres Projekts und während des 
Projekts ist uns immer wieder die These begegnet, dass die Auswahl der Gut-
achterinnen und Gutachter durch die Verwaltung und durch das Gericht ein 
wesentliches Element der Verfahrenssteuerung ist,8 auch weil von bestimm-
ten Gutachterinnen und Gutachtern – sei es nach Person, sei es nach Institu-
tion oder nach Fachgebiet – bestimmte Ergebnisse oder Tendenzen erwartet 
würden. Dabei spielte etwa eine Rolle, dass manche Sozialversicherungsträ-
ger in den letzten Jahren Begutachtungen verstärkt von eigenen Beschäftig-
ten auf beauftragte Unternehmen verlagert haben. Angesprochen wurden 
auch Spielräume der fachlichen Zuordnung einer offenen Frage bei den 
nicht unerheblich vielen Fällen, die im Grenzbereich somatischer und psy-
chischer Beeinträchtigungen liegen. „Orthopädische oder psychiatrische Be-
gutachtung?“ kann eine Frage sein, die der Entscheidungsfindung eine je un-

7	 Horst Kater, Das ärztliche Gutachten im sozialgerichtlichen Verfahren, 2. Aufl., Berlin 2011; Joachim 
Francke/Alexander Gagel (Hrsg.), Der Sachverständigenbeweis im Sozialrecht – Inhalt und Überprüfung 
medizinischer Gutachten, Baden-Baden 2009; Peter Becker, Das professionelle Gutachten – Anforderungen 
aus rechtlicher Sicht, MEDSACH 2008, S. 85–92.
8	 Vgl. zur Rationalisierung dieses Vorgangs: Reinhard Holtstraeter, Nach welchen Kriterien wird ein 
Gutachter ausgewählt? – aus Sicht des Leistungsträgers, MEDSACH 2004, S. 42–45; Stefan Knittel, Nach 
welchen Kriterien wird ein Gutachter ausgewählt? – aus Sicht eines Sozialrichters, MEDSACH 2004, 
S. 46–48; Hartmut Kilger, Nach welchen Kriterien wird ein Gutachter ausgewählt? – aus Sicht eines An-
walts, MEDSACH 2004, S. 49–52.
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terschiedliche Grundlage und Richtung gibt. Jedenfalls ist der Prozess 
fehler- und streitanfällig: In der Befragung von 2007 hatten 39 Prozent der 
Richterinnen und Richter auf die Unzulänglichkeit der medizinischen Er-
mittlungen hingewiesen. Hier hatte es eine überdurchschnittliche Zustim-
mung bei solchen Richterinnen und Richtern gegeben, die in Kammern zur 
Krankenversicherung tätig sind, geringere bei denjenigen aus der Renten- 
und Unfallversicherung.

Unser Projekt kann dazu im Wesentlichen nur einige Wahrnehmungen 
der ehrenamtlichen Ausschussmitglieder beitragen. Wichtige Fragen könn-
ten, wenn überhaupt, nur die Versicherten, die Entscheider in der Verwal-
tung oder die Gutachterinnen und Gutachter beantworten oder ihnen müss-
te durch Fallanalysen nähergekommen werden.

Gleichwohl ist die Wahrnehmung der Ausschussmitglieder nicht un-
wichtig. Ihre Aufgabe als in die Überprüfung und Findung von Entscheidun-
gen einbezogene Laien ist es, andere Lebenswelten und ihre Wirklichkeiten 
in den Prozess einzubeziehen, einen anderen Blick auf den Fall zu werfen, 
der auch und gerade die Erkenntnis und Würdigung des Lebenssachverhalts 
betrifft. Dabei ist die Arbeitswelt als Lebenswelt der zentrale Gesichtspunkt, 
unter dem die Ehrenamtlichen ausgewählt werden. In den sie benennenden 
Organen der sozialen Selbstverwaltung können nur Gewerkschaften oder 
sonstige Arbeitnehmervereinigungen und Vereinigungen von Arbeitgebern 
repräsentiert sein (§ 48 SGB  IV). Ob dies angesichts der Entwicklung der 
Sozialversicherung zur Volksversicherung9 und der Einbeziehung von der 
Arbeitswelt ferner stehenden Gruppen wie Studierenden (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 
SGB V) und von ihr entfernten Risiken wie Pflegebedürftigkeit noch sozial-
politisch angemessen ist, wird kontrovers diskutiert. Bei der Beurteilung von 
sozialen Risiken wie Arbeitsunfall, Berufskrankheit, Erwerbsminderung, Ar-
beitsunfähigkeit oder Rehabilitationsbedarf leuchtet der Gedanke jedoch im-
mer noch gut ein, dass es hilfreich sein kann, diese aus der Perspektive von 
Personen zu betrachten, deren Arbeits- und Lebenswelt nicht nur die der So-
zialverwaltung ist.

Dieser Zusammenhang war und ist institutionell deutlicher ausgeprägt, 
wo die Sozialversicherung noch nach Branche oder Betrieb organisiert ist wie 
bei den Berufsgenossenschaften (§ 121 SGB VII), bei der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung (SVLFG) und bei den geschlossenen Betriebskrankenkas-
sen (§ 147 SGB V) oder wo noch Reste eines solchen Bezugs erkennbar sind, 

9	 Vgl. die Beiträge in Karl-Jürgen Bieback (Hrsg.), Neue Mitgliedschaft in der Sozialversicherung –  
Auf dem Weg in die Volksversicherung? Berlin u. a. 2010.
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wie bei manchen geöffneten Betriebskrankenkassen und Innungskranken-
kassen (§ 157 SGB V).

Entsprechend bejahten 53 Prozent der Ehrenamtlichen in der Unfallversi-
cherung, 42 Prozent in der Rentenversicherung, aber nur 30 Prozent in der 
Kranken- und Pflegeversicherung voll und ganz, Wissen aus ihrer beruflichen 
Erfahrung in die Beratungen des Widerspruchsausschusses einbringen zu kön-
nen. Nimmt man „eher ja“ hinzu, so sind es in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung immerhin noch über 70 Prozent, in der Unfallversicherung mehr als 
90 Prozent, die wahrnehmen, berufliche Erfahrung einbringen zu können.

Immerhin 37 Prozent der befragten erwerbstätigen Versichertenvertreter 
und 27 Prozent der Arbeitgebervertreter sind tatsächlich in der Industrie, 6 
und 16 Prozent in Bau und Handwerk 5 und 8 Prozent bei unternehmensbe-
zogenen Dienstleistungen tätig und damit auch in Bereichen, die heute typi-
scherweise nicht stark im Ehrenamt vertreten sind. Im Gesundheitswesen 
sind 9 und 4 Prozent der Ehrenamtlichen beschäftigt, also weniger, als es sei-
nem Anteil an der Gesamtbeschäftigung entspricht. Von der Ausbildung her 
haben 25 Prozent der Versichertenvertreter und 75 Prozent der Arbeitgeber-
vertreter an einer Universität oder Fachhochschule studiert, so dass jedenfalls 
die Versicherten die nichtakademische Arbeitswelt annähernd repräsentativ 
vertreten.10 Gegenüber medizinischer und psychologischer Expertise sind die 
Ehrenamtlichen jedenfalls fast alle Laien.

2. Normative Grundlagen

Das Widerspruchsverfahren unterliegt, wie das Verwaltungsverfahren insge-
samt und auch das sozialgerichtliche Verfahren (§ 103 SGG), dem Amtser-
mittlungsgrundsatz (§ 20 SGB X).11 Es unterscheidet sich damit von einem Zi-
vilprozess, in dem es entscheidend darauf ankommt, was die Parteien vor-
bringen (§ 138 ZPO). Im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren sowie 
beim Sozialgericht ist das nicht unerheblich, doch Behörde oder Gericht tra-
gen auch selbst entscheidungserhebliches Wissen zusammen.

§ 20 SGB X formuliert, dass die Behörde Art und Umfang der Ermittlun-
gen bestimmt. An das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten 

10	 Vgl. den Beitrag von Sabine Böttcher, Die Forschungsergebnisse zu den ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Mitwirkenden in Widerspruchsausschüssen – eine Auswahl, in der vorliegenden Veröffentli-
chung.
11	 Bettina Spilker, Behördliche Amtsermittlung, Tübingen 2015.
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ist sie nicht gebunden. Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, 
auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen. Sie darf 
die Entgegennahme von Erklärungen und Anträgen, die in ihren Zuständig-
keitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den 
Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält. Nach § 21 SGB X 
bedient sich die Behörde dabei der Beweismittel, die sie nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. Insbe-
sondere kann sie Auskünfte einholen, Beteiligte anhören, Zeugen und Sach-
verständige vernehmen oder deren Äußerungen einholen, Urkunden und 
Akten beiziehen und den Augenschein einnehmen.

Über die sachkundige Begutachtung verweist das Sozialgesetzbuch X, wie 
auch das Sozialgerichtsgesetz, auf die Zivilprozessordnung. Der Verweis in 
§ 21 Abs. 3 SGB  X ist zwar lückenhaft und bezieht sich vor allem auf die 
Pflicht zur Begutachtung. Es sind aber auch ansonsten keine grundsätzlichen 
Unterschiede zwischen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren erkennbar.

§ 402 ZPO verweist auf die Nähe des Status der Sachverständigen zu Zeu-
gen. § 404 ZPO stellt die Sachverständigenauswahl in das Ermessen des Ge-
richts, die Beteiligten können dazu gehört werden. Das Gericht leitet nach 
§ 404a ZPO die Tätigkeit der Sachverständigen und erteilt ihnen Weisungen, 
formuliert also die zu beantwortende Frage.12 Es bestimmt bei streitigem 
Sachverhalt auch, welche Tatsachen der Begutachtung zugrunde gelegt wer-
den sollen. Sachverständige dürfen nach § 406 ZPO nicht befangen sein, sie 
können deswegen von den Beteiligten abgelehnt werden.13 Nach § 407a ZPO 
sind Sachverständige verpflichtet, zu prüfen, ob ein Auftrag in ihr Fachgebiet 
fällt.14 Sie müssen von sich aus mitteilen, ob Gründe vorliegen, die geeignet 
sind, Misstrauen gegen ihre Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Sie sind nicht 
befugt, ihren Auftrag auf andere zu übertragen.

Im sozialgerichtlichen Verfahren gilt die Besonderheit von § 109 SGG, 
wonach auf Antrag des Versicherten ein bestimmter Arzt gutachtlich gehört 
werden kann. Dies kann – abweichend von der sonstigen Kostenfreiheit des 
sozialgerichtlichen Verfahrens für Versicherte – von der Zahlung eines Vor-
schusses abhängig gemacht werden. Diese Regelung des Sozialgerichtsgesetzes 
zeigt, wie wichtig es für die Bestimmung des Sachverhalts und den Rechtsfrie-
den sein kann, dass möglicherweise verschiedene medizinische Einschätzun-

12	 Zu den Grenzen vgl. BSG, Urt. v. 10.12.2003, B 5 RJ 24/03 R, SozR 4-1500 § 128 Nr. 3.
13	 Zu den Problemen im Unfallversicherungsrecht vgl. BSG, Beschluss vom 8.12.1998, B 2 U 222/98 – 
juris.
14	 Vgl. BSG, Beschluss vom 18.1.2008, B 2 U 101/08 B – juris.
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gen im Verfahren gehört werden. Eine empirische Untersuchung von Danie-
la Schweigler zur Praxis von § 109 SGG ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 
die Nutzung dieses Rechts auch Einfluss auf das Ergebnis der Verfahren hat.15

Eine entsprechende Regelung für das Verwaltungsverfahren im Allge-
meinen gibt es nicht. Allerdings soll der Unfallversicherungsträger nach 
§ 200 Abs. 2 SGB VII den Versicherten mehrere, mindestens drei, Gutachter 
zur Auswahl benennen.16 Eine ähnliche Regelung enthält § 17 Abs. 1 SGB IX 
für die Rehabilitationsträger. Diese Regelungen gelten auch im Widerspruchs-
verfahren.

Besondere Regelungen für die Amtsermittlung und für die Begutachtung 
im Widerspruchsverfahren gibt es, jedenfalls auf gesetzlicher Ebene, nicht.

3. Empirische Erkenntnisse

Empirisch interessant ist also, wie der Sachverhalt im Widerspruchsverfahren 
ermittelt wird, wie er den Mitgliedern des Ausschusses vermittelt wird und 
ob diese auf die Sachverhaltsermittlung Einfluss nehmen können.

Weitere Ermittlungen im Widerspruchsverfahren können zunächst im 
Rahmen des Abhilfeverfahrens durch die Verwaltung erfolgen. Da dieses 
eine Überprüfung der Sach- und Rechtslage beinhaltet, kann und muss die 
für die Abhilfe zuständige Stelle weiter ermitteln. Dem Widerspruchsaus-
schuss wird dann das Ergebnis dieses Verfahrensabschnitts zur Überprüfung 
vorgelegt. So gut wie immer gibt ein hauptamtliches Mitglied der Verwal-
tung in der Ausschusssitzung eine Einführung in die Sach- und Rechtslage. 
Bei 84 Prozent der Befragten bekommen die Mitglieder zudem vor der Sit-
zung Unterlagen. Während dies bei 95 Prozent der Befragten aus Kranken-
kassen der Fall war, erhielten nur ein Drittel der Ausschussmitglieder aus der 
Knappschaft Unterlagen. 73  Prozent bejahten, dass sie zudem Einsicht in 
weitere Unterlagen nehmen können. Von diesen gaben fast 45 Prozent an, 
von dieser Möglichkeit „immer“ oder „meist“ Gebrauch zu machen. Die Ein-
sicht ist entweder unmittelbar vorher oder ein paar Tage vorher möglich. 
Grob gesagt, erhält jeweils ein Drittel der Befragten Einsicht in die gesamte 
Akte, in eine Zusammenfassung der Akte oder in Auszüge der Akte.

Fragt man genauer, so können fast drei Viertel der Befragten den Entwurf 

15	 Daniela Schweigler, Das Recht auf Anhörung eines bestimmten Arztes (§ 109 SGG), Baden-Baden 2013.
16	 Dirk Bieresborn, § 200 Abs. 2 SGB VII – Löschungsansprüche, Verwertungsverbote und Früchte verbo-
tener Bäume, Anwalt im Sozialrecht 2012, S. 46–58.
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des Widerspruchsbescheids sehen, 57 Prozent eine von der Verwaltung für 
den Ausschuss angefertigte Zusammenfassung der Akte, 50 Prozent das Wi-
derspruchsschreiben des Versicherten im Originaltext und 46  Prozent das 
oder die Gutachten. Nur 36 Prozent sehen den Schriftwechsel zwischen Versi-
chertem und Sozialversicherungsträger. In Bezug auf die Gutachten gibt es er-
hebliche Unterschiede: So bekommen nur weniger als ein Drittel der Befrag-
ten aus der Rentenversicherung, die Hälfte aus der Krankenversicherung und 
drei Viertel aus der Unfallversicherung das oder die Gutachten im Vorwege. 
Hier scheint es erhebliche Unterschiede in der Organisationspraxis zu geben.

Stark schwankt auch die Menge der Unterlagen. Ein Viertel der Befragten 
erhält ein bis drei Seiten, knapp die Hälfte vier bis zehn Seiten und mehr als 
15 Prozent geben an, über 10 Seiten pro Fall zu erhalten. Die Vorbereitungs-
zeit ist erheblich: Sie beträgt bei zusammengenommen 61 Prozent der Be-
fragten mehr als zwei Stunden pro Sitzung, bei zusammengenommen 34 Pro-
zent mehr als drei und bei 17  Prozent sogar mehr als vier Stunden pro 
Sitzung. Die meisten Befragten sind zufrieden und schätzen den Informati-
onsgehalt als hoch oder sehr hoch ein.

Etwa zwei Drittel der Befragten geben an, zusätzlich zu den Unterlagen 
zu recherchieren. Etwa ein Viertel von ihnen gibt an, dafür mehr als eine 
Stunde pro Sitzung aufzuwenden. Die meisten halten diesen Aufwand für 
„normal“. Zur Recherche nutzen die meisten die Fachabteilung oder einen 
festen Ansprechpartner beim Sozialversicherungsträger, etwas weniger als 
die Hälfte nutzt juristische oder medizinische Fachliteratur und nur bei einer 
relativ kleinen Minderheit von weniger als einem Fünftel unterstützen Ge-
werkschaft oder Verband.

Fast alle fühlen sich „immer“ oder „meist“ umfangreich und gut infor-
miert, wobei das verhaltenere „meist“ überwiegt, am verhaltensten bei Ren-
tenversicherung und Knappschaft, wo sich auch jeweils mehr als 10 Prozent 
nicht umfangreich informiert fühlen. Mehr fallbezogene Informationen 
wünschen sich 5 Prozent „immer“, 12 Prozent „meist“, 42 Prozent „manch-
mal“. Auch diese Werte sind bei der Rentenversicherung und der Knapp-
schaft höher. Zur Verarbeitung der Informationen wünschen sich fast 6 Pro-
zent „immer“ und 19 Prozent „meist“ mehr medizinisches Wissen. 52 Prozent 
geht es „manchmal“ so. Auch hier sind die Werte in der Rentenversicherung 
höher. Insgesamt wird mehr medizinisches Wissen häufiger gewünscht als 
mehr juristisches Wissen. Schulungen werden zu beiden Bereichen gleich 
häufig gewünscht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ausschussmitglieder 
sich insgesamt als gut und umfangreich informiert sehen, zugleich gerade im 
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Bereich der fallbezogenen Informationen, zu denen die Gutachten ganz we-
sentlich gehören, und den Möglichkeiten zu deren Einordnung noch mehr 
gewünscht und wohl auch möglich wäre.

So ist zu fragen, was der Widerspruchsausschuss tun kann, wenn ihm die 
von der Verwaltung zur Verfügung gestellte Version der Wirklichkeit nicht als 
ausreichend für eine Entscheidung erscheint. Der einzelne Ausschuss kann, je-
denfalls bei den größeren Trägern, nicht autonom über seine Arbeitsbedin-
gungen entscheiden und etwa routinemäßig mehr Informationen anfordern. 
Dies scheint eher eine Frage der Geschäftsordnung oder der festgefügten Ver-
waltungspraxis zu sein, auf die allenfalls die übergeordneten Selbstverwal-
tungsorgane Verwaltungsrat (§ 197 SGB  V), Vertreterversammlung (§ 33 
SGB IV) oder Vorstand (§§ 35, 35a SGB IV) Einfluss nehmen können.

Der Ausschuss kann jedoch im Einzelfall versuchen, seine Entscheidungs-
grundlage zu verbessern. So kann er weitere Sachaufklärung verlangen und 
den Fall an die Fachabteilung zurückgeben. Dies haben fast alle Befragten 
schon einmal erlebt, 35 Prozent „ab und zu“ und 58 Prozent „selten“. Dabei 
nehmen dies die befragten Versichertenvertreter häufiger wahr als die Ver-
waltungs- und die Arbeitgebervertreter, möglicherweise, weil es häufiger ihr 
Anliegen ist. Ähnliche, etwas niedrigere Werte gibt es für die Möglichkeit, 
dass weitere Gutachten eingeholt werden: 32 Prozent erleben dies „ab und 
zu“, 49 Prozent „selten“. Überdurchschnittlich häufig kommt dies in der Un-
fallversicherung vor: bei 5 Prozent sogar „sehr häufig/immer“.

Der Erweiterung der Tatsachenbasis kann es dienen, dass der Wider-
spruchsausschuss fallbezogen mit Verwaltungsbeschäftigten, mit Gutachtern 
oder mit dem Widerspruchsführer selbst spricht. Ob jemand aus der Verwal-
tung fallbezogen dabei ist, ist bei den Trägern sehr unterschiedlich: In 19 Pro-
zent der Fälle ist es der Regelfall, bei 12 Prozent geschieht es „ab und zu“, bei 
25 Prozent „selten“ und bei 45 Prozent „nie“. Am häufigsten geschieht dies 
bei Kranken- und Pflegekassen, wahrscheinlich dort, wo die Kassen klein und 
regional sind.

Der oder die Versicherte nimmt bei 84 Prozent der Befragten „nie“ an der 
Sitzung des Widerspruchsausschusses teil. 12 Prozent sagen „selten“, 2 Pro-
zent „ab und zu“ und nur bei einem Prozent der Befragten ist dies regelhaft 
der Fall.17 Auch hier ist die Teilnahme bei den Kranken- und Pflegekassen 

17	 Vgl. die Beiträge von Armin Höland, Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung – rechtsso-
ziologische Erkenntnisse zu einer wenig bekannten Institution, und Rainer Pitschas, Konflikte, Rechts-
schutz und Wirklichkeiten im Verfahren der sozialversicherungsrechtlichen Widerspruchsausschüsse – 
eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive, in der vorliegenden Veröffentlichung.
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etwa häufiger, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund. Was bei den Gerich-
ten zumindest normativ – nicht unbedingt empirisch – der Regelfall ist, eine 
mündliche Erörterung des Sachverhalts unter Beteiligung des Klägers, ist im 
Widerspruchsverfahren die seltene Ausnahme. Die meisten Mitglieder der 
Widerspruchsausschüsse finden das auch gut so: Für 18 Prozent der Befrag-
ten ist die Anwesenheit der Widerspruchsführer „völlig unwichtig“, für 
42 Prozent „unwichtig“, nur 6 Prozent fänden oder finden sie „wichtig“ und 
„sehr wichtig“. Es bleibt ein Drittel, welches sich für das ambivalente „teils, 
teils“ entscheidet. Bei den Versichertenvertretern sind dies immerhin 40 Pro-
zent, die Einschätzung als „unwichtig“ ist bei ihnen eine knappe Minderheit. 
Noch deutlicher akzentuiert wird diese Differenz, wenn nach der Bedeutung 
der persönlichen Anwesenheit für die Entscheidungsfindung gefragt wird. 
Von den Arbeitgeber- und Verwaltungsvertretern meinen je 43 Prozent, die 
Anwesenheit der Versicherten erschwere die Entscheidungsfindung und nur 
15 bzw. 18  Prozent, sie verbessere die Sachaufklärung. Von den befragten 
Versichertenvertretern meinen nur 27 Prozent, die Entscheidung werde er-
schwert, aber fast 34 Prozent meinen, die Sachaufklärung werde verbessert. 
An kaum einem anderen Punkt gehen die Wahrnehmungen und Erwartun-
gen der Gruppen im Ausschuss so auseinander.

Was die persönliche Anwesenheit von Widerspruch führenden Versicher-
ten wirklich bewirkt und ob und in welchen Fällen sich die Entscheidungs-
basis, auch über den Gesundheitszustand und seine Auswirkungen verbes-
sert, kann mit Hilfe dieser Daten nicht geklärt werden. Wohl aber können 
neue Forschungsfragen und Hypothesen formuliert werden. Eine britische 
Untersuchung verweist darauf, dass die Ergebnisse von oral hearings und pa-
per hearings bei gleichen Fällen unterschiedlich ausfallen und das oral hearing 
für die Widerspruchsführer günstiger ausfällt.18 Der Film „I, Daniel Blake“ 
von Ken Loach19 ist die Dramatisierung des Wunsches nach persönlicher 
Kommunikation zur Herstellung eines angemessenen Bildes der Wirklich-
keit des Widerspruchsführers.

Zu bedenken ist, dass viele Mitglieder der Widerspruchsausschüsse sich die 
persönliche Anwesenheit der Versicherten schon wegen der äußeren Rahmen-
bedingungen schlecht vorstellen können, zu denen insbesondere bei größeren 
Sozialversicherungsträgern die hohe Anzahl von Fällen pro Sitzung und die 
weite räumliche Entfernung des Ausschusses von den Versicherten gehört.

18	 Cheryl Thomas/Hazel Genn, Understanding tribunal decision-making, London 2013.
19	 Der Film hat die Goldene Palme bei den 69. Filmfestspielen von Cannes 2016 gewonnen.
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Die Befragung von Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit 
im Jahre 2007 hatte jedenfalls eine nicht unerhebliche Zahl von freien Ant-
worten erbracht, in denen sie meinten, dass der Mangel an gelingender per-
sönlicher Kommunikation eine Ursache für vermeidbare Klagen sei.20 Dabei 
ist aber fraglich, ob es hier mehr auf die bessere Einsicht der Verwaltung für 
eine unzutreffende Wahrnehmung der Versicherten oder stärker auf eine bes-
sere Einsicht der Versicherten in die für sie ungünstige Rechtslage ankommt.

Schließlich wäre eine Erkenntnismöglichkeit des Ausschusses, mit den 
Gutachterinnen und Gutachtern zu sprechen. Dies jedoch kommt bei 86 Pro-
zent der befragten Ausschussmitglieder nie, bei 10 Prozent selten und damit 
nur bei einer kleinen Minderheit regelmäßig vor. Am seltensten ist die Anwe-
senheit der Gutachter bei der Kranken- und Pflegeversicherung, was wohl an 
der organisatorischen Trennung von Kranken- und Pflegekassen vom MDK 
liegt. Interessant ist, dass es auch bei den Sozialgerichten sehr unterschiedli-
che lokale Praxen gibt, ob die Gutachter im Termin anwesend sind oder 
nicht. Systematisch erforscht ist dies bislang nicht.

4. Schluss

Die Herstellung des entscheidungserheblichen Sachverhalts im Wider-
spruchsverfahren der Sozialversicherung ist für das Recht eine bedeutsame 
Operation, die entweder eine Entscheidung vorbereitet, die Widerspruchs-
führer und Verwaltung akzeptieren oder aber das gerichtliche Verfahren vor-
bereitet und dem Gericht eine erste wesentliche Grundlage für die eigene 
Sachverhaltsfeststellung liefert.

In soziologischer Sicht treffen bei diesem Prozess systemische Codes und 
Wissensordnungen von Verwaltung, Rechtswesen, Arbeitswelt und Medizin 
aufeinander, um gemeinsam einen entscheidungsrelevanten und vielleicht 
konsensfähigen Ausschnitt der gesellschaftlichen Wirklichkeiten zu konstru-
ieren.

20	 Bernard Braun/Petra Buhr/Armin Höland/Felix Welti, a. a. O, S. 185 f.
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DAS WIDERSPRUCHSVERFAHREN  
UND DIE WIDERSPRUCHSAUSSCHÜSSE  
IN DER SOZIALVERSICHERUNG

Manuela Fischer und Felix Welti

Zusammenfassung: Das Widerspruchsverfahren ist in der Sozialge-
richtsbarkeit Prozessvoraussetzung (§ 78 SGG). Das BVerfG schätzt es für 
den sozialen Rechtsstaat als so wichtig ein, dass es die Beratungshilfe für 
anwaltliche Tätigkeit im Widerspruchsverfahren für geboten hält. Dem 
Widerspruchsverfahren werden in der Rechtswissenschaft die Funktio-
nen der Selbstkontrolle der Verwaltung, des Rechtsschutzes der Wider-
spruchsführenden und der Entlastung der Gerichte zugeschrieben. 
Rechtliche Grundlagen für den größten Teil des Sozialrechts sind die 
bundeseinheitlichen Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) zum 
Ablauf des Verfahrens, des Sozialgesetzbuchs Zehntes Buch (SGB X) zur 
Einbettung in das Verwaltungsverfahren und für die Sozialversicherung 
des Sozialgesetzbuchs Viertes Buch (SGB IV) zur Einrichtung von Wider-
spruchsausschüssen der Sozialversicherungsträger durch Satzung. Die 
Satzungen sowie Geschäftsordnungen und Richtlinien der Träger regeln 
Näheres. Aus §§ 83–85 SGG ergibt sich, dass der Befassung der Wider-
spruchsausschüsse ein verwaltungsinternes Abhilfeverfahren vorausgeht, 
das zumeist in der Fachabteilung geführt wird. Nur wenn dies nicht zur 
Abhilfe zu Gunsten der widerspruchsführenden Person führt, wird der 
Ausschuss mit der Entscheidung befasst. Die Abhilfeprüfung ist somit 
Teil des vom Ausschuss zur Kenntnis zu nehmenden Sachverhalts. Es gilt 
in allen Verfahrensstufen der Amtsermittlungsgrundsatz. Dabei wird nur 
in wenigen Fällen eine persönliche Anhörung der widerspruchsführen-
den Person nach § 24 SGB X vorgenommen. Bevollmächtigte können be-
teiligt sein, sind dies jedoch noch seltener. Ist die angegriffene Entschei-
dung eine Ermessensentscheidung, muss auch der Widerspruchsausschuss 
bei seiner Nachprüfung eigenes Ermessen betätigen. Die Begründung des 
Widerspruchsbescheids muss dies erkennen lassen. Nach der im Projekt 
vorgenommenen Aktenanalyse werden nur zwei Drittel der Wider-
spruchsverfahren innerhalb eines halben Jahres beendet.
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1. Einleitung

Zur Sozialversicherung gehört in Deutschland fast die ganze Bevölkerung.1 
Sie wird in den vier Zweigen der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- und 
Rentenversicherung durch 162 Sozialversicherungsträger organisiert.2 Die-
sen obliegt die Einrichtung und Organisation von Widerspruchsausschüssen, 
die über die Art und Weise, wie Widersprüche von Sozialversicherten gegen 
Bescheide ihrer Träger behandelt und entschieden werden, befinden.3 Die 
Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse als Institutionen der Sozialversiche-
rung hat damit Einfluss auf die Akzeptanz der Gesamtordnung der sozialen 
Sicherung durch Versicherte und Arbeitgeber und strukturiert die Tätigkeit 
der Sozialgerichtsbarkeit vor.

Mit dem Ziel, Erkenntnisse zu den bislang nicht empirisch untersuchten 
Widerspruchsausschüssen4 zu erlangen, führten von November 2014 bis 
März 2017 die Universität Kassel und das Zentrum für Sozialforschung Halle 
e. V. (ZSH) das von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Forschungsprojekt 

1	 In der gesetzlichen Krankenversicherung sind mit derzeit knapp 72 Millionen Menschen rund 90 Pro-
zent der Bevölkerung versichert, in der Deutschen Rentenversicherung rund 53 Millionen Menschen ohne 
Rentenbezug, hinzu kommen knapp 21 Millionen Rentenbezieher im Jahr 2015. Die gesetzliche Unfallver-
sicherung erfasste im Jahr 2015 knapp 80 Millionen Versicherte, davon 17 Millionen in der Schüler-Unfall-
versicherung. Die Zahlen stammen aus aktuellen Statistiken der Versicherungszweige, siehe http://de.statista.
com/statistik/daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl-im-vergleich (letzter 
Zugriff am: 07.11.2018); Deutsche Rentenversicherung, Versichertenbericht, Berlin 2016, S. 17, 19; Deutsche 
Rentenversicherung Bund (Hrsg.), Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zah-
len 2016, S. 51; Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV), Zahlen und Fakten: „Versicherte nach 
Bereich und Berufsgenossenschaft“, http://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/versicherte-unternehmen/
versicherte/index.jsp (letzter Zugriff am: 07.11.2018).
2	 Im September 2016: 115 Kranken- und Pflegekassen sowie die Knappschaft-Bahn-See und die Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), 33 Träger der Unfallversicherung und 
die SVLFG, 15 Träger der Rentenversicherung sowie die Alterssicherung der Landwirte durch die SVLFG 
und die Knappschaft. Zur Zahl der Versicherungsträger Anfang 2016 vgl. Dieter Leopold, Weiterhin Trend 
zu Fusionen: Nur noch 168 selbstständige Sozialversicherungsträger, in SozSich 2/2016, S. 74 ff. Die aktu-
elle Zahl beträgt 159 Sozialversicherungsträger, Dieter Leopold, Noch 159 selbstständige Sozialversicherungs-
träger, in SozSich 2/2018, S. 80 ff.
3	 Bei der Arbeitslosenversicherung gibt es mit Ausnahme einer Erprobungszeit Anfang der 1980er-Jahre 
keine Widerspruchsausschüsse, vgl. hierzu den Beitrag von Hubert Rottleuthner, Der Konflikt zwischen Bür-
gerinnen und Bürgern und Sozialleistungsträgern im Spiegel der Rechtssoziologie, in der vorliegenden Ver-
öffentlichung.
4	 Vgl. aber zum Widerspruchsverfahren in der Rentenversicherung: Ulrich Horn, Bedingungen und 
Funktionen des Rechtsschutzes gegenüber standardisierten Entscheidungen in der Rentenversicherung, 
Kassel 1983.

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl
http://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/versicherte-unternehmen/versicherte/index.jsp
http://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/versicherte-unternehmen/versicherte/index.jsp
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„Recht und Praxis der Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung – 
Bestandsaufnahme und Wirkungsanalyse“ durch.5 Die Ergebnisse basieren 
auf der Auswertung von Literatur und Rechtsprechung sowie Expertenge-
sprächen, um die richterliche, anwaltliche und verbandliche Sicht einzuho-
len, sowie insbesondere einer erstmals durchgeführten Befragung aller Mit-
glieder der Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung.6 Um zu 
einem von den abgefragten Wahrnehmungen unabhängigen Bild des Wider-
spruchsverfahrens zu gelangen, wurden zusätzlich drei Sozialgerichte – Ber-
lin, Halle an der Saale und Kassel – jeweils um eine Aktenanalyse von 120 bis 
200 Verfahren in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten mit Beteili-
gung von Widerspruchsausschüssen gebeten und die Satzungen der Sozial-
versicherungsträger analysiert.7

5	 Geleitet von den Professoren Armin Höland (Zentrum für Sozialforschung Halle) und Felix Welti 
(Universität Kassel). Zu den Ergebnissen vgl. auch die Beiträge von Armin Höland/Elisabeth Krausbeck,/
Sabine Böttcher/Christina Buchwald und Felix Welti/Manuela Fischer in SozSich 2016, S. 433–451.
6	 Die Grundlage für die Befragung aller Mitglieder von Widerspruchsausschüssen legte ein mit Hilfe 
von Literatur und Rechtsprechung sowie Expertenauskünften aus einer Fachkonferenz in Kassel im Juni 
2015 erarbeiteter Fragebogen. Dieser wurde ab Anfang März 2016 über die Sozialversicherungsträger an 
die Ausschussmitglieder verteilt und konnte online ausgefüllt und als PDF-Dokument per E-Mail an das 
Zentrum für Sozialforschung Halle (ZSH) gesendet oder auch schriftlich ausgefüllt und per Post geschickt 
werden. Der Rücklauf war mit einer Gesamtzahl von 978 auswertbaren Fragebögen erfreulich hoch. Von 
den insgesamt 978 Fragebögen wurden 420 online und 558 schriftlich ausgefüllt; von letzteren wiederum 
wurden 57 per Email als ausfüllbares PDF-Dokument übersandt. 45 Prozent aller beantworteten Fragebö-
gen entfallen auf die gesetzliche Rentenversicherung, 40 Prozent auf die gesetzliche Krankenversicherung, 
7 Prozent auf die DRV Knappschaft-Bahn-See, 6 Prozent auf die gesetzliche Unfallversicherung, der Rest 
auf SVLFG und „anderes“. Beantwortet wurden die Fragen insgesamt zu 84 Prozent von ehrenamtlichen 
und zu 16 Prozent von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung.
7	 Die Analyse von 447 Gerichtsakten sowie die Analyse von 162 Satzungen der Sozialversicherungsträ-
ger objektivieren die Daten der Mitgliederbefragung. Die Zahlen zu den in Deutschland insgesamt erho-
benen und erledigten Widersprüche in der Sozialversicherung und zu den Erfolgsquoten konnten aus den 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Verfügung gestellten Statistiken – Statisti-
ken SG01 und SG02, letztes erfasstes Jahr ist 2014 – berechnet werden. Siehe hierzu auch den Beitrag von 
Christina Buchwald/Elisabeth Krausbeck/Armin Höland, Erkenntnisse zum Widerspruchsverfahren aus den 
Akten sozialgerichtlicher Verfahren, in der vorliegenden Veröffentlichung.
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2. Grundlagen des Widerspruchsverfahrens in der 
Sozialversicherung

2.1 Bedeutung des Widerspruchsverfahrens

Das Widerspruchsverfahren – bestehend aus dem Abhilfeverfahren bei der 
Ausgangsbehörde und der Widerspruchsentscheidung durch die Wider-
spruchsstelle – im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren zu sehen, ent-
spricht der juristischen Sichtweise. Dort ist es Teil der langen Liste von Pro-
zessvoraussetzungen im Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsverfahren 
(§ 68 Abs. 1 S. 1 VwGO, § 44 Abs. 1 FGO, § 78 Abs. 1 S. 1 SGG). In der richter-
lichen und anwaltlichen Arbeitsweise ist der nach Ablehnung der Abhilfe 
und erneuter Prüfung durch die Widerspruchsbehörde ergangene teilweise 
oder ganz ablehnende Widerspruchsbescheid (§§ 72, 73 Abs. 1 S. 1 VwGO, 
§ 85 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 und 3, 4 SGG) ein wesentlicher Ausgangspunkt, der das 
Widerspruchsverfahren abschließt und den Streitstoff für das folgende Klage-
verfahren tatsächlich und rechtlich bereits geordnet hat. Das Widerspruchs-
verfahren hat zweifache Bedeutung:8 Es ist Verwaltungsverfahren, aber auch 
Prozessvoraussetzung.9 

Aus der verfassungsrechtlichen Perspektive realisiert das Widerspruchs-
verfahren die rechtsstaatliche Verwaltung,10 aber es ist nicht verfassungsrecht-
lich geboten.11 Der Gesetzgeber darf es abschaffen, wie er das in einigen Län-
dern in den 2000er-Jahren getan hat.12 Er muss keine besonderen Ausschüsse 

8	 Jens Löcher, in: Frank Ehmann/Carsten Karmanski/Gabriele Kuhn-Zuber, Gesamtrechtskommentar 
Sozialrechtsberatung, Baden-Baden 2015, Schwerpunktbeitrag 1, S. 1833, Rn. 4; Maximilian Wallerath,  
in: Bernd Baron von Maydell/Franz Ruland/Ulrich Becker, Sozialrechtshandbuch, 5. Aufl., Baden-Baden 
2012, § 11 Rn. 271 ff. m. w. N.; Dagmar Oppermann, Die Funktionen des verwaltungsgerichtlichen Vorver-
fahrens (Widerspruchsverfahrens) in Baurechtssachen aus rechtlicher und rechtstatsächlicher Sicht, Baden-
Baden 1997, S. 34 ff.
9	 BSG vom 13.12.2000 – B 6 KA 1/00 R, Rn. 18; BSG vom 14.12.1978 – 2 RU 33/77, Rn. 14; Meyer-Lade-
wig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 12. Aufl. 2017, § 78 SGG Rn. 2. 
10	 BVerwG vom 23.3.1972 – III C 132,70, Rn. 20; Art. 20 Abs. 3 GG garantiert die Recht- und Gesetzmä-
ßigkeit der Verwaltung, die diese verpflichtet, formell- und materiell-rechtlich richtige Entscheidungen zu 
treffen.
11	 Jens Löcher, a. a. O., S. 1833, Rn. 1.
12	 Dazu durchgängig kritisch: Ines Härtel, Rettungsanker für das Widerspruchsverfahren? VerwArch 
2007, S. 54–77; Herwig van Nieuwland, Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Niedersachen, NdsV-
Bl. 2007, S. 38–41; Sven Müller-Grune/Jeanette Grune, Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, BayVBl. 
2007, S. 65–72; Dieter Kallerhoff, Strukturelle Konsequenzen der Veränderungen beim Widerspruchsver-
fahren in NRW, NWVBl. 2008, S. 334–341; Guy Beaucamp/Petra Ringermuth, DVBl. 2008, S. 426–432. 
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einrichten, sondern kann diese, wie bei der damaligen Bundesanstalt für 
Arbeit,13 wieder abschaffen. 

Einige Rückschlüsse darüber, wie das Widerspruchsverfahren im Sozial-
recht einzuschätzen ist, liefern allerdings Beschlüsse des BVerfG14 zur Frage, 
ob bedürftigen Klägerinnen und Klägern Beratungshilfe für eine anwaltliche 
Tätigkeit im Widerspruchsverfahren mit dem Argument verweigert werden 
darf, dies sei nicht notwendig, da die Verwaltung bereits selbst objektiv und 
umfassend zur Beratung (§ 14 SGB I) und der Durchsetzung des Rechts ver-
pflichtet sei. Das BVerfG erklärte unter Rückgriff auf die Rechtswahrneh-
mungsgleichheit, Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 1 und 3 GG, von bemittelten 
und unbemittelten Rechtsuchenden die Gewährung von Beratungshilfe für 
fachkundige Hilfe im außergerichtlichen Verfahren zur Rechtsdurchsetzung 
unter gewissen Voraussetzungen15 für geboten. Zur Begründung bezog es sich 
u. a. auf die Selbstkontrolle sowie die Rechtsschutz- und Entlastungsfunktion,16 
auf die Notwendigkeit, den Widerspruch sorgfältig zu begründen,17 auf die 
im Sozialrecht häufig schwierige Sach- und Rechtslage,18 auf die Pluralität 
der Meinungsbildung durch einen unabhängigen „Blick von außen“19 und 
die Unzumutbarkeit des Nachsuchens um Beratung bei der Behörde, gegen 

13	 Dazu: Norbert Möller-Lücking, Beseitigung der Widerspruchsausschüsse in den Arbeitsämtern ein 
Schlag gegen die Selbstverwaltung – Korrektur erforderlich, SozSich 1983, S. 149–152.
14	 BVerfG vom 7.10.2015, 1 BvR 1962/11; vom 11.5.2009, 1 BvR 1517/08; vom 14.10.2008, 1 BvR 
2310/06; vom 12.6.2007, 1 BvR 1014/07; keine Grundrechtsverletzung bei Verweigerung der Beratungs
hilfe im sozialrechtlichen Anhörungsverfahren: BVerfG vom 30.6.2009, 1 BvR 470/09.
15	 BVerfG vom 14.10.2008, 1 BvR 2310/06, Rn. 29 ff; vom 11.5.2009, 1 BvR 1517/08, Rn. 20 ff, vom 
6.9.2010, 1 BvR 440/10, Rn. 12ff, vom 8.2.2012, 1 BvR 1120/11, 1 BvR 1121/11, Rn. 8 ff, vom 27.6.2014, 1 
BvR 256/14, u. a., Rn. 6 f, vom 29.4.2015, 1 BvR 1849/11, Rn 7 ff, jeweils zitiert nach juris; BVerfG vom 
7.10.2015, 1 BvR 1962/11, Rn. 9 (juris): „Unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten stellt die Versagung 
von Beratungshilfe keinen Verstoß gegen das Gebot der Rechtswahrnehmungsgleichheit dar, wenn Be-
mittelte wegen ausreichender Selbsthilfemöglichkeiten die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe vernünf-
tigerweise nicht in Betracht ziehen würden […]. Ob diese zur Beratung notwendig ist oder Rechtsuchen-
de zumutbar […] auf Selbsthilfe verwiesen werden können, hat das Fachgericht unter Berücksichtigung 
der konkreten Umstände des Einzelfalls abzuwägen. Insbesondere kommt es darauf an, ob der dem Bera-
tungsanliegen zugrundeliegende Sachverhalt schwierige Tatsachen- oder Rechtsfragen aufwirft, ob Recht
suchende selbst über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen […] oder ob Beratung durch Dritte für sie tat-
sächlich erreichbar ist. Keine zumutbare Selbsthilfemöglichkeit ist jedoch die pauschale Verweisung auf 
die Beratungspflicht der den Bescheid erlassenden Behörde …“
16	 BVerfG vom 14.10.2008, 1 BvR 2310/06, Rn. 34 (juris); vom 11.5.2009, 1 BvR 1517/08, Rn. 46 ff (juris).
17	 BVerfG vom 7.10.2015, 1 BvR 1962/11, Rn. 11 (juris).
18	 BVerfG vom 14.10.2008, 1 BvR 2310/06, Rn. 34 (juris); vom 11.5.2009, 1 BvR 1517/08, Rn. 31 f (juris); 
vom 6.9.2010, 1 BvR 440/10, Rn. 12 ff (juris). 
19	 BVerfG vom 11.5.2009, 1 BvR 1517/08, Rn. 44 ff (juris).
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die in der fraglichen Angelegenheit argumentiert werden muss.20 Das Gericht 
sieht also im Widerspruchsverfahren nicht einfach ein verlängertes Verwal-
tungsverfahren, sondern es betont die Beteiligtenstellung der rechtsuchenden 
Person.

2.2 Funktionen des Widerspruchsverfahrens

Die Rechtswissenschaft weist dem Widerspruchsverfahren überwiegend drei 
Funktionen zu: Erstens dient es der durch den Widerspruch angestoßenen 
Selbstkontrolle der Verwaltung.21 Zweitens gibt es der Person, die den Wi-
derspruch erhebt, Rechtsschutz gegen eine als falsch empfundene Entschei-
dung („Rechtsschutzfunktion“).22 Drittens soll das obligatorische Wider-
spruchsverfahren die Gerichte von Streitfällen entlasten, die von der Verwal-
tung selbst geregelt werden können („Filter- oder Entlastungsfunktion“).23 
Diese Funktionen stehen nicht unverbunden nebeneinander: Wenn die Be-
hörden sich selbst kontrollieren und Rechtsschutz im Verwaltungsverfahren 
gewährt wird, so die Erwartung, werden die Gerichte entlastet.24 Doch ge-
hen sie nicht ineinander auf: So kann der Weg zum befriedenden Rechts-
schutz für die einen verkürzt werden, für die anderen wird er durch das Wi-
derspruchsverfahren verlängert. Das Vorverfahren kann auch befrieden, in-
dem die Widerspruchsführenden durch weitere behördliche Prüfung der 
Entscheidung und eventuell überzeugendere Begründung von einer Klage 
abgehalten werden können.25

Entsprechend definiert § 78 Abs. 1 S. 1 SGG die Nachprüfung der Recht-
mäßigkeit und Zweckmäßigkeit des den Widerspruch auslösenden Verwal-
tungsaktes im Vorverfahren als Hauptaufgabe von Widerspruchsstellen, zu 
denen nach § 85 Abs. 2 Nr. 2 SGG nach entsprechender Satzungsregelung 
(§ 36a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IV) die Widerspruchsausschüsse der Sozialversi-

20	 BVerfG vom 12.6.2007, 1 BvR 1014/07, Rn. 11 (juris); vom 11.5.2009, 1 BvR 1517/08, Rn. 26, 39 ff  
(juris); vom 29.4.2015, 1 BvR 1849/11, Rn. 12 (juris).
21	 BSG vom 08.10.1987 – 9a RVs 10/87, Rn. 10; die Verwaltung erhält die Möglichkeit, den erlassenen 
Verwaltungsakt zu überprüfen und zu korrigieren, wenn und soweit dieser fehlerhaft und/oder zweck-
widrig ist.
22	 BVerwG vom 24.05.2000 – 7 C 8/99, Rn. 9.
23	 BSG vom 11.05.2011 – B 6 KA 13/10 R, Rn. 28.
24	 Näheres zur Frage, ob diese Funktionen durch die Widerspruchsausschüsse erfüllt werden bei Felix 
Welti/Manuela Fischer, Widerspruchsverfahren und Sozialgerichtsverfahren, SozSich 2016, S. 445 (447).
25	 Jens Löcher, a. a. O., S. 1833, Rn. 3.
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cherungsträger zählen. Erst nach Abschluss des Vorverfahrens26 durch Erlass, 
also Bekanntgabe des Widerspruchbescheides27 kann eine Anfechtungs- oder 
Verpflichtungsklage erhoben werden (Ausnahme: Untätigkeitsklage, § 88 
Abs. 2 SGG). Mit dieser Aufgabenzuweisung nehmen Widerspruchsausschüs-
se eine wichtige Kontroll- und Filterfunktion im Sozialversicherungsverhält-
nis wahr. Im Jahr 2014 entschieden die Widerspruchsausschüsse in knapp 
400.000 Fällen über die Zulässigkeit und Begründetheit von Widersprüchen 
Versicherter gegen Bescheide ihrer Versicherungsträger.28 Bearbeitet werden 
die Widersprüche, soweit sie nicht vorher im Abhilfeverfahren der Verwal-
tung oder durch Zurücknahme erledigt wurden, durch etwa 1.000 bis 1.200 
Widerspruchsausschüsse mit 3.000 bis 3.500 Mitgliedern.29 

2.3 Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Widerspruchs-
ausschüsse als Widerspruchsstellen in der Sozialversicherung

Die praktische Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse ist in einem mehrstö-
ckigen System verschiedener Rechtsgrundlagen und Verfahrensvorschriften 
eingebettet. Bundeseinheitlich geregelt sind:
–– das Widerspruchsverfahren: Der Ablauf des Widerspruchsverfahrens, die 

zuständige Widerspruchsbehörde, Form und Frist des Widerspruchs so-
wie die Anforderungen an den Widerspruchsbescheid ergeben sich nach 
§ 62 Abs. 1 SGB X aus den §§ 78 ff. SGG.

26	 Jens Löcher, a. a. O., S. 1833, Rn. 4: Maßgeblich ist allein, dass es überhaupt erfolglos durchgeführt 
wurde und eine Entscheidung der Widerspruchsstelle vorliegt.
27	 BSG vom 3.3.1999 – B 6 KA 10/98 R, Rn. 29.
28	 BMAS, Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und Kriegsopferfürsorge, Referat Ib 
5 – 18631 (SG01/SG02), Berichtsjahr 2014 (eigene Berechnungen; herausgerechnet sind die Widersprüche 
gegen Bescheide der Bundesagentur für Arbeit sowie die Widerspruchsverfahren in den Bereichen der 
Kriegsopferversorgung und des SGB IX. Werden sie hinzugenommen, steigt die Gesamtzahl der erledig-
ten Widersprüche im Jahr 2012 auf 1.480.084.): Von den 2014 etwa 822.000 jährlich erledigten Wider-
sprüchen der Kranken- und Pflegeversicherung, der Unfallversicherung und der Rentenversicherung wer-
den knapp die Hälfte (45 Prozent) durch Widerspruchsbescheid abgelehnt. Ein Drittel ist erfolgreich, fast 
immer durch Abhilfe (32 Prozent), etwas mehr als ein Sechstel (18 Prozent) wird zurückgenommen und 
4 Prozent erledigen sich auf sonstige Art; vgl. ebs. den Beitrag von Armin Höland, Widerspruchsausschüs-
se in der Sozialversicherung – rechtssoziologische Erkenntnisse zu einer wenig bekannten Institution, in 
der vorliegenden Veröffentlichung.
29	 Die Zahlen bilden eine Abschätzung der Größenordnungen auf der Grundlage der von uns erbete-
nen Auskünfte der Sozialversicherungsträger (Rückmeldestand bis zum 29.10.2016: 78 Träger) und der 
aus den Satzungen zu ermittelnden Zahlen von Ausschüssen und Mitgliedern.
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–– die Maßstäbe für die formellen Anforderungen an die Verwaltungsent-
scheidung: Die vom Widerspruchsausschuss zu überprüfenden Entschei-
dungen und der Widerspruchsbescheid des Ausschusses gegenüber Versi-
cherten sind grundsätzlich Verwaltungsakte im Sinne von § 31 SGB X. Sie 
müssen daher den formellen Vorgaben in §§ 33 ff. SGB X, insbesondere 
der Bestimmtheit30 und Schriftform, dem jeweiligen Begründungsumfang 
bei gebundenen oder Ermessensentscheidungen und der Rechtsbehelfsbe-
lehrung entsprechen, soweit keine speziellen Voraussetzungen bestehen.

–– die Einrichtung durch Satzung: § 36a Abs. 1 Nr. 1 SGB IV ist Rechtsgrund-
lage der Übertragung des Erlasses von Widerspruchsbescheiden auf „be-
sondere Ausschüsse“31 (Widerspruchsausschüsse) und sieht vor, dass „das 
Nähere“ (insbesondere deren Zusammensetzung und Bestellung der Mit-
glieder der besonderen Ausschüsse, § 36a Abs. 2 SGB IV) in der Satzung zu 
regeln ist sowie, dass §§ 40 bis 42 sowie § 63 Abs. 3a und 4 SGB IV für die 
ehrenamtlich Tätigen entsprechend gelten.

In den Satzungen der jeweiligen Sozialversicherungsträger werden grundlegen-
de Bestimmungen zu der Verfasstheit der bei ihnen errichteten Widerspruchs-
ausschüsse getroffen. Geschäftsordnungen und Richtlinien für die Widerspruchs-
ausschüsse regeln zusätzlich den Verfahrensablauf und die praktische Arbeit 
und bilden die Grundlage für die Arbeitsweise von Widerspruchsausschüs-
sen.32 Die Analyse von Satzungen und Geschäftsordnungen zeigt die Vielfalt 
der Regelungen und Erscheinungsformen von Widerspruchsausschüssen in 
der gesetzlichen Renten-, Unfall- und Kranken- und Pflegeversicherung. Un-
terschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen haben auch Auswirkungen auf 
die tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Widerspruchsausschüsse.33

30	 Dieses Merkmal wird überwiegend der materiellen Prüfungsebene zugeordnet.
31	 Für die Organe funktionaler Selbstverwaltung verlangt das BVerfG, dass ihre Aufgaben und Hand-
lungsbefugnisse in ihren Grundstrukturen in einem parlamentarischen Gesetz ausreichend bestimmt sein 
müssen, BVerfGE 111, 191 „Notarkassensatzung“, Rn. 149. Die Organe müssen nach demokratischen 
Grundsätzen gebildet werden, BVerfGE 33, 125, 157. 
32	 Diesen Regeln messen die Mitglieder von Widerspruchsausschüssen große Bedeutung bei: Insgesamt 
79 Prozent der Befragten bewerteten die Richtlinien oder Geschäftsordnungen für ihre Arbeit im Wider-
spruchsausschuss mit „sehr wichtig/wichtig“. Interessanterweise betonen Versichertenvertreter/innen die 
Wichtigkeit mit 84 Prozent stärker als Arbeitgebervertreter/innen und hauptamtliche Mitglieder (mit je 
72 Prozent).
33	 Näheres hierzu bei Elisabeth Krausbeck, Was die Satzungen der Sozialversicherungsträger zu den Wi-
derspruchsausschüssen regeln, in SozSich 2016, S. 435 ff. sowie dies., Das Satzungsrecht der Sozialversiche-
rungsträger als Grundlage und Gestaltungsmittel für das Widerspruchsverfahren und die Widerspruchs-
ausschüsse, in der vorliegenden Veröffentlichung. 
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2.4 Ablauf des Widerspruchsverfahrens

Nachdem Versicherte einen belastenden, aus ihrer Sicht rechtswidrigen Be-
scheid vom Sozialversicherungsträger erhalten haben, können sie dessen 
Recht- und Zweckmäßigkeit nur in den in § 78 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 SGG be-
nannten Ausnahmefällen direkt durch Erhebung einer Anfechtungs- oder 
Verpflichtungsklage gerichtlich überprüfen lassen. In den überwiegenden 
Fällen ist die Recht- und Zweckmäßigkeit der Verwaltungsentscheidung zu-
nächst in einem Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) nach § 62 SGB  X 
i. V. m. § 78 Abs. 1 SGG erneut vom jeweiligen Sozialversicherungsträger zu 
überprüfen. Eingeleitet wird dieses Widerspruchsverfahren nach § 83 SGG 
mit der Erhebung des Widerspruchs,34 der den Anforderungen des § 84 
SGG35 entsprechen muss.36 Eine Begründung des Widerspruchs ist mangels 
gesetzlicher Regelung nicht zwingend erforderlich.37 Gleichwohl ist diese 
sinnvoll38 und das BVerfG39 sieht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Be-
gründung: Diese liegt im Interesse widerspruchsführender Versicherter, die 
ihr Vorbringen mit bisher nicht bekannten oder fehlinterpretierten entschei-
dungserheblichen Tatsachen stützen können, ermöglicht so eine erneute um-

34	 Jens Löcher, a. a. O., S. 1836, Rn. 11 f: Eine einseitige, empfangsbedürftige, öffentlich-rechtliche Wil-
lenserklärung, die darauf gerichtet ist, durch die Ausgangsbehörde oder die Widerspruchsstelle eine Auf-
hebung oder Änderung des monierten Verwaltungsaktes zugunsten der widerspruchsführenden Person 
zu bewirken. Eine ggf. notwendige Auslegung erfolgt nach §§ 133, 157 BGB analog. Es gilt das „Meistbe-
günstigungsprinzip“: BSG vom 26.08.2008 – B 8/9b SO 18/07 R, Rn. 22; vom 10.11.2011 – B 8 SO 18/10 R, 
Rn. 13; BVerwG vom 13.12.2000 – 8 C 31.99, Rn. 42.
35	 Grundsätzlich ist der Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stelle, die diesen erlas-
sen hat, binnen eines Monats ab Bekanntgabe (§ 37 SGB X) des Ausgangsverwaltungsaktes gegenüber dem 
Versicherten zu erheben. Die Monatsfrist gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt keine oder eine unrichtige 
Rechtsmittelbelehrung enthält; es gilt nach § 66 Abs. 2 SGG die Jahresfrist ab Zustellung, Eröffnung oder 
Verkündung.
36	 Die Gerichtsaktenanalyse hat ergeben, dass in 98 Prozent der Verfahren der Widerspruch schriftlich 
eingelegt wurde. Zu einem geringen Anteil von zwei Prozent wurde der Widerspruch zur Niederschrift 
eingelegt. In 24 Fällen wurde keine Angabe zur Einlegung des Widerspruchs gemacht. Des Weiteren wur-
de der Widerspruch in 95 Prozent der Fälle als solcher bezeichnet, obwohl dies keine rechtliche Voraus-
setzung für die Zulässigkeit des Widerspruchs ist. In zehn Fällen wurden keine Angaben hierzu gemacht. 
Anhand der Ergebnisse zur Erhebung des Widerspruchs zeigt sich, dass das Widerspruchsverfahren fast 
ausschließlich als schriftliches Verfahren von den Adressaten/Adressatinnen von Ausgangsbescheiden ge-
führt wird und die Widerspruchsführenden auch ganz überwiegend die richtige Bezeichnung des Rechts-
behelfs verwendet haben.
37	 BSG vom 31.01.2008 – B 13 R 43/07 B, Rn. 6.
38	 Jens Löcher, a. a. O., S. 1842, Rn. 42.
39	 BVerfG vom 7.10.2015, 1 BvR 1962/11, Rn.11 (juris).
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fassende Kontrolle der Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidung durch 
die Widerspruchsbehörde und trägt zur tatsächlichen und rechtlichen Ord-
nung des Streitstoffes für das ggf. folgende Klageverfahren bei. 

Nach Eingang des Widerspruchs prüft zunächst die Ausgangsbehörde − 
bei den Sozialversicherungsträgern zumeist die Fachabteilung − unter Be-
rücksichtigung der ggf. in der Widerspruchsbegründung vorgetragenen As-
pekte die Recht- und Zweckmäßigkeit ihrer Entscheidung. Hierbei handelt 
es sich um die Selbstkontrolle der Verwaltung. Hält sie den Widerspruch für 
(teilweise) begründet, ist sie nach § 85 Abs. 1 SGG verpflichtet40, dem Wider-
spruch soweit abzuhelfen; es ergeht eine (Teil-)Abhilfeentscheidung durch 
(Teil-)Abhilfebescheid.

Sieht die Verwaltung nach nochmaliger Prüfung ihre Entscheidung (teil-
weise) bestätigt, leitet sie die Angelegenheit an die nach § 85 Abs. 2 Nr. 2 SGG 
benannte Stelle weiter. Fast alle Sozialversicherungsträger der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung haben durch Satzung den 
Erlass41 von Widerspruchsbescheiden nach § 36a SGB IV auf Widerspruchs-
ausschüsse übertragen. In diesen Fällen leitet die Fachabteilung die Verfah-
rensakte zumeist der Rechtsbehelfsstelle weiter. Diese bereitet die Sitzung 
des Widerspruchsausschusses, in der über den Widerspruch beraten und ggf. 
entscheiden wird, vor, stellt den Mitgliedern des zuständigen Widerspruchs-
ausschusses die Fall-Akte ganz, in Auszügen, angefertigten Zusammenfassun-
gen oder – wenn auch selten − erst zu Beginn oder während einer Ausschuss-
sitzung zur Verfügung und meist gibt eine hauptamtlich bei der Verwaltung 
tätige Person zu Beginn der Fallbesprechung in der Sitzung einen einleiten-
den Vortrag.42 72 Prozent der befragten ehrenamtlichen Mitglieder erhalten 
einen von der Verwaltung gefertigten Widerspruchsbescheid im Entwurf vor 

40	 Der Behörde steht aufgrund des eindeutigen Wortlauts in § 85 Abs. 1 SGG „ist ihm abzuhelfen“  
kein Ermessen zu, sondern ihr obliegt eine Pflicht zur Abhilfe, soweit der Widerspruch begründet ist,  
vgl. Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 12. Aufl. 2017, § 85 SGG Rn. 2 a.
41	 Nach vereinzelter Auffassung in der Literatur (Klaus Ritze, SGb 1981, S. 51) kann der Widerspruchs-
ausschuss wegen der Formulierung „Erlass des Widerspruchsbescheides“ im Einzelfall nur negative Ent-
scheidungen treffen. Zutreffend weist Ulrich Vömel, DRV 1982, S. 339 (341), darauf hin, dass diese Veren-
gung mit dem Sinn und Zweck des Vorverfahrens, das der Selbstkontrolle der Verwaltung zur Entlastung 
der Gerichte dient, nicht vereinbar ist. Es handelt sich um eine neutrale Regelung, die eine unabhängige 
Überprüfung der Ausgangsentscheidung gewährleistet. Je nachdem wie die Prüfung ausgeht, erlässt die 
Widerspruchsstelle eine ganz oder teilweise Stattgabe/Abweisung, jedenfalls als Entscheidung in Form 
eines Widerspruchsbescheides. Dies belege auch der Wortlaut von § 85 Abs. 4 SGG. 
42	 Zum Inhalt und Umfang der zur Verfügung gestellten Unterlagen vgl. Sabine Böttcher/Christina 
Buchwald, Ergebnisse der ersten umfassenden Befragung von Widerspruchsausschuss-Mitgliedern, in Soz-
Sich 2016, S. 439 ff.
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den Sitzungen gemeinsam mit den vorbereitenden Unterlagen und 84 Pro-
zent bestätigen, dass ein solcher Entwurf als Beschlussvorlage dient.43 Dies 
belegt, dass die Rechtsbehelfsstelle der Verwaltung ebenfalls die Recht- und 
Zweckmäßigkeit der Ausgangsentscheidung prüft. Gleichwohl obliegen die-
se Prüfung und die endgültige Entscheidung über den Widerspruch dem Wi-
derspruchsausschuss als zuständiger Widerspruchsstelle durch Abstimmung 
auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden und ggf. weiter einzuholen-
den Informationen oder Unterlagen.44 Entsprechend der Entscheidung des 
Widerspruchsausschusses ergeht ein teilweiser oder ganz stattgebender oder 
ablehnender Widerspruchsbescheid, § 85 Abs. 2 SGG.

2.5 Der Widerspruchsausschuss als institutionalisierte 
Selbstverwaltung

Die Versicherungsträger sind in Deutschland in der Tradition der Kaiserli-
chen Botschaft von 1881 rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts 
mit Selbstverwaltung (§ 29 Abs. 1 SGB  IV). Nach der Rechtsprechung des 
BVerfG verwirklichen sowohl das Demokratieprinzip in seiner traditionellen 
Ausprägung einer ununterbrochen auf das Volk zurückzuführenden Legiti-
mationskette für alle Amtsträger als auch die funktionale Selbstverwaltung 
als organisierte Beteiligung der sachnahen Betroffenen an den sie berühren-
den Entscheidungen die sie verbindende Idee des sich selbst bestimmenden 
Menschen in einer freiheitlichen Ordnung.45

Satzungen kennzeichnet das BVerfG in seinem Facharzt-Beschluss aus 
dem Jahr 1972 als Rechtsvorschriften, die von einer dem Staat eingeordneten 
juristischen Person des öffentlichen Rechts im Rahmen der ihr gesetzlich ver-
liehenen Autonomie mit Wirksamkeit für die ihr angehörigen und unter-
worfenen Personen erlassen werden.46 Die Verleihung von Satzungsautono-
mie hat, so das BVerfG in dem erwähnten Facharzt-Beschluss, „ihren guten 
Sinn darin, gesellschaftliche Kräfte zu aktivieren, den entsprechenden gesell-
schaftlichen Gruppen die Regelung solcher Angelegenheiten, die sie selbst 

43	 Näheres hierzu ebd.
44	 Die in der Sitzung des Widerspruchsausschusses mitwirkenden hauptamtlich Tätigen haben über-
wiegend beratende Funktion und kein Stimmrecht bei der Entscheidung über den Widerspruch.
45	 BVerfGE 107, 59, Rn. 144 „Lippeverband“; BVerfGE 44, 125.
46	 BVerfGE 33, 125–127 = BVerfG, Beschluss vom 09. Mai 1972, Az. 1 BvR 518/62, Rn. 103 (juris), unter 
Bezugnahme auf BVerfGE 10, 20 (49 f.), „Preußischer Kulturbesitz“.
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betreffen und die sie in überschaubaren Bereichen am sachkundigsten beur-
teilen können, eigenverantwortlich zu überlassen und dadurch den Abstand 
zwischen Normgeber und Normadressat zu verringern.“47

Selbstverwaltung bedeutet, so Peter Axer, „Regelung eigener Angelegen-
heiten durch die sachkundigen Betroffenen“.48 Noch kürzer kennzeichnet 
Max-Emanuel Geis im Jahr 2001 körperschaftliche Selbstverwaltung als 
„Betroffenenpartizipation“.49 Die Selbstverwaltung in der Sozialversiche-
rung wird grundsätzlich durch Vertreterinnen und Vertreter der Versicher-
ten und der Arbeitgeber ausgeübt (§ 29 Abs. 2 SGB IV). Die Ausübung erfolgt 
gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 SGB IV ehrenamtlich. 

Widerspruchsausschüsse sind Einrichtungen der Sozialversicherungsträ-
ger.50 Sie werden in den gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfall-
versicherungen als besondere Ausschüsse auf der Grundlage der gesetzlichen 
Ermächtigung in § 36a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IV durch Satzung eingerichtet. 
Diese sehen vor, dass in allen Widerspruchsausschüssen nicht allein die 
hauptamtlich tätige Verwaltung, sondern ehrenamtlich tätige Personen ent-
scheiden und die Ausschüsse ganz überwiegend interessenplural mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber zusammen
gesetzt sind.51 Satzungsrechtlich unterschiedlich ausgestaltet ist das 
Zusammenwirken der ehrenamtlich tätigen Mitglieder in den Widerspruchs-
ausschüssen mit den Hauptamtlichen aus der jeweiligen Verwaltung des Ver-
sicherungsträgers.52 Auf diese Weise wird im Widerspruchsausschuss die 
„Betroffenenpartizipation“ ermöglicht und gesellschaftliche Kräfte aktiviert 
sowie den entsprechenden gesellschaftlichen Gruppen die Regelung solcher 
Angelegenheiten, die sie selbst betreffen und die sie in überschaubaren Berei-

47	 ebd.
48	 Peter Axer, Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung, Die Verwaltung 35/2002, 
S. 377 (390).
49	 Max-Emanuel Geis, Körperschaftliche Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, in: Friedrich E. 
Schnapp (Hrsg.), Funktionale Selbstverwaltung und Demokratieprinzip – am Beispiel der Sozialversiche-
rung, Frankfurt am Main u. a. 2001, S. 65 ff. (74 ff.).
50	 Zur Frage, ob und inwieweit sie „Organe“ sind, vgl. Gerhard Baier, in: Krauskopf, Soziale Kranken-
versicherung, SGB IV, Beck-OK, 85. EL 2014, § 36a Rn. 3; Philipp Köster, in: Kreikebohm, SGB IV, 2. Aufl. 
2014, § 36a Rn. 5.
51	 Ausnahme: Bei den Ersatzkassen setzen sich die Selbstverwaltungsorgane nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
SGB IV ausschließlich aus Vertreterinnen und Vertretern der Versicherten zusammen.
52	 Die Widerspruchsausschüsse sind überwiegend paritätisch mit einem Versicherten und einem Arbeit-
geber besetzt, in dem der/die anwesende hauptamtlich tätige Verwaltungsmitarbeiter/in regelmäßig bera-
tende Funktion und nur selten ein Stimmrecht besitzt. Näheres hierzu bei Elisabeth Krausbeck, a. a. O., 
S. 435.
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chen am kundigsten beurteilen können, eigenverantwortlich überlassen und 
dadurch der Abstand zwischen Normgeber und Normadressat verringert. 
Diese aktive Selbstverwaltung, die in der Zusammensetzung und Arbeitswei-
se der Widerspruchsausschüsse Ausdruck findet, stellt einen markanten Un-
terschied zur staatlichen Verwaltung, bei der die Entscheidung allein dem 
hauptamtlich Tätigen obliegt, dar. In vielfältiger Ausgestaltung im Einzelnen 
wirken Versicherte und Arbeitgeber ehrenamtlich (§§ 36a Abs. 3, 40 Abs. 1 
SGB  IV) in den Widerspruchsausschüssen am Rechtsverfahren mit. Unter 
diesem Blickwinkel hat die Tätigkeit in den Widerspruchsausschüssen struk-
turelle Ähnlichkeit mit der Tätigkeit von ehrenamtlichen Richtern in der 
staatlichen Rechtspflege. Ein gutes Fünftel aller Mitglieder von Wider-
spruchsausschüssen gab an, auch als ehrenamtliche Richter tätig zu sein, vor 
allem in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit.53 Damit besteht eine erhebli-
che Überschneidung beider ehrenamtlicher Funktionen.54

Über den Einzelfall hinaus kann die Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse 
Folgen haben, wenn eine Rückkopplung zwischen ihnen und der Verwaltung 
sowie den sie einsetzenden Selbstverwaltungsorganen (Verwaltungsrat, Vertre-
terversammlung) und den in ihnen vertretenen sozialpolitischen Interessenor-
ganisationen stattfindet. Sie können dann Seismograph für Probleme des Ver-
waltungshandelns, Rechtsvollzugs und auch der Sozialgesetzgebung sein.

3. Die Entscheidung durch den Widerspruchsausschuss 

Fast alle Sozialversicherungsträger haben von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, besondere Ausschüsse für den Erlass von Widerspruchsbescheiden 

53	 Bejaht wurde die Frage nach ehrenamtlicher Richtertätigkeit von 28 Prozent. Nähere Angaben zu 
den Mitgliedern von Widerspruchsausschüssen, insbesondere Altersstruktur, Mitgliederzahl, Geschlech-
terverteilung etc. bei Sabine Böttcher/Christina Buchwald, a. a. O., S. 439 ff.
54	 Hinweise auf Sorgfalt und eigenständige Prüfkraft in der Fallbearbeitung durch die Ausschüsse bilden 
die Auskünfte zur Vorbereitung der Sitzungen und zum Kenntnisstand der ehrenamtlichen Mitglieder. 
Die hier erreichte Intensität geht deutlich über die Einführung in die Fälle zu Beginn der mündlichen 
Verhandlung durch die Kammervorsitzenden an den Arbeits- oder Sozialgerichten hinaus. Die Befragung 
der Widerspruchsausschussmitglieder ergab: Ausgabe oder Verschickung der Unterlagen vor der Sitzung 
erfolgt in 84 Prozent der Fälle. Die vor der Sitzung eingesehenen Unterlagen bestehen zu 70 Prozent aller 
Fälle aus den gesamten Akten oder aus Zusammenfassungen der Akten, in weiteren 20 Prozent aus Akten
auszügen. Zugesandt bzw. ausgegeben werden die Unterlagen in 84 Prozent der Fälle ein bis drei Wochen 
vor der Ausschusssitzung. In vier von fünf Fällen werden sie nach Hause geschickt. Der Häufigkeitsschwer-
punkt in der Beantwortung der Frage nach Zeitaufwand für das vorbereitende Lesen liegt bei 27 Prozent.
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einzurichten, wobei nicht bei allen Trägern die Ausschüsse für alle Wider-
spruchsverfahren zuständig sind, sondern die Verwaltung dann über einen 
Teil von Widersprüchen ohne Beteiligung von Ehrenamtlichen entschei-
det.55 Derartige Beschränkungen der Befugnis der Widerspruchsausschüsse 
müssen in den Satzungen der Sozialversicherungsträger geregelt sein. Die Or-
ganisation und die Praxis des Entscheidungsverfahrens weisen in den ver-
schiedenen Sozialversicherungsträgern in der Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Unfallversicherung zahlreiche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede 
auf.56 Aus juristischer Perspektive sind einige Aspekte besonders interessant.

3.1 Beteiligung des Widerspruchsführers und von Dritten

Der Widerspruchsausschuss nimmt als Widerspruchsstelle eine vollständige 
Prüfung der Sach- und Rechtslage vor; er ist weder an die von der Ausgangs-
behörde ermittelten Tatsachen, noch an die rechtliche Würdigung oder die 
Entscheidung gebunden.57 Das setzt neben rechtlichem und häufig medizi-
nischem Wissen insbesondere auch Kenntnis der maßgeblichen Tatsachen 
voraus. Sofern Mitglieder des Widerspruchsausschusses ihre Fach- und Tatsa-
chenkenntnis für den einzelnen Fall als nicht ausreichend erachten, rückt die 
Frage der Einbeziehung von Dritten wie Verwaltungsbeschäftigten, Gutach-
tern oder Widerspruchsführenden selbst in den Fokus. 

3.1.1 Amtsermittlung
Die 2016 durchgeführte Befragung von Widerspruchsausschussmitgliedern 
hat gezeigt, dass die Ausschüsse einen Blick auf die Tatsachenermittlung ha-
ben und – wenn auch selten – weitere Ermittlungen verlangen. Fast alle Be-
fragten haben schon einmal erlebt, dass der Widerspruchsausschuss weitere 
Sachaufklärung verlangt und den Fall an die Fachabteilung zurückgeben hat, 
35 Prozent „ab und zu“ und 58 Prozent „selten“. Dabei nehmen dies die be-
fragten Versichertenvertreter mit größerer Häufigkeit wahr als die Verwal-
tungs- und die Arbeitgebervertreter, möglicherweise, weil es häufiger ihr An-
liegen ist. Ähnliche, etwas niedrigere Werte gibt es für die Möglichkeit, dass 
weitere Gutachten eingeholt werden: 32 Prozent erleben dies „ab und zu“, 
49 Prozent „selten“. Überdurchschnittlich häufig kommt dies in der Unfall-

55	 Näheres hierzu bei Elisabeth Krausbeck, a. a. O., S. 435.
56	 Näheres hierzu bei Sabine Böttcher/Christina Buchwald, a. a. O., S. 439 ff.
57	 Jens Löcher, a. a. O., S. 1854, Rn. 93.
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versicherung vor, wo es bei 5 Prozent sogar „sehr häufig/immer“ der Fall ist. 
Eine unmittelbare Besprechung der Sachlage mit Personen außerhalb des 
Ausschusses ist nicht allgemeiner Standard, kommt aber vor: 55 Prozent der 
Befragten haben erlebt, dass Verwaltungsmitarbeiter fallbezogen an den Sit-
zungen teilnehmen, bei knapp einem Fünftel (19 Prozent) scheint es üblich 
zu sein. Am häufigsten geschieht dies bei Kranken- und Pflegekassen.58 Gut-
achter sind deutlich seltener im Ausschuss: Hier sagen 86 Prozent: „nie“. Ins-
gesamt scheint die Nachvollziehbarkeit der sozialmedizinischen Sachaufklä-
rung für den Ausschuss eine der größten Herausforderungen zu sein.

3.1.2 Beteiligung des Widerspruchsführers
Für die Befriedungs- und Filterfunktion des Widerspruchsverfahrens ist es 
wichtig, ob und wie es die Kommunikation aufgreift, die die Versicherten 
mit ihrem Widerspruch in Gang setzen. Mehr als die Hälfte der 2007 befrag-
ten Richterinnen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit führten die Vielzahl 
der Klagen auf das Gefühl zurück, nicht ernst genommen zu werden, viele 
sagten in freien Antworten, dass niemand den Klagenden die Rechtslage rich-
tig erklärt habe.59

Unbekannt ist, inwieweit die Verwaltung im Abhilfeverfahren oder wäh-
rend der Vorbereitung der Fall-Akte für die Sitzung des Widerspruchsaus-
schusses mit den Versicherten kommuniziert. Eine Teilnahme widerspruchs-
führender Versicherter an den Sitzungen des Widerspruchsausschusses selbst 
kommt sehr selten vor.60 Dies wird von den befragten Ehrenamtlichen zwie-
spältig bewertet: Die meisten (58 Prozent) halten dies für „(völlig) unwich-
tig“, ein Drittel (35 Prozent) meint „teils, teils“.61 Ein Drittel der befragten 
Ehrenamtlichen (34 Prozent) nimmt an, dass die Anwesenheit der Versicher-
ten die Entscheidung erschwert, ebenso viele (34 Prozent) vermuten, das Ver-
ständnis für eine ablehnende Entscheidung könne verbessert werden, und 
ein Viertel (26 Prozent) nimmt an, die Sachaufklärung könne verbessert wer-
den. Viele halten die Anwesenheit der Versicherten insbesondere aus zwei 
Gründen für praktisch unmöglich: Zum einen sind mittlerweile die meisten 

58	 Wahrscheinlich dort, wo die Kassen klein und regional sind.
59	 Bernard Braun/Petra Buhr/Armin Höland/Felix Welti, Gebührenrecht im sozialgerichtlichen Verfahren, 
Baden-Baden 2009, S. 58; Abb. 1, S. 52.
60	 In der Befragung gaben 84 Prozent der ehren- und hauptamtlichen Widerspruchsausschussmitglie-
der an, dass Versicherte „nie“ an Sitzungen des Ausschusses teilnehmen, bei 12 Prozent kommt es „selten“ 
und bei 2 Prozent „ab und zu“ vor. Die Teilnahme des bzw. der widerspruchsführenden Versicherten ist 
bei den Kranken- und Pflegekassen etwas häufiger.
61	 82 Prozent der Hauptamtlichen bewerten die Anwesenheit der Versicherten als „(völlig) unwichtig“.
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Widerspruchsausschüsse regional weiter von den Versicherten entfernt als 
die Sozialgerichte, zum anderen würde die Sitzungsdauer stark verlängert 
werden.62 

Regelungen zur Teilnahme widerspruchsführender Versicherter an der 
Beratung/Entscheidung des jeweiligen Falles in der Sitzung des Wider-
spruchsausschusses finden sich regelmäßig in den Richtlinien und Geschäfts-
ordnungen des Widerspruchsausschusses. Voraussetzung einer Teilnahme ist 
zunächst die Kenntnis vom Termin der Sitzung. Sofern der Widerspruchsaus-
schuss den Widerspruchsführer nicht geladen hat – eine Ladung kommt in 
seltenen Fällen vor63 − erhält dieser regelmäßig keine Kenntnis, wann wel-
cher Widerspruchsausschuss über seinen Fall entscheidet.

Fraglich ist, ob der Widerspruchsführer ein Recht auf Teilnahme an der 
Behandlung seines Falles in der Ausschusssitzung hat. Insofern ist eine diffe-
renzierte Betrachtung erforderlich: Nach § 24 Abs. 1 SGB X ist einem Beteilig-
ten vor Erlass eines Verwaltungsaktes, der in seine Rechte eingreift, die Gele-
genheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu 
äußern. Dies gilt sowohl für die Ausgangsbehörde als auch für die Wider-
spruchsstelle. Gibt die Widerspruchsstelle dem Widerspruch nicht statt und 
stützt sie sich dabei auf andere Tatsachen als die Ausgangsbehörde in ihrem 
Widerspruchsbescheid, muss sie den widerspruchsführenden Versicherten 
vor der Entscheidung nach § 24 SGB X anhören. Streng betrachtet erfordert 
dies eine Anhörung durch den Widerspruchsausschuss als zuständiger Wi-
derspruchsstelle in der Sitzung. Das Anhörungserfordernis wird im Wider-
spruchsverfahren jedoch in der Regel durch die Begründung des Wider-
spruchs durch den Widerspruchsführenden oder dessen Bevollmächtigten 
gewahrt, so dass die Anhörung nur in wenigen Fällen die Teilnahme an der 
Sitzung des Widerspruchsausschusses begründen kann. Die Befragung der 
Widerspruchsausschussmitglieder ergab, dass die Hälfte der Widerspruchs-
ausschussmitglieder das Widerspruchsschreiben der oder des Versicherten im 
Originaltext64 nicht einsehen können. Fraglich ist, ob eine den Anforderun-
gen des § 24 SGB  X entsprechende Anhörung vorliegt, wenn die Wider-
spruchsausschussmitglieder den Originaltext des Widerspruchsschreibens 

62	 Damit dies praktikabel wäre und nicht zu Lasten der Ehrenamtlichen geht, müssten mehr Ausschüs-
se eingerichtet werden.
63	 Gerhard Baier, in: Krauskopf, Soziale Krankenversicherung, SGB IV, Beck-OK, 85. EL 2014, § 36a 
Rn. 3; Philipp Köster, in: Kreikebohm, SGB IV, 2. Aufl. 2014, § 36a Rn. 3.
64	 Das Original-Widerspruchsschreiben kann in 50 Prozent der Fälle den vorab zur Verfügung gestell-
ten Unterlagen entnommen oder in der Sitzung eingesehen werden.
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nicht kennen und die Verwaltung im Vorfeld ggf. zur Vorbereitung der Sit-
zung des Widerspruchsausschusses den Versicherten zu seinem Widerspruch 
befragt. Sofern eine Anhörung nach § 24 SGB X nicht stattfand, leidet der Wi-
derspruchsbescheid an einem gravierenden formellen Fehler, der nach § 42 
S. 2 SGB X zu dessen Aufhebung führt, sofern die Anhörung nicht bis zum 
Abschluss des landessozialgerichtlichen Verfahrens nachgeholt wird (§ 41 
Abs. 1 Nr. 3 SGB  X). Im Ergebnis begründet die in § 24 SGB  X normierte 
Anhörung jedoch keinen Rechtsanspruch der widerspruchsführenden Ver
sicherten, an der Sitzung des Widerspruchsausschusses teilzunehmen und 
mitzuwirken. Dementsprechend kann einem ohne Ladung präsenten Wider-
spruchsführenden die Anwesenheit oder Teilnahme verweigert werden. Der 
Widerspruchsausschuss ist jedoch gehalten, die Vor- und Nachteile einer Be-
teiligung der oder des Widerspruchsführenden oder des Verzichts hierauf im 
Einzelfall sorgfältig abzuwägen.

3.1.3 Beteiligung von Bevollmächtigten
Versicherte können sich im Widerspruchsverfahren rechtlich vertreten las-
sen. Die Gerichtsaktenanalyse hat ergeben, dass dies in 48 Prozent der Fälle 
vorkommt.65 Die Anwesenheit von Bevollmächtigten im Sinne von § 13 
SGB  X im Widerspruchsausschuss („nie“: 88  Prozent) ist noch seltener als 

65	 Bezogen auf die einzelnen Sozialversicherungszweige und Klagegegenstände zeigt sich, dass die An-
zahl der Widerspruchsverfahren, in denen Widerspruchsführende rechtlich vertreten sind, in der Renten- 
und Unfallversicherung etwas über dem Durchschnitt liegt und in der Kranken- und Pflegeversicherung 
eher unter dem Durchschnitt. Am niedrigsten ist der Anteil der rechtlich vertretenen Widerspruchsfüh-
renden in der Pflegeversicherung mit 35 Prozent, aber auch in der Krankenversicherung ist der Anteil mit 
nur 43 Prozent relativ gering. Bezogen auf ausgewählte Klagegegenstände – insbesondere auf diejenigen, 
die in den einzelnen Sozialversicherungszweigen quantitativ am häufigsten vorkommen – zeigt sich, dass 
die Widerspruchsführenden im Bereich der Krankenversicherung in Verfahren zum Krankengeld nur zu 
27 Prozent rechtlich vertreten sind. In Verfahren, die eine Krankenbehandlung oder medizinische Reha-
bilitation zum Gegenstand hatten, erhöht sich der Anteil auf etwa ein Drittel. Demgegenüber sind in der 
Unfallversicherung die Widerspruchsführenden zu 74 Prozent, also in drei Viertel der Fälle, rechtlich ver-
treten. In den Verfahren zur Erwerbsminderungsrente sind die Widerspruchsführenden zu 48 Prozent 
und damit etwa in der Hälfte der Verfahren rechtlich vertreten und in Verfahren zur beruflichen Rehabi-
litation in der Rentenversicherung zu 43 Prozent. Nach der Statistik zur Sozialgerichtsbarkeit des statisti-
schen Bundesamtes waren in den vor den Sozialgerichten erledigten Klageverfahren die Klagenden in den 
Jahren 2011 bis 2014 bundesweit zu 79 Prozent durch Bevollmächtigte vertreten und damit zu einem er-
heblich höheren Anteil als im Widerspruchsverfahren der vier Sozialversicherungszweige nach den Zahlen 
aus der Gerichtsaktenanalyse. Da das Statistische Bundesamt nicht nach Sachgebieten differenziert, son-
dern alle am Sozialgericht behandelten Sachgebiete und alle Arten von Klagenden, nicht nur Versicherte, 
umfasst, ist die betrachtete Gruppe jedoch größer als diejenige der Gerichtsaktenanalyse und kann somit 
nicht gleich gesetzt werden.
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diejenige des Widerspruchsführenden selbst („nie“: 84  Prozent). Auch sie 
kann nicht erzwungen werden. Die Rechtsvertretung im Widerspruchsver-
fahren ist insgesamt noch wenig erforscht. Interessanterweise dauern Wider-
spruchsverfahren, die mit einer rechtlichen Vertretung geführt werden, et-
was länger als die Verfahren, die ohne rechtliche Vertretung geführt wer-
den.66 Eine Erklärung hierfür kann darin liegen, dass die ohnehin prüfungs-
aufwendigeren Verfahren – wie etwa um Erwerbsminderungsrenten – eher 
mit Bevollmächtigten geführt werden. Ferner werden Bevollmächtigte regel-
mäßig zunächst Akteneinsicht67 beantragen, ohne die eine fundierte Begrün-
dung des Widerspruchs häufig nicht möglich ist.68 Die Anforderung, Über-
sendung und Prüfung der Unterlagen sowie notwendige Rücksprachen mit 
Widerspruchsführenden zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise neh-
men zusätzliche Zeit in Anspruch. 

3.2 Besondere Entscheidungssituation bei Ermessen

In der Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung sind die meisten 
Anspruchsgrundlagen als gebundene Entscheidungen ausgestaltet69; nur we-
nige ermöglichen Ermessen. Diese räumen der Verwaltung bei Erfüllung der 
Tatbestandsvoraussetzungen einen Entscheidungsspielraum bei den Rechts-
folgen ein, so dass mehr als eine rechtmäßige Entscheidung möglich ist.

§ 78 Abs. 1 S. 1 SGG sieht vor, dass im Widerspruchsverfahren die Rechts-
lage (Rechtmäßigkeit) und die Zweckmäßigkeit der Ausgangsentscheidung 
voll zu überprüfen ist. Aufgrund dieser Funktionsbestimmung des Vorver-
fahrens − so das BSG – muss bei Ermessensentscheidungen „auch die zur Ent-
scheidung über den Widerspruch berufene Stelle […] Ermessen ausüben. 
[…] Die Widerspruchsstelle darf deshalb − anders als nachfolgend das Ge-
richt – ihr eigenes (ggf. abweichendes) Ermessen an die Stelle des Ermessens 

66	 Die Verfahren ohne rechtliche Vertretung werden mit 31 Prozent zu einem Drittel innerhalb von 
drei Monaten erledigt und zu weiteren 39 Prozent innerhalb von sechs Monaten erledigt. Die Verfahren 
mit rechtlicher Vertretung werden mit 23 Prozent zu einem Fünftel innerhalb von drei Monaten und mit 
weiteren 40 Prozent innerhalb von sechs Monaten erledigt.
67	 § 25 SGB X.
68	 Dies ermöglicht die zunächst lediglich fristwahrende Erhebung des Widerspruchs und die Ankündi-
gung einer Begründung nach Akteneinsicht. Ferner minimiert der Bevollmächtigte so die aus einer unter-
lassenen Akteneinsicht resultierende Regressgefahr. Vgl. hierzu Jens Löcher, a. a. O., S. 1843, Rn. 43.
69	 Bei Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen muss die Behörde die vorgesehene Rechtsfolge ge-
währen.
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der Ausgangsbehörde setzen.“70 Insgesamt 94  Prozent der Befragten haben 
erlebt, dass im Widerspruchsausschuss verschiedene rechtmäßige Entschei-
dungsalternativen diskutiert werden. Die Hälfte (49  Prozent) hat dies „ab 
und zu“ erlebt, 18 Prozent „häufig“ oder „sehr häufig/immer“. Hier sollte ein 
wesentlicher Vorteil ehrenamtlicher Beteiligung liegen, um die Beweggrün-
de des Ermessens näher an die Lebenswirklichkeit der Versicherten zu rü-
cken, zumal 96 Prozent der befragten ehrenamtlichen Mitglieder angeben, 
Wissen aus ihrer beruflichen Erfahrung in den Widerspruchsausschuss ein-
bringen zu können. Bei der erneuten umfassenden und von der Ausgangsent-
scheidung unabhängigen Ermessensausübung durch den Widerspruchsaus-
schuss als zuständiger Widerspruchsstelle dürfen jedoch die Grenzen des 
Ermessens nicht überschritten werden: Zu beachten sind insoweit der Zweck 
der Regelung sowie die gesetzlichen Grenzen des Ermessens.71 Zugunsten 
der widerspruchsführenden Versicherten resultiert aus § 39 Abs. 1 S. 2 SGB I 
ein Anspruch auf pflichtgemäße Ausübung des Ermessens, der nicht verletzt 
werden darf. Der Widerspruchsausschuss muss sich bei Ermessensentschei-
dungen vergegenwärtigen, dass ihm – verglichen mit dem Gericht, das die 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung voll prüfen muss, die Zweckmäßigkeit je-
doch nur sehr eingeschränkt überprüfen darf72 – eine erweiterte Prüfungs-
kompetenz zukommt.73

4. Der Widerspruchsbescheid

4.1 Teilweise oder volle Zurückweisung

Über den Inhalt der Widerspruchsbescheide wurde bei der Gerichtsaktenana-
lyse erhoben, ob sie eine teilweise oder eine vollständige Zurückweisung des 
Widerspruchsbescheids enthielten. Im Ergebnis liegt der Anteil der teilweise 
zurückweisenden Widerspruchsbescheide lediglich bei 2 Prozent gegenüber 
voll zurückweisenden Widerspruchsbescheiden zu 98 Prozent. In 43 Verfah-

70	 BSG vom 11.2.2015, B 13 R 15/13, Rn. 17 (juris).
71	 § 39 Abs. 1 S. 1 SGB I.
72	 Das Gericht darf lediglich prüfen, ob Ermessenfehler vorliegen, also Ermessensfehlgebrauch, – nicht-
gebrauch (-ausfall) oder -überschreitung und ob der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (geeignet, erfor-
derlich und angemessene Entscheidung hinsichtlich Zweck der Entscheidung) beachtet wurde, vgl. Jens 
Löcher, a. a. O., S. 1854, Rn. 94.
73	 Jens Löcher, a. a. O., S. 1833 f, Rn. 1, S. 1854, Rn. 94.
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ren wurde keine Angabe hierzu gemacht.74 Nach der Statistik des BMAS zur 
Erledigung von Widerspruchsverfahren machten in den Jahren 2013 und 
2014 Widerspruchsbescheide mit teilweisem Erfolg im Verhältnis zur Ge-
samtzahl der voll oder teilweise zurückweisenden Widerspruchsbescheide 
ein Prozent aus. Der Anteil der angefochtenen teilweise stattgebenden Wi-
derspruchsbescheide nach der Gerichtsaktenanalyse liegt mit zwei Prozent 
somit etwas über dem Anteil der mit teilweisem Erfolg insgesamt ergange-
nen Widerspruchsbescheide. Die Widerspruchsbescheide mit teilweisem Er-
folg für die Widerspruchsführenden werden somit in gleichem Maße ange-
fochten wie solche ohne Erfolg für die Widerspruchsführenden.75 

4.2 Dokumentation der Eigenständigkeit  
des Widerspruchsverfahrens

Die Sozialgerichte überprüfen, wie das BSG76 festgehalten hat, die Rechtmä-
ßigkeit des Widerspruchsverfahrens, aber nur an Hand des Widerspruchsbe-
scheids. Kein Gericht befragt die Ausschussmitglieder, ob sie wirklich Ermes-
sen betätigt und den Sachverhalt verstanden haben. Es kommt darauf an, ob 
die Überprüfung der Sach- und Rechtslage im Widerspruchsbescheid richtig 
dokumentiert ist. Dieser wird – überwiegend vor der Sitzung − von der Ver-
waltung erstellt: Der Entwurf ist 70 Prozent der befragten Ehrenamtlichen 
vor der Sitzung bekannt, er dient in 84 Prozent der Fälle als Beschlussvorlage. 
Bei fast einem Fünftel der Befragten wird „häufig“ über die Formulierung 
diskutiert, bei 35 Prozent „selten“ oder „nie“. Da der Widerspruchsbescheid 
das entscheidende Bindeglied zwischen Widerspruchsverfahren und Ge-
richtsverfahren ist, ist das dort Dokumentierte, namentlich die Begründung 
der Entscheidung, wichtig, insbesondere für die gerichtliche Prüfung, ob Er-
messensfehler ersichtlich sind.

74	 Das ermittelte Ergebnis kann freilich keine Aussage über die Erfolgsquote der Widerspruchsverfah-
ren bei Sozialversicherungsträgern treffen. Denn Abhilfen und vollständig stattgebende Widerspruchsbe-
scheide wurden nicht erhoben, da sie mangels Beschwer der Klagenden (§ 54 Abs. 1 S. 2 SGG) beim Sozial-
gericht nicht beklagt werden können.
75	 Haben die Widerspruchsführenden teilweise Erfolg mit ihren Widerspruchsbegehren und erfolgt le-
diglich eine teilweise Zurückweisung, so verringert dies nicht die Anfechtungsquote. Über die streitbeile-
gende Wirkung von teilweise nachgebenden Entscheidungen der Sozialversicherungsträger kann wieder-
um keine Aussage getroffen werden, da der Anteil der Fälle teilweiser Abhilfe mit anschließender Rück-
nahme des Widerspruchs nicht bekannt ist.
76	 BSG vom 11.2.2015, B 13 R 15/13, Rn. 19 (juris).
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4.2.1 Begründung des Widerspruchsbescheids
Die Pflicht, den Widerspruchsbescheid zu begründen, resultiert aus § 85 
Abs. 2 SGG, der die formellen Anforderungen normiert. Konkrete Anforde-
rungen an den Begründungsinhalt normiert § 85 Abs. 2 SGG jedoch nicht. 
Hierfür ist auf § 35 SGB X zurückzugreifen, der allgemeine Anforderungen 
an die Begründung von Verwaltungsakten aufstellt.77

Nach § 35 Abs. 1 SGB X sind in der Begründung eines schriftlichen oder 
elektronischen sowie eines schriftlich oder elektronisch bestätigten Verwal-
tungsaktes die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzutei-
len, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die Begründung 
von Ermessensentscheidungen muss nach § 35 Abs. 1 S. 3 SGB X auch die Ge-
sichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres 
Ermessens ausgegangen ist. Die Verwaltung genügt dem hiernach jeweils ge-
forderten Begründungsumfang, wenn sie die wesentlichen, also ihre Ent-
scheidung im konkreten Einzelfall tragenden tatsächlichen und rechtlichen 
Gesichtspunkte anführt und sich mit wesentlichem Vorbringen des Wider-
spruchsführenden auseinandersetzt; Gesichtspunkte und Umstände, die auf 
der Hand liegen oder dem Betroffenen bekannt sind, braucht sie nicht noch-
mals darzulegen.78 Demgemäß genügen formelhafte Wiederholungen ge-
setzlicher Tatbestandsvoraussetzungen ohne konkrete Subsumtion des Ein-
zelfalles der Begründungspflicht nicht, auch dann nicht, wenn Bescheide die 
schlichte Bemerkung enthalten, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
vorlägen.79

Sinn und Zweck der Begründungspflicht und dem aus rechtsstaatlichen 
Grundsätzen folgenden Anspruch des Betroffenen auf eine Begründung ins-
besondere bei belastenden Verwaltungsentscheidungen ist, dem Betroffenen 
die notwendige Kenntnis von den entscheidungserheblichen Gründen und 
dem zugrunde gelegten Sachverhalt zu vermitteln, damit dieser seine Rechte 
sachgemäß wahrnehmen und sich verteidigen kann.80 Ungeachtet der hier-
bei erreichten besseren Transparenz des Verwaltungshandelns garantiert der 
geforderte Begründungsumfang die Nachprüfbarkeit der Verwaltungsent-
scheidung und eröffnet den Gerichten die Möglichkeit, die Verwaltungsent-

77	 Dementsprechend ist auch der Ausgangsbescheid entsprechend § 35 SGB X zu begründen.
78	 BSGE 69, 138; BSG vom 24.09.1975 – 8 RU 28/76; BSG, SozR 3-2500 § 106 Nr. 41; Hessisches LSG 
vom 31.12.2012 – L 7 AS 312/11; BT-Drucks. 7/910, S. 60 zu § 35 m. w. N.
79	 BSG, SozR 2200 § 1286 Nr. 12.
80	 BSG vom 24.09.1975 – 8 RU 28/76; BSG, SozR 3-2700 § 76 Nr. 2; Hessisches LSG vom 31.12.2012 – L 
7 AS 312/11; BT-Drucks. 7/910, S. 60 zu § 35 m. w. N.
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scheidung nachzuvollziehen und ihre Rechtmäßigkeit umfassend zu über-
prüfen.81

Eine fehlende oder nicht ausreichende Begründung kann zur Rechtswid-
rigkeit des Verwaltungsaktes führen, nicht aber zur Nichtigkeit.82 Bei An-
spruchsgrundlagen, die gebundene Verwaltungsentscheidungen zur Folge 
haben, wirken sich bloße Begründungsmängel oder Begründungsfehler auf 
die Rechtmäßigkeit der Entscheidung selbst nicht aus und rechtfertigen 
grundsätzlich nicht die Aufhebung des angefochtenen Verwaltungsakts.83 
Anders verhält es sich bei Ermessensentscheidungen.

4.2.2 Insbesondere Ermessensentscheidungen
Bei Ermessensentscheidungen besteht nach § 35 Abs. 1 S. 3 SGB X und der 
Rechtsprechung eine erweiterte Begründungspflicht:84 Die Verwaltung muss 
in der Begründung (auch) die Gesichtspunkte mitteilen, von denen sie bei 
der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. Insbesondere bei den Adres-
saten belastenden, also negativen Ermessensentscheidungen muss ersichtlich 
sein:85 
–– von welchem Sachverhalt die Behörde ausgegangen ist,
–– welche rechtlichen Gesichtspunkte (§ 2 Abs. 2 SGB I) die Behörde bei der 

Ermessensausübung berücksichtigt und wie sie diese gewichtet, 
–– ob die Entscheidung darauf beruht, dass schon die allgemeinen, der ge-

richtlichen Nachprüfung voll zugänglichen Anspruchsvoraussetzungen 
nicht erfüllt sind und

–– ob die Behörde das ihr zustehende Ermessen erkannt hat, ob ihr also be-
wusst war, dass sie Ermessen ausübt und eine Ermessensentscheidung 
trifft.

81	 BSG vom 24.09.1975 – 8 RU 28/76; BSG, SozR 3-2700 § 76 Nr. 2; Wolfgang Fichte, in: Fichte/Plage-
mann, Sozialverwaltungsverfahrensrecht, 2. Aufl. 2016, § 3 Rn. 84.
82	 Wolfgang Fichte, a. a. O., § 3 Rn. 84 m. w. N.
83	 BSGE 87, 8, 11; Berücksichtigung bei der Kostenentscheidung im sozialgerichtlichen Verfahren 
möglich: BSGE 88, 274, 288.
84	 BSG, SozR 3-2700 § 76 Nr. 2; BSGE 66, 204; LSG Baden-Württemberg vom 02.07.2009 – L 10 R 
2467/08: Mit den von § 39 Abs. 1 S. 1 SGB I und § 54 Abs. 2 S. 2 SGG gestellten Anforderungen sowie dem 
Anspruch des Betroffenen auf pflichtgemäße Ermessensausübung nach § 39 Abs. 1 S. 2 SGB I korrespon-
diert die in § 35 Abs. 1 S. 3 SGB X normierte Begründungspflicht. Wolfgang Fichte, a. a. O., § 3 Rn. 85 
m.w.N; BT-Drs. 8/4022, S. 82 zu § 33; BT-Drucks. 7/910, S. 60 zu § 35 m. w. N.
85	 Wolfgang Fichte, a. a. O., § 2 Rn. 42, § 3 Rn. 85 m. w. N.; BSG, SozR 3-2700 § 76 Nr. 2; LSG Baden-Würt-
temberg vom 02.07.2009 – L 10 R 2467/08.
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Diesen Anforderungen entspricht eine Begründung nicht, die nicht erken-
nen lässt, ob die Behörde bei ihrer Entscheidung von dem ihr zugestandenen 
Ermessen in pflichtgemäßer, dem Zweck der Ermächtigung entsprechender 
Weise (§ 54 Abs. 2 S. 2 SGG) Gebrauch gemacht hat oder ob sie zu beachten-
de Rechtsgrundsätze (z. B. Gleichheitssatz, Sozialstaatsprinzip) einbezogen 
hat.86 Die Ausführungen zum Ermessen müssen alle Ermessensgründe – po-
sitive, wie negative – berücksichtigen sowie ggf. den Zweck der Ermessenser-
mächtigung beleuchten, der nach § 39 Abs. 1 S. 1 SGB I eine mögliche weite-
re Grenze der Ermessensausübung darstellt.87 Eine Ermessensreduktion auf 
null ist im Einzelnen zu begründen.88

Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Adressat und ggf. ange-
rufene Gerichte die Verwaltungsentscheidung nachvollziehen und überprü-
fen können.89 Nicht ausreichend begründet ist eine Ermessensentscheidung 
z. B. mit dem Hinweis „es lägen keine Besonderheiten vor“.90 Unzulässig ist 
im Anfechtungsprozess gegen eine Ermessensentscheidung der Austausch 
der maßgeblichen Erwägungen.91 

Lässt eine Ermessensentscheidung die Gesichtspunkte der Ermessensaus-
übung nicht erkennen, ist diese regelmäßig aufzuheben.92 Wird notwendiges 
Ermessen nicht ausgeübt, ist der Verwaltungsakt rechtswidrig.93 Eine Aus-
nahme hiervon liegt vor, wenn jede Verwaltungsentscheidung mit anderem 
Regelungsinhalt bei Ermessensausübung rechtsfehlerhaft wäre; der Ermessen-
sausfall führt dann nicht zur Aufhebung der angefochtenen Regelung.94

86	 Wolfgang Fichte, a. a. O., § 2 Rn. 42 m. w. N.; LSG Baden-Württemberg vom 02.07.2009 – L 10 R 
2467/08; BT-Drs. 7/910, S. 60 zu § 35.
87	 Wolfgang Fichte, a. a. O., § 3 Rn. 85; BSG, SozR 220 § 184 a Nr. 5.
88	 BSG, SozR 3-2700 § 76 Nr. 2.
89	 BSG vom 24.09.1975 – 8 RU 28/76; LSG Baden-Württemberg vom 02.07.2009 – L 10 R 2467/08 .
90	 BSG, SozR 3-2700 § 76 Nr. 2.
91	 Wolfgang Fichte, a. a. O., § 3 Rn. 87 m. w. N.: kein Verbot der Nachholung unterlassener Ermessensaus-
übung durch Ersetzung des rechtswidrigen Verwaltungsaktes nach § 96 SGG während des Gerichtsverfah-
rens.
92	 BSG, SozR 3-2700 § 76 Nr. 2; LSG Rheinland-Pfalz vom 31.05.2005 – L 2 U10/04; BT-Drs. 8/4022, 
S. 82 zu § 33; Zur Problematik der Heilung durch Nachholung der Begründung und Nachschieben von 
Gründen bei Ermessensentscheidungen, bei der die formell-rechtliche und materiell-rechtliche Dimensi-
on der Begründung eng beieinander liegen und die Qualität der Begründung zugleich über eine einge-
schränkte gerichtliche Überprüfbarkeit entscheidet: vgl. Wolfgang Fichte, a. a. O., § 2 Rn. 43 f.
93	 BSG, SozR 3-2700 § 76 Nr. 2; LSG Baden-Württemberg vom 02.07.2009 – L 10 R 2467/08; Wolfgang 
Fichte, a. a. O., § 3 Rn. 87.
94	 Wolfgang Fichte, a. a. O., § 2 Rn. 42 m. w. N.; BSG, SozR 1300 § 35 Nr. 3; BSGE 59, 157; BSG, SozR 
3-1300 § 50 Nr. 16.
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4.2.3 Unterzeichnung des Widerspruchsbescheids
Wer für die Unterzeichnung des Widerspruchsbescheides zuständig ist, re-
geln die Geschäftsordnungen der Sozialversicherungsträger durchaus unter-
schiedlich. Nach dem Ergebnis der Gerichtsaktenanalyse unterzeichnen in 
42  Prozent der Verfahren die Mitglieder der Widerspruchsausschüsse, in 
57 Prozent der Verfahren nur die vorsitzende Person, die bei manchen Trä-
gern Mitglieder der Verwaltung sind, und teilweise lediglich Verwaltungs-
mitarbeiter/innen. Soweit neben den Vorsitzenden die Mitglieder der Wider-
spruchsausschüsse den Widerspruchsbescheid unterzeichnen, ist dies eine 
Möglichkeit, dem Versicherten transparent zu machen, dass ein Wider-
spruchsausschuss mit Vertretern von Versicherten und Arbeitgebern an der 
Entscheidung beteiligt war.

5. Verfahrensdauer

Anhand der aus den Gerichtsakten ermittelten Daten der Widerspruchserhe-
bung, der Abhilfeprüfung und des Widerspruchsbescheids kann die Dauer 
des Widerspruchsverfahrens und zu Teilen auch die Dauer der Verfahrensab-
schnitte des Widerspruchsverfahrens berechnet werden.95 

95	 Berücksichtigt wurden für die Berechnung der Dauer des Widerspruchsverfahrens lediglich solche 
Verfahren, in denen das Datum der Widerspruchserhebung und das Datum des Widerspruchsbescheides 
bekannt waren bzw. ein Widerspruch und ein Widerspruchsbescheid vorlagen. Untätigkeitsklagen nach 
§ 88 Abs. 1 und Abs. 2 SGG, die entweder aufgrund einer fehlenden Ausgangsentscheidung oder einer feh-
lenden Widerspruchsentscheidung erhoben wurden, konnten für die Berechnung der Verfahrensdauer 
nicht berücksichtigt werden, auch wenn im Laufe des Klageverfahrens ein Widerspruchsbescheid erlassen 
wurde. Insgesamt konnten zur Berechnung der Dauer des Widerspruchsverfahrens somit 403 Verfahren 
zugrunde gelegt werden. Soweit den Klageverfahren mehrere Ausgangsbescheide und mehrere Widersprü-
che der Widerspruchsführenden zugrunde lagen, wurde das Datum der ersten Widerspruchserhebung als 
Datum des Beginns des Widerspruchsverfahrens der Berechnung zugrunde gelegt. Für das Datum der Wi-
derspruchserhebung wurde, soweit mehrere Daten angegeben wurden oder das Datum der Widerspruchs-
erhebung nach § 84 Abs. 1 S. 1 SGG selbst Streitgegenstand war, das bei der Behörde vermerkte Eingangs
datum zur Berechnung herangezogen. Teilabhilfen im Laufe des Verfahrens wurden nicht berücksichtigt, 
sondern lediglich das Datum des Widerspruchsbescheids, gegen den geklagt wurde, als Zeitpunkt der Be-
endigung des Widerspruchsverfahrens angenommen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt eine Bekanntgabe 
gegenüber den Widerspruchsführenden noch nicht erfolgt ist.
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5.1 Dauer der Widerspruchsverfahren

Zwei Drittel der im Rahmen der Aktenanalyse untersuchten Verfahren wur-
den innerhalb eines halben Jahres beendet.96 Weitere 17 Prozent werden in-
nerhalb von drei weiteren Monaten und weitere 9 Prozent in einer Zeit von 
bis zu einem Jahr erledigt. 6 Prozent der Verfahren werden erst im Zeitraum 
von ein bis zwei Jahren beendet und 2 Prozent der Verfahren dauern länger 
als zwei Jahre (z. B. wegen zwischenzeitlichen Ruhens des Verfahrens). Bezo-
gen auf die einzelnen Sozialversicherungszweige zeigte die Gerichtsaktenana-
lyse, dass in der Kranken- und in der Unfallversicherung die Widerspruchs-
verfahren mit 35 Prozent bzw. 34 Prozent und somit zu einem Anteil von je-
weils einem Drittel innerhalb von drei Monaten beendet werden und in der 
Rentenversicherung in 22 Prozent der Verfahren. Innerhalb von sechs Mona-
ten werden somit rund zwei Drittel der Fälle in der Unfall-, Renten- und in 
der Krankenversicherung beendet. In der Pflegeversicherung wurden von 19 
Fällen 42 Prozent der Verfahren innerhalb von sechs Monaten und weitere 
42 Prozent innerhalb von neun Monaten beendet. 

5.2 Dauer der Verfahrensabschnitte im Widerspruchsverfahren97

Für den ersten Verfahrensabschnitt zwischen Widerspruchserhebung und 
Abhilfeprüfung zeigt sich, dass die Abhilfeprüfung in 56 Prozent der Verfah-
ren innerhalb der ersten drei Monate nach Widerspruchserhebung abge-
schlossen werden konnte und in weiteren 25 Prozent der Verfahren inner-
halb von weiteren drei Monaten. Demgegenüber benötigte der zweite Ver-
fahrensabschnitt der Widerspruchsentscheidung in 69 Prozent der Fälle wei-
tere zwei Monate bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Die 
Abhilfeprüfung erfolgt somit überwiegend in den ersten drei Monaten des 

96	 In 27 Prozent der Verfahren wird das Widerspruchsverfahren innerhalb von drei Monaten und in 
weiteren 40 Prozent innerhalb von sechs Monaten beendet.
97	 Zum Verständnis des Zustandekommens der Gesamtverfahrensdauer wurde zu einem Teil der Ver-
fahren die Dauer der zwei Verfahrensabschnitte – Abhilfeprüfung und Entscheidung des Widerspruchs 
im Widerspruchsausschuss – nachvollzogen. Das Datum der Abhilfeprüfung konnte dabei in 227 Fällen 
und damit in etwa der Hälfte der untersuchten Verfahren der Berechnung zugrunde gelegt werden. In 
den fehlenden Fällen konnte das Datum der Abhilfeprüfung somit entweder nicht ermittelt werden oder 
das Verfahren wurde insgesamt aus der Berechnung der Verfahrensdauer herausgenommen, da das Da-
tum der Widerspruchserhebung oder des Widerspruchsbescheids nicht bekannt oder nicht vorhanden 
war.
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Widerspruchsverfahrens und die Widerspruchsentscheidung durch den Wi-
derspruchsausschuss benötigte überwiegend weitere zwei Monate bis zum 
Abschluss des Widerspruchsverfahrens.

6. Resümee

Die Widerspruchsausschüsse nehmen eine wichtige Kontroll- und Filterfunk-
tion im Sozialversicherungsverhältnis wahr. Sie entscheiden mit Unterstüt-
zung der Verwaltung über die Widersprüche der Versicherten gegen Beschei-
de der Sozialversicherungsträger als Endstation in einem mehraktigen Prüf-
verfahren über den verbliebenen „harten Rest“ der Widersprüche. Bei der 
Beteiligung an diesem Rechtsverfahren kann den ehrenamtlichen Wider-
spruchsausschussmitgliedern insbesondere ihre Organisations- und Fach-
fremdheit zum Vorteil gereichen, ebenso den widerspruchsführenden Versi-
cherten, wenn Entscheidungen näher an deren Lebenswirklichkeiten gerückt 
werden. Eine durchaus notwendige Unterstützung erfährt dieses Laienele-
ment durch die beratende und teilweise auch abstimmende Beteiligung der 
Verwaltung, zumal der Widerspruchsausschuss als für die Entscheidung zu-
ständige Widerspruchsstelle an Recht und Gesetz gebunden ist und somit 
auch eine Rückwirkung der Ausschusspraxis auf die Diskurse und Entschei-
dungen der Träger gegeben ist.
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KONFLIKTE, RECHTSSCHUTZ UND WIRKLICHKEITEN 
im Verfahren der sozialversicherungsrechtlichen Widerspruchs-
ausschüsse – eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive

Rainer Pitschas

Zusammenfassung: Aus verwaltungswissenschaftlicher Perspektive be-
gründen die Forschungsdaten Zweifel an der Kontroll- und Rechts-
schutzfunktion der Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung. 
Die Daten geben Hinweise auf bestimmte Dysfunktionen der Indienst-
nahme von Widerspruchsausschüssen. In der Rechtwirklichkeit wird der 
Konfliktstoff häufig erst im Rahmen des Abhilfeverfahrens professionell 
bearbeitet und der Inhalt des Ausgangsbescheids verständlich gemacht. 
Die Folge ist, dass das Vorverfahren zum Hauptverfahren mutiert. Sicht-
barer Ausdruck des Funktionswandels ist die Tatsache, dass rund ein 
Drittel der Widersprüche gegen Bescheide von Sozialversicherungsträ-
gern erfolgreich ist. Auf diese Weise kommt es zur „Geltung“, aber nicht 
zur Legitimation der Widerspruchsentscheidungen als tatsächliche „Erst-
bescheide“ „durch Verfahren“. Insgesamt zeigt sich, dass das Vorverfah-
ren befrieden kann, aber nicht befrieden muss. Der ihm zugeschriebene 
Entlastungsbeitrag erweist sich eher als normative Annahme denn als 
tatsächliche Verfahrensleistung. 
Mit dem Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus lässt sich die 
Tätigkeit von Widerspruchsausschüssen von der Anwendung von 
Rechtstexten ablösen und es lassen sich die Ausschüsse als eigenes öffent-
lich-rechtliches Handlungs- und Entscheidungssystem verstehen. Sie bil-
den eine entwicklungsoffene „personalisierte“ Steuerungsressource sozi-
alpolitischer Programmierung. Ungeachtet der Bindung an das rechtliche 
Programm haben die Sozialversicherungsträger einen weiten Spielraum 
für die Ausgestaltung von Organisation und Verfahren der Wider-
spruchsausschüsse. Das ist angesichts der Bindung an Recht und Gesetz 
des Sozialstaats und des Rechtsstaats nicht unbedenklich.
Durch die Besetzung von Widerspruchsausschüssen mit professionellen 
Entscheidern und ehrenamtlichen Mitgliedern wird die Subjektivität von 
Organisations- bzw. Fachfremden als gruppenspezifische Entscheidungs-
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1. Verwaltungswissenschaftlicher Zugang zum Thema

1.1 „Widerspruchsausschüsse“ in der Sozialversicherung  
als Terra incognita

In verschiedenen Zweigen der deutschen Sozialversicherung einschließlich 
der Rentenversicherung wird über die Zulässigkeit und Begründetheit von 
Widersprüchen der Versicherten gegen Bescheide ihrer Versicherungsträger 
durch „besondere Ausschüsse“ entschieden (§ 36a Abs. 1, Abs. 2 SGB IV). Bei 
diesen sogenannten „Widerspruchsausschüssen“ (WA) handelt es sich um in-
stitutionelle Akteure, deren Herkunft und Ausgestaltung auf dem Prinzip der 
Selbstverwaltung aufsetzt1 und deren Aufgabe darin besteht, die Recht- und 
Zweckmäßigkeit eines den Widerspruch auslösenden Bescheids des Leis-
tungsträgers gegenüber dem Versicherten in einem Vorverfahren zur sozialge-
richtlichen Kontrolle zu überprüfen (§ 78 SGG).2 Unterliegt der streitgegen-
ständliche Konflikt nicht der Bereinigung im Widerspruchsverfahren, mag 
eine sozialgerichtliche Klage anschließen (§ 87 SGG).

1	 Schmidt, in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 12. Aufl. 2017, § 85 Rn. 3b ff. m. w. N.
2	 Wallerath, in: v. Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch (SRH), 5. Aufl. 2012, § 11 Rn. 276.

hilfe institutionalisiert. Damit wird Ehrenamtlichkeit als „Betroffenen-
partizipation“ in den Dienst genommen. Aus dem Verhältnis zwischen 
subjektiver Gestaltungsfreiheit und objektiver Rechts- und Verfahrens-
ordnung entsteht eine Vielfalt von Steuerungspraxen. Die aus der Akteur-
zentrierung folgende Handlungsoffenheit und die Gestaltungsfreiheit 
der Sozialversicherungsträger hinsichtlich der Organisation der Wider-
spruchsausschüsse stehen in einem Spannungsverhältnis zu den Gerech-
tigkeitsanforderungen der Sozialrechtsordnung und zum institutionellen 
Gesetzesvorbehalt. Zweifel an der Befriedungswirkung der Tätigkeit von 
Widerspruchsausschüssen entstehen auch angesichts der weitgehend feh-
lenden Kommunikation zwischen Ausschüssen und Widerspruchsfüh-
rern. Insoweit können auch kaum Ansätze eines mediativen Verwal-
tungsverfahrens im Rahmen der Tätigkeit von Widerspruchsausschüssen 
entstehen.
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Damit ist freilich die eigentliche Tragweite dieser Sonderregelung im 
Verhältnis zu der sonst im Sozial- und Verwaltungsrecht üblichen Normie-
rung von Widerspruchsverfahren nur unvollkommen umschrieben. Derjeni-
ge, der die Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse als Institutionen der Sozial-
versicherung aus Sicht der Infrastruktur gesetzlicher Normen analysiert,3 
wird vielmehr die im Gefolge der gesetzlichen Aufgabenzuweisung und ins-
titutionellen Organisation der Widerspruchsausschüsse als Legitimations
effekt behauptete „Kontroll- und Filterfunktion“ im Sozialversicherung
sverhältnis vor Augen haben und diese in ihrer effektiven prozessualen 
Verbindung mit der nachgängigen Sozialgerichtsbarkeit bei Rechts- und Re-
gelungskonflikten tiefer gehend reflektieren wollen. Das ist in der Tat jüngst 
aus berufenem Munde geschehen: Fischer/Welti haben eine empiriegestützte 
Untersuchung zu der Einrichtung und der Organisation von Widerspruchs-
ausschüssen als Institutionen der Sozialversicherung sowie zu deren Einfluss 
auf die Tätigkeit der Sozialgerichtsbarkeit vorgelegt.4

Die darin eingebettete Bestandsaufnahme und Wirkungsanalyse der Pra-
xis von Widerspruchsausschüssen stoßen die hiesigen Überlegungen an. Diese 
formulieren einige Ergänzungen, die ihren Ausgangspunkt in einer weniger 
rechtsaktbezogenen als stärker verhaltensbezogenen und damit in einer ver-
waltungswissenschaftlichen Perspektive auf das Thema finden. Betrachtet man 
nämlich das Verhältnis zwischen Sozialleistungsverwaltung (Versicherungs-
träger) und Bürger als Kommunikations(verwaltungsrechts)verhältnis näher 
unter dem Aspekt der Rechtswirklichkeit,5 so wirft das forschungshalber er-
mittelte empirische Fundament der Tätigkeit von Widerspruchsausschüssen 
im Zusammenhang der Rechtsstreitigkeiten und mit Blick auf das Kommuni-
kationsmuster im Diskurs der Sozialleistungsträger erhebliche Fragen auf.

3	 Grundlegend Lennartz, Dogmatik als Methode, Tübingen 2017, passim.
4	 Fischer/Welti, Das Widerspruchsverfahren und die Widerspruchsausschüsse in der Sozialversiche-
rung, SGb 2017, 541; vorher schon die Beiträge von: Höland, Widerspruchsausschüsse in der Sozialversi-
cherung: Forschungsprojekt beleuchtet einen „blinden Fleck“ in der Selbstverwaltung, Krausbeck, Was  
die Satzungen der Sozialversicherungsträger zu den Widerspruchsausschüssen regeln, Böttcher/Buchwald, 
Ergebnisse der ersten umfassenden Befragung von Widerspruchsausschuss-Mitgliedern, und Welti/Fischer, 
Widerspruchsverfahren und Sozialgerichtsverfahren, SozSich 2016, 433–451. Vgl. ebs. den Beitrag von 
Fischer/Welti, Das Widerspruchsverfahren und die Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung, in 
der vorliegenden Veröffentlichung.
5	 Zu diesem Ansatz siehe nur Schmidt-Aßmann, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, München 2013, 
S. 15; ferner Pitschas, Wirkungen des Verwaltungshandelns im internationalen Vergleich, in: Hill/Hof 
(Hrsg.), Wirkungsforschung zum Recht II. Verwaltung als Adressat und Akteur, Baden-Baden 2000, 
S. 159 ff.
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1.2 Zur funktionalen Deutung der Tätigkeit von 
Widerspruchsausschüssen

1.2.1 „Befriedungs- und Rechtsschutzfunktion“ des Verfahrens?
Diese betreffen vor allem die funktionale Deutung der Widerspruchsaus-
schüsse. Verfügen diese tatsächlich über die ihnen zugeschriebene „Rechts-
schutzfunktion“ und dienen sie objektiv der Eigenkontrolle von Versiche-
rungsträgern? Zweifel sind angebracht: Zwar weist § 78 Abs. 1 S. 1 SGG die 
Nachprüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit des den Widerspruch auslö-
senden Verwaltungsaktes als Kernaufgabe sogenannter Widerspruchsstellen 
zu, denen die Widerspruchsausschüsse der Sozialversicherungsträger angehö-
ren (§ 85 Abs. 2 Nr. 2 SGG, § 36a Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Doch lässt die metho-
disch-interdisziplinär ausgerichtete funktionale Interpretation des Handelns 
von Widerspruchsausschüssen der beschriebenen Art erkennen, dass sich in 
der „Bescheidwirklichkeit“, d. h. hinter dem „Massengeschäft“ in der Sozial-
versicherung tiefer liegende Dysfunktionen der Indienstnahme von Wider-
spruchsausschüssen zu Zwecken einer im Verfahrenswege angestrebten Kon-
fliktlösung verbergen – ganz abgesehen von der Existenz trivialer Konflikt-
gründe wie solcher der Verständlichkeit der streitigen Ausgangsentscheidung 
zum Widerspruchsverfahren bzw. für den Antragsteller.6

In der Konsequenz dessen wird häufig erst im Rahmen eines „Wider-
spruchs“ als Auslöser des Abhilfeverfahrens durch die Sozialversicherung der 
eigentliche Konfliktstoff professionell bearbeitet; erst dann wird nicht gerade 
selten dem Versicherten die vom Leistungsträger in seiner Rechts- und Behör-
densprache gefasste „Bescheidung“ begreiflich. Das Vorverfahren mutiert auf 
diese Weise „verdeckt“ zum eigentlichen „Hauptverfahren“; es injiziert der Wi-
derspruchsentscheidung eine erstmals responsive Wirkung. In ihrer verdienst-
vollen empirischen Erhebung verweisen denn auch Fischer/Welti hierzu dar-
auf, dass von den im Jahr 2014 etwa 822.000 jährlich erledigten Widersprüchen 
der Kranken- und Pflegeversicherung, der Unfallversicherung und der Renten-
versicherung „ein Drittel […] erfolgreich“ gewesen seien. Auf diese Weise 
kommt es zu einer „Geltung“, aber nicht zur Legitimation der Widerspruchs-
entscheidungen als tatsächliche „Erstbescheide“ „durch Verfahren“.7

6	 Vgl. nur Reidegeld, Vollzugsdefizite sozialer Leistungen: Verrechtlichung und Bürokratisierung als 
Grenzen der Sozialpolitik, in: Voigt (Hrsg.), Verrechtlichung: Analysen zu Funktion und Wirkung von 
Parlamentarisierung, Bürokratisierung und Justizialisierung sozialer, politischer und ökonomischer Pro-
zesse, Königsstein i. Ts 1980, S. 275 ff. 
7	 Das legen die Angaben bei Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 543 mit Fn. 28 nahe.
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Für den Bestand der Entscheidung des Versicherungsträgers/Wider-
spruchsausschusses reicht es also nicht aus, dass diese „rechtlich gut begründet 
und verfahrensmäßig akzeptabel“ sei – was immer dies bedeuten mag – und 
„die Zurückweisung des Widerspruchs den Versicherten und den Gerichten 
den Aufwand einer Klage ersparen“ werde.8 Es scheint eher so, dass sich die 
von der h. L. erwarteten Entlastungsbeiträge für das ggf. anschließende sozial-
gerichtliche Verfahren eher als bloße normative Annahmen denn als tatsächli-
che Verfahrensleistungen erweisen: Das „Vorverfahren“ kann, muss aber nicht 
befrieden.9

1.2.2 Kompetenz- und Wirksamkeitsgrenzen der 
verwaltungsseitigen Selbstkontrolle
Nur bedingt kann also in diesem Rechtsschutzzusammenhang von einer 
„Kontroll- und Filterfunktion“ des Widerspruchsausschusses die Rede sein. 
Stattdessen stehen dem überkommenen rechtlich-dogmatischen Verständnis 
der Funktionen des Widerspruchsausschusses spezifische Kompetenz- und 
Wirksamkeitsgrenzen tatsächlicher Art entgegen, woraus sich ein Spannungs-
verhältnis zwischen dem verfahrens- und kontrollrechtlichen Steuerungsan-
spruch des Gesetzgebers bzw. der Verwaltung (und Gerichtsbarkeit) mit der 
Rechtswirklichkeit ergibt. Dessen Auflösung hängt von der fallweisen Berück-
sichtigung immanenter Wirksamkeitsvoraussetzungen normativer Regelun-
gen außerhalb des Sachrechts ab, so z. B. von der Effizienz und Effektivität der 
Verfahrensregulierung. Darauf wird zurückzukommen sein. Denn beide sind 
als „Brückenbegriffe“ die Rechtswirklichkeit einbeziehende Maßstäbe des 
Verfahrenshandelns, die einen Brückenschlag zur Verwaltungsrealität des 
Ausschusshandelns ermöglichen.10

Um diese mit dem rechtlichen Steuerungsanspruch zu verschmelzen – 
um die Recht- und Zweckmäßigkeit einer Entscheidung des Trägers der Sozi-
alversicherung herstellen zu können –, bedarf es jedenfalls der Hilfe der 
Verwaltungswissenschaft/en. In deren Sicht die Tätigkeit des Widerspruchsaus-
schusses „zu spiegeln“ heißt, nach dem Verhältnis der rechtlichen Zielsetzun-

8	 Zur „Entlastungsfunktion“ des Widerspruchsverfahrens statt aller BSGE 108, 175 Rn. 28.
9	 In diese Richtung auch Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 542 mit Fn. 25. Die Verfasser legen aber die Ent-
scheidung darüber in behördliche Hände. Die „Befriedung“ ist dagegen ein konsensualer Akt; vgl. näher Pit-
schas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren. Strukturprobleme, Funktionsbedingungen 
und Entwicklungsperspektiven eines konsensualen Verwaltungsrechts, München 1990, S. 672 ff. („Bürger 
als Verfahrenspartner“).
10	 Näher dazu Pitschas, Maßstäbe des Verwaltungshandelns, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voß-
kuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2. Aufl., München 2012, § 42 Rn. 130 ff., 159 ff.
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gen, Funktionszuweisungen und Umsetzungsdirektiven zu denjenigen tat-
sächlichen Einflüssen auf die Ausschussentscheidungen oder deren Unterlassen 
zu fragen, die andere mit der öffentlichen Verwaltung als Handlungs- und 
Entscheidungssystem befasste Wissenschaften als die Rechtswissenschaft in der 
Rechtswirklichkeit identifizieren können.11

2. Widerspruchsausschüsse als Entscheidungssysteme auf  
der Grundlage eines akteurzentrierten Institutionalismus

Ein in diesem Sinne breit gefächerter verwaltungswissenschaftlicher Erklä-
rungsansatz zur Funktion der Widerspruchsausschüsse lässt die Textbindung 
des Juristen weder rechtsmethodisch noch strukturell-funktional gesehen 
ausreichen, die verfassungsgewollte Steuerung von Verwaltungsentscheidun-
gen durch „Recht und Gesetz“ (Art. 20 GG) sicherzustellen. Stattdessen ist 
„Recht“ im verwaltungswissenschaftlichen Verständnis öffentlicher Verwal-
tung stets eine „Struktur“, u. a. bei der Herstellung und Darstellung von Ver-
waltungsentscheidungen in Gestalt von sozialversicherungsrechtlichen Wi-
derspruchsbescheiden.12

2.1 Public Interest – Erwägungen in Entscheidungen  
der Widerspruchsausschüsse

Das Spektrum des somit in Überlegungen zur Verfahrenslegitimation einzube-
ziehenden Wissens ist breit. Es führt – wie z. B. die Streitbehandlungslehre – 
zu prinzipiellen Einsichten in die Wertung von Verwaltungsaktivitäten und 
es ermöglicht alternative Verwaltungsentscheidungen, wie etwa Mediations-
verfahren belegen.13 Modernes Verwaltungshandeln unterliegt zwar immer 
noch wesentlichen Einflüssen von Rechtstraditionen und -kulturen auf seine 
Ergebnisse sowie auf das Verhältnis von Politik, Bürgern und Entscheidungs-

11	 Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle 
(Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2. Aufl., München 2012, § 1 Rn. 32 ff.
12	 Seibel, Verwaltung verstehen – Eine theoriegeschichtliche Einführung, 2. Aufl., Frankfurt am Main 
2017, S. 21 ff.; beispielhaft aus einem anderen Verwaltungssektor: Schedler/Kleindienst/Felix, Wirkungs
orientierte Verwaltungsführung bei der Polizei, Bern u. a. 1998.
13	 Vgl. nur Schreiber, Konsensuale Streitbehandlung im sozialgerichtlichen Verfahren, Berlin 2013, 
besonders S. 130 ff.



104

Recht und Praxis der Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung

institutionen. Die verbreitete Unterscheidung zwischen kontinentaleuropäi-
scher rechtsstaatlicher (legalistischer) Rechts- und Regelsteuerung des Ver-
waltungshandelns und der auf einen pragmatischen Interessenausgleich ge-
richteten Common Law-Tradition der angelsächsischen Verwaltung entfaltet 
daher nicht nur historische Bedeutung. Auch die deutsche Verwaltung handelt 
vor diesem Hintergrund heute auf der Basis zahlreicher Beurteilungs- und Er-
messensspielräume, der Verbreitung informalen Verwaltungshandelns und 
einer kommunikativen Grundausrichtung.14

Dies gilt auch für die Widerspruchsausschüsse.15 Zutreffend heben Fi-
scher/Welti hervor, dass es für die Bejahung der Befriedungs- und Filterfunk-
tion des Widerspruchsverfahrens wichtig sei, „ob und wie es die Kommuni-
kation aufgreift, die die Versicherten mit ihrem Widerspruch in Gang setzen“ 
wollen.16 Selbst Rentenrecht ist in der Tat – z. B. in Bezug auf die Erwerbs-
minderungsrente – nicht als reines Vollzugsrecht zu verstehen. Die personelle 
Besetzung der Widerspruchsausschüsse („Ehrenamt“) hat die Beurteilung 
von Lebenssachverhalten zum Gegenstand und nicht nur die Interpretation 
von Rechtsnormen aus juristischer Sicht: Dementsprechend muss auch die 
zur Entscheidung über einen Widerspruch berufene Stelle Ermessen ausüben 
und dabei eine etwaige Befangenheit eines Behördenbediensteten im Wider-
spruchsausschuss berücksichtigen.17 Jedenfalls ist rechtlich geprägtes Verwal-
tungshandeln nicht allein vom Standpunkt einer legalistischen Rechtsstaats-
kultur und nicht im Gegensatz zur pragmatischen „Public Interest-Kultur“ 
angemessen zu erfassen. Öffentlich-rechtliches Verwaltungshandeln und da-
mit auch die Tätigkeit der sozialversicherungsrechtlichen Widerspruchsaus-
schüsse unterliegen vielmehr der Erklärungskraft moderner Theoriemodelle.

14	 Dazu wiederum und im Überblick Voßkuhle, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft , in: Hoffmann-
Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2. Aufl., München 
2012, mit zahlreichen Nachweisen.
15	 Zutreffend – wenn auch nur kursorisch – beziehen Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 546 den „Kommu-
nikationsaspekt“ in ihre Dateninterpretation ein, vgl. etwa die Stellungnahme zu § 24 SGB X (S. 546 rech-
te Spalte).
16	 Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 546 mit Fn. 58.
17	 Beizupflichten ist deshalb Rieker (in seiner Kritik an der Entscheidung des LSG Baden-Württemberg, 
Urt. v. 18.01.2017 – L 2 R 3941/16), Befangenheit eines Behördenbediensteten im Widerspruchsverfahren/
Widerspruchsausschuss, NZS 2018, 28 ff., 31; vgl. ferner Mutschler, in: Körner/Leitherer/Mutschler, Kasse-
ler Kommentar, 101. EL September 2018, § 16 SGB X Rn. 13 f., § 17 SGB X Rn. 8, 9.
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2.2 Öffentliches Verwaltungshandeln als akteurzentrierter 
Institutionalismus

Maßgeblich unter diesen ist heute in der Verwaltungswissenschaft die institu-
tionelle Erklärung von Verwaltungshandeln, wobei Institutionen im Sinne 
rechtlicher und sozialer Regeln verstanden werden. Ist aber, worauf bereits 
hingewiesen wurde, deren Erläuterung und wirklichkeitsorientierte Anwen-
dung auch und gerade im Zusammenhang der Entscheidungssituation im 
Widerspruchsverfahren nicht nur einer einzigen Wissenschaft – der „Recht-
wissenschaft“ – verpflichtet, so findet der Gegenstand der öffentlichen Ver-
waltung disziplinär auch in den Sozialwissenschaften (Verwaltungssoziolo-
gie, Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaften u. a.) seinen eigenen 
methodischen Widerhall.18 Es kommt von daher, dass wir zwischen Verwal-
tungswissenschaften im Plural und der Verwaltungswissenschaft als Integrations-
wissenschaft zu unterscheiden haben.19 Letztere ist darum bemüht, die verwal-
tungsbezogenen Einsichten jeder Einzelwissenschaft zu einer einheitlichen 
Aussage zusammen zu führen und dabei die Prägung der (Widerspruchs-)
Entscheidung durch persönliche Entscheidungsmuster ergänzend in Rech-
nung zu stellen.

3. Funktionen und Folgen formaler Organisation sozial
versicherungsrechtlicher Widerspruchsausschüsse 

3.1 Der Widerspruchsausschuss als akteurzentriert 
organisiertes Entscheidungssystem

Auf diesem Hintergrund bilden die sozialversicherungsrechtlichen Wider-
spruchsausschüsse jeweils ein eigenes öffentlich-rechtliches Handlungs- und 
Entscheidungssystem. Dessen Organisation folgt dem gesetzlichen Auftrag 
(§ 36a Abs. 1, Abs. 2 SGB IV), Widerspruchsentscheidungen zu Konflikten zu 
treffen, die aus der Anwendung von Gesetzesrecht und weiteren (nicht ge-
setzlichen) Programmen wie z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen und ande-
res mehr auf einen im Ausgangsverfahren ermittelten sozialversicherungs-

18	 Bohne, Gegenstand, methodische Grundlagen und theoretischer Bezugsrahmen der Verwaltungswis-
senschaft, Die Verwaltung 47/2014, 159 ff.; Lenk, Transdisziplinäre Verwaltungswissenschaft, Verwaltung 
und Management 23/2017, 115 ff.
19	 König, Moderne öffentliche Verwaltung, Berlin 2008, S. 80 ff. 
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rechtlichen Sachverhalt entstehen. Dabei geht es nicht etwa nur um reflexive 
Sachverhaltsbewertung oder um die Auseinandersetzung in einem Rechts-
konflikt über den Bestand und/oder Nichtbestand von Rechtsansprüchen 
bzw. über Entscheidungsgrundlagen und/oder Tatsachen („Regelungskon-
flikt“). Die Programmbindung des Erlasses von Widerspruchsentscheidungen 
(§ 36a Abs. 1 Nr.1 SGB IV) belässt nämlich des Weiteren dem Sozialversiche-
rungsträger einen auszufüllenden Spielraum für organisationspolitische und 
verfahrensstrukturelle Entscheidungen zur Ausgestaltung des WA, der mit 
dem institutionellen Gesetzesvorbehalt für prinzipielle untergesetzliche Organi-
sationsentscheidungen in mancherlei Hinsicht nur schwerlich zu vereinba-
ren ist.20

3.2 Organisation als Entscheidungsprämisse

Ein Beispiel für die Reichweite von Organisationsentscheidungen bildet die 
gesetzlich vorgesehene, aber nicht näher im SGB XI ausdifferenzierte Organ-
leihe von den Krankenkassen für die Pflegekassen bei der Einrichtung von 
Widerspruchsausschüssen (§ 46 Abs. 2 S. 4 und 6 SGB XI). Diese findet nicht 
überall statt; es gibt auch einzelne Pflegekassen, die selbst über Widerspruchs-
ausschüsse verfügen. Eine solche Organisationsflexibilität belässt indes den so-
zialpolitischen und organisationpolitischen Entscheidungen in der Selbstver-
waltung einen folgenreichen Spielraum. Denn institutionell „geöffnet“ sieht 
sich die Gestaltung von gemeinwohlorientierter Sozialpolitik durch interes-
senpolitisch angestrebte Strukturentwicklung. Mehr noch: diese verbindet 
sich im Widerspruchsausschuss zu einer politisch-administrativen Einheit 
von materiell-rechtlichen und prozeduralen wie organisatorischen Entschei-
dungsprämissen, die akteurbezogen entfaltet werden – ohne dass „wesentli-
che“ Strukturmerkmale dieser „Zuständigkeit“ gleichheitsrechtlich – demo-
kratisch in Gesetzesform gegossen worden sind.21 Hinzu tritt, dass die Rolle 
der Sozialpolitik nicht mehr vom Wirken der personalisierten Sozialbürokratien  
 
 

20	 Zur Reichweite des sogenannten institutionellen Gesetzesvorbehalts siehe statt anderer Maurer, 
Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010, § 18 Rn. 25.
21	 Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 543 mit Fn. 33 verweisen in diesem Zusammenhang auf die Vielfalt der 
Regelungen, die als „unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen […] auch Auswirkungen auf die 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Widerspruchsausschüsse“ hätten.
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zu trennen ist, wie uns der akteurzentrierte Institutionalismus auch theore-
tisch vor Augen führt.22

Gleiches gilt im Übrigen für diejenigen Widerspruchsausschüsse, in de-
nen vom Vorsitz für die Ehrenamtlichen die Sitzungsfrequenz und allgemein 
die je Sitzung zu bearbeitende Fallzahl und damit die Menge der möglichen 
Entscheidungen und der für jede einzelne verfügbare Bearbeitungszeitraum 
festgelegt werden.23 In der Folge dessen steuert die Organisationsentschei-
dung über die verfügbare Anzahl von Widerspruchsausschüssen funktional 
deren Entscheidungsmöglichkeiten bzw. den -freiraum der Entscheidungs-
personen: eine rechtstaatlich „unmögliche“ Entwicklung des Widerspruch-
verfahrens.

3.3 Der Widerspruchsausschuss als „personalisierte“ bürokrati-
sche Organisation

Nicht nur die Gestaltung der „Organisation“, bei der das „Nähere“ in der Sat-
zung des Trägers zu regeln ist, wird damit zur Entscheidungsprämisse des jewei-
ligen Widerspruchsausschusses; dieser offenbart sich im Kontext mit nicht-
rechtlichen Programmierungsschritten als entwicklungsoffene „personalisier-
te“ Steuerungsressource sozialpolitischer Programmierung. Auszugehen ist 
dabei von einer Vielfalt der Regelungen und Erscheinungsformen von Wider-
spruchsausschüssen. Mit den der Organisation eigenen horizontalen, vertika-
len, intersektoralen und verwaltungsinternen Wirkungen verbindet sich dann 
diese Vielfalt mit derjenigen der personellen Verwaltungsstrukturen.

Ein Beispiel hierfür gibt die Aufgliederung in der Besetzung von Wider-
spruchsausschüssen mit professionellen Entscheidern einerseits und ehrenamt-
lichen Mitgliedern andererseits. Damit versucht der Gesetz- bzw. Satzungsgeber 
zur Auflösung allfälliger Konflikte das stratifizierte Personal als Problemlö-
sungshilfe zu nutzen, doch wird zugleich die „Subjektivität“ von Organisa-
tions- bzw. Fachfremden als gruppenspezifische Entscheidungshilfe („aktive 
Selbstverwaltung“) institutionalisiert! Und mit welchen Konsequenzen? Eh-
renamtlichkeit wird in demokratisch fragwürdiger Weise als „Betroffenenpar- 
 

22	 Zu dem Wirkungszusammenhang „Personal und Politisierung“ vgl. näher Kuhlmann/Wollmann, 
Verwaltung und Verwaltungsreformen in Europa, Berlin 2013, S. 36 ff.
23	 Dazu der Bericht von Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 545 mit Fn. 50 ff.
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tizipation“ in den Dienst genommen.24 Doch gibt es nicht zu viel davon auf 
einmal: Um auf der „Entscheidungslinie“ zu bleiben, werden der Vortrag der 
Sach- und Rechtslage sowie die Einbringung eines Entscheidungsvorschlags 
ohne gesetzliche Grundlage zumeist den Hauptamtlichen im Widerspruchs-
ausschuss vorbehalten, soweit diese den Vorsitz innehaben.25

3.4 „Fallstricke“ institutionalisierter Selbstverwaltung

Die Beteiligung des „Ehrenamts“ an dem Wirken der Widerspruchsausschüs-
se soll der aktiven Selbstverwaltung unter Mitarbeit der Versicherten Aus-
druck geben. Doch weckt diese Betroffenenpartizipation durch „ehrenamtli-
che“ Mitglieder gleichzeitig erhebliche Zweifel an der diesen zugewiesenen 
funktionssichernden Rolle bei der angestrebten „Befriedung“ von Konflikten. 
Denn die Ausschüsse müssen nach hiesiger Auffassung von Rechts wegen be-
strebt sein, unter den rechtlich vorgegebenen Anforderungen der Tätigkeit 
ihre eigene Problemsensitivität zu steigern und ihre Handlungsfreiheit durch 
Prozesse der Konfliktaustragung sowie Konsensbildung zu erhöhen.

Dem Forschungsbericht ist jedoch nicht zweifelsfrei zu entnehmen, ob 
dies auch in den jeweiligen Geschäftsordnungen der Ausschüsse so verankert 
ist. Insoweit könnte zwar die Einschaltung verwaltungsfremder Ausschuss-
mitglieder hilfreich und deshalb legitim sein, doch begegnet die dafür ge-
wählte Konstruktion „ehrenamtlicher“ Mitarbeit programmpolitischen Be-
denken: Aktive Entscheidungspolitik, also selbstgesteuerte Konfliktlösung 
setzt autonome, d. h. nicht extern bestimmte Entscheidungsfindung voraus, so-
mit das unabhängige Setzen von Entscheidungskriterien. „Unabhängigkeit“ 
in diesem Sinne verträgt sich aber schlecht mit der ehrenamtlichen Herkunft; 
der Prozess der Politikverwirklichung darf jedenfalls nicht in die legitimato-
risch fragwürdige Abhängigkeit von den die konkretisierte Sozialpolitik steu-
ernden gesellschaftlichen Kräften (Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmerorganisati-
onen) geraten.

Zu guter Letzt lassen die Forschungsergebnisse das in einer formalen 
Struktur „eingefangene“ Bürokratieproblem einer sensitiven Ausschussarbeit 
erkennen: „Soziales“ muss gegen einen bürokratischen Entscheidungsdruck 

24	 Überzogen erscheint zudem die von Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 545 mit Fn. 53 des Weiteren beton-
te Nähe der Tätigkeit von „ehrenamtlichen Richtern“ zur „aktiven Selbstverwaltung“ im Widerspruchs-
ausschuss seitens der Ehrenamtlichen.
25	 Dazu die Datenlage bei Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 545 mit Fn. 51, 53.
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angehen, dem Verwaltungshandeln und -entscheiden über den Bestand oder 
Nichtbestand von „Rechtsansprüchen“ unterliegt. Die Erkenntnis dieses Ge-
gensatzes zwischen sozialpolitischer Entscheidungsorientierung und büro-
kratischer Ausschussverfassung sowie entsprechender Tätigkeit26 führt zu 
der weiteren Frage nach den geeigneten Verfahrensstrukturen für die Wider-
spruchsausschüsse.

4. Strukturbrüche in der Verfahrensordnung  
der Widerspruchsausschüsse

4.1 Widerspruchsausschüsse als Mediationspartner?

Verwaltungsverfahren setzen nach alledem als solche und durch die in ihrer 
Struktur tätigen Beteiligten eigene Prämissen für die beauftragten Wider-
spruchsentscheidungen. Für die Auflösung des Konflikts zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern einerseits sowie Sozialleistungsträgern andererseits sind 
deshalb die prozessualen Merkmale des Verwaltungshandelns und Entschei-
dens von prinzipieller Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund erweisen sich recht eigentlich der „Dialog“ und 
die Suche nach „Konsens“ als tragende Elemente einer im Ergebnis ange-
strebten Konfliktbeilegung zwischen Sozialverwaltung und Widerspruchs-
führer; das darauf zugeschnittene spezifische Verwaltungsrecht erscheint als 
„konsensuales“ Verwaltungsrecht, wie es das Grundgesetz fordert.27 Oder 
mit anderen Worten: Das Zusammenwirken der Mitglieder im Wider-
spruchsausschuss mit dem Widerspruchsführer könnte einer genuinen Ver-
waltungsmediation gleichen.28 Die demgegenüber in der Realität vorfindli-
che Verfahrensgestaltung der Widerspruchsausschüsse29 enthält aber aktuell 
keine in diesem Sinne spezifische Ausrichtung des Widerspruchsverfahrens 

26	 Sehr früh dazu bereits Reidegeld, Vollzugsdefizite sozialer Leistungen: Verrechtlichung und Büro
kratisierung als Grenzen der Sozialpolitik, in: Voigt (Hrsg.), Verrechtlichung, 1980, S. 275, 281 ff.
27	 Grundlegend Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, München 1990, 
S. 90 ff., 345 ff., 365 ff.
28	 Zu den Erscheinungsformen differenzierter Konfliktbehandlung durch „Mediation“ vgl. bei Greger/
Steffek, Recht der alternativen Konfliktlösung, 2. Aufl., München 2016, A. Einleitung, Rn. 6 ff.
29	 Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 545 f.; zur Orientierung am „Rechtsfrieden“ mit konsensualen Mitteln 
auch im Prozess siehe u. a. Schreiber, Konsensuale Streitbehandlung im sozialgerichtlichen Verfahren, 2013, 
S. 27 ff.
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auf „offene“ Regulierung der Verfahrensteilhabe von Seiten der Bürger. Das 
erstaunt: Denn in der Sache geht es nicht nur um Leistungsmessung, Kenn-
zahlensysteme und Performance-Indikatoren, wie uns das New Public Ma-
nagement weismachen wollte.30 Vielmehr ist das Verwaltungsverfahren ein 
strukturierter Kommunikationsprozess, der in seiner Rolle bei der „Rechts-
bildung“ sowie im Hinblick auf die Verfahrensanforderungen des sich aus-
prägenden „sozialen“ Rechts- und Sozialstaates durch die Verfahrensstruktu-
ren sicherzustellen ist. Die Anstrengungen des Widerspruchsausschusses 
müssten also hierauf ausgerichtet sein, sei es bei der verständigen Sachver-
haltsermittlung oder bei der sachkundigen Begutachtung. Eben das aber ist 
in der Praxis nicht der Fall, wie uns die Empirie lehrt.31

Eine besondere Rolle spielt stattdessen das informelle Verwaltungshandeln. 
Was die „im Schatten des Rechts“ entstandenen sozialen Konflikte anbelangt, 
habe z. B. niemand, wie der Forschungsbericht feststellt, „den Klagenden die 
Rechtslage richtig erklärt“.32 Solche und ähnliche Verfahrensdefizite müssen 
in der Tat zu Gunsten der „Befriedungsfunktion“ des Widerspruchsverfah-
rens aufgedeckt und bereinigt werden.

Hierbei sind allerdings wesentliche Unterschiede zwischen den Rechts-
zweigen zu beachten, denen die Widerspruchsausschüsse jeweils zugeordnet 
sind: Die Installation einer Mediation dürfte im Bereich des Pflegeversiche-
rungsrechts leichter fallen als im Rentenversicherungsrecht. Dennoch sollte 
geprüft werden, ob diese Streitbeilegungsmethode mit ihren eigenen Erfolgs-
voraussetzungen nicht auch geeignet wäre, Konflikte zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Sozialleistungsträgern im sozialversicherungsrechtlichen 
Widerspruchsverfahren konsensual auszuräumen.

30	 Holtkamp, Das Scheitern des Neuen Steuerungsmodells, dms – der moderne Staat 2/2008, 423 ff.
31	 Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 546. 
32	 Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 546 mit Fn. 58.
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4.2 Kontrolle der Widersprüche von Sozialversicherten als 
Evaluation der Ausgangsentscheidung

Zur „Entscheidung“ im Widerspruchsverfahren gehört schließlich die Kont-
rolle von Ergebnis und Entscheidungshandeln.33 Diese ist als Gerichtskontrol-
le ausgestaltet (§§ 54, 78 SGG). Eine besondere Funktion für deren Effektivi-
tät übernimmt dabei die Begründung des Widerspruchsbescheids; sie eröffnet 
den Sozialgerichten die effektive Nachprüfbarkeit der streitigen Wider-
spruchsentscheidung.34 Aus verwaltungswissenschaftlicher Perspektive han-
delt es sich dabei um die Evaluation der Verfahrensvorgänge im Wider-
spruchsausschuss und des Verfahrensergebnisses öffentlich-rechtlicher Ent-
scheidungen. Diese ist weniger als machthemmende Funktion von Verwal-
tungstätigkeit zu verstehen, sondern eher als Bestandteil der Konkretisierung 
einer Verwaltungsentscheidung. Entsprechend ist ihr die funktionale Abhän-
gigkeit von den Entscheidungen bzw. den Inhalten eigen, auf deren Steue-
rung sie ausgerichtet ist. Vor allem „Ermessensentscheidungen“ gem. § 35 
Abs. 1 S. 3 SGB X geraten dann in den Blick. Kontrolle sucht hierbei die einzel-
nen Verfahrenstätigkeiten darauf zu durchleuchten sowie zu bewerten, ob 
das Konkretisierungsermessen des Widerspruchsausschusses im Einzelfall 
maßstabsgerecht entwickelt bzw. maßstabsgetreu eingehalten worden ist.

Verfahrenskontrolle geht dabei Hand in Hand mit einer nach innen ge-
wendeten Ausschließung von mit der streitigen Angelegenheit vorbefassten 
Widerspruchsausschussmitgliedern. Ihr „öffnen“ sich die Widerspruchsaus-
schüsse nicht immer, wie die Entscheidung des LSG Baden-Württemberg v. 
18.01.2007 zur Befangenheit eines Behördenbediensteten im Widerspruchs-
verfahren zeigt.35

33	 Dazu unter verwaltungswissenschaftlichem Blickwinkel, der den Beitrag von „Kontrolle“ zur Her-
stellung und Sicherung administrativer Rationalität beleuchtet, Kempny, Verwaltungskontrolle, Tübingen 
2017, S. 311 ff.; zuvor bereits mit dem Hinweis darauf, dass „die verwaltungsrechtliche Wahrnehmung  
des Kontrollthemas […] stark selektiv“ sei, siehe aus grundsätzlicher Perspektive, Schmidt-Aßmann, Ver-
waltungskontrolle: Einleitende Problemskizze, in: ders./Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 
Baden-Baden 2001, S. 15 f., 23 ff., 24 ff., 40, 42.
34	 Grundlegend Towfigh, Die Pflicht zur Begründung von Verwaltungsentscheidungen nach dem deut-
schen und englischen Recht und ihre Europäisierung, Frankfurt am Main u. a. 2007; zur Rechtsprechung 
des BSG im einzelnen Engelmann, in: v. Wulffen/Schütze (Hrsg.), SGB X, § 35, 8. Aufl. 2014, § 35; aus ver-
waltungswissenschaftlicher Perspektive dagegen Seibel, Verwaltung verstehen, 2. Aufl. 2017, S. 181 ff., 195 f. 
35	 Dazu oben im Text zu Fn. 17; zur Besorgnis der Befangenheit bei Mitgliedern eines Widerspruchs-
ausschusses auch Mutschler, in: Körner/Leitherer/Mutschler, Kasseler Kommentar, 101. EL September 2018, 
§ 17 SGB X Rn. 8 i. V. m. § 16 Rn. 13 f.
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Fraglich ist mit anderen Worten, wie die Legitimation staatlichen Han-
delns und Entscheidens („Akzeptanz“) durch die Kontrolle der Ausschüsse 
gesteigert wird.36 Die auf erfolgreiche Konsenssuche verpflichtete Kontrolle 
in der Sozialverwaltung bedarf jedenfalls und ergänzend der Transparenz37 
einer solchen Prozessorientierung. Ohne sie ist weder Legitimation durch Ver-
fahren erreichbar noch überhaupt die Akzeptanz von Verwaltungsentschei-
dungen zu sichern – eine weitere Voraussetzung dafür, die Sozialgerichtsbar-
keit als Kontrollinstanz tatsächlich zu entlasten.

5. Fazit: Widerspruchsausschüsse ohne Befriedungs-  
und Entlastungswirkung

Für die Wirkungsanalyse der Konfliktbehandlung im Widerspruchsausschuss 
erscheint es nach alledem von besonderem Nutzen, gerade die Kommunika-
tionsbeziehungen zwischen den Beteiligten unter Einschluss der zuständigen 
Sozialgerichtsbarkeit gesonderter Betrachtung zu unterziehen. Denn „Kom-
munikation findet ihren Anlass […] typisch im Nichtwissen. […]. Sie lebt, 
könnte man auch sagen, von ungleich verteiltem Wissen/Nichtwissen“ (N. 
Luhmann).38 Folgerichtig offenbaren sich beide als „Produktionsbedingun-
gen“ der Ausschussentscheidungen im Vorverfahren. Die Zu- und Verteilung 
von „Informationen“ über Sachverhalte sowie über deren rechtliche Beurtei-
lung und die Verfügbarkeit von „Wissen“ darum bestimmen demgemäß die 
Reaktionspotentiale der Beteiligten zur Verfahrenssteuerung.39

Die nunmehr an das Licht gezogenen Kommunikationsstrukturen der 
Widerspruchsausschüsse geben hierzu allerdings eine entmutigende Aus-
kunft. Sie beschränken die Kommunikation im Widerspruchsausschuss zu 
Lasten der Widerspruchsführenden. Nicht nur, ergibt die Wirkungsanalyse, 
dass „unbekannt“ sei, „inwieweit die Verwaltung im Abhilfeverfahren mit 

36	 Hierzu die Mängelliste von Schmidt-Aßmann, Verwaltungskontrolle: Einleitende Problemskizze, in: 
ders./Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, Baden-Baden 2001, S. 15 f.
37	 Zur „Transparenz“ als Verfahrensmaßstab Pitschas, Maßstäbe des Verwaltungshandelns, in: Hoff-
mann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2. Aufl., 
München 2012, § 42 Rn. 218 f.
38	 Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1997.
39	 Näher noch Pitschas, Kooperative Wissensgewinnung als Element eines neuen Staat-Bürger-Verhält-
nisses. Thesen zur Reformulierung des Verwaltungsrechts in der Wissenschaftsgesellschaft, in: Spieker 
gen. Döhmann/Collin (Hrsg.), Generierung und Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungs-
rechts, Tübingen 2008, S. 29 ff., 31.
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den Versicherten kommuniziert“.40 Mehr als die Hälfte der zu diesem Punkt 
forschungshalber befragten Richterinnen und Richter führten auch und in 
Korrelation dazu „die Vielzahl der Klagen auf das Gefühl der Versicherten 
zurück, nicht ernst genommen zu werden“. Von richterlicher Seite wurde 
immer wieder hinzugefügt, „dass niemand den Klagenden die Rechtslage 
richtig erklärt habe“.41

Im Zusammenhang mit der Kommunikationsanalyse bleibt übrigens 
auch die Sozialrechtsprechung nicht ungescholten. Kein Gericht, so stellt der 
Forschungsbericht fest, habe die Ausschussmitglieder gefragt, ob sie wirklich 
Ermessen betätigt und den Sachverhalt, über den zu entscheiden war, ver-
standen hätten. Parallel dazu hätten 80 Prozent der Hauptamtlichen die An-
wesenheit der Versicherten während der Verhandlung des Ausschusses als 
„(völlig) unwichtig“ bewertet.42 Von einer Ausrichtung der Arbeit des WA 
am Leitbild „kommunikativer Verwaltung“ ist danach offenkundig nicht zu 
sprechen – und schon überhaupt nicht von einer „Befriedungsfunktion“ des 
Widerspruchsausschusses.

Gerade aber der gelingenden Kommunikation kommt im Verwaltungs-
verfahren für die Recht- und Zweckmäßigkeit der Widerspruchsentschei-
dung eine nicht zu unterschätzende Funktion zu.43 Deshalb darf der Blick 
bei Verwaltungsvorgängen nicht nur auf die dogmatisierten Handlungsfor-
men im Verwaltungsverfahren gerichtet werden. Stattdessen gilt es, auch die 
konsenserzeugende Kommunikation in das Auge zu nehmen bzw. zu praktizie-
ren. Sie zu ermöglichen, ist jedenfalls auch von Verfassungs wegen eine 
Aufgabe der Sozialleistungsträger in der Organisation der Tätigkeit des Wi-
derspruchsausschusses: Im Verwaltungsverfahren müssen Kommunikations-
formen institutionalisiert werden, wie z. B. die Entscheidungsteilhabe der 
Konfliktpartner (Beteiligten), die Aktivierung neutralen Sachverstandes, An-
hörungen und dergleichen mehr.44 Erst auf diese Weise gibt sich das jeweili-
ge Rechtssystem als „‚nach-geschaltetes‘ System der Konfliktregulierung“ (N. 
Luhmann)45 zu erkennen.

40	 Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 546 mit Fn. 59.
41	 Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 546 mit Fn. 58.
42	 Fischer/Welti, SGb 2017, 541, 546 mit Fn. 59.
43	 Pitschas, Verwaltungsverantwortung und Verwaltungsverfahren, München 1990, S. 285 mit Fn. 241.
44	 Dazu näher noch mit Blick auf den „Bürger als Verfahrenspartner des kooperativen Sozialstaats“ 
Pitschas, Das sozialrechtliche Verwaltungsverfahren im „aktivierenden“ Sozialstaat, in: v. Wulffen/Krasney 
(Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundessozialgericht, Köln u. a. 2004, S. 765, 772 ff.
45	 Luhmann, Kontingenz und Recht – Rechtstheorie im interdisziplinären Zusammenhang, Frankfurt 
am Main 2013.



114

Recht und Praxis der Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung

Letztlich wäre deshalb auch die voraufgehend diskutierte Einführung me-
diativer Verwaltungsverfahren in den Widerspruchsausschuss zu überlegen. 
Deren Nutzung würde, wie bereits früher bemerkt, zur höheren Akzeptanz 
der Verwaltungsentscheidung und damit zur Entlastung der Sozialgerichts-
barkeit führen.46 Es versteht sich, dass in diesen Fällen das Aufgabenspekt-
rum des Mediators in Abhängigkeit von Problemen und Anforderungen der 
Widerspruchsentscheidung typischerweise weit über das phasenspezifische 
Vorgehen in der „klassischen“ Mediation hinausgeht. Aber gerade mediative 
Verfahren sind dafür geeignet, den besonderen Aufgaben und Herausforde-
rungen gerecht zu werden, die sich im Widerspruchsausschuss dem Mediator 
stellen.47

Zutreffend scheint jedenfalls eine Würdigung des Status quo der Kom-
munikationsbeziehungen im Informationsnetzwerk der Verfahrensbeteilig-
ten am Widerspruchsausschuss und der Sozialgerichte, wonach die Kontrolle 
der Ausschüsse in Bezug auf die sozialmedizinischen Ermittlungen und der 
Kontakt von Verwaltung und Ausschüssen zu den Versicherten zu denjeni-
gen Schwächen des Rechtsschutzes zählt, die der Blick in den Spiegel der Ver-
waltungswissenschaft aufleuchten lässt. Von einer „Rechtsschutz- und Befrie-
dungsfunktion“ des Widerspruchsausschusses sollte deshalb nur bedingt die 
Rede sein.

46	 Vgl. oben in und zu Fn. 13 und Fn. 28.
47	 Ausführlicher hierzu Pitschas, Mediation als kollaborative Governance, DÖV 2011, 333 ff.
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DER KONFLIKT ZWISCHEN BÜRGERINNEN UND 
BÜRGERN UND SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN IM 
SPIEGEL DER RECHTSSOZIOLOGIE

Hubert Rottleuthner

Zusammenfassung: Die Geschichte des 1975 eingeführten sozialge-
richtlichen Vorverfahrens ist wechselvoller als es der auf die Gegenwart 
beschränkte Forschungsblick deutlich macht. Zur Rechtsgeschichte des 
Vorverfahrens gehören das nicht mehr existierende Recht der Wider-
spruchsstelle, den Widerspruch im Falle der Zurückweisung mit Einver-
ständnis des Widerspruchsführers dem Sozialgericht zuzuleiten (§ 85 
Abs. 4 SGG a. F.) und das mit dem Einigungsvertrag abgeschaffte Wahl-
recht zwischen Vorverfahren mit anschließender Klage und unmittelba-
rer Klage. Ebenfalls untersuchungswürdig ist das vier Jahre währende 
Experiment Anfang der 1980er-Jahre mit Widerspruchsausschüssen im 
Rahmen der Bundesanstalt für Arbeit zur Behandlung von Widersprü-
chen gegen Sperrzeitbescheide nach § 119 AFG. Interessanterweise zeigt 
der Zeitverlauf der Eingänge bei den Sozialgerichten 1970 bis 1999 je-
weils einen Rückgang bei den Klageeingängen in eben den beiden Jah-
ren 1975 und 1991, in denen die Regeln des Vorverfahrens geändert wur-
den. 
Die Frage der Filterfunktion der Widerspruchsausschüsse passt für eine 
rechtssoziologische Betrachtung in den Themenbereich des Zugangs 
zum Recht. Die Mengenreduktion lässt sich mit Hilfe des Bildes des 
Trichters veranschaulichen, wobei das methodische Problem darin be-
steht, dass die Ausgangsmenge aller von Sozialversicherungsträgern ge-
genüber Versicherten erlassenen Bescheide nicht bekannt ist. Damit lässt 
sich die Filterfunktion der Widerspruchsausschüsse nur auf die – bereits 
in unbekanntem Maße verkleinerte – Menge der bei den Versicherungs-
trägern eintreffenden Widersprüche von Versicherten beziehen.
Als große Lücke des Forschungsprojekts erweist sich, dass die Versicher-
ten selbst nicht untersucht wurden. Damit fehlen Erkenntnisse u. a. zu 
den Gründen für das Einlegen oder Nichteinlegen eines Widerspruchs 
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Die Justizforschung war lange Zeit ein zentraler Gegenstand der Rechtssozio-
logie. Die Sozialgerichtsbarkeit kam allerdings nur am Rande vor. Auch in ei-
nem anderen wichtigen rechtssoziologischen Themenfeld – der Mobilisie-
rung von Recht, des Zugangs zum Recht – tauchte die Sozialgerichtsbarkeit 
und ihr Vorfeld, das sozialgerichtliche Vorverfahren, nur sporadisch auf. Aus 
dem Jahr 1979 (1980 veröffentlicht) stammt eine Arbeit von Ulrich Horn über 
„Normvollzug in einer automatisierten Massenverwaltung“,1 in der er die 
Tätigkeit von „Widerspruchsstellen“ der Rentenversicherung kurz be-
schreibt. Diesem Beitrag kann man entnehmen, dass nach der Einführung 
des sozialgerichtlichen Vorverfahrens 1975 zwar die Zahl der Klagen vor den 
Sozialgerichten stark zurückging, die Zahl der Widersprüche aber für die 
Verwaltung katastrophal stieg. Dem Beitrag kann man auch entnehmen, dass 
§ 85 Abs. 4 SGG einmal anders lautete. Dem heutigen Gesetzestext ist das 
nicht zu entnehmen. Die Bestimmung erlaubte es der Widerspruchsstelle, 
falls sie dem Widerspruch nicht stattgab, „den Widerspruch dem zuständigen 
Sozialgericht als Klage zuzuleiten, wenn der Widerspruchsführer vorher 
schriftlich zustimmt“. Von dieser Regelung machten einige Versicherungsan-

1	 Ulrich Horn, Normvollzug in einer automatisierten Massenverwaltung. Ein empirischer Beitrag zur 
Rechtswirksamkeit in öffentlichen Organisationen, in: E. Blankenburg/K. Lenk (Hrsg.), Organisation und 
Recht. Organisatorische Bedingungen des Gesetzesvollzugs, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtsthe-
orie Bd. VII, Opladen 1980, S. 242–253 (insbesondere S. 248 ff.). – Daraus ging dann das Buch hervor: Ul-
rich Horn, Bedingungen und Funktionen des Rechtsschutzes gegenüber standardisierten Entscheidungen 
in der Rentenversicherung, Kassel 1983.

und für die in der Rechtswirklichkeit häufige Rücknahme des Wider-
spruchs. Auch zur Wahrnehmung des Verfahrens durch die Betroffenen 
und zu den Gründen für die Klageerhebung im Falle eines ablehnenden 
Widerspruchsbescheides lässt sich ohne Auskünfte der den Widerspruch 
führenden Versicherten nichts aussagen. Weiterer Aufklärung durch die 
Forschung bedarf darüber hinaus die Frage, welche Wirkungen die Wi-
derspruchsausschüsse auf die Praxis der Versicherungsträger ausübt. Die 
empirische Aufklärung dieser Wirkungsdimension wird nur durch eine 
Befragung von Mitarbeitern der Sozialversicherungsträger gelingen. In-
teressant wäre hierbei auch zu erfahren: Wie lässt sich der relativ hohe 
Anteil von Abhilfen erklären, die fast ein Drittel der Erledigungen im 
Widerspruchsverfahren ausmachen?
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stalten regen Gebrauch, bis sie anscheinend durch die Lobby der Sozialrich-
ter gebremst wurden.

Aus dem Beitrag von Ulrich Horn kann man auch erschließen, was ur-
sprünglich in § 78 Abs. 2 SGG enthalten war.2 Heute steht an dieser Stelle 
nur „entfallen“. (Übrigens eine interessante Art von Gesetzeslücke.) Entfallen 
ist seit 1990 mit dem Einigungsvertrag die Wahl für den Kläger zwischen ei-
nem Widerspruchsverfahren mit eventuell anschließender Klage oder einer 
unmittelbaren Klage. Seitdem ist das Vorverfahren obligatorisch. 

Diese Gesetzesänderungen könnten Anlass sein, die damaligen „Erfah-
rungen“ herauszufinden, die zu diesen Änderungen geführt haben. Auf wel-
cher Erfahrungsbasis wurde damals von wem, wie, für welche Änderung ar-
gumentiert? Dies als Anregung für das Projekt „Recht und Praxis der 
Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung. Bestandsaufnahme und 
Wirkungsanalyse“ der Universität Kassel in Kooperation mit dem Zentrum 
für Sozialforschung Halle e. V.3

Der Rechtssoziologe betrachtet selten Rechtsnormen „als solche“. Wichti-
ger ist ihm das law in action, d. h. die Befolgung, die Anwendung von Rechts-
normen oder der Gebrauch, der von ihnen gemacht wird. Allerdings können 
Änderungen von Gesetzen aufschlussreich sein, etwa im Hinblick auf die be-
sagten „Erfahrungen“ mit der bisherigen Praxis der Normen. Ein weiteres 
Beispiel könnte in unserem Zusammenhang das Schicksal des § 119 AFG 
sein. Bei den Arbeitsämtern bestanden von April 1980 bis März 1983 Wider-
spruchsauschüsse zur Behandlung von Widersprüchen gegen Sperrzeitbe-
scheide gem. § 119 AFG.4 Sie waren politisch sehr umstritten: befürwortet 
von den Gewerkschaften, abgelehnt von den Arbeitgebern.5 Auch hier 
könnte es sich lohnen, nach den damaligen Erfahrungen und Argumenten 
zu forschen. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung existieren seit 1983 kei-
ne Widerspruchsausschüsse.6 Was spräche heute gegen die Einführung von 

2	 A. a. O., S. 253, Fn. 20.
3	 Siehe den Ergebnisbericht hierzu unter https://www.boeckler.de/pdf_fof/98970.pdf (letzter Zugriff: 
08.11.2018).
4	 Diese Information findet sich in der Masterarbeit von Alexandra Richter an der Universität Kassel im 
Studiengang Sozialrecht und Sozialwirtschaft im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Daraus ging das 
Buch hervor: Alexandra Richter, Ehrenamtliche Beteiligung im Widerspruchsverfahren der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende. Bestandsaufnahme und Erfahrungen aus der Praxis, Kassel 2018.
5	 Auskunft von Herrn Welti vom 02.01.2017.
6	 Die Ausschüsse nach § 120 SGB IX („Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit“ im Ge-
setzestext) entscheiden unter Mitwirkung von Ehrenamtlichen aus den Behindertenverbänden über die 
Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen.

https://www.boeckler.de/pdf_fof/98970.pdf


119

Der Konflikt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Sozialleistungsträgern

Widerspruchsausschüssen in der Arbeitslosenversicherung? Immerhin hat 
Alexandra Richter zwei Jobcenter gefunden (Pirmasens und Schwalm-Eder-
Kreis), in denen Ausschüsse eingerichtet wurden für Widersprüche im Be-
reich der Grundsicherung für Arbeitssuchende.7

Weg von den „Normen als solchen“ und hin zum law in action, insbeson-
dere zur Verwendung von Rechtsnormen beim Gang zu den Gerichten. Stan-
dardthema im Bereich der rechtssoziologischen Justizforschung ist der Ge-
schäftsanfall in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Seit den 1980er-Jahren 
standen Beschreibung und Erklärung der „Prozessflut“ im Vordergrund. Ab-
bildung 1 zeigt, wie sich in der Sozialgerichtsbarkeit die Eingänge (Neuzu-
gänge) in der Zeit von 1970 bis 1999 entwickelt haben.

Auffällig ist der Rückgang der Klagen in den Jahren 1975 und 1991. Dies 
sind genau die Jahre, in denen die relevanten Regelungen zum Vorverfahren 
eingeführt wurden: 1975 die Möglichkeit, ein Vorverfahren zu wählen, und 
ab 1991 das obligatorische Vorverfahren. Ein dauerhafter Filtereffekt ist nicht 
erkennbar, eher ein Innovations- oder Verzögerungseffekt, denn die Zahlen 
steigen bald wieder auf das alte Niveau. Seit dem Jahr 2003 steigen die Ein-

7	 Alexandra Richter, a. a. O.

Abbildung 1 

Zahl der Eingänge bei den Sozialgerichten, 1970–1999

Quelle: Rechtspflegestatistiken des Statistischen Bundesamtes für die Sozialgerichte (Statistische Jahrbücher 1971–2001). 
Eigene Berechnungen.
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gangszahlen aufgrund der Hartz-Reformen weiter an, seit 2011 ist aber eine 
Prozessebbe zu verzeichnen (Abbildung 2). Bei einer langfristigen Betrach-
tung des Geschäftsanfalls müssen wir also mit Gezeiten rechnen.

Die Zunahme bis 2010 erfolgt vor allem in Sachen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (SGB II), ungefiltert durch Widerspruchsausschüsse. Für 
die Erledigungen lassen sich die Anteile der einzelnen Bereiche aufschlüsseln 
wie in Tabelle 1 dargestellt.

Wie sieht es nun im gerichtlichen Vorfeld aus, beim Zugang zu den Sozial-
gerichten? Eine zentrale Fragestellung des Projekts über die Widerspruchs-
ausschüsse ist die nach deren Filterfunktion. Unter den Funktionen der Wi-
derspruchsausschüsse werden stets genannt:8

8	 Vgl. den Beitrag von Manuela Fischer/Felix Welti, Das Widerspruchsverfahren und die Widerspruchs-
ausschüsse in der Sozialversicherung, in der vorliegenden Veröffentlichung.

Abbildung 2

 Zahl der Eingänge bei den Sozialgerichten, 2000–2015

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Rechtspflege, Reihe 2.7, Sozialgerichte 2000–2015.
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–– die Filterfunktion, also die Entlastung der Gerichte,
–– daneben die Prüffunktion: Tragen die Widerspruchsausschüsse zur Verbes-

serung des Rechtsschutzes für Betroffene bei?9

–– Selbstkontrolle der Verwaltung und hier speziell einer Selbstverwaltung als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts;10 

–– zu fragen wäre auch, ob die Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse zu einer 
größeren Einheitlichkeit der Praxis der Sozialverwaltung beiträgt.

Die mögliche Filterfunktion der Widerspruchsausschüsse passt gut in den 
Themenbereich „Zugang zum Recht“, der die Rechtssoziologie in den 1970er- 
und 1980er-Jahren beschäftigt hat. Zugang zum Recht hieß vor allem: Zugang 
zum Gericht. Aufgeschlüsselt wurde dieser Weg nach verschiedenen Phasen 

9	 Als Rechtssoziologe hätte man allerdings Probleme, die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit von 
Entscheidungen zu untersuchen, ohne in die Rolle einer Supervisionsinstanz zu geraten. Was man ledig-
lich sagen könnte, ist, dass die Verbesserung der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten nicht unbedingt 
eine Verbesserung der materiellen sozialen Sicherung bedeutet.
10	 Dazu hat Michael Adler bereits 1980 die relevante Frage aufgeworfen: Lassen sich mit Rechtsnormen 
die Aktivitäten von Professionellen in der Sozialverwaltung kontrollieren? Er war seinerzeit sehr skeptisch 
und sah Chancen eher in einer Selbstkontrolle und in der Herausbildung einer professionellen Standes-
ethik. Die Widerspruchsausschüsse würden diesen Vorstellungen entsprechen. Michael Adler, Welfare pro-
fessions and the law, in: Blankenburg/Lenk (Hrsg.), a. a. O., S. 224–230. Zu fragen wäre allerdings, ob es 
sich bei den Mitarbeitern der Sozialverwaltung um eine Profession im engeren Sinne handelt, d. h., ob sie 
die relevanten Merkmale aufweisen: besondere Qualifizierung, Prestige, gesamtgesellschaftliche Wichtig-
keit, gravierende Auswirkungen (Risikotragung), Standesorganisation, Standesethos als Kontrolle. 

Tabelle 1 

Anteile der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der vier Sozialversicherungszweige an allen 
Erledigungen

2007 2011 2015

Grundsicherung (SGB II) 21,9 % 39,7 % 36,8 %

Rentenversicherung (SGB VI) 22,9 % 18,7 % 17,3 %

Krankenversicherung (SGB V) 9,6 % 8,3 % 11,4 %

Unfallversicherung (SGB VII) 6,1 % 4,8 % 5,0 %

Pflegeversicherung (SGB XI) 2,2 % 2,0 % 2,0 %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Rechtspflege, Reihe 2.7, Sozialgerichte 2007, 2011, 2015.
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der „Mobilisierung von Recht“; von der Thematisierung von Recht in Kon-
flikten, dem Einholen von Rechtsrat bis zum Gang vor Gericht. Oder in der 
Trias von US-amerikanischen Rechtssoziologen: naming – blaming – claiming.11 
Verwendet wurde gerne das Modell eines Trichters, in den die als rechtlich 
relevant wahrgenommenen Konflikte oben eingefüllt werden und man dann 
schauen kann, was unten, d. h. bei den Gerichten, herauskommt, welche 
Konflikte nicht weiter verfolgt oder anderweitig erledigt werden.12 Zur Er-
klärung dafür, warum so viele Konflikte nicht vor die Gerichte gelangen, be-
zog man sich einerseits auf bestimmte Barrieren beim Zugang (vor allem 
Kosten, Zeitaufwand, Unverständlichkeit des Rechts und Stress) oder auf 
mögliche Defizite der Betroffenen (geringe Mittel, geringe Rechtskenntnisse, 
wenig Stressresistenz und Mangel an sozialen Kompetenzen). 

Auf das vorliegende Projekt übertragen, muss man zunächst sagen, dass 
wir nur wenig über die Filterfunktionen beim Gang vor die Sozialgerichte sa-
gen können. Wir kennen nämlich einfach nicht die Ausgangsmenge von Be-
scheiden der Sozialversicherungsträger. Wir kennen erst die Zahl der Wider-
sprüche – aber nicht deren Anteil an allen Bescheiden.13 Erfasst wird dann 
die Zahl der Widerspruchbescheide der Widerspruchsausschüsse und auch 
die Zahl der Widersprüche, die schon zuvor verwaltungsintern erledigt wur-
den: vor allem durch Abhilfe, durch Rücknahme oder auf sonstige Weise. 
Das waren 2014 immerhin 55 Prozent der eingelegten Widersprüche; d. h. 
nur 45 Prozent der Widersprüche werden von den Widerspruchsausschüssen 
beschieden. 97  Prozent der von den Ausschüssen erledigten Widersprüche 
werden als unbegründet angesehen. Gleichwohl gehen in ca. 37 Prozent der 
Ablehnungen die Versicherten weiter zu den Gerichten. (Die Menge der  
stattgebenden Entscheidungen wird übrigens durch die Mitglieder der Wider-
spruchsausschüsse häufig überschätzt.)14

11	 William L. f. Felstiner/Richard L. Abel/Austin Sarat, The emergence and transformation of disputes: 
Naming, blaming, claiming, Law & Society Review 15/1980–1981, S. 631–654.
12	 Das Problem mit dem Bild eines Trichters besteht allerdings darin, dass – wie der Hausmann weiß – 
durch einen Trichter eigentlich alles herausfließen sollte, was oben hineingeschüttet wurde. Das ist aber 
beim Zugang zu den Gerichten eben nicht der Fall. Viele Konflikte bleiben auf der Strecke.
13	 Mit aller Vorsicht sind regionale Daten zu nutzen. Die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Branden-
burg gibt im Geschäftsbericht für 2016 eine Zahl von 328.000 Bescheiden und von 14.172 eingelegten 
Widersprüchen (= 4,3 Prozent) an, https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BerlinBrandenburg/de/
Inhalt/6_Wir_ueber_uns/04_Unternehmensprofil/03_Gesch%C3%A4ftsberichte/GB_2016.pdf?__
blob=publicationFile&v=1 (letzter Zugriff: 03.12.2018). 
14	 Vgl. den Beitrag von Armin Höland, Zur Empirie des Widerspruchsverfahrens und der Streitbehand-
lung in der Sozialversicherung, in der vorliegenden Veröffentlichung. Die Statistik der Widerspruchstel-

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BerlinBrandenburg/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/04_Unternehme
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BerlinBrandenburg/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/04_Unternehme
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/BerlinBrandenburg/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/04_Unternehme
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Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Sozialversicherungsträ-
gern. Insbesondere im Bereich der Pflegeversicherung ist die Klageneigung 
anscheinend gering (siehe Tabelle 2). Das kann man für die hier untersuchten 
Sparten der Sozialversicherung insgesamt wie in Abbildung  3 darstellen – 
wobei das Bild eines Trichters nur für die Endphase taugt.

Was in diesem Modell fehlt, ist die Dimension der Zeit: Es gibt zwar Vor-
schriften, bis wann ein Widerspruch eingelegt werden muss und wie lange 
ein Widerspruchsverfahren dauern soll. Wir wissen aber nicht, wie lange ins-
gesamt ein Gang zum Gericht und bis zur gerichtlichen Erledigung tatsäch-
lich dauert. 

len des BMAS für 2014 weist für die Rentenversicherungen (regional, Bund, Bahn-See) jeweils null Fälle 
von Anfechtung der Widerspruchsbescheide durch Klageerhebung aus. Hier fehlen ersichtlich die Daten. 
(Ebenso die Zahl für die bindend gewordenen Widerspruchbescheide für RV-Bund.) Die Zahlen für die 
anderen Zweige liegen deutlich unter den Erledigungen durch die Sozialgerichte. Die Zahl der Klageer-
hebungen weicht üblicherweise nicht stark von der Zahl der Erledigungen ab. Für 2014 waren dies jedoch 
im Bereich der Rentenversicherung 66.564 Erledigungen vs. 0 (?) Klageerhebungen, im Bereich der Kran-
kenversicherung 41.866 Erledigungen vs. 18.574 Klageerhebungen, im Bereich der Unfallversicherung 
18.980 Erledigungen vs. 14.635 Klageerhebungen und im Bereich der Pflegeversicherung 8.304 Erledigun-
gen vs. 5.163 Klageerhebungen (Erledigungen durch die Sozialgerichte jeweils gemäß Justizstatistik/Fach-
serie Rechtspflege; Klageerhebungen gemäß BMAS).

Tabelle 2 

Erledigte Widersprüche, Ablehnungen und Klagen nach Versicherungsträgern (2014)

erledigte  
Widersprüche

Ablehnungen (Anteil 
innerhalb erledigter 

Widersprüche)

Klagen, erledigt  
(Anteil innerhalb 

Ablehnungen)

Rentenversicherung 399.934 166.136 (41,5 %) 66.564 (40,1 %)

Krankenversicherung 223.892 96.363 (43,0 %) 41.866 (43,4 %)

Unfallversicherung 85.471 39.382 (46,1 %) 18.980 (48,2 %)

Pflegeversicherung 109.730 39.674 (36,2 %) 8.304 (20,9 %)

gesamt 819.027 341.555 (41,7 %) 135.714 (39,7 %)

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (SG01/SG02), Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung 
und der Kriegsopferversorgung. Berichtsjahr 2014 (ohne Bundesagentur für Arbeit, Kriegsopferversorgung und SGB IX).
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Abbildung 3 

„Trichter“ des Zugangs zu den Sozialgerichten (2015) für Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflegever-
sicherung 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Rechtspflege, Reihe 2.7, Sozialgerichte 2015, S. 26, 28 f. Eigene 
Berechnungen.

Zahl der Bescheide ?
erledigte Widersprüche

819.027

Erledigungen
132.952

(ca. 37 % der ablehnenden Widerspruchsbescheide)

Rentenversicherung:	 64.494
Krankenversicherung:	 42.379
Unfallversicherung:	 18.544
Pflegeversicherung:	 7.535

Ausgang für alle Erledigungen 
(nicht nach Sachgebieten):
volles Obsiegen des Versicherten:	 15,1 %
teilweises Obsiegen:		  7,8 %
Unterliegen des Versicherten:	 77,1 %

Widerspruchsausschüsse

Widerspruchsbescheide 
377.386

unbegründet 97,2 %
367.119

Sozialgerichte
Eingänge ?

(nicht nach Sachgebieten)

Abhilfe 32,3 %   Rücknahme 18 % 
 �Sonst. Erledigungen 

3,6 %

 �begründet 
2,8 %

1.000–1.300 mit  
3.000–3.500 Mitgliedern



125

Der Konflikt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Sozialleistungsträgern

Unklar ist ebenso, bis wann eine Erledigung durch „Abhilfe“ erfolgen 
kann: Kann die Sache schon dem Widerspruchsausschuss vorliegen, kann er 
sich schon damit befasst haben? – Und wie sieht es mit den vielen Zurück-
nahmen aus? Wann erfolgen sie tatsächlich?

Soweit zur quantitativen Seite des Zugangs zu den Gerichten, also zum 
zahlenmäßigen Filtereffekt. Aus der Perspektive der rechtssoziologischen Zu-
gangsforschung kann man hinsichtlich der Mobilisierung von Recht in Kon-
flikten konstatieren, dass das Feld der Sozialversicherung schon hochgradig 
verrechtlicht ist. Es geht also nicht um den sonst ersten Schritt, ob und wann 
Recht überhaupt thematisiert wird (wie z. B. bei Ehekonflikten). Die Sozial-
versicherungsträger sind formale Organisationen, die mit einem hohen Grad 
von Routine und Automatisierung ihre Fälle bearbeiten. Die Versicherten 
befinden sich in einer rechtlich stark strukturierten Position; die Kommuni-
kation zwischen Versicherungsträger und Versicherten erfolgt meist schrift-
lich, formularmäßig. 

Ein weiterer Aspekt aus der Zugangsforschung betrifft die Asymmetrie 
zwischen Konfliktparteien, hier also zwischen Versicherungsträger und Ver-
sicherten. Diese Asymmetrie lässt sich in verschiedenen Dimensionen be-
schreiben: Es stehen sich Organisationen als kollektive Akteure und Indivi-
duen gegenüber. Was für die Großorganisation Routine ist, stellt sich für die 
versicherte Person als Ausnahme mit persönlicher Betroffenheit dar. In der 
Rechtssoziologie hat sich hier die Unterscheidung von repeat player und one-
shotter eingebürgert.15 Repeat player − wie größere Organisationen − verfügen 
in der Regel über hohe fachliche, rechtliche Kompetenzen, über ein großes 
Zeitbudget, mehr Geldmittel und sie sind stressresistent. Das bringt sie typi-
scherweise in Vorteil gegenüber ihren vereinzelten Gegenspielern. Die ein-
zelnen Versicherten haben es zumeist als Laien mit Fachleuten zu tun (wobei 
es in den Widerspruchsausschüssen noch die Mischung von hauptberuflicher 
und ehrenamtlicher Tätigkeit gibt).

Man könnte eine Funktion der Widerspruchsausschüsse nun darin sehen, 
dass sie die strukturellen Nachteile der Versicherten zu kompensieren versu-
chen, also eine Rechtsschutzfunktion ausüben. Es sind aber eher die Versi-
cherungsträger selbst, die auf einen Widerspruch hin Abhilfe verschaffen 
(über 32 Prozent der Fälle). Nur 3 Prozent der verbliebenen Widersprüche 
werden von den Widerspruchsausschüssen als begründet angesehen. Fast im-
mer bekräftigen die Widerspruchsausschüsse die Entscheidungen der Aus-

15	 Marc Galanter, Why the “haves” come out ahead: Speculations on the limits of legal change, Law & 
Society Review 9/1974, S. 95–160.
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gangsbehörde. Weit über 60 Prozent der vor den Widerspruchsausschüssen 
erfolglos Widersprechenden lassen sich abhalten von einem weiteren Gang 
vor Gericht – wobei wir nichts über deren Motive wissen. 

Das ist überhaupt die große Lücke des Projekts: dass die Versicherten selbst 
nicht untersucht wurden. Wir wissen deshalb nichts darüber, warum ein Wi-
derspruch eingelegt wurde und warum nicht; warum wird ein Widerspruch 
zurückgenommen, besonders im Bereich der Unfallversicherung und der 
Pflegeversicherung (siehe Tabelle 3)?

Welche Kontakte und Kommunikationen gibt es zwischen den Betroffe-
nen und dem Versicherungsträger und dann dem Widerspruchsausschuss? 
Indirekt wissen wir (aus den Befragungen der Mitglieder der Widerspruchs-
ausschüsse), dass die Versicherten fast nie an den Sitzungen der Wider-
spruchsausschüsse teilnehmen.16 Wir wissen nicht, welches Wissen die Be-
troffenen von dem weiteren Verfahren haben und wie sie es erleben, wenn 
sie sich darauf einlassen; wann suchen sie Rechtsrat bei wem? Welche Einstel-
lungen haben sie zu den Widerspruchsausschüssen als Organe der Selbstver-
waltung? Warum lassen sich so viele Versicherte nicht abschrecken von ei-
nem Gang zu den Sozialgerichten – und das nach zwei frustrierenden, 
negativen Bescheiden durch die Ausgangsbehörde und dann den Wider-
spruchsausschuss?

16	 Information von Armin Höland, 31.12.2016. Vgl. ebs. Armin Höland, Zur Empirie des Widerspruchs-
verfahrens und der Streitbehandlung in der Sozialversicherung, in der vorliegenden Veröffentlichung; 
Sabine Böttcher und Christina Buchwald, Ergebnisse der ersten umfassenden Befragung von Widerspruchs-
ausschuss-Mitgliedern, SozSich 12/2016, S. 439–445 (443). 

Tabelle 3 

Erledigung der Widersprüche durch Zurücknahme (2014)

Erledigungen durch Zurücknahme

Rentenversicherung 15,1 %

Krankenversicherung 15,8 %

Unfallversicherung 27,6 %

Pflegeversicherung 25,8 %

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (SG01/SG02), Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung 
und der Kriegsopferversorgung. Berichtsjahr 2014 (ohne Bundesagentur für Arbeit, Kriegsopferversorgung und SGB IX).
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Wenn man nach den Wirkungen der Widerspruchsausschüsse fragt, so 
kann man sich auf die Wirkungen in Richtung der Sozialversicherungsträger 
beziehen (Prüffunktion) oder in Richtung der Versicherten (Filterfunktion, 
aber auch Legitimationsfunktion – oder auch „Befriedungsfunktion“?). In 
beiden Richtungen wird man wohl nicht um Befragungen in den zwei Fel-
dern herumkommen. Insbesondere bei Widerspruchsführern wäre die Moti-
vation zu klären, warum sie weitermachen oder nicht.

Bei der Betrachtung der möglichen Filterfunktion der Widerspruchsaus-
schüsse – also des Ganges von den Bescheiden der Ausgangsbehörde bis zu den 
Sozialgerichten – sollte eine mögliche Wirkung der Widerspruchsausschüsse 
sozusagen in der Gegenrichtung nicht vernachlässigt werden: Wie hat sich die 
Einrichtung der Widerspruchsausschüsse und dann deren obligatorische Befas-
sung mit Widersprüchen auf die Praxis der Versicherungsträger ausgewirkt? 
Über 30 Prozent der Widersprüche werden derzeit durch Abhilfe, also „intern“ 
erledigt – wobei der Anteil der Abhilfen bei den einzelnen Sozialversiche-
rungsträgern schwankt (Tabelle 4). Er ist sehr niedrig im Bereich der Unfallver-
sicherung. Dort ist allerdings der Anteil der Zurücknahmen sehr hoch.

Das ist eine erstaunlich, um nicht zu sagen skandalös hohe Fehlerquote − 
wobei man noch über die Größe der Dunkelziffer spekulieren könnte. Da 
kann man nur sagen: Wer sich nicht wehrt – also keinen Widerspruch ein-
legt –, lebt verkehrt. Unter einer Widerspruchsflut würde die Organisation 
zusammenbrechen. 

Was die Wirkungen der Widerspruchsausschüsse auf die Praxis der Versi-
cherungsträger angeht, so wäre zu fragen: Hat sich der Anteil der „Abhilfen“ 
seit der obligatorischen Einschaltung der Widerspruchsausschüsse vielleicht 
erhöht, weil die Sozialverwaltung darauf vertrauen kann, dass ja doch noch 

Tabelle 4 

Erledigung der Widersprüche durch Abhilfe (2014)

Erledigungen durch Abhilfe

Rentenversicherung 34,7 %

Krankenversicherung 34,0 %

Unfallversicherung 17,2 %

Pflegeversicherung 31,6 %

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (SG01/SG02), Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung 
und der Kriegsopferversorgung. Berichtsjahr 2014 (ohne Bundesagentur für Arbeit, Kriegsopferversorgung und SGB IX).
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eine Überprüfung erfolgt? Oder ist der Anteil der Abhilfen seitdem vielleicht 
geringer geworden, weil man in Antizipation der Arbeit der Widerspruchs-
ausschüsse sorgfältiger arbeitet? Erforderlich wäre eine Befragung auch der 
Mitarbeiter der Sozialversicherungsträger: Was sind die Motive für eine Ab-
hilfe? Da lässt sich bislang nur spekulieren. Wollen sie langwierige Gerichts-
verfahren vermeiden? Geht es um die Vermeidung eines schlechten Images 
durch eine geräuschlose Korrektur?

Das sind alles Fragen, die im Rahmen des Projekt-Designs nicht beant-
wortet werden können. Der Fokus des Projekts liegt auf Merkmalen der Mit-
glieder der Widerspruchsausschüsse und ihren Einstellungen, sowie auf Ver-
fahren und Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse.17 Es wird gefragt nach 
Problemen von Wissens- und Routinedifferenzen bei den Mitgliedern, zwi-
schen den Haupt- und Ehrenamtlichen; zwischen Laien und Fachleuten hin-
sichtlich ihres Rechts- und Fachwissens sowie nach Loyalitäten.

Empfinden die Mitglieder ein Unbehagen an ihrer Tätigkeit? Es ist doch 
eine eigenartige Situation, wenn man fast alle Widersprüche als „unbegrün-
det“ ablehnt, sich die Versicherten aber gleichwohl nicht davon abhalten las-
sen, einen Widerspruch einzulegen und eventuell noch zu den Sozialgerich-
ten weiter marschieren (wo sie vielleicht sogar noch gewinnen). Die Mehrzahl 
der Befragten hat anscheinend nicht die Einstellung, dass die Widerspruchs-
ausschüsse nur eine Alibi-Funktion haben. 

Die große Filterwirkung der Widerspruchsausschüsse wird noch verstärkt 
durch Informationen aus der Statistik der Sozialgerichte, die zeigen, dass Kla-
gen der Versicherten vor den Gerichten nur eine geringe Erfolgsaussicht ha-
ben. In 62 Prozent bis 85 Prozent der Verfahren (je nach Versicherungsträger, 
insgesamt 77 Prozent) unterliegen die Kläger (siehe Tabelle 5). Man sollte sich 
die Statistik aber genauer anschauen. Der (teilweise) Erfolg und das Unterlie-
gen des Versicherten werden nur für Endurteile und Bescheide ausgewiesen. 
Das sind nicht viele Fälle. Es gibt aber mindestens zwei weitere Erledigungsar-
ten, die zumindest eine Verbesserung der Position des Versicherten implizie-
ren: Anerkenntnisurteile und Vergleiche. (Negativ für den Versicherten wären 
dagegen: Zurücknahmen, von denen es auch vor Gericht noch eine Menge 
gibt.) Für die Sozialverwaltung würde man hier nicht mehr einfach von „Feh-
lern“ sprechen. Daneben existieren Erledigungsarten, die nichts über eine 
mögliche Verbesserung besagen: Ruhen, Abgabe, Erledigungserklärung etc. 

17	 Zum Beispiel zur Dauer der Verfahren: Gem. § 88 Abs. 2 SGG soll eine Dreimonatsfrist eingehalten 
werden, tatsächlich dauern sie im Durchschnitt vier Monate. Die meisten Entscheidungen ergehen nach 
Einschätzung der Befragten einstimmig.
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Wenn man die Erledigungen mit expliziter Verbesserung (voller, teilweiser Er-
folg) und impliziter Verbesserung (Anerkenntnisurteile und Vergleiche) ad-
diert, ergeben sich doch recht hohe Werte von über 30 Prozent Verbesserung – 
mit Ausnahme der Unfallversicherung (dies erstaunt nicht sonderlich).

Tabelle 5 

Sozialgerichte 2015 – Erledigungen und Verbesserung der Position des Versicherten

# RV KV UV PV

1 Erledigungen insgesamt 64.494 42.379 18.544 7.535

2 Endurteil 8.946 5.501 3.560 772

3 Bescheid 6.326 2.659 2.233 952

4 zusammen; #2 + #3 15.272 8.160 5.793 1.724

5 Zurücknahme 26.487 14.586 8.442 2.804

6 Vergleich 5.359 3.851 1.105 611

7 Anerkenntnis 7.288 6.839 935 1.036

8 sonstige Erledigung a) 10.088 8.943 2.269 1.360

9 Erledigungen ohne „sonstige“; 
#4 bis #7

54.406 33.436 16.275 6.175

10 Endurteile und Bescheide als 
Berechnungsbasis für Ausgang b)

15.102 7.849 5.775 1.708

11 volles Obsiegen (Anteil an #10) 1.454 
(9,7 %)

1.727 
(22,0 %)

631 
(10,9 %)

450 
(26,3 %)

12 teilweises Obsiegen  
(Anteil an #10)

812 
(5,4 %)

338 
(4,3 %)

252 
(4,4 %)

206 
(12,1 %)

13 Unterliegen (Anteil an #10) 12.836 
(85,0 %)

5.784 
(73,7 %)

4.892 
(84,7 %)

1.052 
(61,6 %)

14 Verbesserung der Position des 
Versicherten; #6 + #7 + #11 + #12  
(Anteil an #9)

14.923
(27,4 %)

12.755 
(38,1 %)

2.923 
(18,0 %)

2.303  
(37,3 %)

Anmerkungen: a) #8 (sonstige Erledigungen) errechnet sich aus der Differenz von #1 (Erledigungen gesamt) und der Summe 
aus #4 bis #7. In diesem Rest gibt es Erledigungsarten, die hinsichtlich der Bestimmung des Erfolges unklar oder irrelevant 
sind, z. B. Erledigungserklärung, Verweis, Ruhen. b) Berechnet für Verfahren bei Beteiligung der Versicherung/des Leistungs
berechtigten. Deshalb liegt der Wert unter der Summe von #2 und #3. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Rechtspflege, Reihe 2.7, Sozialgerichte 2015, S. 26, 28 f.
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KONFLIKTE VOR DEN SOZIALGERICHTEN AUS 
POLITIKWISSENSCHAFTLICHER PERSPEKTIVE: 
THESEN UND FORSCHUNGSPERSPEKTIVEN

Britta Rehder

Zusammenfassung: Der Beitrag bietet eine politikwissenschaftliche In-
terpretation sozialgerichtlicher Konflikte an. Dabei greift er zurück auf 
die Konflikttheorien von Ralf Dahrendorf und Axel Honneth. Demnach 
können sozialgerichtliche Verfahren (im Anschluss an Dahrendorf) ers-
tens als Konflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen um Macht und 
Lebenschancen verstanden werden. Zweitens können sie (im Anschluss 
an Honneth) auch als Kämpfe um die Anerkennung als gleichberechtige 
Rechtsbürger gelesen werden. Im Anschluss an diese theoretischen Pers-
pektiven wird ein Forschungsprogramm skizziert, das die Auswirkungen 
des sozialstaatlichen Wandels auf das sozialgerichtliche Konfliktgesche-
hen adressiert. Erstens ist eine Ausdifferenzierung sozialpolitischer Kon-
fliktlinien zu beobachten, die sich nicht mehr nur auf den Gegensatz 
zwischen Arbeit und Kapital sowie zwischen Bürger und Staat zurück-
führen lassen. In diesem Zusammenhang haben sich zweitens die sozial-
politischen Akteurskonstellationen gewandelt. Neue sozialstaatliche An-
spruchsgruppen fordern die etablierten Akteursstrukturen heraus und 
stärken damit die Konfliktintensität um den Zugang zu Macht und An-
erkennung. Es stellt sich drittens die Frage, inwiefern dieser Wandel an 
den Gerichten Auswirkungen zeigt. Zudem wäre zu untersuchen, inwie-
fern neue sozialpolitische Leitbilder das traditionelle Verständnis des so-
zialstaatlichen Schutzauftrags herausfordern und ob dies an einem Wan-
del der sozialgerichtlichen Rechtsprechung sichtbar wird. Viertens 
schließlich wird die Frage aufgeworfen, ob die veränderten Konfliktkons-
tellationen bei den beteiligten Akteuren mit einem gewandelten Selbst-
verständnis einhergeht, das Einfluss nimmt auf Verfahren oder Ergebnis 
des sozialgerichtlichen Prozesses.
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1. Einleitung

Wenn man versucht, die Natur und Dynamik eines sozialen Konflikts aus po-
litikwissenschaftlicher Perspektive zu verstehen, stellt sich zuerst die Frage, 
welches konflikttheoretische Verständnis man zugrunde legt. Eine Theorie 
formuliert Annahmen über die Natur eines sozialen Phänomens. Sie macht 
zudem Interpretationsangebote über seine Ursachen, Verlaufsformen und 
Folgen. Vor diesem Hintergrund hat die Entscheidung für eine theoretische 
Perspektive wesentliche Implikationen für das Verständnis des Untersu-
chungsgegenstandes. 

Dieser Aufsatz, der sich mit sozialgerichtlichen Konflikten befasst, nimmt 
die „Theorie sozialer Konflikte“ von Ralf Dahrendorf (1971) als Ausgangs-
punkt der Analyse. Als Soziologe interessiert Dahrendorf sich vor allem für 
die einer Gesellschaft endogenen Strukturarrangements, die typische Kon-
fliktkonstellationen hervorbringen und ohne deren Existenz gesellschaftliche 
Konfliktlinien nicht entstehen würden. Die zentrale Ursache von Konflikten 
sieht er in asymmetrischen Machtverhältnissen im Kontext von Herrschafts-
verbänden. Soziale Konflikte sind demnach Herrschaftskonflikte zwischen 
Gruppen, oder auch „Auseinandersetzungen zwischen Herrschenden und Be-
herrschten“ (ebd., S. 111). In diesem Aufsatz möchte ich argumentieren, dass 
sich das Konfliktverständnis und die analytische Begrifflichkeit Dahrendorfs 
gewinnbringend auf die Sozialgerichtsbarkeit und das sozialgerichtliche Ver-
fahren übertragen lassen. Die Sozialgerichte befassen sich mit herrschaftsbe-
zogenen Auseinandersetzungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen in 
asymmetrischen Machtverhältnissen. Das Rechtssystem ist dabei eine zentra-
le Arena, um die Konflikte zu bearbeiten und zu kanalisieren. 

Im Folgenden wird erstens herausgearbeitet, an welchen Aspekten des 
Sozialrechts und der Sozialgerichtsbarkeit sich das Verständnis von sozialen 
Konflikten als Herrschaftskonflikte zwischen Gruppen festmachen lässt. Im 
Zentrum stehen dabei die Genese der Gerichtsbarkeit, zentrale Aspekte des 
sozialgerichtlichen Verfahrens sowie die normativen Grundannahmen des 
Sozialrechts. Im zweiten Schritt wird anschließend danach gefragt, ob und 
wie sich die Konfliktlinien im Zuge des sich wandelnden Wohlfahrtsstaats 
verschoben haben und welche politik- und sozialwissenschaftlichen For-
schungsfragen sich daraus ergeben können. Als „heimliche“ Vergleichsfolie 
für die Analyse der Sozialgerichte dient die Arbeitsgerichtsbarkeit, die einer-
seits zahlreiche Gemeinsamkeiten zur Sozialgerichtsbarkeit aufweist, aber 
auch zentrale Unterschiede erkennen lässt. 
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2. Zur Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf  
(und einer anerkennungstheoretischen Ergänzung)

Die Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf interessiert sich vor allem für die 
Triebkräfte des Wandels in einer Gesellschaft (Dahrendorf 1961, 1971, 1979). 
In expliziter Abgrenzung zu Parsons struktur-funktionalistischem Integrati-
onsmodell nimmt sie gesellschaftliche Konfliktkonstellationen und „Wider-
spruchsmomente“ (Lamla 2005) als Ausgangspunkt der Analyse. Gesell-
schaftliche Integration beruht demnach immer (auch) auf Zwang, denn in je-
der Gesellschaft existieren sehr heterogene Kräfte, die zumindest teilweise 
nur durch Zwangselemente in Herrschaftsverbänden integriert werden kön-
nen. Soziale Konflikte sind für Dahrendorf Herrschaftskonflikte zwischen 
Gruppen – oder auch: „Konflikte zwischen Herrschenden und Beherrschten“ 
(Dahrendorf 1971, S. 111). Der Begriff der „Herrschaft“ wird dabei entlang 
der Definition von Max Weber bestimmt, der Herrschaft versteht als „Chan-
ce, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam 
zu finden“ (ebd., S. 115). Im Kontext des Herrschaftskonflikts kommt Dah-
rendorf auch auf die Rolle des Rechts und der Gerichte zu sprechen, denn das 
aus dem Herrschaftsverhältnis resultierende System der hierarchischen Über- 
und Unterordnung wird in modernen Gesellschaften rechtlich ausgestaltet 
und sanktioniert: „ein Rechtssystem wacht über die Effektivität der Herr-
schaft“ (ebd.). Der Zugang zum Recht und zur Rechtsetzung ist für diese 
Konflikte also von zentraler Bedeutung, denn über das Recht werden auch 
Machtanteile zugewiesen und Herrschaftsverhältnisse strukturiert. Gerichte 
werden dabei zu machtverteilenden Akteuren im sozialen Konflikt.

Die Abgrenzung von Dahrendorfs Konfliktverständnis zur Konflikttheo-
rie von Marx liegt erstens darin begründet, dass Dahrendorf den Konflikt 
zwischen Arbeit und Kapitel, der entlang der kapitalistischen Eigentumsver-
hältnisse verläuft, nur als eine mögliche Variante des Konflikts zwischen 
Herrschenden und Beherrschten identifiziert. Zweitens wendet Dahrendorf 
sich gegen jede Vorstellung einer zwangsläufigen historischen Entwicklung 
(mit dem Ergebnis z. B. der strukturumwälzenden Revolution). Vielmehr 
sieht er das Konfliktgeschehen als historisch kontingent an. Ob gesellschaft-
lich explosiv-widersprüchliche Strukturelemente in ein reales Konfliktge-
schehen münden, hängt von der Möglichkeit und den Bedingungen der poli-
tischen Mobilisierung ab. Die jeweiligen Rollen des Herrschaftsverhältnisses 
(also „Herrschende“ und „Beherrschte“) definieren ihre Träger als Mitglieder 
von „Quasi-Gruppen“, die sich ihrer gemeinsamen Lage und der Interessen-
gegensätze zur anderen Gruppe aber womöglich gar nicht bewusst sind; oder 
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denen es nicht gelingt, ihre „latenten Interessen“ durch Prozesse der Interes-
senorganisation in „manifeste Programme“ zu transformieren. Erst und nur 
dann, wenn sich latente Quasi-Gruppen in durchsetzungsfähige Interessenor-
ganisationen mit entsprechenden Handlungsprogrammen und Ressourcen 
zusammengefunden haben, entstehen gesellschaftliche Konflikte, die einen 
Strukturwandel bewirken können. 

Bereits in seinen frühen Analysen war Dahrendorf sich des Umstandes be-
wusst, dass die bipolare Differenzierung von Herrschaftsrollen in Herrschen-
de und Beherrschte zu undifferenziert sein kann (ebd., S. 116). Dies gilt gerade 
auch mit Blick auf moderne demokratische politische Systeme, die durch ein 
erhebliches Maß an Machtstreuung gekennzeichnet sind, in denen Herr-
schaftsrollen also zwischen Gruppen geteilt werden. Die Kritik an Dahrendorf 
nahm auch in dem Maße zu, in dem sich die Soziologie von der Analyse verti-
kaler sozialer Ungleichheiten entfernte und sich – auch angesichts der neuen 
sozialen Bewegungen seit den späten 1960er-Jahren – dem Phänomen der ho-
rizontalen Disparität von Lebensbereichen und Lebensstilen zuwandte. In 
späteren konflikttheoretischen Abhandlungen spricht Dahrendorf dann auch 
eher über den Kampf um Machtanteile und „Lebenschancen“ (Dahrendorf 
1979; siehe zu dieser Debatte Lamla 2005, S. 220–224). Der Kern seiner Argu-
mentation verbleibt jedoch in einer vertikalen Gruppenkonfliktanalyse.

Ein zweiter Kritikpunkt an der Konzeption von Dahrendorf, der eben-
falls mit der Entstehung der neuen sozialen Bewegungen herausgearbeitet 
wurde, liegt darin, dass Dahrendorf – hier durchaus in der Marx’schen Tradi-
tion stehend – die Gruppenkonflikte vorrangig als materielle (und damit ver-
teilungspolitische) Interessenkonflikte versteht. Konflikte über symbolische 
Ordnungen und Moralvorstellungen bleiben demgegenüber von nachrangi-
ger Bedeutung. Hier setzt die Konflikttheorie von Axel Honneth an, die in 
der Tradition der Kritischen Theorie verankert ist und den Begriff der „Aner-
kennung“ ins Zentrum stellt (Honneth 1992). Letzterer blickt auf eine lange 
sozialtheoretische und sozialpsychologische Tradition zurück. Daran an-
knüpfend entwirft Honneth ein identitätstheoretisches Modell sozialer Kon-
flikte. Individuen streben nach intersubjektiver Anerkennung, Konflikte um 
Anerkennung würden dadurch zu einem „normativ gehaltvollen Kampfge-
schehen“ und zu einer Triebkraft des sozialen Wandels (Köhler 2005, S. 323). 
Als Hauptbezugssysteme, in denen Kämpfe um Anerkennung stattfinden, 
nennt Honneth die Liebe, das Recht und die Solidarität (Honneth 1992). Ein 
rechtliches Anerkennungsverhältnis, das hier im Zentrum der Betrachtung 
steht, liegt dann vor, wenn individuelle Rechtsansprüche entkoppelt werden 
vom sozialen Status und der sozialen Position des Einzelnen – zugunsten des 
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universell geltenden Rechts und Respekts. In diesem Sinne beschreibt Hon-
neth die Geschichte der rechtsbezogenen Anerkennungskämpfe als eine Ent-
wicklung von den Grundrechten zu den politischen und schließlich zu den 
sozialen Rechten. 

Die Thesen von Honneth haben eine kritische Debatte entfacht über die 
Bedeutung der Kategorien „Anerkennung“ und „Umverteilung“, die vor allem 
darin begründet liegt, dass Honneth den materiellen Bedingungen und Aspek-
ten der Anerkennungskonflikte in seinen Ausführungen eingangs nur wenig 
Raum gab (vgl. zu der Debatte Fraser/Honneth 2003). Doch letztlich bilden 
die kulturalistische und die materielle Dimension sozialer Konflikte nur zwei 
Seiten einer Medaille ab. Vielmehr scheinen sie untrennbar miteinander ver-
knüpft, denn das Thema Anerkennung lässt sich „kaum sinnvoll ohne eine 
Verknüpfung mit Ökonomie, materiellen Ressourcen, Arbeit, Geschlecht, 
Macht, Ungleichheit und Gerechtigkeit behandeln. Wenn (kulturelle) Aner-
kennung und (ökonomische) Ressourcenverteilung sicherlich nicht in einem 
Eins-zu-Eins-Entsprechungsverhältnis stehen, so sind doch – jedenfalls empi-
risch – Anerkennung und Verfügung über (ökonomische) Ressourcen in mo-
dernen Gesellschaften miteinander verknüpft“ (Wimbauer 2004, S. 9). Vor die-
sem Hintergrund lässt sich die Dimension des Anerkennungskampfes nahtlos 
in das Konzept Dahrendorfs einfügen. Konflikte resultieren daraus, dass sozia-
le Gruppen um Anerkennung und die damit zusammenhängende (Um-)Ver-
teilung von Macht und anderen Ressourcen kämpfen. Ein Bürger, der vor ein 
Gericht tritt und um die Anerkennung seiner Interessen und seiner Identität 
kämpft, formuliert damit gleichzeitig den Anspruch, eigene Rechte und Ge-
staltungsmacht für sich zu reklamieren und damit auch die Machtanteile und 
Herrschaftsansprüche Anderer zu begrenzen. Ein Konflikt zwischen Herr-
schenden und Beherrschten ist damit immer auch ein Konflikt zwischen den 
„Anerkannten“ und den „Missachteten“. Auseinandersetzungen um den Zu-
gang zum Recht haben also eine Macht- und Herrschaftskomponente (im Sin-
ne Dahrendorfs) und eine Anerkennungskomponente (im Sinne Honneths), 
weil das materielle und das symbolische Ziel der Rechtsmobilisierung darin 
liegt, als gleichberechtigte Rechtsperson respektiert zu werden.

Durch die Verknüpfung der Anerkennungstheorie Honneths mit der 
Theorie sozialer Konflikte von Dahrendorf kann zudem einem Vorwurf be-
gegnet werden, dem die Arbeit von Honneth ausgesetzt ist. So wird kritisiert, 
sie sei ausschließlich sozialisationstheoretisch angelegt und dadurch zu indi-
vidualistisch. Es werde nicht deutlich, wodurch sich Ungerechtigkeitsemp-
findungen und Missachtungserfahrungen in Prozessen der Gruppenmobili-
sierung und der sozialen Konflikte übersetzen (Köhler 2005, S. 331–332). 
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Dahrendorf interessiert sich gerade für diese Prozesse. Auch in Bezug auf An-
erkennungskonflikte kann angenommen werden, dass Quasi-Gruppen exis-
tieren, die sich ihrer Missachtung bzw. der gemeinsamen Ausgrenzungser-
fahrung wechselseitig gar nicht bewusst sind. Auch hier sind aktive Prozesse 
der kollektiven Mobilisierung und Organisation notwendig, um Anerken-
nungsdefizite in manifeste soziale Konflikte zu transferieren.

In den folgenden Abschnitten des Textes möchte ich zeigen, dass sich die 
konflikttheoretischen Perspektiven von Dahrendorf und Honneth gewinn-
bringend auf die Sozialgerichtsbarkeit übertragen lassen. 

3. Das Sozialgericht als Ort der Austragung von Gruppen
konflikten um Anerkennung und Herrschaft

Die politikwissenschaftliche Spurensuche nach Anerkennungs- und Herr-
schaftskonflikten in der Sozialgerichtsbarkeit führt unvermeidlich zurück zu 
ihrer Entstehungsgeschichte. Hier werden einerseits die ursprünglichen Trä-
gergruppen des Konflikts deutlich sowie die Natur der Asymmetrien, mit der 
das sozialgerichtliche Verfahren konfrontiert und befasst ist. Wie bereits an-
gedeutet, bildet das Arbeitsrecht bzw. die Arbeitsgerichtsbarkeit die hinter-
gründige Vergleichsfolie.

Im Arbeitsrecht ist die Konfliktlinie „Arbeit versus Kapital“ zweifellos der 
Ausgangspunkt der arbeitsgerichtlichen Entwicklung. Auch aufgrund seiner 
marxistischen Wurzeln sind die dem Arbeitsrecht inhärenten Problemdefini-
tionen traditionell herrschaftssoziologisch und herrschaftskritisch ausgerich-
tet. Die klassische Kernaufgabe des Rechts ist die Nivellierung der Machta-
symmetrie zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite am Arbeitsmarkt, 
die die individuelle Vertragsfreiheit für den einzelnen Arbeitnehmer unmög-
lich macht (Sinzheimer 1916). Das kollektive Arbeitsrecht soll den Arbeit-
nehmer schützen und die Parität zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
seite wiederherstellen. Diese Problemdefinition und die daraus resultierende 
Funktionsbestimmung des Rechts sind konstitutiv für das gesamte kollektive 
Arbeitsrecht und bildeten über lange historische Phasen den Ausgangspunkt 
aller Lehrbücher (Rehder 2011). Auch die paritätische Besetzung der Arbeits-
gerichte mit ehrenamtlichen Richtern und die niedrigschwellige Ausgestal-
tung des Zugangs zum arbeitsgerichtlichen Verfahren, die noch auf die Tra-
dition der Gewerbegerichte zurückgeht, unterstreicht, dass das Recht als 
Machtressource der Beschäftigten gegen die Marktmacht der Arbeitgebersei-
te gedacht ist (Rudloff/Vogt 2016). Zusammengefasst treten in der arbeitsge-
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richtlichen Konfliktkonstellation sowohl die Herrschaftskonflikte als auch 
deren Gruppenbezogenheit unmittelbar und klar hervor. 

Gemeinsamkeiten, aber auch wichtige Unterschiede, zeigen sich bei den 
Konfliktkonstellationen in der Sozialgerichtsbarkeit. Da das Sozialrecht ei-
nen Bestandteil des öffentlichen Rechts bildet, dominiert hier die klassische 
Konfliktkonstellation zwischen Bürger und Staat. Letzterer agiert aber in ei-
ner ambivalenten Rolle. Er ist einerseits gebunden an einen Schutzauftrag, 
der sich – ebenso wie im Arbeitsrecht – auch im Sozialrecht an prominenter 
Stelle findet. § 1 SGB  I formuliert als zentrale sozialstaatliche Aufgabe die 
„Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit“. Das Recht 
soll ein menschenwürdiges Dasein sichern, die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit ermöglichen und besondere Belastungen ausgleichen. Mit anderen 
Worten: ähnlich wie das Arbeitsrecht dient auch das Sozialrecht dazu, schwa-
che und benachteiligte gesellschaftliche Gruppen zu stärken, was auch Aus-
wirkungen hat auf ihre Fähigkeit, in gesellschaftlichen Auseinandersetzun-
gen um Macht und Herrschaft zu bestehen. Historisch sollten dabei die 
sozialen Härten und Verwerfungen des industriellen Kapitalismus kompen-
siert werden. Auch aktuelle sozialrechtliche Publikationen nehmen immer 
wieder Bezug auf diese Selbstbeschreibung des Rechtsgebiets. Demnach si-
chert das Sozialrecht „existenzielle Bedarfe und Risiken. Es fordert die Verwal-
tung und Gerichte heraus, mit Menschen in Not und benachteiligten Lebens-
lagen angemessen umzugehen“ (Welti 2016, S. 1). So wie im Arbeitsrecht wird 
die Idee der Schutzbedürftigkeit auch hier unterstrichen durch niedrigschwel-
lige Hürden des Zugangs zum Recht, z. B. das Prinzip der Kostenfreiheit. 

Ungeachtet seines sozialpolitischen Schutzauftrags kann der Staat jedoch 
– und hier liegt die Ambivalenz seiner Rolle – als eigeninteressierte Gegen-
partei auftreten, wenn er z. B. das Interesse an einer sparsamen Haushaltsfüh-
rung verfolgt. Um die ambivalente Rolle des Staats zu verstehen, ist auch hier 
ein Blick in die historischen Ursprünge des Sozialrechts hilfreich. Der Staat 
ist nicht „neutral“, und er war es in keiner historischen Phase. Blickt man zu-
rück auf die Anfänge des Sozialrechts, erscheinen hinter der Konfliktlinie 
zwischen Bürger und Staat dann doch wieder die Auseinandersetzungen zwi-
schen Arbeit und Kapital. Der Staat des Kaiserreichs war ein bürgerlicher 
Staat, die Justiz aus der Perspektive der Arbeiter eine Klassenjustiz. Und die 
Bismarck’sche Sozialpolitik war auch ein politisches Projekt, um die Arbei-
terklasse von der Sozialdemokratie und den Freien Gewerkschaften zu tren-
nen (Stolleis 2003, S. 52–58). Dieses Projekt ist bekanntlich gescheitert, was ja 
aber den Charakter des Sozialrechts als Austragungsort für Herrschaftskon-
flikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen nur unterstreicht, denn die Sozi-
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aldemokratie und die Gewerkschaften haben es seitdem verstanden, das 
Rechtsgebiet und seine Institutionen für ihre Machtansprüche zu nutzen. 
Kennzeichnend dafür ist auch, dass die Verwaltung der Sozialversicherungen 
in Deutschland korporatistisch geprägt ist, d. h. durch eine Gruppenrepräsen-
tation von Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern (Klenk 2012).

Das Sozialrecht und die Sozialgerichtsbarkeit wurden von den Arbeitern 
und ihren Repräsentanten gleichsam auch genutzt als ein „Anerkennungspro-
jekt“, um einen egalitären Status als Rechtsbürger zu erlangen, der auch mit 
Gestaltungsmacht verknüpft ist. Wie sehr dies gelungen ist, wird an einem Zi-
tat eines zeitgenössischen Rechtsprofessors deutlich, der im Jahr 1902 einer Sit-
zung des „Düsseldorfer Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung“ beiwohnte:

„Um einen hufeisenförmigen, grünbezogenen Tisch sitzen die 5 Mitglieder 
des Schiedsgerichts, daneben links ein Gerichtsschreiber, rechts ein Arzt. Der 
Vertreter der Versicherungsanstalt sitzt abseits, neben dem Gerichtsschreiber. 
Nicht der geringste Prunk, keine Uniformen! Wir hätten die beiden Arbeiterver-
treter von denen der Arbeitgeber kaum unterscheiden können, wenn man sie uns 
nicht bezeichnet hätte [Hervorh. B. R.]. Diese ‚bürgerliche‘ Kleidung, dieselben 
offenen, gescheiten, biederen Gesichter. Der Vorsitzende ist der Vertreter der 
Regierung, ein Regierungsrat, noch jung, von etwas militärischem Aussehen, 
er spricht kurz und bestimmt, aber nicht barsch. Der Arbeiter, der die Rente 
begehrt, tritt in den Halbkreis“ (zitiert nach Ayaß 2014, S. 270). 

In der Rolle des Staats liegt wohl der strukturell größte Unterschied zwischen 
arbeits- und sozialgerichtlicher Konfliktverarbeitung. Im privatrechtlichen 
Setting des Arbeitsrechts tritt der Staat in der Form eines staatlichen Gerichts 
und damit als dritte Partei auf, es sei denn, er agiert in der Rolle als öffentli-
cher Arbeitgeber. Häufig sind Arbeitsgerichte sogar die einzigen staatlichen 
Akteure, die im Bereich der industriellen Beziehungen überhaupt in Erschei-
nung treten. Dies ist auch kein Zufall, sondern programmatisch bedingt. Bei 
den Beratungen über das Arbeitsgerichtsgesetz in der Weimarer Republik 
trat die politische Koalition um Hugo Sinzheimer herum immer für ein 
staatsfernes Arbeitsrecht und eine staatsferne Arbeitsgerichtsbarkeit ein – 
nicht nur, um die „soziale Selbstbestimmung“ (und damit Anerkennung!) 
der sozialen Gruppen zu fördern, sondern auch, um den Einfluss einer mög-
lichen „Klassenjustiz“ zu begrenzen (Rehder 2011, S. 135–136). Die Sozialge-
richte sind indessen durch den öffentlich-rechtlichen Charakter des Sozial-
rechts in Auseinandersetzungen involviert, bei denen der Staat selbst Partei 
ist bzw. sein kann. Dadurch stellte sich in der Geschichte der Sozialrechtspre-
chung immer wieder auch die Frage der Gewaltenteilung zwischen Exekuti-
ve und Judikative.
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Die Gewaltenteilung war in der Sozialpolitik bis zum Inkrafttreten des So-
zialgerichtsgesetzes 1953 gar nicht vorhanden gewesen. Das 1884 gegründete 
Reichsversicherungsamt hatte gleichzeitig als Verwaltungsbehörde und als 
oberstes Gericht fungiert (Ayaß 2014, S. 271). Auch nach 1945 war es zunächst 
nicht sicher, ob und in welchem Umfang Sozialverwaltung und Sozialrecht-
sprechung voneinander getrennt werden (Stolleis 1979). Erst die grundgesetzli-
chen Festlegungen zeichneten hier einen klaren Weg vor. Und auch nach der 
Errichtung der unabhängigen Sozialgerichtsbarkeit 1954 blieb die Gewaltentei-
lung ein Diskussionsthema, da ein relativ großer Teil der ersten Richtergenera-
tion aus der Sozialverwaltung stammte. Als in den 1960er-Jahren kurz die De-
batte um eine mögliche Klassenjustiz wiederauflebte, stellten soziologische 
Studien zur Elitenforschung heraus, dass die Fachministerien der öffentlich-
rechtlichen Gerichtszweige nicht nur die Dienstherren ihrer Fachgerichte wa-
ren, sondern auch die Spruchkörper mitbesetzten. So waren im Bundesverwal-
tungsgericht sowie im Bundessozialgericht circa 30 Prozent der Richter vorher 
in den jeweiligen Ministerien beschäftigt gewesen, häufig sogar in relativ rang-
hohen Positionen. Beim Bundesfinanzhof lag der Anteil der ehemaligen Minis-
terialbeamten sogar bei 64  Prozent (Feest 1965, S. 99). Diese Richter waren 
durch die Verwaltungslaufbahn gegangen und dort sozialisiert worden, standen 
also den Interessen und Zwängen der Verwaltung viel näher als den einzelnen 
Bürgern. Entsprechend wurden die Gerichtsbarkeiten unter demokratietheore-
tischen Gesichtspunkten aus den Policy Communities ihrer Fachministerien spä-
ter herausgelöst und unter die Aufsicht des Justizressorts gestellt.

Daran wird deutlich, dass Sozialgerichte und ihre Rechtsprechung auf-
grund ihrer Nähe zum Staat bezüglich ihrer Legitimität viel verwundbarer 
sind als Arbeitsgerichte – allen schutzbezogenen Selbstbeschreibungen zum 
Trotz. Zudem gibt es trotz der niedrigen Zugangshürden auch heute noch 
verfahrensbezogene Asymmetrien zwischen Bürger und Staat, die Höland 
unter Nutzung der Begrifflichkeit von Marc Galanter mit der Unterschei-
dung zwischen one-shotter und repeat player erörtert hat (Galanter 1974, 
Höland 2017). Den individuellen Klägern stehen die immer wieder gleichen 
Behörden oder Körperschaften gegenüber, die über weit mehr Erfahrung, 
Wissen und Nähe zum Gericht verfügen. Man braucht keine Verschwörungs-
theorien zu bemühen, um festzustellen, dass aus den geteilten Diskursräu-
men und Routinen auch leichter gemeinsame Verständnisse über Rechtsnor-
men und Rechtstatsachen entstehen können. Eine vergleichbare Konstellation 
existiert bei Arbeitsgerichten aufgrund des hohen Fragmentierungsgrades so-
wohl unter den Klägern als auch den Beklagten nur selten; nämlich nur in 
solchen Gerichtsbezirken, in denen ein großer und die Region dominieren-
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der Arbeitgeber im Zentrum aller arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen 
steht; sollte es sich hierbei um einen Industriebetrieb handeln (z. B. Bayer in 
Leverkusen, Volkswagen in Wolfsburg oder Opel in Rüsselsheim), ist dann 
allerdings zu erwarten, dass auch auf der Arbeitnehmerseite ein repeat player 
auftritt, nämlich die im Unternehmen vertretene Gewerkschaft.

Zusammengefasst kann die Sozialgerichtsbarkeit als Auseinandersetzung 
zwischen Sozialbürger und Staat um Macht verstanden werden. Dahinter 
verbarg sich in historischer Perspektive auch eine Auseinandersetzung zwi-
schen Arbeit und Kapital um die Anerkennung des Arbeiters als Sozial- und 
Rechtsbürger. Der Staat war hier kein neutraler Akteur, denn die Einbin-
dung des Arbeiters in den Bismarck’schen Sozialstaat zielte darauf ab, ihn als 
politischen Bürger von den Freien Gewerkschaften zu trennen. Vor diesem 
Hintergrund moderieren Sozialgerichte ein Konfliktverhältnis, in dem der 
Staat einerseits als Schutzmacht des Sozialbürgers auftreten soll, gleichwohl 
ebenfalls gegenläufige Eigeninteressen verfolgen kann.

4. Wandel der Konfliktlinien – Herausforderungen für  
die Gerichte (und die Gerichtsforschung)

Im folgenden Abschnitt soll herausgearbeitet werden, in welcher Weise sich 
die sozialgerichtlichen Konfliktlinien im historischen Zeitverlauf gewandelt 
haben. Zugleich soll daran anschließend ein Forschungsprogramm mit eini-
gen Fragen oder Thesen skizziert werden, die diese Prozesse in den Blick neh-
men. Auch hier werden die Entwicklungen im Arbeits- und Sozialrecht ver-
glichen. Im Arbeitsrecht waren es vor allem Prozesse der Marktschaffung, die 
Veränderungen bewirkten. Einerseits haben die Internationalisierung der 
Ökonomie und die EU-Binnenmarktintegration die Handlungsbedingungen 
der Akteure beeinflusst. Andererseits wurden auch aus politischen Gründen 
ehemals geschützte und eher binnenmarktorientierte staatsnahe Sektoren li-
beralisiert, wodurch auch hier der Wettbewerbsdruck gestiegen ist. Im Sozi-
alrecht wird in der Literatur eine durchaus nicht unähnliche gleichzeitige 
Entwicklung von „Vermarktlichung“ (Klenk 2012, S. 80) konstatiert. Der Ex-
pansion des Wohlfahrtsstaates in den 1960er- und 1970er-Jahren folgte eine 
Phase der Kostendämpfungsprogramme. Ökonomische Steuerungsprinzipi-
en wurden in den sozialpolitischen Sektor integriert, gleichzeitig haben aber 
auch partielle Prozesse der Etatisierung den staatlichen Zugriff erweitert 
(ebd.). In beiden Politikfeldern bewirkt dies, dass die Handlungsbedingun-
gen und die Steuerungsfähigkeit der traditionellen Verbände (Gewerkschaf-
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ten, Arbeitgeberverbände) erheblich erschwert wurden. Die übergreifende 
Fragestellung des hier skizzierten Forschungsprogrammes lautet, welche 
Spuren dieser Wandel in den Sozialgerichten und den von ihnen bearbeite-
ten Konflikten hinterlässt.

4.1 Ausdifferenzierte Konfliktlinien

Die Entstehungsphase der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit wurde oben mit 
den Begriffspaaren „Arbeit vs. Kapital“ und/oder „Bürger vs. Staat“ beschrie-
ben. Erst auf den zweiten Blick wird sichtbar, dass diese Einteilung immer 
schon zu grob war und sich im historischen Zeitverlauf weiter ausdifferen-
ziert hat. Bei den Arbeitsgerichten waren vor allem der Wandel auf nationa-
len und internationalen Produkt- und Arbeitsmärkten, aber auch sich wie-
derholende Konjunkturzyklen, ausschlaggebende Treiber des Wandels. Viele 
arbeitsgerichtliche Prozesse thematisieren heute nicht (mehr nur) die unter-
schiedlichen Interessen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, son-
dern auch das Spannungsverhältnis zwischen individueller/dezentraler und 
kollektiver Regelung. Die beiden genannten Konfliktlinien können sich ver-
schiedentlich überlagern. Dabei waren es nicht nur betriebliche und arbeit-
geberseitige Interessen, sondern immer wieder auch Beschäftigteninteressen, 
die von Regelungen jenseits der kollektivrechtlichen Vereinbarungen profi-
tieren konnten (Rehder 2011). In jüngerer Zeit treten mit den Spartengewer-
kschaften Auseinandersetzungen zwischen Arbeitnehmergruppen hinzu, die 
sich ebenfalls nicht mehr in der Konfliktdimension zwischen Arbeit und Ka-
pital fassen lassen (Rehder 2009; zu den Spartengewerkschaften: Schroeder/
Kalass/Greef 2011; Keller 2017). Hierbei geht es eher um Auseinandersetzun-
gen zwischen den traditionellen „Insidern“ des Systems kollektiv regulierter 
Arbeitsbeziehungen und den sich formierenden „Outsidern“, die einen Zu-
gang zur Gestaltungsmacht anstreben. Zudem sind die Arbeitsgerichte heute 
auch mit Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und ihren leitenden 
Angestellten in Bezug auf Fragen der Managerhaftung befasst, bei denen häu-
fig erst einmal geklärt werden muss, ob und inwiefern die Arbeitsgerichtsbar-
keit überhaupt zuständig ist (vgl. zuletzt Bundesarbeitsgericht 2017).

Auch in der Sozialgerichtsbarkeit sind mit der Expansion des Wohlfahrts-
staats die Konfliktkonstellationen vielfältiger geworden. Erstens wurden im-
mer neue leistungsberechtigte Personengruppen in das System der Sozialver-
sicherungen integriert (Klenk 2012). Zweitens hat sich der Aktivitätsradius 
des Sozialstaates auf immer neue Felder ausgedehnt. Die Auseinandersetzun-
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gen im Vertragsarztrecht oder Erstattungsstreitigkeiten zwischen Leistungs-
trägern lassen sich nur noch schwerlich mit den Begriffspaaren „Arbeit vs. 
Kapital“ oder „Bürger vs. Staat“ erfassen. Und es stellt sich die Frage, welche 
soziologisch und politikwissenschaftlich relevanten Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Klagen einer niedergelassenen Psychotherapeutin, eines Hartz-IV-
Empfängers und einer Elterngeld-Bezieherin eigentlich noch bestehen. Die 
Interessenkonstellationen, die Rollen- und Identitätsdefinitionen, die Res-
sourcenausstattung und die (A-)Symmetrie zwischen den Konfliktparteien 
sind so heterogen, dass die Frage berechtigt ist, ob es „das“ sozialgerichtliche 
Verfahren mit „dem“ Klagenden und „dem“ Beklagten eigentlich gibt. Eine 
sozialwissenschaftliche Analyse könnte hier ansetzen, eine Typologie ver-
schiedener Konfliktkonstellationen und -dynamiken sozialgerichtlicher Ver-
fahren zu identifizieren, die auf den Verlauf und das Ergebnis eines Prozesses 
Einfluss nehmen.

4.2 Veränderte Akteurskonstellationen

Mit den ausdifferenzierten Konfliktlinien gehen auch veränderte Akteurskon-
stellationen einher. Daraus resultieren – vor allem unter den Bedingungen 
staatlicher Kostendämpfungsprogramme und eines verstärkten ökonomi-
schen Wettbewerbs – Konflikte um den Zugang zu den Strukturen der kor-
poratistischen Selbstverwaltung, die u. a. vor den Gerichten ausgetragen wer-
den. Dabei handelt es sich um Anerkennungskonflikte neuer Akteursgrup-
pen sowie um Machterhaltungskonflikte etablierter Gruppen. Dieses Phäno-
men lässt sich sowohl im Arbeits- als auch im Sozialrecht beobachten. Es ist 
bisher aber nur wenig erforscht.

Für das System der industriellen Beziehungen lässt sich festhalten, dass 
der Anteil gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer zurückgeht. Gleich-
zeitig gilt, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad von Betriebsräten 
bei den DGB-Gewerkschaften nur noch bei ca. 60 bis 70 Prozent liegt (Grei-
fenstein/Kißler/Lange 2017, S. 73). Parallel dazu kämpfen neue Gruppen um 
einen Zugang zu den interessenpolitischen Entscheidungspositionen. Das 
deutlichste Beispiel im Arbeitsrecht sind die Spartengewerkschaften, die sich 
über den Rechtsweg einen Status als tariffähige Gewerkschaften erkämpft ha-
ben (Rehder 2009). Zudem liegt – bisher nur anekdotisches – Wissen darüber 
vor, dass sie, so wie andere Gruppierungen auch, versuchen, einen Zugang 
zur betrieblichen Mitbestimmung zu finden (für den Marburger Bund vgl. 
Greef 2012, S. 235). Die Gewerkschaft der Flugbegleiter UFO besetzt bei der 
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Deutschen Lufthansa AG indessen seit längerem viele Betriebsratsmandate 
(Skupnik 2003, S. 42). Ebenso ist wenig darüber bekannt, in welchem Um-
fang die Spartengewerkschaften darum bemüht sind, ehrenamtliche Richter 
in den Arbeitsgerichten zu stellen. Sie könnten und müssten daran ein Inter-
esse haben, weil die Arbeitnehmerbank bisher entlang der traditionellen 
Konfliktlinie, d. h. mit Abgesandten der DGB-Gewerkschaften, besetzt wird. 
Vereinzelt finden sich Aufrufe verschiedener Bezirke der Lokführergewerk-
schaft GdL an ihre Mitglieder, sich als ehrenamtliche Richter zur Verfügung 
zu stellen. Auf der Arbeitgeberseite hat seit den 1970er-Jahren der Anteil be-
trieblicher Vertreter (im Vergleich zu verbandlichen Vertretern) in den Ar-
beitsgerichten zugenommen. Die Konfliktlinie zwischen kollektiver und de-
zentraler Regelung bildet sich also auf der Richterbank ab, zumindest auf der 
Arbeitgeberseite (Rehder 2011, S. 292).

Analoge Fragestellungen ergeben sich für die Akteurskonstellationen in 
Sozialpolitik und Sozialrecht. Im Zuge der Hartz IV-Reformen wurden tradi-
tionelle Akteursgruppen, vor allem die Gewerkschaften, tendenziell ge-
schwächt. Dies galt sowohl für den Gesetzgebungsprozess als auch für die 
korporatistische Arbeitsverwaltung (Klenk 2012). Die sich anschließende 
SGB II-Klagewelle kann auch darauf zurückgeführt werden, dass die Gewerk-
schaften ihre Opposition über den Rechtsweg praktiziert haben. Erste For-
schungsbefunde für Deutschland legen nah, dass dies ein generelles Muster 
ist: Outsider-Gruppen, die nicht über einen guten (oder einen sich ver-
schlechternden) Zugang zu parlamentarischen oder korporatistischen Ent-
scheidungsarenen verfügen, nutzen als Ausweichstrategie tendenziell das 
Rechtssystem, um ihre Interessen durchzusetzen (van Elten/Spohr 2017).

Parallel dazu lässt sich beobachten, dass neue Akteure eine stärkere Reprä-
sentation in den sozialpolitischen Selbstverwaltungsgremien anstreben, z. B. 
Patientenorganisationen in der Gesundheitspolitik (Klenk 2012). Welche Rol-
le dabei juristische Anerkennungskämpfe vor den Gerichten spielen, ist – so 
wie im Arbeitsrecht – bestenfalls anekdotisch bekannt. Seit längerem sind die 
Kassenärztlichen Vereinigungen mit Erosionsprozessen konfrontiert. Soge-
nannte „Medi-Verbünde“ haben sich – analog zum Phänomen der Spartenge-
werkschaften im Arbeitsrecht – abgespalten und kämpfen um eigene Status-
rechte (Gerlinger 2009). Dabei werden auch die Sozialgerichte einbezogen, 
wenn z. B. niedergelassene Hausärzte um ein Streikrecht kämpfen, wenn auch 
bisher allerdings ohne Erfolg (Bundessozialgericht 2016b). Das Feld der juris-
tischen Anerkennungskämpfe, die mit sich wandelnden Konfliktlinien und 
Akteurskonstellationen einhergehen und die Gerichte zu entscheidenden Ak-
teuren machen, ist bisher weitgehend ein Forschungsdesiderat. 
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4.3 Wandel der normativen Grundlagen im Sozialrecht?

Angesichts veränderter Konfliktlinien und Akteurskonstellationen stellt sich 
in beiden Politikfeldern die Frage, ob und ggf. in welche Richtung das nor-
mative Kernziel, nämlich der Schutz benachteiligter Gruppen und die Bear-
beitung asymmetrischer gesellschaftlicher Machtverhältnisse, einem Wandel 
unterliegt bzw. explizit herausgefordert wird. Zu diesem Zweck müsste die 
Entwicklung zentraler Rechtsnormen im Zeitverlauf untersucht werden, 
und zwar sowohl im Hinblick auf ihre Umdeutung als auch im Hinblick auf 
die Prozesse, die zu dieser Umdeutung beitragen. Im Arbeitsrecht ist vor al-
lem seit den 1980er-Jahren zu beobachten, wie sich im Kontext der Konflikt-
linie zwischen kollektiver und dezentraler Regelung auf der Arbeitgeberseite 
ein politisches Projekt formierte, das ein „Neues Arbeitsrecht“ proklamierte 
und eine stärkere Liberalisierung der Rechtsprechung forderte (Rehder 2011, 
S. 309–323). Der Kern der Argumentation lautete, dass unter den Bedingun-
gen des gestiegenen internationalen Wettbewerbsdrucks nicht mehr die Ar-
beitnehmerseite, sondern die Arbeitgeberseite schutzbedürftig sei. Hier bil-
deten sich gezielt Diskurskoalitionen aus Wissenschaft, Rechtspraxis, Interes-
sengruppen und Medien, um gezielte Kampagnen zur Umdeutung arbeits-
rechtlicher Kernnormen über den Rechtsweg durchzusetzen.

Es gibt Hinweise darauf, dass solche Projekte auch im Sozialrecht nicht 
unbedeutend sind. So kämpft seit den 1990er-Jahren – ähnlich wie im Ar-
beitsrecht – eine Koalition aus Wissenschaft, Rechtspraxis, Interessengrup-
pen und Medien für eine Besserstellung von Familien in den Sozialversiche-
rungen. Diese Initiative dockt an die Schutzbedürftigkeit von Familien an, 
die im SGB festgelegt ist. Eigentlich vertritt sie jedoch Erwerbstätigeninteres-
sen, weil Familien mit geringem oder gar keinem Erwerbseinkommen von 
einer familienbezogenen Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge kaum 
profitieren. Stattdessen fällt der Vorteil umso größer aus, je höher das Er-
werbseinkommen ist. Hier wird ein Interesse der etablierten Mittelschicht 
unter dem Label des sozialpolitischen Schutzauftrags in das Rechtssystem 
eingespeist, gestützt durch eine auch finanziell gut ausgestattete Kampagne 
(Rehder/van Elten 2017). Die daraus resultierenden Gerichtsverfahren knüp-
fen zwar an die Schutzidee an, haben aber nur noch wenig zu tun mit der 
oben bereits erwähnten Beschreibung von Felix Welti: demnach sichert das 
Sozialrecht „existenzielle Bedarfe und Risiken. Es fordert die Verwaltung und 
Gerichte heraus, mit Menschen in Not und benachteiligten Lebenslagen an-
gemessen umzugehen“ (Welti 2016, S. 1). Dieses Projekt ist kein Projekt von 
Menschen in Not und in benachteiligten Lebenslagen, sondern es wird vor-
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angetrieben von handlungsmächtigen und konfliktfähigen Akteuren, die 
eher nicht zur klassischen Sozialstaatsklientel zählen.

Ob derartige Versuche, den Kerngehalt des Sozialrechts umzudefinieren, 
um daraus neue Anerkennungs- und Machtansprüche zu generieren, episodi-
sche Einzelfallerscheinungen sind, ist bisher weitgehend unbekannt. Dies 
gilt sowohl für das Arbeits- als auch für das Sozialrecht. In diesem Zusam-
menhang stellt sich auch die Frage, ob sich im Zuge der veränderten Ak-
teurskonstellationen neue Diskurskoalitionen oder epistemische Gemein-
schaften herausbilden, die in dem hier skizzierten Sinne einen Wandel von 
Rechtsnormen initiieren und prägen.

4.4 Wandel im Selbstverständnis der beteiligten Akteure?

Wie oben bereits skizziert wurde, geht die Konflikttheorie Dahrendorfs von 
der Grundannahme aus, dass es sich bei gesellschaftlichen Konflikten um 
Gruppenkonflikte handelt. Quasi-Gruppen werden sich ihrer gemeinsamen 
Lage und Interessen bewusst, mobilisieren kollektives Handeln und initiie-
ren dadurch konflikthafte Prozesse, die möglicherweise einen gesellschaftli-
chen Wandel herbeiführen. Angesichts der in diesem Aufsatz angedeuteten 
Veränderungsprozesse stellt sich nicht zuletzt schließlich auch die Frage, ob 
die Gruppenbezogenheit der Konflikte, die vor den Sozialgerichten ausgetra-
gen werden, heute noch für (zumindest fast) alle Beteiligten gilt. Für diejeni-
gen Akteure, die sich in Anerkennungskonflikten befinden, also z. B. die 
Spartengewerkschaften im Arbeitsrecht oder die Medi-Verbünde im Gesund-
heitsrecht, kann die Gruppenbezogenheit des Handelns sicher angenommen 
werden. Hier findet ja gerade das statt, was Dahrendorf als Transformation ei-
ner Quasi-Gruppe in eine manifeste Interessengruppenpolitik beschreibt. 
Gleichzeitig ist aber zu konstatieren, dass die soziale Integrationskraft von In-
teressenverbänden generell abnimmt. Die Gewerkschaften leiden an Mitglie-
derverlusten, wodurch auch die Bedeutung des gewerkschaftlichen Rechts-
schutzes zurückgegangen ist. Demgegenüber nimmt sowohl im Arbeits- als 
auch im Sozialrecht die Zahl der Fachanwaltskanzleien zu (Rehder 2015). Ob 
die SGB II-Klägerin sich in ihrem Gerichtsverfahren heute tatsächlich (noch) 
als Repräsentantin einer Gruppe betrachtet oder ob sie nur um individuelle 
Anerkennung kämpft; und ob die beteiligten Anwaltskanzleien sich an ein 
politisches Gruppeninteresse binden oder nur unternehmerisch-professionel-
le Handlungsorientierungen an den Tag legen, ist weitgehend unerforscht. 

Zudem erscheint es lohnend, das Selbstverständnis der Richter in den 
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Blick zu nehmen (vgl. zu Arbeitsrichtern: Vogel 2017). Unter den Bedingun-
gen einer Kostendämpfungspolitik in verschiedenen Bereichen der Sozialpo-
litik gerät die ambivalente Rolle des Staats im Zielkonflikt zwischen Schutz-
auftrag und sparsamer Haushaltsführung ins Zentrum der Betrachtung. 
Welche Herausforderungen resultieren daraus für die Richter an den Sozial-
gerichten? Wie bearbeiten sie diese? Und sind sie sich ihrer Stellung an den 
Grenzen der staatlichen Ambivalenz überhaupt bewusst? Dass ein entspre-
chender Druck bei den Sozialgerichten durchaus wahrgenommen wird, lässt 
sich aus einem Zitat des BSG-Präsidenten Schlegel deuten, der in seinem 
Vorwort zum Jahresbericht des Bundessozialgerichts 2016 schreibt: 

„Die Erwartungen des Bürgers an die Rechtsprechung und das Bundessozial-
gericht als oberster Instanz in sozialen Angelegenheiten sind hoch und nicht 
jeder Kläger, nicht jede Klägerin sieht ein, dass die Sozialgerichte zwar für die 
Kontrolle der Sozialverwaltung, nicht aber für den Inhalt der Gesetze zustän-
dig sind“ (Bundessozialgericht 2016a, S. III). 

5. Fazit

Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes bestand darin, sozialgerichtliche Kon-
flikte vor dem Hintergrund der Konflikttheorien von Ralf Dahrendorf und 
Axel Honneth zu verstehen, um daraus zukünftige Forschungsfragen zu des-
tillieren. Das skizzierte Forschungsprogramm stellt vor allem darauf ab zu er-
gründen, welche Spuren der Wandel des Wohlfahrtsstaats in den gesellschaft-
lichen Konfliktkonstellationen und in den sozialgerichtlichen Konflikten 
hinterlässt. Liest man sozialgerichtliche Auseinandersetzungen im Anschluss 
an Dahrendorf als Machtkonflikte und im Anschluss an Honneth als Aner-
kennungskonflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen, so stellt sich der 
Wandel des deutschen Wohlfahrtsstaats vor allem als eine Auseinanderset-
zung alter und neuer Akteure um eine Neujustierung ihrer Gestaltungsrech-
te und Lebenschancen dar. In welchem Umfang und mit welchen Folgen 
(für die Akteure und das Rechtsgebiet) die Gerichte damit befasst sind, ist bis-
her weitgehend unbekannt. Die hier nur angedeuteten Perspektiven stellen 
ein Forschungsdesiderat für die Politikwissenschaft dar, bieten aber auch um-
fängliche Anknüpfungspunkte für andere Sozialwissenschaften sowie für die 
Rechtswissenschaft, weil sich das komplexe Zusammenspiel aus Gesellschaft, 
Politik und Rechtssystem nur aus der interdisziplinären Betrachtung heraus 
verstehen lässt.
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ZUR EMPIRIE DES WIDERSPRUCHSVERFAHRENS 
UND DER STREITBEHANDLUNG IN DER SOZIAL­
VERSICHERUNG

Armin Höland

Zusammenfassung: Der Widerspruch eines oder einer Sozialversicher-
ten gegen die Entscheidung des Versicherungsträgers – die gesetzliche 
Kranken- oder Pflegekasse, die Rentenversicherung oder die gesetzliche 
Unfallversicherung – macht deutlich: die Entscheidung überzeugt nicht. 
Die Grundsätze des Rechtsstaates verlangen für eine solche Situation die 
Überprüfung der Entscheidung. Im ersten Schritt ist hierfür die Sozial-
verwaltung zuständig, die den Bescheid erlassen hat. Erachtet sie den Wi-
derspruch hinsichtlich Rechtmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit für be-
gründet, hat sie ihm abzuhelfen. Geschieht das nicht und erledigt sich 
das Verfahren auch nicht auf andere Weise (etwa durch Zurücknahme 
des Widerspruchs) steuert die Verwaltung den Widerspruch samt seiner 
Begleitakte in die Überprüfung durch einen im Regelfall paritätisch be-
setzten Widerspruchsausschuss. In diesem Ausschuss, von fast allen Sozi-
alversicherungsträgern im Rahmen ihrer Satzungsautonomie als soge-
nannter besonderer Ausschuss errichtet, je nach Größe des Trägers auch 
in größerer Zahl, entfaltet sich ein wichtiges Element der Rechtspraxis 
der Selbstverwaltung. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitglieder prü-
fen die Begründetheit des Widerspruchs und den Entscheidungsvor-
schlag der Verwaltung und treffen eine Entscheidung. Sie schließt das 
Vorverfahren ab und gibt für den Fall der gänzlichen oder teilweisen Zu-
rückweisung des Widerspruchs den Weg zum Sozialgericht frei. Unter 
sozialrechtssoziologischem Blickwinkel erscheinen vor allem zwei Beob-
achtungen interessant. Vor die Widerspruchsausschüsse gelangt im All-
gemeinen nur eine Minderheit von etwas weniger als die Hälfte aller er-
hobenen Widersprüche. Das wirft die Frage auf, was geschieht mit der 
guten anderen Hälfte von Widersprüchen? Was veranlasst die Verwal-
tungen der Sozialversicherungsträger zur Abhilfe (rund ein Drittel), was 
die Versicherten zur Zurücknahme (knapp ein Viertel)? Die zweite Be-
obachtung nimmt den hohen Anteil an zurückweisenden Entscheidun-
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1. Einleitung und Fragestellung

Wer widerspricht, ist mit etwas nicht einverstanden. Wer als Sozialversicher-
ter mit einer Entscheidung des Sozialversicherungsträgers, der Kranken- oder 
Pflegekasse, der Unfallkasse oder des Rentenversicherers, nicht einverstanden 
ist, kann gegen die Entscheidung – rechtlich gesehen ein Verwaltungsakt 
nach § 31 Satz 1 SGB X – Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist fristge-
bunden.1 Er kann schriftlich oder zur Niederschrift eingereicht werden und 
muss nicht fachsprachlich bezeichnet oder begründet werden. Allein das feh-
lende Einverständnis der versicherten Person mit der getroffenen Entschei-
dung muss zuverlässig erkennbar sein.2 In rechtlicher Hinsicht löst der Wi-
derspruch mit seinem Zugang zwei Wirkungen aus: Er verhindert den  
 

1	 Nach § 84 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) ist der Widerspruch binnen eines Monats, nachdem der 
Verwaltungsakt dem Beschwerten bekanntgegeben worden ist, schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stelle einzureichen, die den Verwaltungsakt erlassen hat.
2	 Vgl. zur Abgrenzung von „Gegenvorstellungen“ BVerwG 28.4.2009 – 2 A 8/08, NJW 2009, 2968, 
Rn. 12 f. In der Wirklichkeit der Sozialversicherungsträger scheint es eine erhebliche Bandbreite an Deu-
tungsmöglichkeiten dafür zu geben, welches Vorbringen eines Versicherten als Widerspruch im Rechts-
sinne zu verstehen ist, so die Praxisbeobachtungen von Günter Güner, langjährigem alternierenden Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates der AOK Baden-Württemberg (als Arbeitnehmervertreter) und Mitglied 
des Beirats für das Forschungsprojekt Nr. S-2014-739-4 der Hans-Böckler-Stiftung.

gen des Widerspruchsausschusses ins Visier. Weniger als drei Prozent 
der Verfahren vor Widerspruchsausschüssen enden mit einer dem Wi-
derspruch ganz oder teilweise stattgebenden Entscheidung. Diese auf 
den ersten Blick ernüchternde Wirkungsbilanz muss allerdings in einem 
angemessenen Kontext gesehen werden. Was bei den Widerspruchsaus-
schüssen eintrifft, ist mehrfach geprüft und als nicht abhilfefähig bewertet 
worden. Hinzu kommt, dass die Widerspruchsausschüsse nicht stets nur 
ablehnen, sondern gelegentlich auch an die Verwaltung zur weiteren 
Sachaufklärung zurückgeben oder den Versicherten Hinweise auf andere 
Antrags- oder Verfahrensmöglichkeiten geben. Insgesamt erweisen sich 
Widerspruchsausschüsse damit als den Streitbehandlungsprozess inner-
halb der Sozialversicherungsträger mitsteuernde Agenturen und als Pra-
xisstellen der funktionalen Selbstverwaltung.
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Eintritt der Bindungswirkung des Verwaltungsaktes3 und er setzt ein Ver-
fahren der Nachprüfung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Ver-
waltungsaktes in Gang, das Prozessvoraussetzung für die Erhebung der An-
fechtungs- wie der Verpflichtungsklage ist.4 Unter rechtssoziologischem 
Blickwinkel sind die Abläufe und Akteure des Vorverfahrens so unbekannt 
wie es die Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse bis zu dem vorzustellenden 
Forschungsprojekt war. Nur aus der Vorstrukturierung des Verfahrens durch 
das Recht wissen wir, dass in einem ersten Abschnitt zu entscheiden ist, ob 
dem Widerspruch abzuhelfen ist, weil er für begründet erachtet wird.5 Abhil-
fe bedeutet: Der angefochtene Verwaltungsakt ist von der Stelle, die ihn erlas-
sen hat, aufzuheben oder zu ändern.6 Mit der Abhilfe endet das Vorverfah-
ren, ohne dass ein Widerspruchsbescheid ergeht.7 Aus der Statistik der Wi-
derspruchsverfahren in der Sozialversicherung wissen wir, dass es in rund ei-
nem Drittel der Widerspruchsverfahren in den vier Versicherungszweigen 
zur Abhilfe kommt.8 Das ist eine auf den ersten Blick erstaunliche Größen-
ordnung an Korrektur von Bescheiden, die kurz zuvor nach einer – wie zu 
unterstellen – eingehenden Sach- und Rechtsprüfung durch die Verwaltung 
des jeweiligen Versicherungsträgers erlassen worden sind. Aus welchen 
Gründen und in welcher Fallgestaltung es auf den Widerspruch von Versi-
cherten hin zu der Korrektur kommt, wissen wir nicht genau.9 Das For-
schungsprojekt hatte die Mitglieder und die Tätigkeit von Widerspruchsaus-
schüssen zum Gegenstand, nicht die Sachbearbeitung im vorangehenden 
Verfahrensabschnitt. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen und wird das 
Verfahren auch nicht auf andere Weise beendet, so ist ein Widerspruchsbe-
scheid zu erlassen. Hierfür ist nach § 85 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGG in Angelegen-
heiten der Sozialversicherung die von der Vertreterversammlung bestimmte 

3	 § 77 SGG formuliert die Wirkung negativ: Wird der gegen einen Verwaltungsakt gegebene Rechtsbe-
helf nicht oder erfolglos eingelegt, so ist der Verwaltungsakt für die Beteiligten in der Sache bindend, so-
weit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, vgl. Mutschler, in: Kasseler Kommentar zum Sozialversiche-
rungsrecht, SGB X, 101. EL September 2018, § 62 Rn. 6.
4	 § 78 Abs. 1 S. 1 SGG, vgl. Mutschler, a. a. O., § 62 Rn. 7.
5	 § 85 Abs. 1 SGG.
6	 Mutschler, a. a. O., § 62 Rn. 19.
7	 Mutschler, a. a. O. Allerdings geschieht die Abhilfe selbst durch Bescheid, Leitherer, in: Meyer-Lade-
wig/Keller/Leitherer, SGG, § 85 Rn. 2b. 
8	 Vgl. Günter Güner/Angelika Beier, Das Widerspruchsverfahren in der Kranken- und Pflegeversiche-
rung: Wie erfolgreich sind Widersprüche gegen Kassenbescheide? SozSich 8–9/2015, S. 305–310.
9	 Hinweise auf typische Praxislagen in der gesetzlichen Krankenversicherung verdanken wir Günter 
Güner (siehe Fn. 2).
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Stelle zuständig. In fast allen Versicherungsträgern ist der Erlass von Wider-
spruchsbescheiden durch die jeweilige Satzung besonderen Ausschüssen, den 
Widerspruchsausschüssen, übertragen worden.10 An diese bislang nicht er-
forschte Institution, die einerseits innerhalb der Selbstverwaltung in der Sozi-
alversicherung tätig wird und andererseits an der staatlichen Rechtspflege mit-
wirkt, knüpfen sich Fragen zur Verfassung und zu den hier tätigen Mitglie-
dern, aber auch zur Entscheidungspraxis sowie zu den Wirkungen an. Aus der 
Fülle von Forschungsfragen wählen wir für die folgende Betrachtung diejeni-
gen nach den Abläufen des Widerspruchsverfahrens und dem Tätigwerden 
der Widerspruchsausschüsse als letzter Instanz im Verwaltungsverfahren aus.

2. Verfahren und Formen der Konfliktbeilegung in der 
Verwaltung der Sozialversicherungsträger

Die Träger der Sozialversicherung sind rechtsfähige Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.11 Treffen sie eine nach außen hin 
wirksame Entscheidung zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts, erzeugen sie einen Verwaltungsakt.12 Wer als „durch 
ihn beschwerter Beteiligter“, d. h. als in dem jeweiligen Versicherungszweig 
versicherte und betroffene Person, mit dem Verwaltungsakt nicht einverstan-
den ist, kann von dem Rechtsbehelf Gebrauch machen, über den ihn die Be-
hörde belehrt haben muss.13 Gegenüber Verwaltungsakten kommt der 
Rechtsbehelf des Widerspruchs zum Zuge. Da für förmliche Rechtsbehelfe 
gegen Verwaltungsakte von Sozialversicherungsträgern der Sozialrechtsweg 
gegeben ist, gilt das Sozialgerichtsgesetz (SGG).14 Dieses Gesetz ordnet in sei-
nem § 78 Abs. 1 S. 1 vor der Klageerhebung die Nachprüfung der Rechtmä-
ßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes in einem Vorverfahren 
an. Widerspruchsausschüsse werden im Rahmen des Vorverfahrens tätig, al-
lerdings als letzte Instanz. Bevor ein Widerspruch in den hierfür vorgesehe-
nen Ausschuss gelangt, durchläuft er ein unter Umständen mehraktiges und 

10	 § 36a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV). Es gibt einen Fall unter den 165 Sozi-
alversicherungsträgern (Bezugsjahr 2015), in denen über Widersprüche von Versicherten nicht ein Wider-
spruchsausschuss, sondern der Vorstand entscheidet. 
11	 § 29 Abs. 1 SGB IV.
12	 § 31 S. 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X).
13	 § 36 SGB X.
14	 § 62 SGB X.
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mehrstufiges Prüfverfahren innerhalb der Verwaltung des Versicherungsträ-
gers. Was in diesem Verfahren vor dem Verfahren geschieht, ist von rechtsso-
ziologischem wie auch verwaltungswissenschaftlichem Interesse, allerdings 
empirisch kaum aufgeklärt. Auch das vorliegende Forschungsprojekt kann 
hierzu im Wesentlichen nur mittelbare Auskünfte aus der Sicht der Mitglie-
der von Widerspruchsausschüssen heranziehen.

2.1 Die Abhilfe

Über alle Versicherungszweige hinweg wird, wie erwähnt, in rund einem 
Drittel der von Versicherten erhobenen Widersprüche gegen Entscheidun-
gen ihres Versicherungsträgers dem Widerspruch abgeholfen.15 Abhilfe be-
deutet, dem Begehren des Widerspruchsführers wird in vollem Umfang statt-
gegeben.16 Gegebenenfalls ist teilweise Abhilfe möglich und geboten, mit 
der Folge, dass mit dem nicht abgeholfenen Teil des Widerspruchs der Wi-
derspruchsausschuss befasst wird.17 Die Abhilfe als Abschluss des Vorverfah-
rens hat nicht nur mengenmäßig erhebliche Bedeutung, sie ist eine auch un-
ter rechtstheoretischen Gesichtspunkten interessante Erledigungsform. Die 
eingangs unbefangen gestellte Frage, warum die Verwaltungen der Sozialver-
sicherungsträger in rund jedem dritten Fall eines Widerspruchs ihre Ent-
scheidung revidieren, verlangt nach genauerer Betrachtung.

Grundsätzlich kommen zwei Ansätze für das Verständnis von Abhilfeent-
scheidungen in Betracht. Zum Ersten ist in der Massenverwaltung – und um 
eine solche handelt es sich auch bei der Vorbereitung und Begründung von 
mehreren hunderttausend Verwaltungsakten in der Sozialversicherung – nie 
ausgeschlossen, dass Fehler unterlaufen, seien es Fehler in der Sachverhalts-
aufklärung, seien es Fehler in der rechtlichen Würdigung oder im Ermessens-
gebrauch. Hierbei lassen sich Schwerpunkte feststellen: Nach internen Un-
tersuchungen von zwei Allgemeinen Ortskrankenkassen entfallen mehr als 
70 Prozent aller Widersprüche auf die vier Themenbereiche Rehabilitation, 
Krankengeld, Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege.18 Hierbei handelt es 

15	 Wie vieles in der Sozialversicherung, variiert auch die Abhilfequote zwischen Versicherungszweigen 
und -trägern und im Zeitverlauf erheblich. 
16	 Leitherer, in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, § 85 Rn. 2b.
17	 Leitherer, a. a. O.
18	 Wir verdanken diese und andere Informationen aus dem Bereich der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Günter Güner (siehe Fn. 2). 
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sich um rechtlich gebundene, aber die Ausfüllung unbestimmter Rechtsbe-
griffe erfordernde Entscheidungen der Krankenkassen, die die Sachbearbei-
ter angesichts von Kosten- und Wettbewerbsdruck in einem Spannungsfeld 
von Ausgabensteuerung und Leistungsgewährung treffen müssen. Dabei 
können Fehler in den Ausgangsbescheiden entstehen. Die hiergegen gerich-
teten Widersprüche von Versicherten lassen fehlerhafte Ansätze in der Ent-
scheidungsbegründung aufdecken. Erleichtert werden dürfte das Entdecken 
von Unstimmigkeiten durch professionellen Rechtsbeistand. Nach den Da-
ten der Gerichtsaktenanalyse19 war die Hälfte der Widerspruchsführer, die 
anschließend Klage erhoben, auch schon im Widerspruchsverfahren recht-
lich vertreten. Rechtliche Vertretung erhöht die Chancen für die Entdeckung 
fehlerhafter oder unzureichender Begründung im Ausgangsbescheid und da-
mit die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur im Abhilfeprüfungsverfahren.

Ein weiterer interessanter Grund für die Korrektur der ursprünglichen 
Entscheidung kann darin liegen, dass die Entscheidung des Trägers nicht 
falsch ist, aber auch anders hätte ausfallen können. Eine gehaltvolle Analyse 
der Fälle von auch anders möglichen Verwaltungsentscheidungen finden wir 
in der entscheidungstheoretischen Untersuchung von Wolfgang Hoffmann-
Riem zum Verhältnis von Recht und Innovation, hier in den Ausführungen 
zur Offenheit des Rechts. Aus der Offenheit des Rechts folgt, dass die Ausle-
gung einer Norm und deren Anwendung auf konkrete Probleme keineswegs 
stets zur Reduktion auf ein einzig mögliches Rechtsergebnis führen.20 Häu-
fig werde vielmehr ein Korridor für verschiedene vertretbare Entscheidungen 
eröffnet. Zugrunde liegt dieser Aussage die in die Rechtssoziologie vor allem 
durch Niklas Luhmann eingeführte Annahme der Kontingenz von Rechtsnor-
men und Lösungsmöglichkeiten.21 Die Annahme trifft auch, und vielleicht 
in besonderem Maße, auf das Sozialrecht zu. Für ausgeprägte Kontingenz 
sorgen hier die relativ hohe Frequenz von Änderungen und Anpassungen, 
andersherum betrachtet, die geringe zeitliche Stabilität von Rechtsgeltungs-
lagen, und die aus methodischen Gründen nicht vermeidbare Anwendung 

19	 Vgl. den Beitrag von Christina Buchwald/Elisabeth Krausbeck/Armin Höland, Erkenntnisse zum Wider-
spruchsverfahren aus den Akten sozialgerichtlicher Verfahren, in der vorliegenden Veröffentlichung.
20	 Wolfgang Hoffmann-Riem, Innovation und Recht, Recht und Innovation. Recht im Ensemble seiner 
Kontexte, Tübingen 2016, S. 82.
21	 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt 1993, S. 219 ff.; ders., Kontingenz und Recht. 
Rechtstheorie im interdisziplinären Zusammenhang, Berlin 2013. Luhmann versteht unter Kontingenz 
(Kontingenz und Recht, S. 32) im Sinne der modaltheoretischen Tradition „negierte Notwendigkeit (Un-
notwendigkeit)“. Der Kontingenzbegriff bezeichnet für ihn „die Möglichkeit eines Gegenstandes, anders 
zu sein oder nicht zu sein“.
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unbestimmter Rechtsbegriffe und ermessensoffener Normkonzepte. Das 
rechtfertigt die Annahme, dass es in der Praxis des Sozialversicherungsrechts 
nicht selten zu „Korridor“-Entscheidungen im genannten Sinne kommt. In 
solchen Fällen sind mehrere Entscheidungsmöglichkeiten eröffnet, auch 
wenn die Verwaltung in dem Bemühen um Konsistenz und Rechtssicherheit 
bemüht sein wird, den Eindruck einer einzigen richtigen Entscheidung zu er-
wecken.22 Der Widerspruch gegen die Entscheidung der Sozialverwaltung 
kann dann ein Anlass sein, den Korridor nach anderen möglichen Wegen ab-
zusuchen. Das kann, ggf. unterstützt durch Opportunitätserwägungen (Kun-
denbindung unter Wettbewerbsdruck, vor allem in der Krankenversiche-
rung; Vermeidung eines andernfalls sich abzeichnenden Rechtsstreits vor 
dem Sozialgericht u. a.) zur Entscheidung der Abhilfe führen. Für die Bewer-
tung wichtig ist festzuhalten, dass es sich bei einer solchen Entscheidung 
nicht um eine Korrektur im Sinne einer Richtigstellung, sondern um einen 
durch den Widerspruch ausgelösten Wechsel von einer möglichen Begrün-
dung zu einer anderen möglichen Begründung handelt.

Wenn die vorgenannten Annahmen sich auch empirisch dingfest ma-
chen lassen, dann bildet die eigentümliche Rechtsbehelfskategorie der Abhil-
fe auch eine systemkonforme Methode der Bewältigung von Kontingenz im 
Sozialversicherungsverhältnis. Allerdings kommt es zu dem Begründungs-
wechsel im Regelfall nicht anlasslos, sondern ausgelöst durch den Wider-
spruch der sozialversicherten Person gegen eine Entscheidung des Trägers. 
Der Widerspruch ist ein deutliches Signal für die fehlende Bereitschaft des 
oder der Versicherten, die vom Träger getroffene Entscheidung hinzuneh-
men. Das kann die Suche der Verwaltung nach einem anderen Entschei-
dungspfad veranlassen. Vermieden wird auf diese Weise nicht nur weiterer 
Streit mit dem Versicherten, sondern auch ein mögliches Konsistenzproblem 
und nicht zuletzt ein Imageproblem für die Sozialverwaltung. Bei der Abhil-
fe handelt es sich um eine verwaltungsinterne und damit stille Form der Kon-
fliktbeilegung. Aus ihr folgt weder die Befassung des Widerspruchsausschus-
ses noch gar die des Sozialgerichts. Hintergrund und Motiv der Abhilfe lassen 
sich ohne Inhaltsanalyse und Expertengespräche mit Sachbearbeitern in der 
Verwaltung nicht wissenschaftlich zuverlässig aufklären. Immerhin aber gibt 

22	 Hoffmann-Riem bezieht sich auf Susanne Beck, Die Suggestion einzig richtiger Entscheidungen im 
Recht – notwendig oder vermeidbar? in: Jan C. Schuhr (Hrsg.), Rechtssicherheit durch Rechtswissen-
schaft, Tübingen 2014, S. 11–32. Der Beitrag nimmt vor allem die Rechtsprechung in den Blick, die Beob-
achtungen der Autorin scheinen uns aber auf Verwaltungsentscheidungen im Sozialversicherungsrecht 
übertragbar zu sein.
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es Anhaltspunkte für mögliche Gründe. Aus der gesetzlichen Krankenversi-
cherung stammt die Praxisbeobachtung, dass das zentrale Motiv der Abhilfe 
die Vermeidung längerer und möglicherweise riskanter Gerichtsverfahren 
und die Vermeidung eines größeren Imageproblems sei.23 Diese Aussage 
könnte auch für andere Versicherungszweige zutreffen.

2.2 Zurücknahme des Widerspruchs und Erledigung auf 
sonstige Weise

Zu dem, was mit dem Widerspruch einer sozialversicherten Person vor der 
Befassung des Widerspruchsausschusses geschehen kann, gehören zwei wei-
tere Formen der Erledigung, die eine von vergleichsweise großer Bedeutung, 
die andere selten vorkommend. Vergleichsweise große Bedeutung hat die Er-
ledigung durch Zurücknahme des Widerspruchs. Über alle vier Sozialversi-
cherungszweige hinweg wird ein knappes Fünftel der Widerspruchsverfah-
ren (18 Prozent) auf diese Weise erledigt, auch hier mit Variation nach Versi-
cherungszweigen und Gegenständen. Vergleichsweise selten ist die Erledi-
gung „auf sonstige Art“, die in den vergangenen Jahren einen Anteil zwischen 
3 und 4 Prozent hatte. Auch zu diesen beiden Erledigungsformen gibt es, da 
sie außerhalb des Forschungsgegenstands der Widerspruchsausschüsse lie-
gen, keine eigenen empirischen Erkenntnisse. Beide sind für das Verständnis 
des Gesamtverfahrens jedoch von Bedeutung und rechtfertigen einige theore-
tische Gedanken.

Bei der Zurücknahme des Widerspruchs geht es um eine Entscheidung 
des Widerspruchsführers, nicht etwa um die Rücknahme des Verwaltungsak-
tes durch den Versicherungsträger nach den §§ 44 oder 45 SGB X.24 Nahe lie-
gen die Fragen, was veranlasst Widerspruchsführer, ihren Widerspruch zu-
rückzunehmen? Wann geschieht das und aus welchem Grunde? Und ist das 
möglicherweise gelegentlich auch durch den Träger veranlasst? Für die Zu-
rücknahme gibt es viele Gründe. Denkbar ist, dass vorausgegangene Gesprä-

23	 Schriftliche Mitteilung von Günter Güner (siehe Fn. 2).
24	 Bei der Wahl der Mittel zur Fehlerkorrektur spielen allem Anschein nach auch die Psychologie und 
die Außenwirkung eine Rolle. Die Versicherungsträger wollen den Anschein der Korrektur eigener Fehler 
vermeiden. Die Abhilfe fällt unter dieser Prämisse schon schwer genug. Die Rücknahme des Verwaltungs-
aktes im sozialverwaltungsrechtlichen Sinne wäre hingegen das öffentliche Eingeständnis, das Recht un-
richtig angewandt zu haben (§ 44 Abs. 1 SGB X). Dagegen belässt die Zurücknahme die Verantwortung 
für das Einlegen des Widerspruchs gänzlich bei der versicherten Person (schriftliche Mitteilung von Gün-
ter Güner).
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che oder Verhandlungen mit dem Versicherungsträger zum Abschluss ge-
bracht wurden oder das Ziel, eine bestimmte Frist nicht zu versäumen, 
erreicht oder gegenstandslos wurde. In Betracht kommt auch ein Grund, der 
sich aus einer früheren Untersuchung zur Sozialgerichtsbarkeit bestätigen 
lässt. Die ausführliche und mit richterlicher Autorität ausgestattete Erläute-
rung der Rechtslage im Rahmen eines Erörterungstermins in Anwesenheit 
der Beteiligten führt mit bemerkenswerter Häufigkeit zur Rücknahme der 
Klage.25 Eine vergleichbare Wirkung kann im Verhältnis zwischen Versi-
cherten und Versicherungsträger erreicht werden, wenn die Rechtslage um-
fassend und richtig dargestellt und die versicherte Person von der Aussichts-
losigkeit ihres Begehrens überzeugt werden kann.26

Zur Erledigung auf sonstige Art schließlich kann es u. a. durch das einsei-
tige oder beiderseitige Ruhenlassen des Streitverfahrens kommen, den Weg-
zug des Versicherten, womöglich ins Ausland, möglicherweise den Wechsel 
der Kasse oder gelegentlich auch durch den Tod der den Widerspruch füh-
renden Person.

2.3 Konfliktbehandlung durch Widerspruchsausschüsse

Aufgrund der beschriebenen Filterstufen im Widerspruchsverfahren gelangt 
nur eine Teilmenge von weniger als der Hälfte aller Ausgangsverfahren in die 
Bearbeitung durch Widerspruchsausschüsse. Mit der Zuständigkeit der Wi-
derspruchsausschüsse ändern sich die Bedingungen der Konfliktbearbeitung 
erheblich und zwar in dreifacher Hinsicht.

Zum Ersten tritt mit dem Widerspruchsausschuss ein plural und grund-
sätzlich paritätisch zusammengesetztes Entscheidungsgremium auf den 
Plan.27 An die Stelle individueller Sachbearbeitung tritt ein Gremium aus 
wenigstens zwei, im Durchschnitt 4,13 Personen. Damit kommen die anders 

25	 Bernard Braun/Petra Buhr/Armin Höland/Felix Welti, Gebührenrecht im sozialgerichtlichen Verfahren, 
Baden-Baden 2009, S. 290. Zum Erörterungstermin siehe § 106 Abs. 3 Nr. 7 SGG. Zur Funktion des Erörte-
rungstermins als „wesentliches Vorbereitungsinstrument“ siehe Leitherer, in: Meyer-Ladewig/Keller/Leit-
herer, SGG, § 106 Rn. 15.
26	 Aus der schriftlichen Mitteilung von Günter Güner.
27	 Zu den Ausnahmen vom Grundsatz der Parität vgl. den Beitrag von Elisabeth Krausbeck, Das Satzungs-
recht der Sozialversicherungsträger als Grundlage und Gestaltungsmittel für das Widerspruchsverfahren 
und die Widerspruchsausschüsse, in der vorliegenden Veröffentlichung; sowie, teilweise veraltet, aber 
auch rechtsgeschichtlich erläuternd: Harald Bogs, Die Sozialversicherung im Staat der Gegenwart, Berlin 
1973, S. 81 ff.
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beschaffenen Beratungs- und Beschlussfassungsregeln eines Kollegialorgans 
zum Tragen.

Zum Zweiten besteht dieses Gremium in der ganz überwiegenden Zahl 
der Fälle aus einer Mischung von ehrenamtlichen Mitgliedern und Mitarbei-
tern der Verwaltung. Ungeachtet des unterschiedlich verteilten Stimmrechts28 
wirken an der Beratung und Beschlussfassung in den Widerspruchsausschüs-
sen demnach Nichtfachleute und Fachleute des Sozialversicherungsrechts ge-
meinsam mit. Zwischen einem fachlich homogen zusammengesetzten Ent-
scheidungsgremium und einem aus Nichtfachleuten (Laien) und Fachleuten 
zusammengesetzten Entscheidungsgremium bestehen Unterschiede vor al-
lem im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Wissen und den Techniken der 
Anwendung des Wissens. Verstärkt werden die Unterschiede dadurch, dass 
die Fachleute im Unterschied zu den ehrenamtlichen Mitgliedern der Wider-
spruchsausschüsse der Organisation angehören, über deren Verwaltungsakte 
zu entscheiden ist. Damit sind auch informelle Bedingungen wie die Loyali-
tät zur Organisation, organisationsinterne Hierarchie und andere an die Or-
ganisation gebundenen Sozialisationseffekte ungleich verteilt. Das hat zwei 
Seiten. Wer weder dienst- noch arbeitsrechtlich an die Organisation gebun-
den ist, vermag auch ungebunden von internen Handlungslogiken zu ent-
scheiden. Auf der anderen Seite gilt es für die von außen dazu kommenden 
Entscheider stets die Wissensdifferenz zwischen „Draußen“ und „Drinnen“ 
zu bewältigen.

Zum Dritten vollzieht sich die Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse unter 
den rechtlichen und kulturellen Bedingungen der Selbstverwaltung. Die bei-
den Gruppen der ehrenamtlichen Mitglieder, die Versicherten und die Arbeit-
geber, sind die berufenen Träger des Gedankens der Selbstverwaltung. Im Ver-
gleich zur staatlichen Verwaltung ist zu erwarten, dass im Rahmen der 
Selbstverwaltung handelnde Personen stärker als die „Staatsdiener“ von dem 
auf die jeweilige Organisation bezogenen Selbstverständnis, von den Traditio-
nen, Werten und Politiken des Versicherungsträgers geleitet seien. Die Akteu-
re der Selbstverwaltung dürften, im Unterschied zu Beamten und anderen 
staatlichen Funktionsträgern, stärker die sozialpolitischen Interessen des reprä-
sentierten Feldes – Versicherte und Arbeitgeber – und die konkrete Geschäfts-
lage ihres Trägers im Bewusstsein haben. Hinzu kommt: Im Unterschied zur 
Staatsverwaltung unterliegt die Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse in der 
Selbstverwaltung keinem Weisungsrecht. Vor diesem Hintergrund lässt sich 

28	 Siehe hierzu den Beitrag von Krausbeck, a. a. O.
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das Datenmaterial auf Erkenntnisse zu den Streitbehandlungs- und Streitbei-
legungsmöglichkeiten der Widerspruchsausschüsse durchmustern.

Die Betrachtung der Rolle der Widerspruchsausschüsse in der Behand-
lung von Streitigkeiten zwischen Versicherten und Versicherungsträgern hat 
von den Rahmenbedingungen auszugehen. Was an Streitstoff bei den Aus-
schüssen eintrifft, ist gründlich vorgeprüft. Es handelt sich um die Menge 
von Widersprüchen, die nicht vorher auf eine der oben beschriebenen Wei-
sen erledigt werden konnten, über alle Versicherungszweige und Streitgegen-
stände hinweg rund 54 von 100 Verfahren. Bei ihnen hält die Verwaltung 
keine andere Entscheidung im Korridor der Entscheidungsmöglichkeiten für 
vertretbar, die versicherte Person hat den Widerspruch nicht zurückgenom-
men und zur Erledigung auf sonstige Art ist es auch nicht gekommen. Was 
beim Widerspruchsausschuss eintrifft, ist also ein ausgesprochen harter Rest. 
Er ist für gewöhnlich auch dadurch auf ein bestimmtes Ergebnis hin ausge-
richtet, dass nach der Auskunft von fast drei Viertel der befragten Ausschuss-
mitglieder (73 Prozent) zu den vorher verschickten oder eingesehenen Unter-
lagen der Entwurf des Widerspruchsbescheides gehört.29 Hinzu kommen 
nicht selten eine von der Verwaltung verfasste Zusammenfassung (57 Pro-
zent) und eine Beschlussvorlage (39  Prozent). Soweit es für den an letzter 
Stelle im Prüfungsablauf entscheidenden Widerspruchsausschuss überhaupt 
noch einen „Korridor“ im Sinne von Hoffmann-Riem gibt, ist er sehr eng ge-
worden. Entsprechend klein ist der Erfolgsanteil, der unter dem Schlussstrich 
der Ausschussverfahren steht. In der Gesamtstatistik für alle vier Versiche-
rungszweige beträgt der Anteil der stattgebenden Widersprüche seit Jahren 
weniger als drei Prozent. Etwas freundlicher sieht die Bilanz in der Wahrneh-
mung der Mitglieder von Widerspruchsauschüssen aus. Zwei Drittel von ih-
nen setzen den Anteil der Fälle, in denen der Widerspruchsausschuss dem 
Begehren der versicherten Person stattgibt, auf unter 5 Prozent fest, mit ei-
nem deutlich höheren Anteil von hauptamtlichen Mitgliedern (78 Prozent) 
als ehrenamtlichen Mitgliedern (65 Prozent).30 Die ehrenamtlichen Mitglie-
der hingegen neigen bei der Frage stattgebender Entscheidungen zur Angabe 
höherer Anteile. 28 Prozent von ihnen veranschlagen Anteile von stattgeben-
den Entscheidungen zwischen 5  Prozent und 25  Prozent gegenüber nur 
18 Prozent der Hauptamtlichen. Ihren Grund kann diese Diskrepanz in sub-
jektiv gefärbter Überschätzung der Revidierbarkeit der Verwaltungsentschei-

29	 In der Wahrnehmung der hauptamtlichen Mitglieder liegt dieser Anteil mit 79 Prozent höher als in 
der Wahrnehmung des Ehrenamtes mit 72 Prozent. 
30	 N = 857.
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dung durch ehrenamtliche Mitglieder sein oder auch in einer objektiv breite-
ren Erfahrungsgrundlage für die zurückhaltende Beurteilung durch die 
Hauptamtlichen.

Entgegen dem ersten Anschein sind Widerspruchsausschüsse keine Ja-sa-
genden, oder besser Nein-sagenden Gremien, die das ausführen, was die Ver-
waltung des jeweiligen Trägers ihnen an Entscheidungen vorgibt. Die Daten-
inspektion zeigt vielmehr, dass die Ausschüsse auf verschiedene Weise die 
Vorschläge und Stellungnahmen der Verwaltung hinterfragen und den Mög-
lichkeitsraum für andere Entscheidungen ausloten. Das beginnt damit, dass 
der Widerspruchsausschuss weitere Sachaufklärung verlangt und den Fall an 
die Fachabteilung zurückgibt. Das ist zwar überwiegend „selten“ (58  Pro-
zent), kommt aber nach der Erfahrung gut jedes dritten Befragten (35 Pro-
zent) zumindest „ab und zu“ vor, im Bereich der Knappschaft-Bahn-See 
(KBS) sogar nach der Erfahrung fast der Hälfte (46 Prozent) der antworten-
den Mitglieder von Widerspruchsausschüssen.31 Im Vergleich der Wahrneh-
mungen von Ehrenamt und Hauptamt ist die Antwortkategorie „ab und zu“ 
beim Ehrenamt deutlich stärker belegt als beim Hauptamt. Unter den Ehren-
amtlichen äußern diese Auffassung stärker die Versichertenvertreter als die 
Arbeitgebervertreter.32

Ganz auf der „Korridor“-Hypothese von Hoffmann-Riem liegt die im Fra-
gebogen angebotene Aussage „Es werden verschiedene rechtmäßige Entschei-
dungsalternativen diskutiert.“ Das ist zwar nach einem Drittel der Auskünfte 
„selten“ oder „nie“ der Fall, kommt jedoch nach zwei Dritteln der Antworten 
in unterschiedlicher Häufigkeit durchaus vor. Rund die Hälfte der Auskünfte 
entfällt auf „ab und zu“, mit überdurchschnittlicher Bejahung für die Knapp-
schaft-Bahn-See (59 Prozent). Nach der Erfahrung eines weiteren Siebtels der 
Antwortenden geschieht das sogar „häufig“.33

Die fallbezogene Hinzuziehung von Mitarbeitern der Verwaltung lässt 
ebenfalls auf erhöhten Prüfungsaufwand schließen. Sie kommt nach 45 Pro-
zent der Antwortenden „nie“ vor, nach mehr als einem Drittel (37 Prozent) 

31	 N = 906 gesamt; N = 66 für KBS.
32	 „Ab und zu“ beim Ehrenamt zu 37 Prozent (N = 766) gegenüber 22 Prozent beim Hauptamt 
(N = 140); für „selten“ umgekehrt, 69 Prozent zu 56 Prozent. Im Vergleich der Gruppen innerhalb der 
Widerspruchsausschüsse bejahen 43 Prozent der Versichertenvertreter (N = 456), dass es „ab und zu“  
zur Rückgabe eines Falles an die Sachabteilung kommt gegenüber 29 Prozent der Arbeitgebervertreter 
(N = 300) und 22 Prozent der Verwaltung (N = 136). Umgekehrt wird die Antwort „selten“ von 68 Pro-
zent der Verwaltung, aber nur 52 Prozent der Vertreter von Versicherten gewählt. Die Vertreter der Ar-
beitgeber liegen bei dieser Frage mit 63 Prozent näher an der Wahrnehmung der Verwaltung.
33	 N = 896.
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hingegen „selten“ oder „ab und zu“.34 Bei der Auskunft „nie“ klafft zwischen 
Hauptamt (75  Prozent) und Ehrenamt (39  Prozent) ein außergewöhnlich 
großer Abstand.35 

Eine bemerkenswerte Beobachtung liegt darin, dass die persönliche Teil-
nahme von Versicherten an der Sitzung des Widerspruchsausschusses ein 
sehr seltenes Ereignis ist. Die häufigste Antwort entfällt bei dieser Frage mit 
84 Prozent auf „nie“.36 In der Knappschaft-Bahn-See beträgt der entsprechen-
de Anteil 99 Prozent. Die positiv konnotierten Antworten „selten“, „ab und 
zu“ und „häufig“ finden im Vergleich der Sozialversicherungszweige ihre 
stärkste Ausprägung mit 25 Prozent gegenüber insgesamt 16 Prozent in der 
gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung.

Ein deutlicher Hinweis auf das Bemühen um unabhängige Aufklärung 
lässt sich darin sehen, dass der Widerspruchsausschuss die Einholung weite-
rer Gutachten veranlasst. Das wird von insgesamt einem Drittel mit „ab und 
zu“ bestätigt und von knapp der Hälfte mit „selten“.37 Relativ stark vertreten 
ist in den dies bejahenden Kategorien die gesetzliche Unfallversicherung.

Kann sich der Widerspruchsausschuss nicht einigen, besteht eine Hand-
lungsoption in der Vertagung. Auch das ist ein Indiz für einen erhöhten Kon-
fliktverarbeitungsaufwand. Zwar kommt es nach der Auskunft von knapp der 
Hälfte „nie“ zu dieser Situation, nach der Auskunft der anderen Hälfte aber 
durchaus, wenn auch „selten“ (42 Prozent) oder „ab und zu“ (9 Prozent).38 
Deutlich erhöhte Bejahungsanteile finden sich bei dieser Frage in der gesetzli-
chen Unfallversicherung und bei der Knappschaft-Bahn-See.

Schließlich verdient eine Entscheidungsoption Beachtung, nach der zwar 
der Widerspruch abgelehnt wird, dem Versicherten jedoch andere Hand-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Dieses Beschlussverhalten des Wider-
spruchsausschusses hat einige praktische Bedeutung. Knapp die Hälfte aller 
Befragten hat das „ab und zu“ erlebt (46 Prozent), jeweils ein weiteres Fünftel 
„selten“ und „häufig“. Nach jeder 16. Auskunft schließlich kommt es „sehr 
häufig/immer“ zu dieser Entscheidungsvariante.39 Die Koppelung der Ableh-
nung des Widerspruchs mit dem Aufzeigen von Alternativen ist auch deshalb 
interessant, weil der Widerspruchsausschuss hier ein Stück weit seine Funkti-

34	 N = 876.
35	 N für Ehrenamt = 735; N für Hauptamt = 141.
36	 N = 903.
37	 N = 891.
38	 N = 893.
39	 N = 902.
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on verändert. Er reichert die Aufgabe der Entscheidung in einer Rechtsfrage 
um das Beratungs- und Serviceelement des Hinweises auf andere Möglichkei-
ten an.

3. Wirkungen der Widerspruchsausschüsse

Die Frage nach den Wirkungen von Recht und Rechtsverfahren ist wegen 
der Vielzahl von Einfluss nehmenden Bedingungen für gewöhnlich schwie-
rig zu beantworten, gesicherte Kausalitäten sind nur selten festzustellen.40 
Das gilt auch für das Widerspruchsverfahren und insbesondere die Tätigkeit 
von Widerspruchsausschüssen in der Sozialversicherung. Zu bedenken ist 
auch, dass der Fokus des Forschungsprojekts auf der Befragung der Mitglie-
der von Widerspruchsausschüssen lag. Daraus folgt Vertiefung und Beschrän-
kung zugleich. Für die Befragten ist die Außenwirkung der Tätigkeit ihrer 
Ausschüsse naturgemäß nur beschränkt wahrnehmbar. Dessen ungeachtet 
finden wir in den Befragungsdaten einige aufschlussreiche Wahrnehmungen 
von Wirkungen. Theoretisch kommen zwei Wirkungsrichtungen in Be-
tracht, die nach außen, auf die Versicherten und den möglichen weiteren 
Rechtsweg bezogene Wirkung, und die Wirkung nach innen, zur Organisati-
on des Versicherungsträgers und zur Verwaltungspraxis hin.

Zunächst zur Außenwirkung. Der Abschluss des Vorverfahrens ist Pro-
zessvoraussetzung für die Erhebung der Klage zum Sozialgericht. Die Wider-
spruchsausschüsse als letzte Instanz im Vorverfahren entscheiden über Men-
ge und Qualität derjenigen Widersprüche, für die der Rechtsweg zum 
Sozialgericht eröffnet ist. Das ist, wie dargestellt, mit fast 97 Prozent der ganz 
überwiegende Teil der Widersprüche, die in die Ausschüsse gelangen. Von 
den zurückweisenden Bescheiden – im Jahr 2014 waren das in den vier Zwei-
gen der Sozialversicherung insgesamt etwas über 368.000 Bescheide – wird 
nur ein relativ kleiner Teil auf den weiteren Rechtsweg zu den Sozialgerich-
ten befördert. Über alle vier Sozialversicherungszweige hinweg schwankt der  
Anteil der klageweise angegriffenen Widerspruchsbescheide um die 20–25 Pro- 
 
 
 
 

40	 Vgl. Hoffmann-Riem, a. a. O., S. 145 ff. m. w. N.
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zent, mit erheblicher Variation nach Versicherungszweigen, Streitgegenstän-
den und Jahren.41

Die bislang nur theoretisch zu stellende Frage lautet: Zu welchem Anteil 
beruhen die vier Fünftel von Widerspruchsbescheiden, gegen die nicht durch 
Klageerhebung vorgegangen worden ist, auf der Überzeugungskraft des Wi-
derspruchsbescheides oder auch des gesamten Widerspruchsverfahrens? Die-
ser Anteil lässt sich empirisch nur durch Befragung von Widerspruchsfüh-
rern und ggf. ihre Rechtsvertreter nach Abschluss des Vorverfahrens 
ermitteln.42 Mit der Filterwirkung des Verfahrens des Widerspruchsaus-
schusses konkurriert, wie auch sonst bei der Entscheidung über die Formali-
sierung eines Rechtsstreits, die Kalkulation von Kosten und Nutzen mit all 
ihren individuellen Abwägungsfaktoren. Eine genauere Bestimmung ist auf 
der Grundlage der Statistik- und Forschungsdaten zurzeit nicht möglich.

41	 Die genaue Ermittlung der Klagequoten ist schon deshalb nicht einfach, weil zu den Erhebungszeit-
punkten stets ein bestimmter Anteil von Verfahren vorliegt, in welchen die Rechtsbehelfsfrist noch nicht 
abgelaufen ist. Für diese Verfahren steht noch nicht fest, ob die Widerspruchsbescheide bestandskräftig sind 
oder zum Gegenstand einer Klage werden. Unterstellt man für die Gruppe der noch laufenden Rechtsbe-
helfsfristen schematisierend eine Klagequote von 20 Prozent, dann gelangt man für das Jahr 2014 auf der 
Grundlage der Statistik SG01/SG02 zu folgenden Anfechtungsquoten: in der Krankenversicherung von gut 
20 Prozent; in der Pflegeversicherung von 14 Prozent und in der Unfallversicherung von 42 Prozent. Für die 
Rentenversicherung lässt sich die Quote seit 2007 nicht mehr berechnen, weil die entsprechenden Daten 
nicht in das Erhebungssystem SG01/SG02 eingespeist werden. Im letzten in diesem Sinne vollständig erfass-
ten Jahr 2006 belief sich die Anfechtungsquote in der Rentenversicherung auf knapp 27 Prozent.
Genauere Bestimmungen der Anfechtungsquoten finden sich in den Statistiken der gesetzlichen Kranken-
kassen. Für die Widerspruchsbescheide in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) lässt sich für das 
Jahr 2015 beispielsweise für die Gesamtheit der Allgemeinen Ortskrankenkassen folgende Häufigkeitsver-
teilung errechnen: Von den insgesamt 58.503 im Berichtszeitraum erledigten Widersprüchen wurden 
34 Prozent durch Widerspruchsbescheid und ein ebenso hoher Anteil durch Abhilfe erledigt; in 28 Pro-
zent wurden Widersprüche zurückgenommen, in 4 Prozent auf sonstige Art erledigt. Von den 20.266 Wi-
derspruchbescheiden wurden insgesamt etwas über 10 Prozent gerichtlich angefochten.
Die entsprechenden Daten für das Gesamtsystem GKV lauten für das Jahr 2015: 252.627 im Berichtszeit-
raum erledigte Widersprüche, davon 48 Prozent durch Widerspruchsbescheide, 34 Prozent durch Abhilfe, 
15 Prozent durch Zurücknahme und 5 Prozent auf sonstige Art. Für die 120.959 Widerspruchsbescheide 
lässt sich, auf dieselbe Weise wie oben berechnet, also mit einem geschätzten Klageanteil von 20 Prozent 
bei denjenigen Widersprüchen, bei denen die Rechtsbehelfsfrist noch nicht abgelaufen war, eine Anfech-
tungsquote von 18 Prozent ermitteln.
Für die soziale Pflegeversicherung lauten die entsprechenden Daten für das Jahr 2015: 103.378 im Berichts-
zeitraum erledigte Widersprüche, davon 39 Prozent durch Widerspruchsbescheide, 30 Prozent durch Ab-
hilfe, 27 Prozent durch Zurücknahme und 4 Prozent auf sonstige Art. Für die 39.931 Widerspruchsbeschei-
de lässt sich, auf dieselbe Weise, eine Anfechtungsquote von 13 Prozent ermitteln.
42	 Die Frage lässt sich auch umgekehrt stellen: Zu welchem Anteil ist die Erhebung der Klage durch 
den Widerspruchsbescheid und seine Begründung ausgelöst worden?
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Hilfsweise lassen sich die Beobachtungen der Mitglieder von Wider-
spruchsausschüssen hinsichtlich der Filterfunktion ihrer Tätigkeit in Bezug 
auf den weiteren Rechtsweg heranziehen. Der Aussage „Klagen bei den Sozi-
algerichten können durch Widerspruchsausschüsse verhindert werden“ 
stimmten 13  Prozent aller Antwortenden „voll und ganz“ zu und weitere 
41 Prozent mit „eher ja“.43 Dem Zustimmungsanteil steht ein nicht kleiner 
Block von skeptischen oder ablehnenden Antworten gegenüber.44 Daraus er-
gibt sich ein insgesamt verhalten befürwortendes Erfahrungsbild. Aus der 
Sicht der Ausschussmitglieder haben Widerspruchsausschüsse tatsächlich 
eine Filterfunktion, wenn auch keine überwältigend starke. Davon, dass die 
Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse Klagen verhindern kann, sind die eh-
renamtlichen Mitglieder etwas stärker überzeugt als die hauptamtlichen Mit-
glieder.

Eine zweite Wirkungsrichtung ist die zur Verwaltungspraxis des eigenen 
Trägers hin. Anzunehmen ist, dass allein die Existenz der Widerspruchsaus-
schüsse Einfluss auf die Verwaltung hat. Wie jede organisationsinterne Revi-
sionsinstanz erzeugen auch Widerspruchsausschüsse permanent das Bewusst-
sein für die Sachbearbeitung, dass die Arbeitsqualität möglicherweise einer 
Überprüfung unterzogen wird. Aus der Sicht der befragten Mitglieder von 
Widerspruchsausschüssen besteht überwiegend der Eindruck, mit der Tätig-
keit im Ausschuss etwas in der Verwaltung bewirken zu können. Die Frage, 
ob die Verwaltungspraxis dadurch beeinflusst werde, dass es Widerspruchs-
ausschüsse gibt, die sie kontrollieren, wird von insgesamt mehr als zwei Drit-
tel der Antwortenden bejaht.45 Im Vergleich der Versicherungszweige beson-
ders ausgeprägt ist diese Überzeugung in der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Die ehrenamtlichen Mitglieder sind von diesem Effekt stärker überzeugt als 
die Hauptamtlichen,46 was durch Funktionsstolz auf der einen Seite und 
professionelles Selbstbewusstsein auf der anderen Seite beeinflusst sein mag. 

Schließlich findet die Aussage „Die Arbeit stärkt die Selbstverwaltung“ 
unter den Mitgliedern der Widerspruchsausschüsse mit über 90 Prozent star-
ke Zustimmung.47 Auch hier ragt die gesetzliche Unfallversicherung mit 

43	 N = 902.
44	 27 Prozent „teils, teils“, 14 Prozent „eher nein“, 4 Prozent „überhaupt nicht“, N = 902.
45	 37 Prozent „voll und ganz“, 32 Prozent „eher ja“, N = 888.
46	 „Voll und ganz“ und „eher ja“ überzeugt sind jeweils knapp drei Viertel der Versichertenvertreter 
(N = 446) und der Arbeitgebervertreter (N = 292) gegenüber nur 53 Prozent der Mitwirkenden aus der 
Verwaltung (N = 136). 
47	 58 Prozent „voll und ganz“, 33 Prozent „eher ja“, N = 886.
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starker Betonung von „voll und ganz“ heraus. Und auch hier ist die Zustim-
mung auf Seiten der ehrenamtlichen Mitglieder stärker als bei den hauptamt-
lichen Mitgliedern.48 Die Aussage spricht, bei aller Subjektivität, für eine 
über die Widerspruchsausschüsse hinausweisende Wirkung auf die Organisa-
tion des Trägers und für die Bedeutung der Partizipation der Vertreter der 
Selbstverwaltung an der Konfliktbehandlung.

4. Gedanken zum Schluss

Der Widerspruch gegen den Bescheid eines Sozialversicherungsträgers ist ein 
Konfliktsignal. Es löst ein Verfahren aus, das rechts- und sozialstaatlichen An-
forderungen an Gleichheit, Rechtmäßigkeit, Fairness und Sensibilität gegen-
über sozialen Problemlagen gerecht werden muss. Die gesetzliche Vorgabe 
verlangt die Nachprüfung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Ver-
waltungsaktes. Die von fast allen Versicherungsträgern eingerichteten Wider-
spruchsausschüsse kommen erst zum Abschluss des Verfahrens zum Zuge 
und behandeln eine Restmenge von im Allgemeinen weniger als der Hälfte 
aller Widersprüche.

Die Widerspruchsverfahren sind, ungeachtet bundesgesetzlicher Vorga-
ben49, auf Grund der Satzungsautonomie der Versicherungsträger und indi-
vidualisierender Geschäftsordnungen und Vorstandsrichtlinien unterschied-
lich ausgestaltet. Gemeinsam ist ihnen, dass sie verschiedene Techniken der 
Erledigung von Streitfällen in einem komplexen Verfahrensablauf nutzen. 
Die Widerspruchsausschüsse sind in diesem Verfahren die letzte und die am 
besten sichtbare Station. Mit ihren Bescheiden beenden sie das Vorverfahren 
förmlich, im Regelfall durch Zurückweisung des Widerspruchs, so dass den 
insoweit beschwerten Versicherten der Rechtsweg zu den Sozialgerichten er-
öffnet wird. Mehr als 50 Prozent der Widersprüche werden vorher verwal-
tungsintern erledigt. Mengenmäßig und im Hinblick auf ihre Funktionen 
von erheblicher Bedeutung ist die Abhilfe mit rund einem Drittel Erledi-
gungsanteil. Sie wirkt nach innen wie nach außen. Nach außen hin beendet 
sie den Streit mit der versicherten Person durch Nachgeben. Diese erhält, was 
sie begehrt. Nach innen hin ermöglicht die Abhilfe der Verwaltung eine ge-
räuschlose Fehlerkorrektur oder die Bewältigung des Kontingenzproblems: Es 

48	 91 Prozent Bejahung „voll und ganz“ und „eher ja“ bei den Ehrenamtlichen (N = 761) gegenüber 
85 Prozent bei den Hauptamtlichen (N = 127).
49	 Vor allem des Vierten und Zehnten Buches Sozialgesetzbuch sowie des Sozialgerichtsgesetzes.
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gibt mehrere rechtlich vertretbare Lösungen, im Lichte des Widerspruchs ent-
scheidet sich die Verwaltung für eine andere als die ursprünglich gewählte. 

In fast jedem fünften Fall nimmt die widersprechende Person den Wider-
spruch zurück. Auch die Zurücknahme gehört zu den stillen Formen der Er-
ledigung. Sie kann unterschiedliche Gründe haben. Die Verwaltung kann 
durch richtige und vollständige oder auch durch unrichtige Darstellung der 
Rechtslage den oder die Versicherte(n) zur Zurücknahme des Widerspruchs 
bewogen haben. Grund kann auch eine zwischenzeitlich erfolgte Einigung 
mit dem Widerspruchsführer in einer bestimmten Sachfrage sein. Schließ-
lich erledigt sich in drei bis fünf Prozent der Fälle das Widerspruchsverfahren 
auf sonstige Weise (Ruhenlassen, Wegzug, Kassenwechsel u. a.).

Die Widerspruchsausschüsse schließen das Verfahren für die verbleiben-
de Menge von Widersprüchen ab. Sie übersetzen das Organisationskonzept 
der Selbstverwaltung in ein eigentümliches Verfahren, in dem ehrenamtlich 
tätige Laien aus den Großgruppen der Versicherten und der Arbeitgeber mit 
Fachleuten aus der Verwaltung die umstrittenen Rechtsfragen beraten und 
entscheiden. Rechtssoziologisch interessieren vor allem die inhaltliche Unab-
hängigkeit der Ausschüsse von der Vorgestaltung durch die Verwaltung und 
die Fähigkeit der ehrenamtlichen Mitglieder, die Wissens- und Routinediffe-
renz zu den Mitgliedern der Verwaltung zu bewältigen. Ebenfalls die Auf-
merksamkeit von Forschung und Analyse verdient das Verhältnis von Inter-
essenbindung und Rechtsanwendung. Die Daten aus der Befragung der 
Mitglieder von Widerspruchsausschüssen zeigen auf der einen Seite enge 
Spielräume für abweichende Entscheidungen in den Rechtsfragen. Auf der 
anderen Seite sind Widerspruchsausschüsse in der Lage, eine eigenständige 
Prüfpraxis zu entwickeln. Die findet zwar kaum Niederschlag in den Ergeb-
nissen der Rechtsprüfung, sorgt aber im Ausschussverfahren für eine Reihe 
zusätzlicher Kontrollen der Begründetheit und Schlüssigkeit. Damit wirken 
Widerspruchsausschüsse über ihren Prüfauftrag hinaus stabilisierend auf die 
Qualität der Rechtsarbeit der Verwaltung und legitimierend für die Entschei-
dungen des Versicherungsträgers im Sozialversicherungsverhältnis.
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ERKENNTNISSE ZUM  
WIDERSPRUCHSVERFAHREN AUS DEN AKTEN 
SOZIALGERICHTLICHER VERFAHREN

Christina Buchwald, Elisabeth Krausbeck und Armin Höland

Zusammenfassung. In dem von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten 
Forschungsprojekt zu „Recht und Praxis der Widerspruchsausschüsse in 
der Sozialversicherung“ konnten insbesondere Erkenntnisse zu den Ver-
fahrenspersonen in den Widerspruchsausschüssen sowie zu ihren Wahr-
nehmungen und Bewertungen zum Widerspruchsverfahren in der Sozi-
alversicherung gewonnen werden. Mit Hilfe von Literatur und 
Rechtsprechung sowie Expertenauskünften aus einer Fachkonferenz in 
Kassel im Juni 2015 wurden die Grundlagen für einen Fragebogen zur 
standardisierten Befragung aller Mitglieder von Widerspruchsausschüs-
sen in der Sozialversicherung gelegt, welche das „Kernstück“ des For-
schungsprojekts darstellt. Der Rücklauf war mit einer Gesamtzahl von 
978 auswertbaren Fragebögen erfreulich hoch. Neben der standardisier-
ten Befragung der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse wurden im 
Rahmen des Projekts weiterhin Expertengespräche mit Ausschussmit-
gliedern sowie hauptamtlichen Beschäftigten der Sozialversicherungsträ-
ger, Richtern sowie Personen aus Rechtsvertretung und Beratung und 
der Wissenschaft über die Verfahrenspraxis in den Widerspruchsaus-
schüssen geführt. Außerdem konnten durch eine Analyse der Satzungen 
der Sozialversicherungsträger und eine Auswertung der Zahlen zu den 
in Deutschland insgesamt erhobenen und erledigten Widersprüchen in 
der Sozialversicherung und den Erfolgsquoten aus den vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Verfügung gestellten Sta-
tistiken die Daten aus der Mitgliederbefragung objektiviert werden.
In diesem Beitrag sollen Ergebnisse einer weiteren Untersuchung im Rah-
men des Projekts zu den Widerspruchsausschüssen vorgestellt werden. 
Diese befasste sich mit der Frage, welche Personen einen Widerspruch 
einlegen und klagen. Es wurde somit die Personengruppe betrachtet, die 
von sozialversicherungsrechtlichen Entscheidungen betroffen ist und ge-
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1. Eine methodische Vorbemerkung

Die Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung sind Teil eines ge-
streckten Rechtsweges, der mit dem Erheben des Widerspruchs durch Sozial-
versicherte gegen eine Entscheidung des Versicherungsträgers beginnt. So-
weit Widersprüche nicht im Verwaltungsverfahren des Trägers erledigt wer-
den, gelangen sie in die Bearbeitung und Entscheidung durch einen Wider-
spruchsausschuss. Die Stattgabe wie auch die mit insgesamt rund 97 Prozent 
ganz überwiegende gänzliche oder teilweise Zurückweisung des Wider-
spruchs kleidet der Widerspruchsausschuss in die Gestalt eines Bescheides, 
dessen Bekanntgabe das Vorverfahren förmlich beendet.1 Mit dem Ab-
schluss des Vorverfahrens ist der weitere Rechtsweg zu den Sozialgerichten 
eröffnet. Versicherte, die mit ihrem Widerspruch keinen oder einen nur teil-
weisen Erfolg hatten, können die Entscheidung des Widerspruchsausschusses 
im Wege der Klage vor dem örtlich zuständigen Sozialgericht anfechten. 
Über alle Sozialversicherungszweige hinweg liegen die Anfechtungsquoten 
bei rund einem Viertel der Widerspruchsbescheide. Diese allgemeine Aussa-
ge umfasst im Einzelnen erheblich unterschiedliche Anteile von angefochte-
nen Widerspruchsbescheiden, die beispielsweise für die Jahre 2015 und 2016 
zwischen 5 Prozent2 und 34 Prozent3 schwankten. Aus den Daten der All-
gemeinen Ortskrankenkassen lassen sich zum Beispiel für das Jahr 2014 An-
fechtungsquoten zwischen 25 Prozent und 28 Prozent ermitteln.

1	 §§ 77 bis 85 Sozialgerichtsgesetz (SGG).
2	 In der landwirtschaftlichen Pflegeversicherung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) 2015.
3	 Deutsche Rentenversicherung Berlin Brandenburg. Das Rechtsbehelfsverfahren 2013–2016.

gen diese zunächst Widerspruch und anschließend Klage erhoben hat. 
Die Erkenntnisse der an drei deutschen Sozialgerichten durchgeführten 
schriftlichen Erhebung mithilfe von Richterinnen und Richtern anhand 
der Gerichtsakten wurde am 19. Januar 2017 im Rahmen des Workshops 
„Rechte, Konflikte und Wirklichkeiten im Verfahren der Widerspruchs-
ausschüsse und Sozialgerichte“ in Kassel vorgestellt und ist im folgenden 
Beitrag schriftlich dargelegt.
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Methodisch gesehen eröffnet der Wechsel vom Verwaltungsverfahren 
zum Gerichtsverfahren einen weiteren Zugang zu Forschungsdaten. Nach 
Eingang der Klage fordert das Sozialgericht die vollständigen Verwaltungsak-
te vom jeweiligen Sozialversicherungsträger an. Die Verwaltungsakte enthält 
die Dokumentation des Widerspruchsverfahrens einschließlich der in diesem 
Zusammenhang eingeholten Befundberichte, Auskünfte und Gutachten. Für 
das Forschungsprojekt zu Widerspruchsausschüssen in der Sozialversiche-
rung, das nicht das Verwaltungsverfahren untersuchte, sondern mit Hilfe ei-
ner Befragung der ehren- und hauptamtlichen Mitglieder die Erfahrungs- 
und Handlungsdimension der Widerspruchsausschüsse erfasste,4 bot sich 
mit der Einbeziehung von Gerichtsakten die Möglichkeit, einen Einblick in 
den Ablauf des Verwaltungsverfahrens zu gewinnen. Diese Möglichkeit wur-
de mit Hilfe von Richterinnen und Richtern an den Sozialgerichten Halle, 
Kassel und Berlin genutzt. Die über die jeweilige Gerichtsleitung vermittelte 
Bitte an die Richterinnen und Richter, in jeweils einem Datenblatt bestimm-
te Merkmale aus dem Widerspruchsverfahren festzuhalten, führte im Ergeb-
nis zu 447 auswertbaren Gerichtsakten in den – nach ihrem jeweiligen Pro-
zentanteil am Klageeingang vorgegebenen – vier Zweigen der Kranken-, 
Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung. Wir haben diesen empirischen Zu-
griff in unserem Forschungsprojekt kurz „Gerichtsaktenanalyse“ genannt. 
Diese Kennzeichnung bedarf einer Erläuterung, um Missverständnisse zu 
vermeiden. 

Die inhaltliche Analyse einer Gerichtsakte ist, methodisch gesehen, eine 
Form der Dokumentenanalyse.5 Gegenstand einer solchen Untersuchung 
ist ein Dokument, sei es ein Text von allgemeiner, medialer, künstlerischer, 
persönlicher, fachlicher oder sonstiger Beschaffenheit, sei es eine Akte als 
eine besonders aufbereitete und strukturierte Form eines Textes, sei es ande-
res in schriftlicher Form Niedergelegtes. Der Text kann, je nach Gehalt und 
Erkenntnisziel, nach den Regeln qualitativer oder quantitativer Datenanalyse 

4	 Vgl. die Beiträge an anderer Stelle in diesem Band von Sabine Böttcher, Die Forschungsergebnisse zu 
den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitwirkenden in Widerspruchsausschüssen – eine Auswahl, 
und Armin Höland, Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung – rechtssoziologische Erkenntnisse 
zu einer wenig bekannten Institution.
5	 Margret Rottleuthner-Lutter, Die Gründe von Ehescheidungen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Eine Inhaltsanalyse von Gerichtsakten, Köln 1992. Weitere Beispiele finden sich bei Klaus F. Röhl, Rechts-
soziologie. Ein Lehrbuch, Köln 1987, § 15 Methoden der empirischen Sozialforschung, Kapitel V „Doku-
mentenanalyse“, S. 120 ff. Kurz hierzu auch Susanne Baer, Rechtssoziologie, 3. Aufl., Baden-Baden 2017, 
S. 275.
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erfasst, geordnet und ausgewertet werden.6 Für das, was in dem Forschungs-
projekt als Gerichtsaktenanalyse bezeichnet wird, war der eigentliche Unter-
suchungsgegenstand jedoch nicht die Gerichtsakte und auch nicht die der 
Gerichtsakte beigeordnete Verwaltungsakte. Es ging, im Unterschied bei-
spielsweise zur Analyse von Akten in Ehescheidungsverfahren und der Suche 
nach den Gründen von Ehescheidungen,7 nicht um eine Rekonstruktion 
des gerichtlichen Verfahrens aus dem Akteninhalt heraus und auch nicht um 
eine Untersuchung des vorgelagerten Verwaltungsverfahrens als solches. Der 
an die Richterinnen und Richter der drei Sozialgerichte Berlin, Halle und 
Kassel verteilte Fragebogen8 hatte das bescheidenere Ziel, ergänzende Aus-
künfte zum Widerspruchsverfahren mit Hilfe der schriftlich festgehaltenen 
Merkmale des Verfahrens einzuholen. Der zweiseitige Fragebogen war als 
teilstandardisierter, qualitativer Fragebogen konzipiert.9 Die insgesamt 
zehn Fragen waren teils geschlossen10, teils offen11 formuliert. Mit Hilfe die-
ses Fragebogens sollte die subjektive, auf Erfahrungen, Einschätzungen und 
Bewertungen der Mitglieder von Widerspruchsausschüssen beruhende Be-
schreibung des Verfahrens um objektivierbare Verfahrensmerkmale ergänzt 
werden. Die nachfolgende Datenbeschreibung kann den Zugewinn an recht-
statsächlicher Information belegen. Ohne die Auskünfte aus den 447 Verfah-
rensakten wären die Aussagen beispielsweise zu den Klagegegenständen, 
zum Geschlecht und Alter der Klägerinnen und Kläger12, zum Erwerbssta-
tus, zum Anteil der Kläger mit Schwerbehinderung, zur rechtlichen Vertre-
tung im Widerspruchsverfahren sowie zur Verfahrensdauer nicht möglich 
gewesen. Auf der anderen Seite muss die in diesem methodischen Ansatz lie-
gende Beschränkung beachtet werden. Zum einen lassen sich mit Hilfe der 
Analyse von Gerichtsakten naturgemäß Aussagen nur für die Teilmenge von 

6	 Vgl. Nicola Döring/Jürgen Bortz, Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwis-
senschaften, 5., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl., Berlin, Heidelberg 2016, Ab-
schnitt 12.1, S. 599 ff., Abschnitt 12.2, S. 612 ff.
7	 Das ist Gegenstand der erwähnten Untersuchung von Margret Rottleuthner-Lutter. 
8	 Der Fragebogen hieß „Schema für die Analyse von Gerichtsakten an Sozialgerichten“, bestand jedoch 
überwiegend aus standardisierten Fragen, wie zum Beispiel der nach dem Sozialversicherungszweig, in dem 
der Rechtsstreit geführt wurde. Das Schema ist im Anhang beigefügt.
9	 Zur methodischen Einordnung siehe Döring/Bortz, a. a. O., Abschnitt 10.3, S. 398 ff.
10	 Sozialversicherungszweig, Art der Klage, Sozialdaten der Klägerin/des Klägers, rechtliche Vertretung 
im Widerspruchsverfahren.
11	 Klagegegenstand, Eingang der Klage, Person der bzw. des Beklagten, Daten zum Widerspruchsver-
fahren, Datum der Erhebung der Klage, Besonderheiten.
12	 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet, gemeint sind aber 
immer beide Geschlechterformen.
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Widerspruchsverfahren gewinnen, die über das Verwaltungsverfahren hin-
aus in die gerichtliche Bearbeitung gelangt sind. Wie erwähnt, gilt das nur 
für eine Minderheit von rund einem Viertel aller sozialversicherungsrechtli-
chen Widerspruchsverfahren. Der vermutlich aufschlussreiche Vergleich mit 
der Mehrheit der nach dem ablehnenden Widerspruchsbescheid nicht weiter 
betriebenen Verfahren erforderte eine eigenständige Untersuchung des Ver-
waltungsverfahrens, die mit dem vorliegenden Forschungsansatz nicht ge-
leistet werden konnte. Zum anderen muss sich die folgende Auswertung 
weitgehend auf eine Beschreibung der Forschungsdaten beschränken. Die an 
sich wünschenswerte Kontextuierung und Analyse der Forschungsdaten 
durch vergleichende Anknüpfung an allgemeine Datenerkenntnisse, bei-
spielsweise mit Bezug zur Soziodemografie der drei Sozialgerichtsbezirke, 
zur Lage der Erwerbstätigkeit in den Untersuchungsregionen, zu den Antei-
len deutscher und nichtdeutscher Versichertengruppen, zu sozialversiche-
rungsrechtlich relevanten Kennzahlen wie Arbeitslosigkeit oder Grundsiche-
rung oder zu den Anteilen erwerbsgeminderter Beschäftigter, verlangt einen 
zusätzlichen Rechercheaufwand, der weit über das Zeitbudget des For-
schungsprojekts hinausgeht. Damit sollen Notwendigkeit und Sinn einer 
weitergehenden Kontextuierung und Überprüfung der Forschungsdaten in 
keiner Weise in Frage gestellt werden, im Gegenteil. Es dürfte sich rechtsso-
ziologisch lohnen, die vorliegenden Forschungsdaten mit anderen empiri-
schen Erkenntnissen zum Sozialrechtsschutz und zum Klageverhalten in 
Beziehung zu setzen. Das allerdings muss nachfolgenden Forschungsbemü-
hungen überlassen bleiben. Für den Zweck des Forschungsprojekts zu Wi-
derspruchsausschüssen genügt die abrundende Vorstellung von Aktendaten. 
Mit ihrer Hilfe lässt sich das aus der Befragung der Mitglieder von Wider-
spruchsausschüssen gewonnene Bild durch Informationen aus den Verwal-
tungsakten ergänzen und objektivieren.

2. Methodisches Vorgehen bei der Untersuchung

Im Rahmen des Forschungsprojekts war es weder möglich, die Merkmale des 
Widerspruchsverfahrens zu untersuchen, noch Widerspruchsführende selbst 
zu befragen. Aus diesem Grund wurde eine Erhebung mithilfe von Richtern 
anhand der Gerichtsakten zu objektiven Merkmalen des Widerspruchsver-
fahrens und zu den Personen, die einen Widerspruch eingelegt und geklagt 
haben, an den drei Sozialgerichten Kassel, Halle und Berlin durchgeführt. 
Aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben konnte die Auswertung von Ge-
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richtsakten nicht durch das Projektteam vorgenommen werden. Im Sozial-
recht besteht keine ausdrückliche Befugnis zur Datenübermittlung zu For-
schungszwecken, wie es mit § 476 StPO im Strafrecht der Fall ist. So wurden 
die Richter an den drei Standorten um ihre Unterstützung gebeten. Die Aus-
wahl der Teilnehmenden erfolgte durch die jeweiligen Gerichtsleitungen 
und war auf Basis der Freiwilligkeit begründet. 

Mit den drei ausgewählten Sozialgerichten wurden ein westdeutsches, 
ein ostdeutsches und mit dem Sozialgericht Berlin das größte deutsche Sozi-
algericht in die Untersuchung einbezogen und damit eine Auswahl verschie-
dener Regionen vorgenommen, welche Verallgemeinerungen zulässt. 

Es wurden nur solche Verfahren in den vier Sozialversicherungszweigen 
berücksichtigt, in denen ein Widerspruchsverfahren vorgesehen war. Die in 
die Untersuchung einzubeziehenden Akten wurden nicht auf Grundlage ei-
ner Zufallsauswahl bestimmt, sondern es erfolgte eine quotierte Fallauswahl 
nach der Gesamtzahl von Fällen in den vier Versicherungszweigen am jewei-
ligen Sozialgericht in den letzten drei Monaten vor Untersuchungsbeginn. 
Anhand dieser Vorgaben konnten 447 ausgefüllte Analyseschemata in die 
Untersuchung einbezogen werden. Nicht zu jeder Akte konnten alle Fragen 
beantwortet werden, sodass die Fallzahlen bei der Auswertung je nach Frage 
schwanken können.

3. Ausgewählte Eindrücke und Hypothesen

Im Folgenden werden die Daten aus der Aktenauswertung vorgestellt, die 
erste Erkenntnisse zu den Verfahrensbeteiligten im sozialversicherungsrecht-
lichen Rechtsschutzverfahren – Widerspruchs- und Klageverfahren – ermög-
lichen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass im Rahmen der Untersuchung der 
Klageverfahren an drei Sozialgerichten zwar ein Gesamtbild über mehrere 
Sozialversicherungszweige und Sozialversicherungsträger hinweg gewonnen 
werden kann. Jedoch klagen erstens nur solche Personen, die im Wider-
spruchsverfahren erfolglos geblieben sind, und zweitens handelt es sich bei 
den Klägern um die Personengruppe, die sich für eine Klageerhebung vor 
dem Sozialgericht entschieden und einen negativen Widerspruchsbescheid 
nicht akzeptiert hat.
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3.1 Klageaufkommen an den Sozialgerichten

Zunächst stellte sich die Frage, welche Streitgegenstände die Klagen an den 
Sozialgerichten hatten. Hierzu können zum einen die Verteilung des Kla-
geaufkommens auf die vier Sozialversicherungszweige anhand der Gerichts-
statistiken betrachtet werden (Abschnitt 3.1.1) und zum anderen die Vertei-
lung der Klagegegenstände innerhalb der vier Sozialversicherungszweige, 
wie sie sich aus den Angaben aus den Analyseschemata bzw. Kurzfragebögen 
ergibt (Abschnitt 3.1.2).

3.1.1 Klageaufkommen nach Sozialversicherungszweig und 
Standort
Die Auswahl der Akten, für die ein Analyseschema ausgefüllt wurde, erfolgte 
nach dem Anteil der vier Versicherungszweige an dem jeweiligen Klageauf-
kommen im Jahr 2014 bzw. für Berlin 2015. Der Anteil der Verfahren pro So-
zialversicherungszweig ist somit kein Ergebnis der Auswertung der Analyse-
schemata, sondern Folge einer Festlegung, die im Vorfeld der Untersuchung 
anhand der Eingangsstatistik getroffen wurde.

Wird die Verteilung der Klageeingänge auf die Sozialversicherungszwei-
ge, wie sie uns von den Gerichten anhand ihrer Statistik mitgeteilt wurde, be-
trachtet, so fällt auf, dass am Sozialgericht Halle der Anteil an Klagen in der 
Rentenversicherung mit 49 Prozent höher ist als an den Sozialgerichten Ber-
lin mit 41 Prozent und Kassel mit 36 Prozent (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1 

Mitteilung der Sozialgerichte (SG) zu Klageeingängen im Jahr 2014 bzw. 2015 in den vier 
Sozialversicherungszweigen

SG Kassel 2014 SG Halle 2014 SG Berlin 2015

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil

Krankenversicherung 530 42 % 623 33 % 4.091 46 %

Pflegeversicherung 85 7 % 133 7 % 657 7 %

Unfallversicherung 203 16 % 209 11 % 507 6 %

Rentenversicherung 457 36 % 926 49 % 3.611 41 %

gesamt 1.275 100 % 1.891 100 % 8.866 100 %

Quelle: Eigene Berechnungen (Abweichungen von 100 Prozent in der Gesamtsumme ergeben sich aufgrund von Rundungen).
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Das Klageaufkommen in den Sozialversicherungszweigen ist somit je nach 
Standort des Sozialgerichts unterschiedlich. Hierfür sind verschiedene Ursa-
chen denkbar, wie etwa örtliche Gegebenheiten in der Bevölkerungsstruktur. 
Die Aufklärung der sicherlich vielschichtigen Ursachen für die unterschiedli-
chen Klageeingangszahlen kann an dieser Stelle nicht geleistet werden.

Dass es regionale Unterschiede im Klageaufkommen an den Sozialgerich-
ten in der Rentenversicherung gibt, bestätigt auch die bundesweite Sozialge-
richtsstatistik (Tabelle 2). Werden die Klagezahlen im Bereich der Rentenver-
sicherung in den Bundesländern der Einwohnerzahl gegenübergestellt, so 
zeigt sich, dass etwa in Sachsen-Anhalt mit 135 Klagen pro 100.000 Einwoh-
ner die meisten Klagen im Bereich der Rentenversicherung im Jahr 2015, be-
zogen auf die Einwohnerzahl, erledigt wurden. 

Die regionalen Unterschiede bei der Inanspruchnahme der sozialversiche-
rungsrechtlichen Rechtsschutzverfahren könnten dafür sprechen, regionale 
Unterschiede auch bei der Arbeitsorganisation der Widerspruchsausschüsse zu 
berücksichtigen. Dies wäre etwa dann gewährleistet, wenn Widersprüche von 
Ehrenamtlichen beraten werden, die in derselben Region wie die Versicherten 
wohnen oder tätig sind und so ihre Kenntnisse der lokalen Lebens- und Ar-
beitswirklichkeit in die Beratung der Widersprüche einbringen können. Hier-
für könnten Widerspruchsausschüsse überregional tätiger Sozialversiche-
rungsträger mit ortsansässigen ehrenamtlichen Mitgliedern besetzt werden 
und die Widerspruchsausschüsse für die Widersprüche der Versicherten vor 
Ort zuständig sind. Dieses Prinzip findet sich etwa auch in den gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Besetzung der Kammern der Arbeits- und Sozialge-
richte mit ehrenamtlichen Richtern, die im Gerichtsbezirk wohnen oder ar-
beiten müssen (§ 21 Abs. 1 ArbGG) oder sollen (§ 16 Abs. 5 SGG). 

3.1.2 Klagegegenstände
Anhand der Angaben zu den Klagegegenständen in den Analyseschemata 
konnten die Klagen in den Sozialversicherungszweigen bestimmten Grup-
pen von Klagegegenständen zugeordnet werden (Tabelle 3). Wird die Vertei-
lung der Klagegegenstände innerhalb der Sozialversicherungszweige betrach-
tet, so überwogen im Bereich der Krankenversicherung die Klagen zur Kran-
kenbehandlung mit 25 Prozent, gefolgt von Klagen zum Krankengeld mit 
21 Prozent und zur medizinischen Rehabilitation mit 18 Prozent. Im Bereich 
der Pflegeversicherung verteilten sich die analysierten Verfahren zu drei Vier-
teln auf solche der Pflegeeinstufung und zu einem Viertel auf Klagen bezüg-
lich Pflegeleistungen (wobei die Fallzahl mit insgesamt 20 Verfahren recht 
gering war). In der Unfallversicherung behandelte mit 51 Prozent die reichli-
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che Hälfte der Klagen einen Anspruch auf Verletztengeld/Verletztenrente, 
ein knappes Viertel der Klagen in der Unfallversicherung bezog sich auf die 
Feststellung eines Arbeitsunfalls. In der Rentenversicherung überwogen mit 
58 Prozent die Klagen wegen Erwerbsminderungsrenten.

Auffällig war der hohe Anteil der Erwerbsminderungsrenten an den Ver-
fahren in der Rentenversicherung. Dieser war an allen drei Standorten unter-

Tabelle 2 

Erledigte Klagen an den Sozialgerichten in der Rentenversicherung im Jahr pro 
100.000 Einwohner (Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres) in den Bundesländern

2015 2014 2013

Sachsen-Anhalt 135 139 133

Mecklenburg-Vorpommern 122 136 139

Sachsen 121 123 134

Berlin 113 114 107

Thüringen 109 111 129

Brandenburg 95 99 106

Rheinland-Pfalz 80 86 91

Saarland 80 88 96

Deutschland 79 82 85

Bayern 76 82 86

Nordrhein-Westfalen 72 75 72

Niedersachsen 71 73 77

Bremen 70 78 84

Hamburg 70 63 77

Schleswig-Holstein 69 68 65

Baden-Württemberg 65 67 70

Hessen 57 54 54

Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.7 – Rechtspflege Sozialgerichte, jeweiliger Jahr- 
gang und Fachserie 1 Reihe 1.3 – 2015. Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus (eigene 
Berechnung).
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schiedlich hoch, in Kassel 70 Prozent (30 von 43 Verfahren), in Halle 57 Pro-
zent (58 von 101 Verfahren), in Berlin 52 Prozent (37 von 71 Verfahren). 

Bei der Erwerbsminderungsrente handelt es sich dem Anschein nach um 
einen im Klageverfahren besonders oft angefochtenen Leistungsgegenstand. 
Denn im vorhergehenden Widerspruchsgeschehen der Rentenversicherung 
scheint die Erwerbsminderungsrente einen geringeren Anteil zu haben.13 
Dies kann seine Ursache zum einen in der Natur der Erwerbsminderungsren-
te als existenzsichernde Leistung haben sowie zum anderen in der Aussicht, 

13	 So wurden etwa bei der DRV Bund ausweislich ihres Geschäftsberichts im Jahr 2016 etwa die gleiche 
Anzahl Widersprüche aus dem Bereich „Versicherungs- und Rentenrecht“ wie aus dem Bereich „Rehabili-
tation“ erledigt, http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_
magazine/01_broschueren/geschaeftsbericht_2016_download.pdf?__blob=publicationFile&v=37 (letzter 
Zugriff: 14.11.2017).

Tabelle 3 

Verteilung bestimmter Klagegegenstände innerhalb der Sozialversicherungszweige in der 
Stichprobe (N = 447)

Krankenversicherung (N = 171) Pflegeversicherung (N = 20)

25 % Krankenbehandlung 75 % Pflegeeinstufung

21 % Krankengeld 25 % Pflegeleistung

18 % medizinische Rehabilitation

14 % Mitgliedschaft

13 % Versicherungsbeitrag

… anderes

Rentenversicherung (N = 215) Unfallversicherung (N = 41)

58 % Erwerbsminderungsrente 51 % Verletztengeld, Verletztenrente

7 % medizinische Rehabilitation 22 % Arbeitsunfall

7 % Rentenzeiten 12 % Berufskrankheit

7 % berufliche Rehabilitation … anderes

… Status, Beitrag, Altersrente,  
Hinterbliebenenrente und anderes

Quelle: Eigene Berechnungen.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_magazine/01_brosc
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_magazine/01_brosc
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im gerichtlichen Verfahren erneut begutachtet zu werden, in der Hoffnung 
auf eine andere Beurteilung. Während es sich bei der Gewährung von Er-
werbsminderungsrente um eine insgesamt gebundene Entscheidung han-
delt, steht die Ausführung (das „Wie“) von Rehabilitationsleistungen nach 
§ 13 Abs. 1 S. 1 SGB VI im Ermessen des Versicherungsträgers, sodass bei den 
Rechtsbehelfen unter Umständen mehr Raum für Abhilfeentscheidungen im 
Widerspruchsverfahren besteht.

Auch an dieser Stelle ist Forschungsbedarf gegeben, dessen Erschließung 
lohnend erscheint. Denn je genauer der Streitstoff in den Rechtsschutzver-
fahren der Sozialversicherung bestimmt werden kann, desto genauer können 
nicht zuletzt auch der Bedarf an Kompetenzen und Unterstützung für die eh-
renamtlichen Mitglieder von Widerspruchsausschüssen ermittelt werden.

3.2 Erwerbsstatus

Die Auswertung der Analyseschemata zeigt des Weiteren, dass mit 24 Prozent 
in etwa einem Viertel der Fälle die Kläger erwerbstätig waren (Abbildung 1). 
In einem weiteren Viertel der Fälle war der Erwerbsstatus nicht bekannt. Der 
Anteil der Arbeitslosen überwog mit 33 Prozent den Anteil der Erwerbstäti-
gen. 16 Prozent hatten einen anderen Status, z. B. Rentner. In 3 Prozent der 
Fälle waren die Kläger zum Zeitpunkt des Verfahrens minderjährig. 

An den Sozialgerichten Halle und Berlin war der Anteil arbeitsloser Klä-
ger mit einem Drittel höher als am SG Kassel mit einem Viertel. Der Erwerbs-
tätigenanteil war wiederum am SG Kassel und am SG Berlin mit 29 Prozent 
und 28 Prozent gleich hoch, während er in Halle nur 17 Prozent betrug. 

Wird der Erwerbsstatus differenziert nach Sozialversicherungszweigen be-
trachtet, so klagten in der Unfallversicherung mit 54 Prozent überwiegend Er-
werbstätige. In der Krankenversicherung machten die Erwerbstätigen einen 
Anteil von 25 Prozent, die „Rentner u. a.“ einen Anteil von 27 Prozent und die 
Arbeitslosen einen Anteil von 13 Prozent aus. In 35 Prozent der Fälle war der 
Erwerbsstatus der Kläger in der Krankenversicherung allerdings nicht be-
kannt. Insbesondere in der Rentenversicherung zeigte sich ein mehrheitlicher 
Anteil Arbeitsloser von 55 Prozent. In den Verfahren mit dem Klagegegen-
stand „Erwerbsminderungsrente“ (EMR) in der Rentenversicherung lag der 
Anteil arbeitsloser Kläger mit 80 Prozent besonders hoch. Es ist diesbezüglich 
bereits bekannt gewesen, dass Arbeitslosigkeit ein zentrales Eintrittstor in die 
Erwerbsminderung darstellt. 2011 lag der Anteil der Leistungsempfänger 
nach dem SGB II bei den Neuzugängen in die Erwerbsminderungsrente bei 
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30 Prozent.14 Nach den hier vorliegenden Zahlen scheint in den Klageverfah-
ren zur Erwerbsminderungsrente der Anteil Arbeitsloser noch einmal höher 
zu sein.

14	 Bäcker, Erwerbsminderungsrenten im freien Fall: Zahlen und Fakten zu einem drängenden sozialpo-
litischen Problem, SozSich 2012, S. 365, 367.

Abbildung 1 

Erwerbsstatus der Kläger nach Standort und Sozialversicherungszweig (N = 420)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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3.3 Geschlecht

Die Betrachtung der Geschlechterverteilung unter den Klägern kann erste 
Eindrücke von dem Verhalten von Männern und Frauen bei der Inanspruch-
nahme von Rechtsschutz in der Sozialversicherung geben. Es zeigt sich nach 
der Auswertung der Kurzfragebögen, dass die Kläger insgesamt zu 58 Pro-
zent männlich und zu 42 Prozent weiblich waren (Abbildung 2). 

Der Anteil an Männern und Frauen in der Bevölkerung in Deutschland 
stellt sich nach den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Grund-
lage des Zensus 2011 zum 31.12.2015 so dar, dass Männer an der Gesamtbe-
völkerung einen Anteil von 49 Prozent haben und Frauen von 51 Prozent.15 
Verglichen mit der Gesamtbevölkerung waren männliche Kläger in den un-
tersuchten Verfahren somit überdurchschnittlich vertreten.

Die Geschlechterverteilung in den untersuchten Verfahren setzte sich 
auch in der Differenzierung nach den einzelnen Sozialversicherungszweigen 
fort: Die Klageverfahren zur Rentenversicherung wurden nach den Ergebnis-
sen der Auswertung der Kurzfragebögen zu 54 Prozent von Klägern und zu 
45 Prozent von Klägerinnen geführt. Im Vergleich dazu beträgt nach der Sta-
tistik der Deutschen Rentenversicherung16 der Geschlechteranteil etwa bei 
den Zugängen an Versichertenrenten im Jahr 2015 jeweils 50 Prozent. Beim 
Rentenzugang wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ist das Geschlechterver-
hältnis mit jeweils 50 Prozent ebenfalls ausgeglichen.17 Frauen nehmen au-
ßerdem etwas häufiger Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in An-
spruch als Männer.18 Leistungen zur beruflichen Rehabilitation werden 
häufiger von Männern in Anspruch genommen.19

15	 Vgl. unter: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelke-
rungsstand/Tabellen/Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html (letzter Zugriff: 20.07.2017).
16	 Vgl. unter: Deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zahlen 2018, S. 58 ff., https://www.
deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_zahlen/03_statis-
tiken/02_statistikpublikationen/02_rv_in_zahlen_2018.html (letzter Zugriff: 28.11.2018).
17	 Die paritätische Inanspruchnahme von Erwerbsminderungsrenten durch Frauen und Männern ist 
eine aktuelle Entwicklung, da in der Vergangenheit vor allem Männer Erwerbsminderungsrente erhiel-
ten, vgl. Bäcker, SozSich 2012, 365, 368.
18	 Im Jahr 2015 nahmen 23 von 1.000 Frauen und 21 von 1.000 Männer medizinische Rehabilitation in 
Anspruch, Deutsche Rentenversicherung, Reha-Bericht Update 2016, S. 34, abrufbar unter: http://www.
deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/6_Wir_ueber_uns/02_Fakten_und_Zahlen/05_
rehaberichte/rehaberichte_index_node.html (letzter Zugriff: 20.07.2017). 
19	 Ebd., S. 44.

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_zahlen/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_zahlen/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_zahlen/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/6_Wir_ueber_uns/02_Fakten_und_Zahlen/05_rehaberichte/rehaberichte_index_node.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/6_Wir_ueber_uns/02_Fakten_und_Zahlen/05_rehaberichte/rehaberichte_index_node.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/6_Wir_ueber_uns/02_Fakten_und_Zahlen/05_rehaberichte/rehaberichte_index_node.html
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In der Unfallversicherung überwogen nach der Auswertung der Kurzfragebö-
gen männliche Kläger mit 78  Prozent gegenüber einem Frauenanteil von 
22 Prozent, wobei hier nur 41 analysierte Verfahren zugrunde lagen. Im Ver-
gleich dazu kann die Statistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung zu Arbeitsunfällen im Jahr 2015 betrachtet werden. Hier machen be-
troffene Männer gegenüber den Frauen einen Anteil von 68 Prozent bei den 
meldepflichtigen Unfällen aus.20 Der Anteil an den Klägern ist bei den Män-
nern, die in der Unfallversicherung klagen, mit 78 Prozent somit höher.

In der Krankenversicherung lagen der Anteil der Männer mit 57 Prozent 
und der Anteil der Frauen mit 43 Prozent im Gesamtdurchschnitt der unter-
suchten Fälle. Im Vergleich dazu zeigt die Geschlechterverteilung unter den 
Versicherten nach der Statistik des Bundesgesundheitsministeriums 201521, 

20	 Vgl. unter: DGUV, Arbeitsunfallgeschehen 2015, https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/au_
statistik_2015.pdf (letzter Zugriff: 08.11.2018).
21	 Bundesministerium für Gesundheit, Gesetzliche Krankenversicherung: Mitglieder, mitversicherte An-
gehörige und Krankenstand, Jahresdurchschnitt 2015, S. 6 und 8, https://www.bundesgesundheitsministe-
rium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/mitglieder-und-versi-
cherte.html (letzter Zugriff: 20.07.2017).

Abbildung 2 

Geschlecht der Kläger nach Sozialversicherungszweig (N = 442)

Quelle: Eigene Berechnungen.

50% 

57% 

78% 

54% 

58% 

50% 

43% 

22% 

45% 

42% 

1% 

0,5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Pflegeversicherung 

Krankenversicherung 

Unfallversicherung 

Rentenversicherung 

gesamt 

männlich weiblich nicht bekannt 

  männlich          weiblich          nicht bekannt

https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/au_statistik_2015.pdf
https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/au_statistik_2015.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/mitglieder-und-versicherte.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/mitglieder-und-versicherte.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/mitglieder-und-versicherte.html
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dass der Anteil an versicherten Männern in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung mit einem Anteil von 48 Prozent etwas niedriger ist als an der Ge-
samtbevölkerung. 

In den Fällen der Pflegeversicherung waren von insgesamt 20 Verfahren – 
und damit recht wenigen Fällen – die eine Hälfte der Klagenden männlich 
und die andere Hälfte weiblich. Auch wenn bei diesem Ergebnis aufgrund 
der geringen Fallzahl Vorsicht geboten ist, zeigt sich in den Vergleichszahlen 
der Leistungsempfänger22 ein höherer Anteil an Frauen (64  Prozent). Ge-
messen an dieser Geschlechterverteilung könnten männliche Kläger somit 
ebenfalls überrepräsentiert sein. 

Insgesamt zeigt sich anhand der Auswertung der Kurzfragebögen, dass in 
den Verfahren am Sozialgericht männliche Kläger im Vergleich zu ihrem An-
teil an den Versichertenzahlen und den Vergleichszahlen zu den Betroffenen 
überrepräsentiert waren. Nicht ganz so deutlich fiel die Abweichung in den 
Klageverfahren zur gesetzlichen Rentenversicherung aus, in welcher der An-
teil der männlichen Kläger nur leicht den Anteil der Rentenzugänge bei den 
Männern überstieg.

Ein abstrakter Hinweis auf die Plausibilität des höheren Anteils von Män-
nern bei Klägern allgemein und unabhängig vom Klagegegenstand findet 
sich etwa im Roland Rechtsreport.23 Hier wird jährlich nach der Beteiligung 
an Gerichtsverfahren allgemein gefragt, allerdings ist auch die Beteiligung als 
Beklagte und Zeugen einbezogen. Die Frage lautet: „Waren Sie in den letzten 
10 Jahren einmal oder mehrmals an einem Gerichtsprozess beteiligt, egal ob 
als Kläger, Beklagter oder als Zeuge, oder war das nicht der Fall?“ Das Jahr 
2016 weist hier konstant zu den Vorgängerjahren einen Anteil der Beteili-
gung von Männern an Gerichtsprozessen von 34 Prozent gemessen an der 
Gesamtzahl der befragten Männer und bei den Frauen von 24 Prozent aller 
Frauen aus. Insgesamt gibt dies einen Hinweis darauf, dass Männer etwas 
mehr Klagen gegen negative Entscheidungen erheben als Frauen. Die Aufklä-
rung der potentiellen Ursachen muss an dieser Stelle allerdings weiterer For-
schung überlassen werden.

22	 Pflegeversicherung, Zahlen und Fakten, Leistungsempfänger 2015, https://www.bundesgesundheits-
ministerium.de/themen/pflege/pflegeversicherung-zahlen-und-fakten.html#c3291 (letzter Zugriff: 
20.07.2017).
23	 Vgl. unter: https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/unternehmen_1/ROLAND_
Rechtsreport_2016_Final.pdf (letzter Zugriff: 19.07.2017).

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegeversicherung-zahlen-und-fakten.html#
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegeversicherung-zahlen-und-fakten.html#
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/unternehmen_1/ROLAND_Rechtsreport_2016_Final.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/unternehmen_1/ROLAND_Rechtsreport_2016_Final.pdf
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3.4 Alter

Nach den Ergebnissen der Auswertung der Kurzfragebögen ist knapp die 
Hälfte der Kläger (49 Prozent) in den Jahren 1951 bis 1965 geboren und war 
damit im Jahr 2015 zwischen 50 und 64 Jahre alt. Knapp ein Drittel (32 Pro-
zent) ist jünger und etwa jeder Siebte (15 Prozent) ist älter. Gemessen an der 
Gesamtbevölkerung ist die Gruppe der Älteren ab 50 Jahre somit in den Kla-
geverfahren deutlich überrepräsentiert (vgl. Abbildung 3). 

Bei der Betrachtung nach den Standorten der drei untersuchten Sozialge-
richte wird ersichtlich, dass am Sozialgericht Kassel mit knapp zwei Dritteln 
(64 Prozent) – und somit acht Prozentpunkten mehr als bei der Betrachtung 
aller drei Standorte zusammen – die Verfahren durch Personen mit einem 
Alter zwischen 45 und 64 Jahren erhoben wurden. Zu einem Fünftel (21 Pro-
zent) sind die Kläger jünger und zu 13 Prozent älter. Am Sozialgericht Halle 
sind sie mit 53 Prozent etwa zur Hälfte zwischen 45 und 64 Jahre alt, zu ei-
nem Viertel (26 Prozent) jünger und zu einem Fünftel (19 Prozent) älter. Am 
Sozialgericht Berlin sind die Kläger zu 59 Prozent zwischen 45 und 64 Jahre 
alt und mit 21 Prozent zu einem Fünftel jünger und zu 13 Prozent älter. In 17 
Fällen konnte keine Angabe zum Alter gemacht werden. Die Zahl der unter 
25-jährigen Personen ist am Sozialgericht Halle mit einem Anteil von 7 Pro-
zent deutlich höher gegenüber den Standorten Sozialgericht Kassel und Ber-
lin mit Anteilen von unter 2 Prozent.

Im Durchschnitt sind die Kläger im Jahr 1963 und an den jeweiligen Ge-
richtsstandorten in Kassel im Jahr 1962, in Halle im Jahr 1963 und in Berlin 
im Jahr 1963 geboren. Das Durchschnittsalter in der Gesamtbevölkerung ist 
nach den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des 
Zensus 201124 im Jahr 2014 hingegen in Sachsen-Anhalt mit 47,3 (entspricht 
bezogen auf das Jahr 2015 einem Geburtsjahr 1968) am höchsten. Hessen 
liegt mit einem Durchschnittsalter von 43,8 Jahren (bezogen auf das Jahr 
2015 geboren im Jahr 1972) im Mittelfeld und Berlin ist mit 42,8 Jahren (Ge-
burtsjahr 1973) durchschnittlich jünger.

Im Ergebnis ist das Durchschnittsalter an den drei Sozialgerichten somit 
etwa gleich hoch. Die Kläger am Sozialgericht Halle sind jedoch – im Ver-
gleich zum Durchschnittsalter in der Gesamtbevölkerung in Sachsen-An-
halt – jünger als an den anderen beiden untersuchten Sozialgerichten.

Wird das Alter differenziert nach einzelnen Sozialversicherungszweigen 

24	 Vgl. Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelke-
rung/Bevoelkerungsstand/Bevoelkerungsstand.html (letzter Zugriff: 20.07.2016).

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Bevoelkerungsstand.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Bevoelkerungsstand.html
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Abbildung 3 

Alter der Kläger im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (N = 447)

Quelle: Destatis, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus, Fachserie 
1 Reihe 1.3, Stand: 31.12.2015, Wiesbaden 2016, S. 11 f. 

24% 

4% 

19% 

13% 

14% 

15% 

22% 

49% 

21% 

15% 4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Bevölkerung 31.12.2015 

gesamt 

unter 25 Jahren 25–39 Jahre 40–49 Jahre 50–64 Jahre 65 Jahre und älter keine Angabe 

  unter 25 Jahren	   25–39 Jahre	   40–49 Jahre 
  50–64 Jahre	   65 Jahre und älter	   keine Angabe

Abbildung 4 

Alter der Kläger nach Sozialversicherungszweig (N = 447)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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betrachtet, so ist der Anteil der unter 45-jährigen Kläger in der Krankenversi-
cherung mit 32 Prozent am höchsten, gefolgt von der Pflegeversicherung mit 
25 Prozent. Die Gruppe der 45- bis 64-Jährigen überwiegt sowohl in der Ren-
tenversicherung mit 69 Prozent als auch in der Unfallversicherung mit 71 Pro-
zent. In der Krankenversicherung und in der Pflegeversicherung beträgt der 
Anteil dieser Altersgruppe nur 43 Prozent bzw. 35 Prozent. Die Gruppe der 
65-jährigen und älteren Kläger ist in der Pflegeversicherung mit 40 Prozent 
am höchsten und in den anderen Sozialversicherungszweigen relativ gleich 
verteilt mit 17 Prozent in der Krankenversicherung, 15 Prozent in der Unfall-
versicherung und 12 Prozent in der Rentenversicherung (vgl. Abbildung 4).

3.5 Staatsangehörigkeit 

In 8 Prozent der Verfahren hatten die Kläger nach den Ergebnissen der Aus-
wertung der Kurzfragebögen keine deutsche Staatsangehörigkeit. Von jeder 
siebenten Person, die geklagt hat, war die Staatsangehörigkeit nicht bekannt. 
An den Sozialgerichten Kassel und Berlin war der Anteil der Personen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit mit 8 Prozent und 15 Prozent höher als am So-
zialgericht Halle mit 3 Prozent (Abbildung 5).

Abbildung 5 

Staatsangehörigkeit der Kläger (N = 419)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Der Ausländeranteil in der Gesamtbevölkerung lag am 31.12.2015 bei 
Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 deutschlandweit bei 10,5 Pro-
zent.25 In der Auswertung der Kurzfragebögen ist der Anteil der Fälle, in de-
nen bekannt ist, dass die Kläger keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 
mit 8 Prozent somit etwas geringer gegenüber der Gesamtbevölkerung, wo-
bei in 15 Prozent der Fälle die Staatsangehörigkeit nicht bekannt ist (vgl. Ab-
bildung 5).

Insgesamt scheinen Ausländer somit nicht wesentlich unterrepräsentiert, 
was den sozialgerichtlichen Rechtsschutz angeht.

3.6 Schwerbehindertenstatus

Eine Schwerbehinderung der Kläger war in 10  Prozent der Verfahren be-
kannt. In 15 Prozent der Fälle war bekannt, dass keine Schwerbehinderung 
vorliegt. In 75 Prozent der Verfahren war das Vorliegen einer Schwerbehin-
derung bei den Personen, die eine Klage erhoben, nicht bekannt, sodass der 
ermittelte Anteil nur ein Mindestwert ist.

Nach den Angaben des statistischen Bundesamtes lag der Anteil der bei 
den Versorgungsämtern als Schwerbehinderte amtlich anerkannten Perso-
nen im Jahr 2015 bei rund 9 Prozent gemessen an der Gesamtbevölkerung.26 
Der Anteil von 10 Prozent der Verfahren nach den Ergebnissen der Auswer-
tung der Kurzfragebögen, in denen der Schwerbehindertenstatus bekannt ist, 
liegt somit etwas über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.

3.7 Rechtliche Vertretung im Widerspruchsverfahren

Ermittelt wurde mit der Auswertung der Kurzfragebögen, ob die Personen, 
die ein Klageverfahren geführt haben, bereits während des vorangegangenen 
Widerspruchsverfahrens rechtlich vertreten waren. Dies trifft insgesamt für 
knapp die Hälfte (48 Prozent) von 430 Verfahren zu (Abbildung 6). 

Da die Frage der rechtlichen Vertretung anhand der Gerichtsakten unter-
sucht wurde, repräsentiert der ermittelte Wert nur die Zahl der Wider-

25	 Destatis, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus, 
Fachserie 1 Reihe 1.3, Stand: 31.12.2015, Wiesbaden 2016, S. 7.
26	 Destatis, Sozialleistungen, Schwerbehinderte Menschen, Fachserie 13 Reihe 5.1, 2015, Wiesbaden 2017, 
S. 6.
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spruchsführer, die aufgrund einer ablehnenden Entscheidung im Wider-
spruchsverfahren Klage zum Sozialgericht erhoben haben. Die Differenz zur 
Gesamtzahl der Widerspruchsführer ergibt sich somit aus der Gruppe derjeni-
gen, die im Widerspruchsverfahren eine volle Abhilfeentscheidung erhalten, 
und derjenigen, deren Widerspruch sich auf andere Art und Weise – etwa 
durch Rücknahme – erledigt, sowie derjenigen, die trotz einer abweisenden 
Widerspruchsentscheidung keine Klage zum Sozialgericht erhoben. Über die 
Inanspruchnahme rechtlicher Vertretung in diesen Gruppen liegen somit 
hiernach keine Erkenntnisse vor.

Abbildung 6 

Rechtliche Vertretung im Widerspruchsverfahren (N = 429)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Betrachtet man die rechtliche Vertretung im Widerspruchsverfahren an-
hand der soziodemografischen Merkmale, so zeigt sich zunächst, dass mehr 
Männer eine rechtliche Vertretung im Widerspruchsverfahren in Anspruch 
genommen haben als Frauen. Innerhalb der Gruppe der männlichen Wider-
spruchsführer war die Hälfte der Männer rechtlich vertreten. In der Gruppe 
der Frauen waren hingegen lediglich 44 Prozent rechtlich vertreten.

Bei der differenzierten Betrachtung nach dem Alter wird deutlich, dass 
mit dem zunehmenden Alter der Personen die Inanspruchnahme rechtlicher 
Vertretung sank: Personen, die nach 1970 geboren wurden und damit 2015 
jünger als 45 Jahre waren, haben als Widerspruchsführer zu 52 Prozent recht-
liche Vertretung in Anspruch genommen. Die Jahrgänge 1951 bis 1970 nah-
men rechtliche Vertretung zu 47 Prozent in Anspruch. Die Personen mit ei-
nem Geburtsjahr vor 1951 nahmen mit 39 Prozent seltener eine rechtliche 
Vertretung in Anspruch als der Durchschnitt.

Die Gruppe der Kläger ohne deutsche Staatsangehörigkeit war im Wider-
spruchsverfahren zu 55 Prozent rechtlich vertreten und damit im Vergleich 
zur Gesamtzahl der Kläger überdurchschnittlich häufig. 

Wird der Anteil der Verfahren mit rechtlicher Vertretung im Wider-
spruchsverfahren nach dem Erwerbsstatus betrachtet, so zeigt sich, dass die 
Gruppe der Erwerbstätigen mit einem Anteil von 55 Prozent eine rechtliche 
Vertretung im Widerspruchsverfahren am häufigsten in Anspruch nahm, ge-
folgt von der Gruppe der Rentner und Minderjährigen zu 50 Prozent. Gerin-
ger fiel der Anteil rechtlicher Vertretung in der Gruppe der Arbeitslosen mit 
43 Prozent aus. Diejenigen, deren Erwerbsstatus nicht bekannt war, waren 
mit 46  Prozent durchschnittlich häufig rechtlich vertreten. Besonders der 
Hinweis auf ein unter Umständen geringeren Anteil rechtlicher Vertretung 
im sozialversicherungsrechtlichen Widerspruchsverfahren von Arbeitslosen 
könnte Anlass zu weiteren Untersuchungen geben.

Wird die rechtliche Vertretung auf die einzelnen Sozialversicherungs-
zweige und Klagegegenstände bezogen, so zeigt sich, dass die Anzahl der Wi-
derspruchsverfahren, in denen die Widerspruchsführer rechtlich vertreten 
waren, in der Renten- und Unfallversicherung etwas über dem Durchschnitt 
lag und in der Kranken- und Pflegeversicherung eher unter dem Durch-
schnitt (Abbildung 7). Am niedrigsten war der Anteil der rechtlich vertrete-
nen Widerspruchsführer in der Pflegeversicherung mit einem reichlichen 
Drittel (35 Prozent), aber auch in der Krankenversicherung war der Anteil 
mit nur 43 Prozent der Verfahren relativ gering.

Noch einmal stärker differenziert sich das Bild, wenn man einzelne Kla-
gegegenstände anschaut, die in den einzelnen Sozialversicherungszweigen 



187

Erkenntnisse zum Widerspruchsverfahren 

quantitativ am häufigsten vorkommen. Während in Verfahren zu Verletzten-
geld/Verletztenrente eine rechtliche Vertretung im Widerspruchsverfahren 
zu 74 Prozent in Anspruch genommen wurde, war dies bei Verfahren zum 
Krankengeld nur in 27 Prozent der Verfahren der Fall. 

Insgesamt war in den untersuchten Verfahren somit etwa die Hälfte der 
Kläger bereits im Widerspruchsverfahren rechtlich vertreten. Der Anteil 
rechtlicher Vertretung variierte dabei vor allem bezogen auf die Sozialversi-
cherungszweige und die Klagegegenstände.

Abbildung 7 

Rechtliche Vertretung nach Sozialversicherungszweig und ausgewählten Klagegegenständen 
(N = 429)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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3.8 Verfahrensdauer

Anhand der aus den Gerichtsakten ermittelten Daten der Widerspruchserhe-
bung und des Widerspruchsbescheids kann die Dauer des Widerspruchsver-
fahrens berechnet werden. 

Berücksichtigt wurden für die Berechnung der Dauer des Widerspruchs-
verfahrens lediglich solche Verfahren, in denen das Datum der Widerspruch-
serhebung und das Datum des Widerspruchsbescheides bekannt waren bzw. 
ein Widerspruch und ein Widerspruchsbescheid vorlagen. Untätigkeitskla-
gen nach § 88 Abs. 1 und Abs. 2 SGG, die entweder aufgrund einer fehlenden 
Ausgangsentscheidung oder einer fehlenden Widerspruchsentscheidung er-
hoben wurden, konnten für die Berechnung der Verfahrensdauer nicht be-
rücksichtigt werden, auch wenn im Laufe des Klageverfahrens ein Wider-
spruchsbescheid erlassen wurde. Insgesamt konnten zur Berechnung der 
Dauer des Widerspruchsverfahrens somit 403 Verfahren zugrunde gelegt 
werden.27

In der Gerichtsaktenanalyse zeigt sich anhand der Stichprobe, dass in 
27 Prozent der Verfahren das Widerspruchsverfahren innerhalb von drei Mo-
naten beendet wurde und weitere 40 Prozent innerhalb von sechs Monaten 
(Abbildung 8). Zwei Drittel der Verfahren wurden somit innerhalb eines hal-
ben Jahres beendet. Weitere 17 Prozent wurden innerhalb von drei weiteren 
Monaten und weitere 9 Prozent in einer Zeit von bis zu einem Jahr erledigt. 
6 Prozent der Verfahren wurden erst im Zeitraum von einem Jahr bis zu zwei 
Jahren beendet und 2 Prozent der Verfahren dauerten länger als zwei Jahre 
(z. B. wegen zwischenzeitlichem Ruhen des Verfahrens).

Wird die Dauer der Widerspruchsverfahren abhängig davon betrachtet, 
ob die Widerspruchsführer rechtlich vertreten waren, so wurden die Verfah-
ren ohne rechtliche Vertretung mit 31 Prozent zu einem Drittel innerhalb 
von drei Monaten erledigt und zu weiteren 39 Prozent innerhalb von sechs 

27	 Soweit den Klageverfahren mehrere Ausgangsbescheide und mehrere Widersprüche des Widerspruchs-
führers zugrunde lagen, wurde das Datum der ersten Widerspruchserhebung als Datum des Beginns des 
Widerspruchsverfahrens der Berechnung zugrunde gelegt. Für das Datum der Widerspruchserhebung 
wurde, soweit mehrere Daten angegeben wurden oder das Datum der Widerspruchserhebung nach § 84 
Abs. 1 S. 1 SGG selbst Streitgegenstand war, das bei der Behörde vermerkte Eingangsdatum zur Berechnung 
herangezogen. Teilabhilfen im Laufe des Verfahrens wurden nicht berücksichtigt, sondern es wurde ledig-
lich das Datum des Widerspruchsbescheids, gegen den geklagt wurde, als Zeitpunkt der Beendigung des 
Widerspruchsverfahrens angenommen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt eine Bekanntgabe gegenüber den 
Widerspruchsführer noch nicht erfolgt ist.
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Monaten erledigt. Die Verfahren mit rechtlicher Vertretung wurden mit 
23 Prozent innerhalb von drei Monaten und mit weiteren 40 Prozent inner-
halb von sechs Monaten erledigt (Abbildung 9).

Die Verfahren, die mit einer rechtlichen Vertretung geführt wurden, dau-
erten somit etwas länger als die Verfahren, die ohne rechtliche Vertretung 
geführt wurden. Eine Erklärung hierfür kann darin liegen, dass die prüfungs-
aufwendigeren Verfahren – wie etwa die Gewährung von Erwerbsminder
ungsrente – eher mit einem Bevollmächtigten geführt werden.

4. Fazit

Insgesamt kann die Auswertung der Kurzfragebögen von Richtern anhand 
der Gerichtsakten zu Personen, die einen Widerspruch eingelegt und geklagt 
haben, somit Hinweise zu der Zusammensetzung der Gruppe der Kläger und 

Abbildung 8 

Dauer des Widerspruchsverfahrens (N = 403)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Abbildung 9 

Dauer des Widerspruchsverfahrens mit und ohne rechtliche Vertretung des/der Widerspruchsfüh-
renden (N = 392)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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der Widerspruchsführer geben. Es zeigt sich, dass Klagen am Sozialgericht et-
was überdurchschnittlich häufiger von Männern geführt wurden und die Al-
tersgruppe der 50- bis 65-Jährigen gegenüber ihrem Anteil an der Gesamtbe-
völkerung deutlich überwog. Der Anteil der Erwerbstätigen war eher gering. 
Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit waren entsprechend ihres 
Anteils an der Bevölkerung auch Kläger am Sozialgericht und Kläger mit ei-
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ner Schwerbehinderung waren überdurchschnittlich häufig an den Sozialge-
richten. Die rechtliche Vertretung im Widerspruchsverfahren hing zwar 
auch von dem Erwerbsstatus ab, variierte aber besonders je nachdem, um 
welchen Verfahrensgegenstand es bei der Klage ging.

5. Ausblick

Hauptsächlicher Forschungsgegenstand in diesem Projekt waren die Wider-
spruchsausschüsse, ihre Mitglieder und die Arbeitsweise. Mit der Auswer-
tung der Kurzfragebögen durch Richter anhand der Gerichtsakten zu Perso-
nen, die einen Widerspruch eingelegt und geklagt haben, konnte zudem 
zwar ein erster Eindruck zum Personenkreis der Kläger gewonnen, es konn-
ten jedoch keine repräsentativen Ergebnisse erzielt werden. Erkenntnisse 
über Personen, deren Widerspruch negativ beschieden wurde und die den-
noch keine Klage eingereicht haben, konnten im Rahmen dieses Forschungs-
projekts nicht erzielt werden. Um noch weitere Erkenntnisse zu der Inan-
spruchnahme sozialversicherungsrechtlichen Rechtsschutzes zu erhalten, 
müssen sicherlich weitere Forschungen und detaillierte Untersuchungen des 
jeweiligen Personenkreises erfolgen.
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Anhang: Analyseschema für Gerichtsakten

Schema für die Analyse von Gerichtsakten an Sozialgerichten

Hinweis: Nicht aus der Akte beantwortbare Fragen bitte mit „Nicht bekannt“ = N. b. kennzeichnen.

1. Sozialversicherungszweig: (Bitte ankreuzen und ggf. ergänzen.)

 Krankenversicherung	  Pflegeversicherung	  Unfallversicherung	  Rentenversicherung

2. Klagegegenstand: (Bitte kurz notieren.)
(Bitte beachten: keine Unterscheidung nach SVT in der Rentenversicherung,  
keine Erstattungsstreitigkeiten zwischen Krankenhäusern und GKV.)

3. Art und Ziel der Klage: (Bitte ankreuzen und ggf. ergänzen.)

 Anfechtungsklage	  Verpflichtungsklage	  Feststellungsklage

 Leistungsklage	  Kombination

4. Eingang der Klage: (Bitte Datum eintragen.)

5. (anonyme) Sozialdaten der Klägerin/des Klägers: 
(Bitte ankreuzen bzw. ergänzen.)

Geschlecht:	  männlich	  weiblich

Geburtsjahr:

Staatsangehörigkeit:	  deutsch	  nicht deutsch	  nicht bekannt

Letzte ausgeübte Tätigkeit:

Erwerbsstatus:    erwerbstätig        arbeitslos         Rentner u. a.        nicht bekannt

Erwerbsgemindert:	  ja  	  nein	  nicht bekannt

Schwerbehindert:	  ja	  nein	  nicht bekannt
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6. Beklagte: (Bitte kurz notieren.)

7. Rechtliche Vertretung der Widerspruchsführerin/des Widerspruchsführers im 
Widerspruchsverfahren: (Bitte ankreuzen und ggf. ergänzen.)
(Bitte beachten: Gemeint ist Prozessvertretung im Verfahren des Widerspruchsführers,  
nicht gesetzliche Vertretung.)

 ja	  nein	  nicht bekannt

8. Das Widerspruchsverfahren: (Bitte ankreuzen bzw. ergänzen.)

Ausgangsbescheid vom:          (Datum)

Erhebung des Widerspruchs am:          (Datum)

Erhebung schriftlich/mündlich?	  schriftlich	  mündlich

Wurde der Widerspruch ausdrücklich als solcher bezeichnet?   ja	  nein 

Abhilfeprüfung am:                                              (Datum)

Widerspruchsbescheid vom:                                            (Datum)

Unterzeichnet von?	  allein von vorsitzender Person

		   auch anderen Mitgliedern des Widerspruchsausschusses

Inhalt des Widerspruchsbescheides	  Zurückweisung	  

			    teilweise Zurückweisung

Erhebung der Klage am: (Bitte Datum eintragen.)

 Besonderheiten, Auffälligkeiten? (Bitte kurz notieren.)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



194

DAS SATZUNGSRECHT DER SOZIAL­
VERSICHERUNGSTRÄGER  
Grundlage und Gestaltungsmittel für das Wider- 
spruchsverfahren und die Widerspruchsausschüsse

Elisabeth Krausbeck

Zusammenfassung. Im Rahmen des Forschungsprojekts „Recht und 
Praxis der Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung. Bestands-
aufnahme und Wirkungsanalyse“ wurden die Satzungen nahezu aller So-
zialversicherungsträger sowie einige Geschäftsordnungen und Richtlini-
en für die Arbeit der Widerspruchsausschüsse auf ihren Regelungsgehalt 
untersucht. Mit der Untersuchung sollte die konkrete rechtliche Gestal-
tung der Widerspruchsausschüsse in den vier Sozialversicherungszwei-
gen der Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die Ge-
staltungsspielräume bei der Einrichtung der Widerspruchsausschüsse 
erforscht werden. Es galt herauszufinden, in welcher Weise die Sozialver-
sicherungsträger von ihrer Selbststeuerungsbefugnis Gebrauch gemacht 
haben, indem sie Widerspruchsausschüsse eingerichtet und mit Verfah-
rensregeln ausgestattet haben. Neben einer Beschreibung der Regelungs-
vielfalt und Vielfalt der Erscheinungsformen von Widerspruchsaus-
schüssen in der gesetzlichen Sozialversicherung konnten so auch 
Wirkungen unterschiedlicher rechtlicher Rahmenbedingungen auf die 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Widerspruchsausschüsse betrach-
tet werden. 

1. Einleitung

Die Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung werden nach § 36a 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IV durch die Satzungen der Sozialversicherungsträger 
errichtet, indem der Erlass von Widerspruchsbescheiden besonderen Aus-
schüssen übertragen werden kann. Die gesetzliche Regelung des § 36a SGB IV 
wurde mit Gesetz vom 18.8.1980 in das Recht der Sozialversicherung einge-
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fügt.1 Sie trat rückwirkend für die Zeit ab dem 1.7.1977 als Datum des In-
krafttretens des SGB IV in Kraft.2 Die Widerspruchsausschüsse wurden seit-
her mit ehrenamtlichen Mitgliedern, die die Voraussetzung der Wählbarkeit 
für die Selbstverwaltungsorgane des Sozialversicherungsträgers erfüllen, be-
setzt (§ 36a Abs. 2 S. 2 SGB  IV) und mit der Entscheidung über die Wider-
spruchsbescheide betraut. 

1.1 Widerspruchsausschüsse im Kontext der Selbstverwaltung

Die Einrichtung der Widerspruchsausschüsse wird nicht gesetzlich angeord-
net, sondern § 36a SGB IV bildet einen gesetzlichen Rahmen für die Einrich-
tung von Widerspruchsausschüssen. Wesentliche Regelungen, wie die Zu-
sammensetzung und die Bestellung der Mitglieder, regeln die Sozialversiche-
rungsträger selbst. An dieser Stelle lässt das Gesetz den Sozialversicherungs-
trägern Gestaltungsspielraum bei der Errichtung der Widerspruchsausschüsse.

Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und die weiteren Regelungen 
zu den Widerspruchsausschüssen erfolgen in den Satzungen, über die nach 
§ 33 Abs. 1 und Abs. 3 SGB IV die Vertreterversammlungen und – im Fall der 
Kranken- und Pflegeversicherung – die Verwaltungsräte und damit die ge-
wählten ehrenamtlichen Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane (§ 44 
SGB  IV) entscheiden. Nicht nur in der Bearbeitung der Widerspruchsent-
scheidungen durch Ehrenamtliche, sondern bereits in der Rechtsetzung für 
die Widerspruchsausschüsse in Satzungen und Geschäftsordnungen der Sozi-
alversicherungsträger kommt somit die Selbstverwaltung in der Sozialversi-
cherung zum Ausdruck. 

1	 Sozialgesetzbuch (SGB) – Verwaltungsverfahren vom 18.8.1980, BGBl. I Nr. 51 vom 26.8.1980, 
S. 1469, 1500. 
2	 Die gesetzliche Regelung der besonderen Ausschüsse diente der rückwirkenden Legitimation der 
Rentenausschüsse in der Unfallversicherung seit dem Inkrafttreten des SGB IV, siehe Baier, in: Krauskopf, 
Soziale Krankenversicherung, Pflegeversicherung, SGB IV, § 36a Rn. 1 (2017).
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1.2 Regelungsprogramm in Satzungen sowie Geschäftsordnun-
gen und Richtlinien

Der rechtliche Rahmen für die Einrichtung und die Arbeit der Widerspruchs-
ausschüsse teilt sich auf die Satzungen und die Geschäftsordnungen und 
Richtlinien für die Widerspruchsausschüsse auf. § 36a SGB IV gibt vor, wel-
che Fragen zwingend in den Satzungen geregelt werden müssen. Demgegen-
über stellen Geschäftsordnungen und Richtlinien internes Recht der Sozial-
versicherungsträger dar, in denen die Anforderungen des gesetzlich geregel-
ten Widerspruchsverfahrens an das Verwaltungsverfahren in verwaltungs-
praktische Abläufe in Form der Abhilfeentscheidung nach § 85 Abs. 1 SGG 
durch die Verwaltung des Sozialversicherungsträgers und die Entscheidung 
über die Widerspruchsbescheide durch die Widerspruchsausschüsse umge-
setzt werden.

1.3 Vorgehen

Für die Untersuchung der Satzungen wurden die zumeist öffentlich auf den 
Internetseiten der Sozialversicherungsträger verfügbaren Satzungen recher-
chiert und in Einzelfällen bei den Sozialversicherungsträgern abgefragt. Da-
neben wurden die Sozialversicherungsträger gebeten, für das Forschungspro-
jekt Geschäftsordnungen und Richtlinien bereitzustellen. So konnten 162 
Satzungen von 165 Sozialversicherungsträgern3 und 15 Geschäftsordnun-
gen und Richtlinien für die Arbeit der Widerspruchsausschüsse der Untersu-
chung zugrunde gelegt werden. Da seit Beginn des Forschungsprojekts zahl-
reiche Sozialversicherungsträger fusioniert sind (siehe auch Abschnitt 2.2.4), 
verringerte sich die Zahl der untersuchten Träger und der Satzungen im Ver-
lauf des Forschungsprojekts. Im Folgenden werden die Ergebnisse auf dem 
Stand von Dezember 2016 dargestellt.

3	 Stand: Dezember 2016.
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2. Ergebnisse zu den Satzungsregelungen

Die Satzungen bestimmen nach § 36a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IV die Aufgaben-
übertragung an die Widerspruchsausschüsse4 und regeln nach § 36a Abs. 2 
S. 1 SGB IV das Nähere, insbesondere die Zusammensetzung und die Bestel-
lung der Mitglieder. Die Untersuchung der Satzungen der Sozialversiche-
rungsträger auf ihren Regelungsinhalt kann somit Aufschluss darüber geben, 
ob die Sozialversicherungsträger Widerspruchsausschüsse eingerichtet haben 
(Abschnitt 2.1) und in welcher Art und Weise sie das Nähere für die Wider-
spruchsausschüsse in den Satzungen bestimmt haben (siehe Abschnitt  2.2 
und nachfolgend). 

2.1 Einrichtung und Aufgaben der Widerspruchsausschüsse

Als ein erstes Ergebnis der Satzungsanalyse kann festgehalten werden, dass, 
auch wenn es sich bei der gesetzlichen Befugnis nach § 36a Abs. 1 Nr. 1 SGB IV 
zur Einrichtung von Widerspruchsausschüssen um eine Kann-Bestimmung 
handelt, die Sozialversicherungsträger fast ausnahmslos hiervon Gebrauch ge-
macht haben, indem sie Widerspruchsausschüsse eingerichtet und Ehrenamt-
liche mit der Entscheidung über die bei dem Sozialversicherungsträger anfal-
lenden Widerspruchsbescheide im Anschluss an die Abhilfeprüfung durch 
die Verwaltung beauftragt haben. Nur in einer vorliegenden Satzung wurde 
kein Widerspruchsausschuss eingerichtet, sondern der Vorstand mit dem Er-
lass der Widerspruchsbescheide beauftragt. Besonderheiten hinsichtlich der 
Aufgabenübertragung bestanden allerdings für die Pflegekassen.

2.1.1 Gemeinsame Widerspruchsausschüsse für die  
Kranken- und Pflegekassen
Nach der gesetzlichen Regelung besteht für die Pflegekassen keine Ausnahme 
von der Befugnis zur Einrichtung eigener Widerspruchsausschüsse. Die ge-
setzlich vorgesehene Organleihe für die Pflegekassen (§ 46 Abs. 2 S. 2 SGB XI), 
wonach die Organe der Krankenkasse auch die Organe der Pflegekassen sind 
und die Pflegekassen somit keine eigenen Organe bilden, obgleich sie eigene 
Sozialversicherungsträger sind, ist auf die Widerspruchsausschüsse nicht an-

4	 Hierbei handelt es sich um eine § 85 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB IV konkretisierende Regelung, wonach für 
die Bestimmung der für die Entscheidung über die Widerspruchsbescheide zuständigen Stelle in der Sozi-
alversicherung grundsätzlich die Vertreterversammlung zuständig ist.



198

Recht und Praxis der Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung

wendbar. Denn Organe der Krankenkasse sind nach § 31 Abs. 1 und 3a SGB IV 
nur der Verwaltungsrat als Selbstverwaltungsorgan und der hauptamtliche 
Vorstand. Die Widerspruchsausschüsse sind keine Organe, sondern haben 
nur eine organähnliche Stellung.5 Hiernach ist die Einrichtung von Wider-
spruchsausschüssen für die Pflegekasse somit möglich.

Anhand der Satzungen ist jedoch erkennbar, dass für die Pflegekassen 
meist die Widerspruchsausschüsse bei den Krankenkassen mitentscheiden, 
indem bestimmt wird, dass der Widerspruchsausschuss der Krankenkasse 
auch der Widerspruchsausschuss der Pflegekasse ist. Die Organleihe wird so-
mit in den Satzungen auch für die Widerspruchsausschüsse nachvollzogen. 
Es gibt aber auch einzelne Pflegekassen, die eigene Widerspruchsausschüsse 
eingerichtet haben. Die Entscheidung für gemeinsame Widerspruchsaus-
schüsse mit der Krankenkasse oder für eigene Pflegekassenausschüsse scheint 
nicht zuletzt von der Versichertenzahl und dem Widerspruchsaufkommen in 
der Pflegekasse abzuhängen, ab welchen sich eigene Widerspruchsausschüsse 
für die Pflegekasse lohnen. Festzuhalten bleibt somit, dass bei der Mehrzahl 
der Pflegekassen keine eigenen Widerspruchsausschüsse bestehen. 

2.1.2 Teilweise Aufgabenübertragung auf die 
Widerspruchsausschüsse
Die Aufgabenübertragung an die Widerspruchsausschüsse muss nach § 36a 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IV nicht vollständig erfolgen, sondern kann auch nur für 
einen Teil der Widerspruchsentscheidungen vorgesehen werden.6 Betrachtet 
man die Satzungsregelungen hierzu, so haben die meisten Sozialversiche-
rungsträger die Entscheidung über die Widerspruchsbescheide vollständig auf 
die Widerspruchsausschüsse übertragen, sodass die Widerspruchsausschüsse 
über alle bei dem Sozialversicherungsträger anfallenden Widerspruchsbe-
scheide entscheiden. 

Einzelne Träger – mit einem Schwerpunkt in der Rentenversicherung – 
haben die Aufgabe nur teilweise auf Widerspruchsausschüsse übertragen, so-
dass die Widerspruchsausschüsse nicht für alle Verfahren zuständig sind. In 
diesen Fällen entscheidet die Verwaltung über einen (meist geringen) Teil 
von Widersprüchen ohne Beteiligung der Ehrenamtlichen. Die Zuständig-
keit der Widerspruchsausschüsse wird in diesen Fällen nach sachlichen Krite-

5	 Hinderer, Funktion und Aufgaben der besonderen Ausschüsse in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, NZS 2015, 14, 15; Winkler, SGB IV, § 36a SGB IV, Rn. 7 (2015); Köster, in: Kreikebohm, § 36a 
SGB IV, Rn. 5, (2014).
6	 Baier, in: Krauskopf, SGB IV, § 36a SGB IV Rn. 10 (2017).
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rien beschränkt. So sehen die Satzungen zum Beispiel vor, dass die Wider-
spruchsausschüsse nur für Verfahrensgegenstände zuständig sind, bei deren 
Entscheidung die Beurteilung von Lebenssachverhalten im Vordergrund 
steht, wie bei der Erwerbsminderungsrente, oder für deren Entscheidung 
eine Ermessensausübung erforderlich ist und in denen somit Praxiserfahrun-
gen der Ehrenamtlichen besonders gefragt sind. Die Auffassung, dass sich die 
Aufgabenabgrenzung im Falle einer nur teilweisen Aufgabenübertragung 
aus der Satzung ergeben muss,7 folgt dem Sinn und Zweck des § 36a SGB IV, 
der eine offenkundige und eindeutige Zuständigkeitsregelung für die Ent-
scheidung über die Widersprüche mit der Satzung herbeiführen möchte. 

2.1.3 Ergebnis: Widerspruchsausschüsse sind  
flächendeckend vorhanden
Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass nach den Ergebnissen der Satzungs-
analyse bei den Sozialversicherungsträgern flächendeckend Widerspruchs-
ausschüsse nach § 36a SGB  IV eingerichtet wurden. Lediglich im Falle der 
Pflegekassen entscheidet zumeist der Widerspruchsausschuss der Kranken-
kasse für diese mit. Vor allem bei den Rentenversicherungen wird gelegent-
lich vorgesehen, dass die Widerspruchsausschüsse nur für einen Teil der Ent-
scheidungen über die Widerspruchsbescheide zuständig sind.

2.2 Organisation der Widerspruchsausschüsse:  
Anzahl, Sitz und Zuständigkeit

Im Wesentlichen dem Gestaltungsspielraum der sich selbst verwaltenden So-
zialversicherungsträger überlassen ist die Organisation und Struktur der Wi-
derspruchsausschüsse. Gesetzliche Vorgaben zur Anzahl der Widerspruchs-
ausschüsse, zum Sitz und zur Zuständigkeitsverteilung bestehen nicht.

2.2.1 Anzahl
Vor allem kleine Träger, wie Betriebskrankenkassen oder Unfallkassen, ha-
ben oft nur einen Widerspruchsausschuss. Dies trifft zahlenmäßig auf etwas 
über die Hälfte der gesamten Sozialversicherungsträger zu. Bestehen mehrere 
Widerspruchsausschüsse bei einem Sozialversicherungsträger, so müssen in 
Satzungen, Geschäftsordnungen oder Organbeschlüssen deren Anzahl, ihr 
Sitz und die Geschäftsverteilung geregelt werden. 

7	 Ebd.
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Die Anzahl der Widerspruchsausschüsse bei einem Träger hat insoweit 
indirekt Auswirkungen auf die Sitzungsfrequenz für die Ehrenamtlichen 
und die je Sitzung zu bearbeitende Fallzahl. Geht man von einem konstanten 
Widerspruchsaufkommen bei den Trägern aus, so können Sitzungsfrequenz 
und Falllast für die Ausschüsse somit über die Anzahl der Widerspruchsaus-
schüsse gesteuert werden. 

2.2.2 Sitz
Der Sitz der Widerspruchsausschüsse muss nach § 194 Abs. 1 Nr. 10 SGB V 
bzw. § 47 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI ausschließlich in den Satzungen der Kranken- 
und Pflegekassen aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift bestimmt werden. 
Für die Satzungen der Renten- und Unfallversicherung besteht keine entspre-
chende Regelung, sodass eine Regelung auch in den Geschäftsordnungen 
und Richtlinien für die Widerspruchsausschüsse erfolgen kann. 

Soweit der Sitz eines Widerspruchsausschusses in den Satzungen be-
stimmt wird, befindet er sich üblicherweise am Sitz des Sozialversicherungs-
trägers. Im Falle mehrerer Widerspruchsausschüsse sehen Satzungen und Ge-
schäftsordnungen überwiegend Regelungen einer dezentralen Organisation 
vor. Im Einzelfall bestehen aber auch mehrere Widerspruchsausschüsse an ei-
nem zentralen Ort, der zumeist der Sitz des Sozialversicherungsträgers ist.

Auswirkungen kann die Festlegung des Sitzes der Widerspruchsausschüs-
se und damit die räumliche Verteilung der Widerspruchsausschüsse sicher-
lich darauf haben, mit welchen Personen die Widerspruchsausschüsse besetzt 
werden, soweit bei Ehrenamtlichen die Erreichbarkeit des Einsatzortes als 
ausschlaggebendes Motiv für die Übernahme eines Amtes unterstellt werden 
kann.

Eine zentrale oder dezentrale Organisation der Widerspruchsausschüsse 
kann somit unter Umständen bei überregional ausgerichteten Sozialversiche-
rungsträgern darüber entscheiden, ob über Widersprüche in räumlicher 
Nähe zu den Versicherten und durch Personen mit Kenntnissen der regiona-
len Arbeits- und Lebenswelt entschieden wird oder nicht. 

2.2.3 Geschäftsverteilung
Neben der räumlichen Ansiedlung entscheiden Regelungen der Geschäfts-
verteilung über die Zuständigkeit der einzelnen Widerspruchsausschüsse. 
Nach dem Ergebnis der Satzungsanalyse und den vorliegenden Geschäftsord-
nungen und Richtlinien erfolgt die Regelung der Geschäftsverteilung entwe-
der anhand einer örtlichen Zuständigkeit oder nach Eingang. Die Wider-
spruchsausschüsse sind dabei nicht zwingend für die Widersprüche aus der Re-
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gion zuständig, in der sie ihren Sitz haben. Vorzug einer Zuständigkeit nach 
Eingang oder einer flexiblen Geschäftsverteilung kann es hingegen sein, dass 
die Verteilung der Widersprüche auf die Ausschüsse regelmäßig erfolgt und 
damit der Verfahrensbeschleunigung eher dient als dies bei der Entscheidung 
über Widersprüche aus dem regionalen Zuständigkeitsbereich der Fall ist. 

2.2.4 Fusionen
Im Projektzeitraum von November 2014 bis Dezember 2016 kam es insge-
samt zu 13 Fusionen von Sozialversicherungsträgern – vor allem von Kran-
kenkassen. Durch einen Vergleich der Satzungen vor und nach einer Fusion 
konnte in elf Fällen festgestellt werden, wie die Widerspruchsausschüsse in 
diesen Fällen neu organisiert wurden. Hiernach lassen sich drei Herange-
hensweisen feststellen. Entweder wurden die bestehenden Widerspruchsaus-
schüsse beim neuen Träger unverändert weitergeführt oder es erfolgte eine 
Neuorganisation mit einer erhöhten Zahl von Ausschüssen oder einer erhöh-
ten Zahl von Mitgliedern im Widerspruchsausschuss. Oder der Wider-
spruchsausschuss des zumeist kleineren Trägers wurde nicht in die neue 
Struktur übernommen und fiel weg. Letztere Vorgehensweise war am häu-
figsten zu beobachten, sodass sich im Projektzeitraum die Zahl der Wider-
spruchsausschüsse und somit auch der ehrenamtlichen Mitglieder insgesamt 
verringert hat.

2.2.5 Ergebnis zur Organisation der Widerspruchsausschüsse
Die Regelungen zur Organisation der Widerspruchsausschüsse sind von der 
Größe des Sozialversicherungsträgers abhängig. Die Festlegung der Anzahl 
der Widerspruchsausschüsse und der Zuständigkeit im Falle mehrerer Wi-
derspruchsausschüsse stellt sich mangels gesetzlicher Vorgabe als Selbstver-
waltungsangelegenheit dar und muss und wird nicht zwingend in der Sat-
zung geregelt, sodass die Entscheidung darüber den Vertreterversammlun-
gen und Verwaltungsräten obliegt, soweit diese auch für den Erlass von Ge-
schäftsordnungen und Richtlinien zuständig sind (siehe Abschnitt 3.1). 

2.3 Zusammensetzung der Widerspruchsausschüsse

Die Regelung der Zusammensetzung der Widerspruchsausschüsse ist den 
Satzungen der Widerspruchsausschüsse nach § 36a Abs. 2 S. 1 SGB IV vorbe-
halten. Vorgegeben ist, dass zu Mitgliedern nur Personen bestellt werden 
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können, die die Voraussetzungen der Wählbarkeit als Organmitglied erfüllen 
und, wenn die Satzung deren Mitwirkung vorsieht, Bedienstete des Versiche-
rungsträgers. Damit können sich die Widerspruchsausschüsse nur aus den 
Gruppen zusammensetzen, die auch der Vertreterversammlung oder dem 
Verwaltungsrat angehören. Dies sind nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV in der Re-
gel Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber. Im Fall der SVLFG8 be-
steht eine Drittelparität aus Versicherten, Selbstständigen ohne fremde Ar-
beitskräfte und Arbeitgebern (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV). Sofern Ersatzkassen 
nicht mit anderen Krankenkassenarten fusioniert sind, bestehen die Verwal-
tungsräte nur aus Versichertenvertretern. Besondere Bestimmungen für die 
Gruppe der Arbeitgeber bestehen für die Betriebskrankenkassen nach § 44 
Abs. 2 SGB IV und für die Unfallkassen der Länder und Gemeinden nach § 44 
Abs. 2a SGB IV. 

Insbesondere die Festlegung der Zahl der Mitglieder im Widerspruchs-
ausschuss bleibt den Sozialversicherungsträgern überlassen und anders als in 
den Selbstverwaltungsorganen können im Widerspruchsausschuss auch Be-
dienstete Mitglied sein, soweit die Satzung dies vorsieht. Eine paritätische Be-
setzung der Widerspruchsausschüsse ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Schaut man die Satzungen auf die Regelung der Zusammensetzung der 
Widerspruchsausschüsse hin an, so ist festzustellen, dass in der Renten- und 
Unfallversicherung die Widerspruchsausschüsse ganz überwiegend mit je ei-
nem Versicherten- und einem Arbeitgebervertreter besetzt sind. In der Kran-
ken- und Pflegeversicherung finden sich demgegenüber auch größere Wider-
spruchsausschüsse mit drei, vier und mehr Ehrenamtlichen. Die Besetzung 
mit Versicherten- und Arbeitgebervertretern orientiert sich dabei meist an 
der jeweiligen Besetzung der Verwaltungsräte und Vertreterversammlungen 
und erfolgt in der Renten- und Unfallversicherung paritätisch. Nicht paritäti-
sche Besetzungen finden sich insbesondere bei den Betriebs- und Ersatzkran-
kenkassen sowie der Knappschaft, sodass die Versichertenvertreter allein oder 
in der Überzahl entscheiden, wobei die Stimmenanzahl meist zugunsten der 
Arbeitgeber ausgeglichen wird.

2.3.1 Voraussetzung der Mitgliedschaft
Gesetzliche Voraussetzung für die Mitgliedschaft der Ehrenamtlichen im Wi-
derspruchsausschuss ist nach § 36a Abs. 2 S. 2 SGB IV die Wählbarkeit für die 
Vertreterversammlung oder den Verwaltungsrat nach § 51 SGB IV. Hiernach 

8	 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.
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müssen die Mitglieder der Widerspruchsausschüsse nicht Mitglied der Selbst-
verwaltungsorgane sein. Die Krankenkassen gehen in ihren Satzungen je-
doch darüber teilweise hinaus und sehen vor, dass nur Mitglieder der Verwal-
tungsräte oder Regionalbeiräte oder ggf. deren Stellvertreter zu Mitgliedern 
der Widerspruchsausschüsse bestellt werden können. Die Widerspruchsaus-
schüsse bilden in diesen Fällen somit eine Teilmenge der Verwaltungsräte 
oder Regionalbeiräte, was einerseits den Vorzug der Nähe zur Selbstverwal-
tung hat, andererseits die Zahl der in Frage kommenden Personen für die 
Aufgabe bereits durch die Satzung beschränkt. In der Unfallversicherung ist 
zudem die Regelung verbreitet, dass eine gleichzeitige Mitgliedschaft im 
Rentenausschuss und im Widerspruchsausschuss ausgeschlossen ist, sodass 
hier eine personelle Trennung von Erstentscheidung und Widerspruchsent-
scheidung erfolgt. 

2.3.2 Bestellung 
Eine gesetzliche Regelung für die Bestellung der Mitglieder der Wider-
spruchsausschüsse gibt es nicht. Nach § 36a Abs. 2 S. 1 SGB IV ist aber eine 
Regelung in der Satzung vorzusehen. Die Mitglieder der Widerspruchsaus-
schüsse werden nach den Ergebnissen der Satzungsanalyse ganz überwiegend 
durch die Vertreterversammlung oder den Verwaltungsrat bestellt. Ein Vor-
schlagsrecht ist in den Satzungen nur selten geregelt. In den wenigen Fällen, 
in denen ein Vorschlagsrecht geregelt ist, kommt es entweder den Listenträ-
gern für die Sozialwahlen nach § 48 Abs. 1 SGB  IV9 oder für die Wahl der 
Versichertenältesten nach § 61 Abs. 1 S. 2 SGB IV, den Gruppen in den Selbst-
verwaltungsorganen wie für die Wahlen zum Vorstand nach § 52 Abs. 2 
SGB IV, dem Vorstand oder den Regionalbeiräten und damit durchaus un-
terschiedlichen Akteuren zu.

2.3.3 Besetzung mit Hauptamtlichen
Der gesetzliche Regelfall für die Besetzung der Widerspruchsausschüsse ist 
die Besetzung mit Ehrenamtlichen nach § 36a Abs. 2 S. 2 SGB IV. Hiernach 
können Bedienstete des Versicherungsträgers nur zu Mitgliedern der Wider-
spruchsausschüsse bestellt werden, wenn die Satzung ihre Mitwirkung vor-
sieht. 

Nach den Satzungen machen die Sozialversicherungsträger hiervon teil-
weise Gebrauch. Zu den ehrenamtlichen Mitgliedern kommen zum Teil 

9	 Gewerkschaften, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen sowie deren Verbände, berufsständi-
sche Vereinigungen der Landwirtschaft, Landesfeuerwehrverbände und freie Listen.
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hauptamtliche Mitglieder aus der Verwaltung des Sozialversicherungsträgers 
hinzu. Die Rolle der Hauptamtlichen kann nach den Satzungen (soweit 
überhaupt vorgesehen) entweder eine beratende (als Mitglied oder nur mit 
Teilnahmerecht an den Sitzungen) oder eine abstimmende sein. Die Mit-
gliedschaft stimmberechtigter Hauptamtlicher im Widerspruchsausschuss 
findet sich in allen vier Versicherungszweigen, vor allem aber in der Renten- 
und Unfallversicherung, in der Kranken- und Pflegeversicherung hingegen 
nur selten. Die Widerspruchsausschüsse setzen sich im Falle der Besetzung 
mit einem stimmberechtigten Hauptamtlichen in der Renten- und Unfallver-
sicherung aus drei stimmberechtigen Mitgliedern zusammen: ein Arbeitge-
ber-, ein Versichertenvertreter, ein stimmberechtigter Hauptamtlicher. Häu-
fig geht die Mitgliedschaft stimmberechtigter Hauptamtlicher auch mit dem 
Vorsitz im Widerspruchsausschuss einher, den sonst einer der Ehrenamtli-
chen hat.

2.4 Verfahren

Nach § 36a Abs. 3 SGB  IV sind nur wenige Verfahrensregelungen für die 
Selbstverwaltungsorgane auf die Widerspruchsausschüsse unmittelbar an-
wendbar. Dies sind nach § 36a Abs. 3 SGB IV die Regelungen zur rechtlichen 
Stellung der Ehrenamtlichen nach §§ 40 bis 42 SGB IV sowie die Regelungen 
nach § 63 Abs. 3a und 4 SGB IV zum Datenschutz von Arbeitnehmern gegen-
über Arbeitgebervertretern und zur Befangenheit von Mitgliedern.

Sollen weitere Regelungen für die Verfahren in den Selbstverwaltungsor-
ganen auch für die Widerspruchsausschüsse zur Anwendung kommen, so 
müssen Satzungen oder Geschäftsordnungen ihre entsprechende Anwend-
barkeit bestimmen oder eine eigene Regelung treffen. Als wesentliche Ver-
fahrensbestimmungen sind in den Satzungen zumeist die Regelungen zum 
Vorsitz, zur Beschlussfähigkeit und teilweise zur Beschlussfassung zu finden. 
Im Übrigen finden sich die Verfahrensregelungen in den Geschäftsordnungen. 

2.4.1 Vorsitz 
Der Vorsitz im Widerspruchsausschuss wird – anders als für die Selbstverwal-
tungsorgane – gesetzlich nicht geregelt, ist aber in den meisten Satzungen, 
Geschäftsordnungen und Richtlinien vorgesehen. Angelehnt an die Wahl 
zum Vorsitzenden in den Selbstverwaltungsorganen nach § 62 Abs. 3 SGB IV 
sind die Vorsitzenden in den Widerspruchsausschüssen zumeist Ehrenamtli-
che, aber im Falle der Mitgliedschaft stimmberechtigter Hauptamtlicher im 
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Widerspruchsausschuss sind es zum Teil auch diese. Die Wahl der Vorsitzen-
den erfolgt regelmäßig im Widerspruchsausschuss und nur selten im Verwal-
tungsrat oder in der Vertreterversammlung. Nach den Satzungen ist im Falle 
des Vorsitzes durch die Ehrenamtlichen regelmäßig ein Wechsel unter den 
Gruppen – Versicherten- und Arbeitgebervertreter – im Widerspruchsaus-
schuss vorgesehen. Hiernach wechselt der Vorsitz von Sitzung zu Sitzung, 
halbjährlich oder jährlich. Nach manchen Satzungen ist kein Wechsel des 
Vorsitzes vorgesehen. Soweit den Hauptamtlichen der Vorsitz zukommt, ist 
dieser an die Tätigkeit im Widerspruchsausschuss gebunden und es erfolgt 
keine Wahl.

Für die Vorsitzenden der Widerspruchsausschüsse gibt es – anders als für 
die Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane10 – keine gesetzlich definierte 
Rolle, sondern vor allem die Geschäftsordnungen legen ihre Aufgaben fest. 
Nach den einzelnen Geschäftsordnungen kommen den Vorsitzenden durch-
aus unterschiedliche Aufgaben bei den Trägern zu. Hierzu gehören je nach 
Geschäftsordnung etwa die Aufgaben der Einladung zu den Sitzungen, der 
Leitung der Sitzungen, der Entscheidung über die Hinzuziehung von Sach-
verständigen oder Beschäftigten des Versicherungsträgers, der Festlegung des 
Verfahrens im Falle von Beschlussunfähigkeit, des Vortrags der Sach- und 
Rechtslage und der Unterbreitung eines Entscheidungsvorschlags als Haupt-
amtlicher, der Entscheidung im Falle der Stimmengleichheit sowie der Un-
terzeichnung des Widerspruchsbescheids und der Niederschrift. An den un-
terschiedlichen Aufgaben nach den Geschäftsordnungen zeigt sich somit, 
dass die Träger das Amt der Vorsitzenden in Satzungen und Geschäftsord-
nungen individuell und unterschiedlich ausgestalten. 

2.4.2 Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit ist gesetzlich nicht geregelt und muss in der Satzung 
geregelt werden, soweit damit im Falle der Abwesenheit und einer Besetzung 
mit mehr als zwei Mitgliedern von der satzungsmäßigen Zusammensetzung 
abgewichen werden soll.11 Eine andere Regelung als die Übernahme der Re-
gelung für die Selbstverwaltungsorgane nach § 64 Abs. 1 SGB IV, wonach die 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein muss, erscheint 
vor allem dann geboten, wenn keine paritätische Besetzung oder eine Beset-

10	 Deren Aufgaben bestimmt das SGB IV etwa in den §§ 59 Abs. 4, 60 Abs. 1, 63 Abs. 2 S.1 und 64 Abs. 1 
S. 2 SGB IV.
11	 LSG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 18.11.2008, Az. L 2 U 321/08; SG Düsseldorf, Teilurteile v. 2.9.2008, 
Az. S 6 U 95/04 und Az. S 6 U 191/05.
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zung mit stimmberechtigten Hauptamtlichen besteht und über die Regelung 
der Beschlussfähigkeit so die Anwesenheit einer Mindestzahl von Gruppen-
vertretern gewährleistet werden kann.

2.4.3 Beschlussfassung
Eine Regelung zur Beschlussfassung im Widerspruchsausschuss ist gesetzlich 
nicht vorgesehen. Soweit für die Beschlussfassung in den Satzungen auf die 
Regelung für die Selbstverwaltungsorgane nach § 64 Abs. 2 SGB IV verwiesen 
wird, ist eine Mehrheitsentscheidung der Mitglieder erforderlich, um einem 
Widerspruch im Widerspruchsausschuss stattzugeben. Im Falle der Stim-
mengleichheit werden die Beratung und Abstimmung nach der gesetzlichen 
Vorschrift wiederholt. Ein Teil der Träger trifft eine andere Regelung und be-
stimmt, dass der Widerspruch im Falle der Stimmengleichheit unmittelbar 
als zurückgewiesen gilt. Je nach Besetzung des Widerspruchsausschusses 
macht die Regelung in der einen oder anderen Weise durchaus einen Unter-
schied hinsichtlich des Stimmgewichts der Mitglieder im Widerspruchsaus-
schuss. Hier zeigt sich auch eine Auswirkung der Besetzung der Wider-
spruchsausschüsse mit stimmberechtigten Hauptamtlichen: Sind nur ehren-
amtliche Mitglieder stimmberechtigt und werden Beratungen im Falle der 
Stimmengleichheit bei Beschlüssen wiederholt, so erhält das einzelne Mit-
glied eine größere Einflussmöglichkeit als im Falle der Träger, bei denen die 
Stimmengleichheit zur Zurückweisung des Widerspruchs führt oder eine Si-
tuation der Stimmengleichheit regelmäßig nicht entstehen kann, da der Wi-
derspruchsausschuss mit drei stimmberechtigten Mitgliedern, darunter einem 
Hauptamtlichen, besetzt ist. 

2.5 Gestaltungsspielräume für Satzungsregelungen

Es lassen sich somit strukturelle Unterschiede bei der Art und Weise der Ein-
richtung der Widerspruchsausschüsse bei den Sozialversicherungsträgern und 
in den Sozialversicherungszweigen anhand der Satzungen erkennen, die un-
terschiedliche Folgen für die Arbeit der Widerspruchsausschüsse haben. Ge-
staltungsspielräume bestehen insbesondere in der Frage der vollständigen 
oder nur teilweisen Aufgabenübertragung an die Widerspruchsausschüsse, der 
Größe der Träger und ihrer daraus resultierenden Anzahl an Widerspruchsaus-
schüssen sowie der dezentralen oder zentralen Errichtung und Geschäftsvertei-
lung. Insbesondere die Besetzung der Widerspruchsausschüsse unterscheidet 
sich danach, ob Widerspruchsausschüsse nur mit ehrenamtlichen Mitgliedern 
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der Selbstverwaltungsorgane oder mit wählbaren Personen allgemein besetzt 
werden können, ob die Gruppenverteilung paritätisch erfolgt oder die Wider-
spruchsausschüsse in einer Besetzung, in der die Versichertenvertreter über-
wiegen, entscheiden und ob Hauptamtliche nur beratend oder auch abstim-
mend tätig werden. Die in den Satzungen enthaltenen Verfahrensregelungen 
wirken sich außerdem in unterschiedlicher Weise aus, je nachdem ob der Wi-
derspruchsausschuss mit einer geraden oder ungeraden Zahl von Mitgliedern 
besetzt ist und ob im Falle der Stimmengleichheit im Widerspruchsausschuss 
die Beratung und Abstimmung wiederholt wird oder nicht. 

3. Geschäftsordnungen und Richtlinien für die Arbeit der 
Widerspruchsausschüsse

Der Erlass von Geschäftsordnungen oder Richtlinien für die Widerspruchs-
ausschüsse ist – anders als für die Selbstverwaltungsorgane (§ 63 Abs. 1 
SGB IV) – nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Untersuchung einzelner Ge-
schäftsordnungen und Richtlinien der Sozialversicherungsträger konnte zei-
gen, welche Gegenstände in ihnen typischerweise geregelt werden. 

3.1 Wer erlässt die Geschäftsordnungen?

Da es sich nicht um eine rechtsetzende Aufgabe im Sinne des § 33 Abs. 1 S. 1 
SGB IV handelt, nach der die Vertreterversammlung oder der Verwaltungs-
rat für den Beschluss über die Satzung zuständig ist,12 können auch der Vor-
stand oder die Widerspruchsausschüsse selbst Geschäftsordnungen oder 
Richtlinien für die Arbeit der Widerspruchsausschüsse erlassen. Das zustän-
dige Gremium für den Erlass wird meist in den Satzungen bestimmt. Im Ge-
gensatz zur Nichtbeachtung von Satzungsregelungen kann die Nichtbeach-
tung von Geschäftsordnungsbestimmungen nur dann die Rechtswidrigkeit 
einer Entscheidung nach sich ziehen, wenn damit gleichzeitig gegen höher-
rangiges Recht verstoßen wurde.13 Da es sich um verwaltungsinternes Recht 
handelt, muss es auch nicht veröffentlicht werden.14 

12	 Köster, in: Kreikebohm, SGB IV, § 33 Rn. 4 (2014).
13	 Vgl. zu § 63 Abs. 1 SGB IV LSG Baden-Württemberg, Urteil v. 15.4.2015, Az. L 3 U 3466/12, Rz. 32; 
Zabre, in: Kreikebohm, SGB IV, § 63 Rn. 5 (2014).
14	 § 34 Abs. 2 S. 1 SGB IV.
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3.2 Was regeln die Geschäftsordnungen und die Richtlinien?

Anhand der dem Forschungsprojekt zur Verfügung gestellten Geschäftsord-
nungen zeigt sich, dass folgende Inhalte neben den Satzungen Gegenstand 
der Regelungen in den Geschäftsordnungen sein können:
–– Bereitstellung der Unterlagen für die Sitzungen (Akteneinsicht, Frist, Art 

der Unterlagen)
–– Sitzungsplanung
–– Falllast pro Sitzung
–– Geschäftsverteilung
–– Teilnahme und Rolle der Verwaltung in den Sitzungen
–– Anhörung von Sachverständigen, Zeugen 
–– Anhörung der Widerspruchsführer
–– Entscheidungsoptionen jenseits von Stattgabe/Zurückweisung 
–– Verfahrensgang im Falle nochmaliger Überprüfung des Widerspruchs 

durch die Verwaltung
–– Bindungswirkung von allgemeinen Verwaltungsanweisungen
–– Erstellung und Übersendung der Niederschrift
–– Verfahren im Falle von Gesetzesverstößen

Anhand der Auflistung ist zu sehen, dass – im Gegensatz zu den Satzungen, 
die die Verfasstheit der Widerspruchsausschüsse regeln – den Geschäftsord-
nungen und Richtlinien für die Arbeit der Widerspruchsausschüsse die Rege-
lung der praktischen Verfahrensabläufe zukommt. Es handelt sich bei den 
Geschäftsordnungen und Richtlinien für die Widerspruchsausschüsse somit 
um das Arbeitsinstrument, mit dem die Ehrenamtlichen aus der Selbstver-
waltung mit der Verwaltung des Sozialversicherungsträgers Regelungen zum 
Verfahrensablauf treffen können. Viele Themen aus der Befragung der Mit-
glieder der Widerspruchsausschüsse15 haben in den Geschäftsordnungen so-
mit ihre rechtliche Regelung.

15	 Siehe die Beiträge von Sabine Böttcher, Die Forschungsergebnisse zu den ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Mitwirkenden in Widerspruchsausschüssen – eine Auswahl, Manuela Fischer/Felix Welti, Das 
Widerspruchsverfahren und die Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung, und Armin Höland, 
Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung – rechtssoziologische Erkenntnisse zu einer wenig be-
kannten Institution, in der vorliegenden Veröffentlichung.
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4. Fazit

Es können insgesamt unterschiedliche Typen von Widerspruchsausschüssen 
ausgemacht werden. Während ihre Verfassung vorwiegend in den Satzungen 
geregelt ist und darin auch ihr Charakter bestimmt wird, können die Rege-
lungen in den Geschäftsordnungen ebenfalls große Unterschiede bewirken 
und Auswirkungen auf die Entscheidungen für die Versicherten haben. Den 
Vertreterversammlungen und Verwaltungsräten kommt mit der Beschluss-
fassung über die Satzung die Aufgabe der Einrichtung und rechtlichen Aus-
gestaltung der Widerspruchsausschüsse im Rahmen ihrer Selbstverwaltungs-
tätigkeit zu. Das Regelungsprogramm der Satzungen wird durch § 36a 
SGB IV vorgegeben. Wer die Geschäftsordnungen für die Widerspruchsaus-
schüsse und damit die trägerinternen Regelungen für die praktischen Verfah-
rensabläufe beschließt, kann ebenfalls in der Satzung durch die Vertreterver-
sammlungen und Verwaltungsräte bestimmt werden.



210

WIDERSPRUCHSAUSSCHÜSSE UND 
VERWALTUNGSRECHTSSCHUTZ

Michael Adler

Zusammenfassung. Der Zugang für diejenigen, die Forschung zu Ver-
waltungsentscheidungen durchführen möchten, ist im Allgemeinen 
sehr schwierig. Von daher wird in diesem Bereich nur sehr wenig empi-
risch geforscht, weshalb die Forschung von Armin Höland und Felix Welti 
recht wegweisend und sehr zu begrüßen ist. Im Bereich der sozialen Si-
cherheit war es im Vereinigten Königreich kaum möglich, Verwaltungs-
entscheidungen zu untersuchen. Zwei zentrale Regierungsabteilungen, 
das Ministerium für Arbeit und Renten und die Finanzämter Ihrer Ma-
jestät sind die Torwächter und halten die Tore fest verschlossen. Man-
gelnde empirische Forschung zu ihren Arbeitsweisen bedeutet, dass es 
keine öffentlich zugänglichen Informationen darüber gibt, wie Entschei-
dungen getroffen werden, die das Leben und den Lebensunterhalt von 
Millionen von Menschen beeinflussen.
In diesem Beitrag werden drei miteinander zusammenhängende Fragen 
erörtert: die Art des Rechtsschutzes in britischen Verwaltungs- und Ge-
richtsverfahren, die Vergleichbarkeit der britischen Verwaltungsverfah-
ren mit den deutschen Verwaltungsverfahren und ein alternativer An-
satz zur Untersuchung gerichtlicher Entscheidungen. Der Artikel 
skizziert zwei gegensätzliche Perspektiven des Verwaltungsrechtsschut-
zes – von oben und von unten – und plädiert für einen Bottom-up-An-
satz. Dies ist der Ansatz, den der amerikanische Anwalt Jerry Mashaw 
1983 in seinem Buch „Bureaucratic Justice“ anwendet. Mashaw be-
schreibt drei normative Modelle der Verwaltungsjustiz: ein bürokrati-
sches Modell, ein professionelles Modell und ein Rechtsmodell, das dazu 
dienen kann, administrative Entscheidungen zu verstehen. Im Beitrag 
wird argumentiert, dass diese drei Modelle verfeinert werden können 
und der Ansatz von Mashaw durch das Hinzufügen von drei zusätzli-
chen Modellen weiterentwickelt werden kann: einem Managementmo-
dell, einem Verbrauchermodell und einem Marktmodell.
Ein Vergleich der Überprüfung der Entscheidungen von Sozialversiche-
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rungsträgern in Deutschland mit der Praxis in Großbritannien zeigt 
mehrere Unterschiede. Bis vor einigen Jahren hatten diejenigen, die eine 
Entscheidung im Vereinigten Königreich anfechten wollten, die Wahl 
zwischen einer Überprüfung durch die Verwaltung oder der Erhebung 
einer Klage vor einem Gericht. Der britische Gesetzgeber reagierte je-
doch auf die erhebliche Zunahme der Gerichtsverhandlungen insbeson-
dere in den Jahren 2008/2009, indem die Verfahren für die interne admi-
nistrative Überprüfung verstärkt wurden. Seit 2013 ist wie in Deutschland 
eine interne Überprüfung („verpflichtende Überprüfung“) eine Voraus-
setzung, um gegen eine Entscheidung Berufung einzulegen. Aufgrund 
der viel geringeren Wahrscheinlichkeit, bei einer internen Überprüfung 
ein positives Ergebnis zu erzielen, sind die Erfolgschancen deutlich zu-
rückgegangen. Die interne Überprüfung erzielt eine starke Filterwir-
kung, die auch im Hinblick auf die unabhängige gerichtliche Überprü-
fung der Verwaltungsentscheidungen problematisch ist. Infolgedessen 
hat die Effektivität des Verwaltungsrechtsschutzes im Vereinigten Kö-
nigreich abgenommen und das Rechtsmodell ist weniger wichtig gewor-
den als das bürokratische Modell.
Die Simulationsstudie, die Hazel Genn und Cheryl Thomas vor einigen 
Jahren im Bereich der Hilfe für behinderte Menschen durchgeführt ha-
ben, ist ein alternativer Ansatz zum Verständnis der juristischen Ent-
scheidungsfindung im Sozialrecht. Es wurden 66 gerichtliche Kammern 
mit demselben Fall, aber unter drei verschiedenen Bedingungen (in ei-
nem schriftlichen Verfahren, ergänzt um eine Darstellung von Informa-
tionen aus der mündlichen Verhandlung und einer Videoaufzeichnung 
der mündlichen Verhandlung) vorgestellt. Die Studie konnte u. a. den 
Zusammenhang zwischen der mündlichen Verhandlung und den Er-
folgschancen der Maßnahme belegen. Die Studie war in der Lage, die 
Auswirkung der Verfahrensform auf das Ergebnis, die Rolle der professi-
onellen und nicht professionellen Richter und die Auswirkungen der 
Diskussion über die Ergebnisse zu bestimmen.
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1. Einleitung

Zunächst will ich im Hinblick auf die Forschungsergebnisse, von denen wir 
auf dieser Konferenz gehört und über die wir gesprochen haben, den For-
scherinnen und Forschern für ihre Leistung gratulieren. Die meisten Ge-
richtsverfahren sind öffentlich und es ist relativ einfach, Zugang zu ihnen zu 
erhalten.1 Die Entscheidungspraxis von Verwaltungsbehörden hingegen ist 
für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es kann außerordentlich schwierig 
sein, den Zugang zu ihnen herzustellen. Vor allem aus diesem Grund sind 
bislang so wenige Untersuchungen zu Entscheidungen im Verwaltungsver-
fahren durchgeführt worden.

Die Lage ist besonders problematisch im Vereinigten Königreich, in dem 
zwei Regierungsbehörden – das Ministerium für Arbeit und Alterssicherung 
(The Department for Work and Pensions, DWP) und die Finanz- und Zollbehör-
de (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) – für Entscheidungen mit Be-
zug zur Gesamtheit der Leistungen sozialer Sicherheit verantwortlich sind. 
Hier herrscht Geheimhaltung und es hat während meiner akademischen Lauf-
bahn kaum ein Forschungsprojekt gegeben, das Licht auf die Art und Weise, 
wie hier Entscheidungen getroffen und überprüft werden, hätte werfen kön-
nen. Bedauerlicherweise hat sich die Situation in jüngerer Vergangenheit eher 
verschlechtert als verbessert. In den letzten zehn Jahren hat es zu diesem The-
menfeld keinerlei Forschung gegeben, nicht einmal Projekte durch behörden-
interne Forscher. Das steht im Widerspruch zu der grundlegenden Bedeutung 
der Verwaltungsrechtspraxis für so viele Menschen. Die Tatsache, dass das For-
schungsteam in Deutschland in der Lage war, vier Zweige des deutschen Sozi-
alversicherungssystems davon zu überzeugen, dass das Forschungsvorhaben zu 
Widerspruchsausschüssen in der Sozialversicherung durchgeführt werden sol-
le, ist ein eindrucksvoller Erfolg. Die Ergebnisse werden auf starkes Interesse 
nicht nur bei den Sozialversicherungsträgern, sondern auch bei den mit ihnen 
befassten akademischen und politischen Fachgemeinschaften stoßen, und das 
nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo.

Mein Beitrag behandelt drei miteinander verbundene Fragen: Es stellt eine 
Analyse des Konzepts des Rechtsschutzes im Verwaltungs- und Gerichtsverfah-
ren vor, wirft aus britischer Perspektive einen Blick auf deutsche Verwaltungs-

1	 Zugang zu Richtern zu erlangen ist hingegen nicht einfach. Richter wollen manchmal nicht mit 
Forschern sprechen, weil sie befürchten, mit dem, was sie sagen, einen Grund für ein Rechtsmittelverfah-
ren zu legen. Ihre Urteile hingegen sind öffentlich zugänglich und damit Gegenstand der Prüfung durch 
Forscher und andere.
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verfahren und entwirft einen alternativen Ansatz, der unterschiedlich, aber 
nicht notwendig besser ist, um Entscheidungsprozesse in der Verwaltung und 
dagegen gerichtete Widersprüche und Klagen zu untersuchen.

2. Der Rechtsschutz im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren

Den größten Teil meiner akademischen Laufbahn habe ich damit verbracht, 
über den Rechtsschutz im Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren 
nachzudenken und diesen zu erforschen.2 Anders als die sowohl in Deutsch-
land als auch im Vereinigten Königreich vertrauten und verständlichen Be-
griffe der Ziviljustiz3 und der Strafjustiz4 ist der Rechtsschutz im Verwal-
tungs- und Gerichtsverfahren bis vor wenigen Jahren kein Konzept gewesen, 
mit dem viele Menschen vertraut gewesen wären.

Verwaltungsrechtsschutz in diesem Sinne bezieht sich auf Fragen von 
Recht und Gerechtigkeit5 in Streitigkeiten zwischen dem Individuum als 
Bürger und dem Staat in Situationen, in denen das Individuum kein Verge-
hen begangen hat, sondern es eine Angelegenheit mit dem Staat zu klären 
hat, sei es als Steuerzahler oder als Empfänger von direkt oder indirekt vom 

2	 Der vom Verfasser in diesem Beitrag gebrauchte Begriff der administrative justice geht über das deut-
sche Verständnis von Verwaltungsrechtsschutz insoweit hinaus, als damit nicht nur die gerichtliche Kont-
rolle der Gesetzes- und Rechtsmäßigkeit von Verwaltungshandeln gemeint ist, sondern das gesamte Ver-
fahren der Befassung von Behörden mit Einzelfällen. Das beginnt mit dem ersten Kontakt rechtsuchender 
Bürger mit staatlichen Institutionen (Anm. d. Übers.).
3	 Der Begriff der Ziviljustiz bezieht sich auf Fragen von Recht und Gerechtigkeit, die sich in Streitig-
keiten zwischen Individuen und Organisationen stellen, zum Beispiel zwischen einem Unternehmer und 
einem Kunden, einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer, einem Vermieter und einem Mieter oder 
auch im Verhältnis von Organisationen untereinander. Ziviljustiz ist mit den Mitteln befasst, durch wel-
che Individuen oder Organisationen die gerechte und friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen ih-
nen im Hinblick auf ihre jeweiligen Rechte und Ansprüche gewährleisten und sicherstellen können, dass 
ein Rechtsbehelf zur Verfügung steht, wenn ihre Rechte verletzte werden.
4	 Der Begriff der Strafjustiz bezieht sich auf Fragen von Recht und Gerechtigkeit in Konflikten zwi-
schen einem Individuum oder einer Organisation und dem Staat, wenn es Hinweise darauf gibt, dass sie 
Strafrecht gebrochen und eine Straftat begangen haben. Aufgabe des Strafrechts ist es, die Schuldigen zu 
verurteilen und die Unschuldigen zu schützen. Dazu gehören die Ermittlungsmethoden und die Bestra-
fung derjenigen, die von den Gerichten für schuldig befunden worden sind, typischerweise durch die 
Auferlegung von Geldstrafen, gemeinnützige Maßnahmen in der Kommune oder auch die Verhängung 
von Freiheitsstrafen.
5	 Die Formulierung „Recht und Gerechtigkeit“ ist der Versuch, dem englischen Begriff justice gerecht 
zu werden, der stärker als das deutsche „Justiz“ die beiden Dimensionen der normativ-philosophischen 
Gerechtigkeit und der diese in der Praxis anstrebenden Rechtspflege umfasst (Anm. d. Übers.).
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Staat gewährten Leistungen. Die Ausgangsentscheidungen werden durch 
staatliche Funktionsträger (Beamte oder Angestellte) der jeweiligen Verwal-
tung getroffen und sie können auf verschiedene Weisen angegriffen werden, 
von denen die meisten nicht im Anrufen eines Gerichts bestehen.

Die Bandbreite des Verwaltungsrechtsschutzes in diesem Sinne ist gewal-
tig. Millionen von Verwaltungsentscheidungen werden jeden Tag getroffen, 
wenn Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes festlegen, wieviel 
Steuern ein Individuum zahlen sollen oder wer berechtigt ist, eine der vielen 
Leistungen in Anspruch zu nehmen, die in ihrer Gesamtheit den Wohlfahrts-
staat ausmachen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld, Leistungen des Gesund-
heitsschutzes, der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der 
Kinder- und Jugendhilfe und allgemein Sozialhilfe, Wohngeld, Schulzulas-
sung oder die Zuweisung eines Aufenthaltsortes für Immigranten oder Asyl-
suchende, und viele andere Verwaltungsentscheidungen. Die meisten dieser 
Entscheidungen werfen keine Probleme auf, weil sie a) rechtlich richtig und/
oder b) nicht in Frage gestellt werden; dennoch entsteht in einer beachtli-
chen Minderheit von Fällen Streit.

Es gibt zwei unterschiedliche Konzepte von Verwaltungsrechtsschutz. 
Die eine Auffassung misst ihn an den Prinzipien, die von den Gerichten in 
der relativ kleinen Zahl von Fällen formuliert worden sind, die vor sie ge-
bracht wurden. In dieser Sichtweise ist Recht und Gerechtigkeit in der Ver-
waltung das, was die Gerichte sagen. Dem steht eine Auffassung gegenüber, 
die Verwaltungsrechtspraxis im Lichte der Rechts- und Gerechtigkeitserwä-
gungen sieht, die der großen Zahl von Verwaltungsentscheidungen zugrun-
de liegen. Nach dieser Auffassung wurzeln Verwaltungsrecht und Verwal-
tungsgerechtigkeit in den alltäglichen Erfahrungen von Menschen. Die 
erstgenannte Sichtweise lässt sich als eine Top-down-Konzeption von Verwal-
tungsjustiz charakterisieren, während das zweitgenannte Verständnis umge-
kehrt einen Bottom-up-Ansatz zum Ausdruck bringt. Ich bevorzuge den 
zweiten Ansatz und bin durch ihn in meiner wissenschaftlichen Arbeit stark 
beeinflusst worden.

In besonderem Maße beeinflusst hat mich das Buch „Bureaucratic Justi-
ce“ von Jerry Mashaw,6 einem amerikanischen Professor für öffentliches 
Recht an der Yale Law School. Das Buch ist zum einen eine genaue Studie des 
amerikanischen Versicherungssystems für Behinderte (American Disability In-
surance – DI), zum anderen aber sehr viel mehr als das. Es beginnt damit, drei 

6	 Mashaw, J. L. (1983) Bureaucratic justice: Managing social security disability claims, New Haven, CT & 
London: Yale University Press.
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breite Kritikstränge in Bezug auf das System der Behindertenversicherung zu 
identifizieren. Der erste wirft dem System das Fehlen angemessener Verwal-
tungskontrolle und eine in sich unstimmige Entscheidungspraxis vor. Der 
zweite Ansatz kritisiert unzureichende Leistungsangebote und unzureichende 
gesundheitliche Rehabilitation der von diesem System abhängigen Men-
schen. Die dritte Kritik richtet sich auf ungenügende Beachtung der Anforde-
rungen an ein faires Verfahren sowie auf fehlenden Respekt und unzureichen-
de Wahrung der Rechte der von diesem System abhängigen Menschen. 
Mashaw führte aus, dass jeder Kritikansatz ein unterschiedliches normatives 
Verständnis der DI-Versicherung zum Ausdruck bringt, d. h. eine je unter-
schiedliche Vorstellung davon, was dieses Versicherungssystem sein sollte 
und könnte. Die drei Modelle werden als bürokratische Rationalität (bureau-
cratic rationality), professionelle Behandlung (professional treatment) und mo-
ralisches Urteil (moral judgment) bezeichnet.

Mashaw bestimmt den Begriff der Verwaltungsjustiz, unter dem er die 
Rechtsroutine im alltäglichen Verwaltungshandeln versteht, mit Hilfe „jener 
Qualitäten eines Entscheidungsprozesses, aus denen sich Argumente für die 
Annehmbarkeit seiner Entscheidungen gewinnen lassen“.7 Aus diesem Be-
griffsverständnis folgt, dass jedes der drei von ihm beschriebenen Modelle 
mit einer anderen normativen Konzeption von Verwaltungsrechtspraxis ver-
bunden ist. Demnach gibt es den Ansatz der auf bürokratischer Rationalität 
gegründeten Verwaltungsrechtspraxis, das Konzept der professionellen Be-
handlung und, drittens, das Konzept, dem das moralische Urteil zugrunde 
liegt. Nach Mashaw ist jedes dieser Modelle mit einem unterschiedlichen 
Satz legitimierender Werte verbunden, mit unterschiedlichen Hauptzielen, 
einer unterschiedlichen Organisationsstruktur und unterschiedlichen kogni-
tiven Techniken.8 Diese Merkmale sind in Tabelle 1 dargestellt.

Auch wenn dieses Vergleichsschema hilfreich ist, so ist doch die Ver-
knüpfung von Fairness mit nur einem der Modelle (demjenigen des morali-
schen Urteils) und die darin liegende Folgerung, dass die beiden anderen 
Modelle „unfair“ seien, unglücklich. Hinzu kommt, dass das Schema inso-
weit eine ausschließlich nach innen gerichtete Orientierung der Verwal-
tungsrechtspraxis spiegelt, als es keinen Bezug nimmt auf äußere Mechanis-
men der Rechtsmobilisierung. Mit Blick hierauf habe ich Tabelle  1 
abgewandelt.9 Tabelle  2 verändert die Bezeichnungen der drei Modelle in: 

7	 Mashaw, op. cit., S. 24.
8	 Mashaw, op. cit., S. 31.
9	 Siehe auch Adler, M. (2006) Fairness in context, Journal of Law and Society 33(4), S. 615–638.
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bürokratisches Modell, professionelles Modell und Rechtsmodell. Darüber 
hinaus ändert sie die Art und Weise ihrer Kennzeichnung und hebt Rechts-
behelfsmechanismen hervor, die sowohl externe als auch interne Verfahren 
für das Erreichen von Verwaltungsrechtsschutz umfassen. Das ist wichtig, 
weil interne und externe Verfahren nicht als Alternativen gesehen werden 
sollten und aus guten Gründen häufig miteinander verbunden werden.

Mashaw vertritt die Auffassung, dass jedes seiner Modelle „kohärent, 
plausibel und für sich einnehmend“ sei und dass die drei Modelle eher mitei-
nander im Wettbewerb stünden als sich gegenseitig auszuschließen. Folglich 
können sie nebeneinander existieren – und tun das auch. Dennoch, bei an-
sonsten gleichbleibenden Bedingungen, ist der Einfluss der beiden anderen 
Modelle umso schwächer, je stärker der Einfluss des einen Modells ist. Die 
Erkenntnis von Mashaw macht es uns möglich zu erkennen, welche Tausch-
vorgänge zwischen den drei Modellen in bestimmten Fällen stattfinden und 
welche anderen Tauschverhältnisse zu wünschen wären. Sein Ansatz ist inso-
weit pluralistisch, als er von einer Mehrzahl normativer Positionen ausgeht 
und anerkennt, dass bestimmte Situationen für einige Menschen gut sind, 
für andere hingegen nicht passen.

Seit der ersten Veröffentlichung von Mashaws Buch in den frühen 1980er-
Jahren sind eine Reihe weiterer Modelle von Verwaltungsrechtspraxen zuta-
ge getreten. Ich habe drei weitere Modelle identifiziert: das Managementmo-
dell, das Verbrauchermodell und das Marktmodell. Diese drei Modelle habe 
ich denen von Mashaw hinzugefügt. Das Ergebnis ist ein erweiterter Analyse-

Tabelle 1 

Die Modelle von Verwaltungsrechtspraxis nach Mashaw

Modell legitimierende 
Werte 

Hauptziel Struktur oder 
Organisation

kognitive 
Technik

bürokratische 
Rationalität 

Genauigkeit und 
Effizienz

Programm
umsetzung

hierarchisch Informations
verarbeitung

professionelle 
Behandlung 

Qualität der 
Dienstleistung

Kunden
zufriedenheit

gleichgeordnet  
auf Personen 
bezogen

sachlich-neutrale 
Anwendung von 
Wissen

moralisches  
Urteil

Fairness Streitbeilegung unabhängig kontextbezogene 
Interpretation

Quelle: Mashaw, J. L. (1983) Bureaucratic justice: Managing social security disability claims, New Haven, CT, und London: 
Yale University Press.
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rahmen mit sechs normativen Modellen der Ausgestaltung von Verwaltungs-
rechtsverhältnissen.10 Er ist in Tabelle 3 abgebildet.

Worin, wird sich der Leser fragen, besteht die Bedeutung dieser normati-
ven Modelle für die Forschung, von der wir hier auf dieser Konferenz hören, 
und umgekehrt, welche Bedeutung hat die Forschung für die Theorien des 
Verwaltungsrechtsschutzes?

Die ersten Abschnitte des Entscheidungsprozesses bei den Versicherungs-
trägern für Gesundheit, Pflege, Unfall und Alterssicherung entsprechen of-
fenkundig dadurch am stärksten dem bürokratischen Modell, dass sie ange-
leitet werden durch das Sozialgerichtsgesetz (SGG) oder das jeweils materiell 
einschlägige Sozialversicherungsrecht. Aber die Tatsache, dass Ermessens- 
und Beurteilungsspielräume bestehen, vor allem im Bereich der gesundheits-
bezogenen Versicherungen, legt nahe, dass auch das professionelle Modell in 
einigen Feldern des Entscheidungsprozesses zu finden ist, vor allem in denen, 
die mit Rehabilitation, Gesundheitsleistungen, häuslichen Hilfen und häusli-
cher Pflege zu tun haben. Zutage tritt das zugrunde liegende Rechtsmodell 
erst, wenn die versicherte Person mit der Entscheidung eines Widerspruchs-
ausschusses nicht zufrieden ist und den Fall vor das Sozialgericht bringt. Es 
gibt in der uns vorgestellten Forschung über frühe Entscheidungsphasen in 

10	 Siehe Mashaw, J. L. (1983) Bureaucratic justice: Managing social security disability claims, New Haven, 
CT, und London: Yale University Press; Adler, M. (2010) Understanding and analysing administrative jus-
tice, in: Adler, M. (Hrsg.) Administrative justice in context, Oxford: Hart Publishing, S. 129–160.

Tabelle 2 

Überarbeitetes Modell der Verwaltungsrechtspraxis

Modell Art und Weise  
der Entscheidung 

legitimieren-
des Ziel

Verant
wortlichkeit

typischer 
Rechtsbehelf

bürokratisch Anwendung von Re-
geln

Genauigkeit hierarchisch Widerspruch

professionell Anwendung von 
Fachwissen

öffentliche 
Dienstleistung

von Person zu 
Person

„zweite Meinung“ 
oder Beschwerde vor 
einem Berufsgericht

rechtlich Rechtsdurchsetzung Rechtmäßigkeit unabhängig Klage vor einem 
staatlichen Gericht

Quelle: auf Basis von Mashaw, J. L. (1983) Bureaucratic justice: Managing social security disability claims, New Haven, CT, 
und London: Yale University Press.
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der Sozialverwaltung einige Hinweise auf das Vorhandensein des Manage-
ment-, Verbraucher- oder Marktmodells, deren jeweilige Reichweite aber un-
klar ist. Selbstverwaltung und die aktive Mitwirkung der Sozialpartner kön-
nen jedoch möglicherweise als Elemente des Verbrauchermodells verstanden 
werden, wohingegen der unten folgende Hinweis auf die Entscheidungslage 
von Sachbearbeitern in den Sozialversicherungsträgern verstanden werden 
kann als Beleg für das Marktmodell. 

In jeder der im Rahmen dieses Forschungsprojekts untersuchten Institu-
tionen werden die Ausgangsentscheidungen von den Sachbearbeitern des je-
weiligen Versicherungsträgers getroffen. Wird ihnen widersprochen, werden 
sie zum Gegenstand eines aus mehreren Abschnitten bestehenden Prüfver-
fahrens, an dessen Ende ein Widerspruchsausschuss steht. Wir erfahren aus 
den Forschungsdaten, dass insgesamt rund ein Drittel der Widerspruchsbe-
scheide mit Erfolg angefochten wird. Das ist ein erstaunlich hoher Anteil, der 
darauf hinweist, dass die Qualität der ursprünglichen Verwaltungsentschei-
dung einiges zu wünschen übrig lässt. Armin Höland macht allerdings zu 
Recht darauf aufmerksam, dass die Korrektur der ursprünglichen Entschei-
dung nicht bedeutet, dass diese falsch war.11 Er stellt vielmehr auf den inter-
essanten Gedanken ab, dass es häufig anstelle einer einzig richtigen Antwort 
auf das Begehren von Versicherten einen Korridor von Entscheidungsmög-
lichkeiten gibt, die allesamt rechtlich richtig sein können. Aber auch wenn es 
mehrere rechtlich richtige Entscheidungsmöglichkeiten geben kann, ist die 
gegenwärtige Situation schwer zu rechtfertigen. Viele Versicherte unterneh-
men gegen die Ablehnung ihres Antrags durch den Versicherungsträger 
nichts, obwohl sie im Falle eines Klageverfahrens nicht selten Erfolg hätten. 
In diesem Sinne ist das gegenwärtige System unfair und ungerecht. Es sollte 
möglich sein, durch Schulungs- und Fortbildungsangebote für das in der 
Verwaltung tätige Personal, durch bessere Anleitung der Arbeitsprozesse und 
andere Maßnahmen der Qualitätssicherung die Erstentscheider in den Versi-
cherungsträgern in die Lage zu versetzen, die späteren Prüfmaßstäbe zu anti-
zipieren, so dass weniger ihrer Ausgangsentscheidungen anschließend korri-
giert werden. Den Nutzen davon hätten nicht nur viele von denjenigen, die 
gegenwärtig ein Widerspruchsverfahren gegen einen Bescheid in Gang set-
zen, was sie dann nicht mehr tun müssten, sondern auch diejenigen, die den 
ursprünglichen Bescheid widerspruchslos hinnehmen, weil mehr von ihnen 
einen von Anfang an bestandswürdigen Bescheiden erhielten. 

11	 Vgl. Armin Höland, Zur Empirie des Widerspruchsverfahrens und der Streitbehandlung in der Sozi-
alversicherung, in der vorliegenden Veröffentlichung.
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Die Widerspruchsausschüsse in der deutschen Sozialversicherung sind 
weder rein interne Einrichtungen der Versicherungsträger, wie die vorgela-
gerten Prüfabschnitte innerhalb der Verwaltung, noch rein externe Einrich-
tungen, wie die Sozialgerichte. Sie bilden eine Mischung aus beidem und 
sind damit eine hybride Einrichtung. Auch wenn die Widerspruchsausschüs-
se dem Widerspruchsverfahren einige Legitimität verleihen mögen, ist ihre 
tatsächliche Korrekturwirkung sehr gering. Den Forschungsdaten zufolge be-
trägt der Anteil der stattgebenden Widerspruchsbescheide weniger als drei 
Prozent. Das überrascht auf den ersten Blick. Denn unter der Hypothese ei-
nes Korridors möglicher Entscheidungen könnte man denken, dass die Ein-
beziehung von „Außenseitern“ in das Ausschussverfahren zur Auslotung ei-
nes breiteren Spektrums möglicher Entscheidungen und zur Begründetheit 
einer größeren Zahl von Widersprüchen führen würde. 

Hinzu kommt, dass der Forschungsbericht zwar von der Überzeugung 
der Mitglieder von Widerspruchsausschüssen berichtet, sie könnten für die 
versicherten Personen (bzw. die Versichertengemeinschaft) oder für die Ar-
beitgeber etwas erreichen, jedoch nicht klar wird, ob das tatsächlich der Fall 
ist. Das klingt für mich nach einem Beispiel von Wunschdenken. Wie lässt 
sich diese Situation erklären? Die uns vorgelegten Forschungsergebnisse le-
gen als hauptsächlichen Beweggrund für den hohen Anteil interner Erledi-
gungen zugunsten der Widerspruchsführer die Annahme nahe, dass die Mit-
arbeiter in den Versicherungsträgern bemüht sind, langwierige und 
möglicherweise riskante Gerichtsverfahren zu vermeiden. Darum bemüht 
sind sie deshalb, weil sie das mit einer zu strengen und unflexiblen Praxis ver-
bundene Imageproblem vermeiden wollen, das Versicherte dazu veranlassen 
könnte, den Versicherungsträger zu wechseln. Das ist der Beleg für das 
Marktmodell, auf das ich oben Bezug genommen habe. 

Für die Sachbearbeiter der Versicherungsträger klingen diese Beweggrün-
de sicherlich plausibel. Darüber hinaus liegt die Annahme nahe, dass die 
hauptamtlichen Mitglieder von Widerspruchsausschüssen kaum bereit wä-
ren, darüber hinaus zu gehen, und dass für die ehrenamtlichen Mitglieder 
solche Überlegungen wenig Gewicht haben. Eine andere mögliche Erklä-
rung liegt darin, dass den Ehrenamtlichen das fachliche Wissen fehlt, um die 
Entscheidungen der Verwaltungen des Versicherungsträgers zu korrigieren, 
ungeachtet der Tatsache, dass in 71  Prozent der Fälle die hauptamtlichen 
Mitglieder nicht stimmberechtigt sind und nur eine beratende Rolle spielen.

Das Forschungsprojekt lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wissenslücke 
zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitgliedern von Wider-
spruchsausschüssen und auf die Tatsache, dass die von der Verwaltung des 
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Versicherungsträgers zusammengestellten vorbereitenden Dokumente eine 
Zusammenfassung, die Einwände des Versicherungsträgers gegen die Be-
gründetheit des Widerspruchs und den Entwurf des Widerspruchsbescheides 
umfassten. Es wird daher nicht so richtig klar, was die ehrenamtlichen Mit-
glieder von Widerspruchsausschüssen und die Widerspruchsausschüsse selbst 
tatsächlich zu dem Widerspruchsverfahren noch hinzufügen, sieht man da-
von ab, dass sie ihm Legitimität verleihen.

3. Die deutschen Verwaltungsverfahren aus der Sicht des 
Vereinigten Königreichs

Nach seinem Besuch in Deutschland im Jahr 1908 vertrat der britische 
Schatzkanzler David Lloyd George die Auffassung, dass das Vereinigte Kö-
nigreich Deutschland nicht nur auf dem Gebiet der Rüstung nacheifern, son-
dern sich auch hinsichtlich der Sozialversicherung auf denselben Stand brin-
gen sollte. Drei Jahre später veranlasste die liberale Regierung das Nationale 
Versicherungsgesetz von 1911, das das erste beitragsgetragene Versicherungs-
system für Krankheit und Arbeitslosigkeit im Vereinigten Königreich ein-
führte.12 Eines der herausragenden Merkmale des Gesetzes war die Möglich-
keit, Widerspruch gegen Entscheidungen zu erheben. Der Widerspruch führ-
te zur Überprüfung der Verweigerung einer Leistung durch einen Mitarbei-
ter der örtlichen Arbeitsvermittlungsagentur.13 War der Beschwerdeführer 
mit dem Ergebnis der Überprüfung nicht einverstanden, konnte er die Ange-
legenheit vor ein örtliches Schiedsgericht bringen, das sich aus gewählten 
Vertretern von Angestellten und einer gleichen Anzahl von Vertretern von 
Arbeitern sowie einem vom damaligen Handelsministerium (Board of Trade, 
der für die Arbeitsvermittlung verantwortlichen Regierungsbehörde) er-
nannten Vorsitzenden zusammensetzte. Ein weiterer Rechtsbehelf konnte 
dann zu einem Schiedsrichter erhoben werden, dessen Entscheidung endgül-
tig war.

Ungeachtet von Änderungen in der staatlichen Gesetzgebung, darunter – 
und nicht zum Wenigsten – die Beveridge-Reformen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, und ungeachtet der Änderungen in den Bezeichnungen, vor al-
lem der Berufungsgremien, blieb die Grundstruktur des Rechtsschutzes bis 

12	 Ursprünglich beschränkte sich das Gesetz von 1911 auf Lohnempfänger und ihre Familienangehöri-
gen. Menschen, die keinen Lohn bezogen, mussten sich andere Formen der Unterstützung suchen.
13	 Fulbrook, J. (1978) Administrative justice and the unemployed, London: Mansell, S. 138.
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1999 in Kraft. Von da ab war der Rechtsschutz in Sozialversicherungsangele-
genheiten in dasjenige in Sozialhilfeangelegenheiten eingegliedert worden 
und alle Vorsitzenden der Berufungsgerichte waren Juristen.14 Zu diesem 
Zeitpunkt wurden auch die beiden Laienbeisitzer durch Mitglieder mit Fach-
kunde in der jeweiligen Streitsache, insbesondere Ärzte und Fachleute für Be-
hinderung, ersetzt und es wurde die Zahl der Mitglieder in den gerichtlichen 
Spruchkörpern verringert. Außerdem konnten sich die Kläger für ein schrift-
liches Verfahren entscheiden, in welchem über ihren Einspruch in ihrer Ab-
wesenheit auf Aktengrundlage entschieden wurde. Der Korporatismus ist im 
Vereinigten Königreich viel schwächer ausgeprägt als in Deutschland. Eine 
Folge hiervon ist, dass Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände eine viel ge-
ringere Rolle in der Verwaltung der vom Staat gesteuerten Sozialversiche-
rung gespielt haben als in Deutschland. Versicherte und Arbeitgeber sind da-
her niemals in dem Maße in die Verwaltung der sozialen Sicherheit im 
Vereinigten Königreich einbezogen gewesen wie in Deutschland. Auch wenn 
sie ursprünglich an den Verhandlungen über Einsprüche in Angelegenheiten 
der sozialen Sicherheit teilgenommen hatten, wurden sie in der Folgezeit 
hiervon entbunden und durch Fachleute ersetzt.

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Vereinigten Königreich und 
Deutschland besteht darin, dass bis vor kurzem die interne Überprüfung 
durch die Verwaltung und die externe Überprüfung durch ein Gericht nicht 
als Teil eines einheitlichen Prozesses angesehen wurden. Kläger konnten im 
Vereinigten Königreich die Überprüfung einer Entscheidung durch die Ver-
waltung beantragen, hatten allerdings auch das Recht, sogleich Klage zum 
Gericht zu erheben. Auch wenn die für die fragliche Leistungserbringung zu-
ständige Behörde ihre Entscheidung vor der Verhandlung des Gerichts über 
den Widerspruch überprüfen konnte, und das tatsächlich auch häufig tat, 
war das keine Voraussetzung für die Klageerhebung. Das jedenfalls war die 
Situation bis vor wenigen Jahren. Aus unterschiedlichen Gründen begann 
vor etwa zehn Jahren die Zahl der Klageeingänge bei britischen Sozialgerich-
ten (social security appeal tribunals) zu steigen. Das lässt Abbildung 1 erken-
nen.

Die Zahl der Anfechtungsklagen gegen Entscheidungen der Sozialver-
waltung nahm in der Zeit zwischen 2007/2008 und 2013/2014 um das Dreifa-
che zu, wohingegen die Zahl der dem Widerspruch stattgebenden Klagen 

14	 Von diesem Zeitpunkt an waren die Berufungsgerichte in Angelegenheiten der sozialen Sicherheit 
im Vereinigten Königreich das funktionale Äquivalent zu den Sozialgerichten in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
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um das Zweieinhalbfache zunahm. Im Jahr 2012 beschloss die Regierung des 
Vereinigten Königreichs, dass dieser Zustand geändert werden müsse. Sie 
kam zu dem Schluss, dass es besser war, die Bedeutung der verwaltungsinter-
nen Entscheidungsrevision zu stärken und die der gerichtlichen Kontrolle zu 
verringern.

Die Verfahren, mit denen Verwaltungsentscheidungen angegriffen wer-
den können, wurden im Oktober 2013 durch die Einführung der zwingen-
den Vorprüfung (mandatory reconsideration, MR) geändert. Bevor jemand 
Klage erheben kann, muss er oder sie nunmehr formlos die Überprüfung der 
ursprünglichen Entscheidung beantragen. Daraufhin wird die widerspruchs-
führende Person von dem für die ursprüngliche Entscheidung verantwortli-
chen Sachbearbeiter angerufen und es werden die Gründe für die Entschei-
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Abbildung 1 

Klageeingänge und Klageerfolg vor britischen Sozialgerichten 2007/2008 bis 2015/2016

Anmerkung: Appeals sind die erhobenen Klagen, upheld bedeutet hier, dass der Widerspruch gegen den Ausgangsbescheid 
vom Gericht für begründet erachtet und der Klage stattgegeben wurde. 
Quelle: Ministry of Justice (2017). Tribunal statistics quarterly, https://www.gov.uk/government/collections/tribunals-statistics 
(Abruf am 18.11.2018.

  appeals          upheld

https://www.gov.uk/government/collections/tribunals-statistics
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dung mündlich oder, sofern gefordert, mit schriftlicher Begründung15 
erläutert. Bei diesem Kontakt erhält die widerspruchsführende Person Gele-
genheit, weitere für die Entscheidung erhebliche Information einzuführen. 
Sollte sie die mitgeteilte Erläuterung akzeptieren, ist die Sache damit been-
det. Wird jedoch der Entscheidungsbegründung in irgendeiner Hinsicht wi-
dersprochen, wird die für die Entscheidung verantwortliche Person die Ein-
wände und ggf. auch neue Beweismittel prüfen. Sie kann ihre Entscheidung 
an dieser Stelle ändern. Geschieht das nicht und die widersprechende Person 
besteht darauf, wird die entscheidende Person (nicht die widersprechende 
Person) eine förmliche zwingende Überprüfung (MR) beantragen, die von 
einem örtlich entfernten Streitbeilegungsteam (Dispute Resolution Team, 
DRT) durchgeführt wird. Erst wenn diese erneute Überprüfung zu keinem 
anderen Ergebnis führt, kann die widerspruchsführende Person Klage am 
Gericht erheben. Sie muss in einem solchen Fall innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses der zwingenden Überprüfung einen Kla-
geantrag an die zentrale Gerichtsgeschäftsstelle HMCTS (HM Courts and Tri-
bunals Service) richten. 

Vorangetrieben wurden diese Entwicklungen teilweise aus Kostengrün-
den – die durchschnittlichen Kosten einer zwingenden Überprüfung (MR) 
belaufen sich auf 80 britische Pfund im Vergleich zu etwas unter 600 Pfund 
für eine Klage. Das neue System mag auch in bestimmten Fällen rascher zu 
einem günstigen Ergebnis führen, vor allem wenn die beschwerdeführende 
Person neues Beweismaterial zur Unterstützung des Widerspruchs anführen 
kann. Da jedoch das zwingend vorgeschaltete Überprüfungsverfahren zu ei-
nem beispiellosen Rückgang der Klageeingangszahlen geführt hat16 und da 
die Wahrscheinlichkeit der Stattgabe eines Widerspruchs im Überprüfungs-
verfahren viel geringer ist als bei der Klage vor einem Gericht, haben Wider-
sprüche nunmehr insgesamt seltener Erfolg. Die Erfolgsrate im vorgeschalte-
ten Überprüfungsverfahren liegt insgesamt bei rund 10 Prozent, während die 
Erfolgsrate vor Gericht bislang um die 40  Prozent gelegen hat. Das vorge-
schaltete MR-Verfahren wirkt im Hinblick auf gerichtliche Klageverfahren 
im Vereinigten Königreich wie ein Filter, ähnlich der Filterwirkung, die Wi-
derspruchsausschüsse in der Sozialversicherung in Deutschland für die Kla-

15	 In einem sogenannten Written statement of reasons (WSOR).
16	 Es gibt zu dem Rückgang der Klageverfahren im Vereinigten Königreich bislang noch keine schlüssi-
ge Empirie, aber „Klagemüdigkeit“ spielt ohne Zweifel eine Rolle. Siehe hierzu Halliday, S./Cowan, D. 
(2003) The appeal of internal review: Law, administrative justice, and the (non-)emergence of disputes. Oxford 
and Portland, OR: Hart Publishing, S. 138–140.
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gen zu den Sozialgerichten haben. Widersprüche gegen Ausgangsentschei-
dungen haben deutlich seltener Erfolg als früher. Das unabhängige Element 
in der umfassenden Qualitätskontrolle, für das gewöhnlich die Gerichte sor-
gen, ist verwässert worden. Sollten die Ziele des vorgeschalteten Überprü-
fungsverfahrens darin bestanden haben, die Zahl der Klagen und die Zahl 
der Entscheidungskorrekturen zu verringern, dann hat die Änderung der 
Überprüfungsbedingungen jedenfalls in dieser Hinsicht einen spektakulären 
Erfolg erzielt. Die Bedeutung des Rechtsmodells des Verwaltungsrechtsschut-
zes ist geschrumpft, wohingegen die des bürokratischen Modells gewachsen 
ist. Im Ergebnis führt das in meinen Augen zu einer Verminderung des 
Rechtsschutzes im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren.

4. Ein anderer Ansatz für die Untersuchung von Entscheidungs-
prozessen in der Verwaltung und von Klagen

Zum Schluss will ich gerne auf eine vor kurzem durchgeführte Untersu-
chung zur Entscheidungsfindung und zur Klageerhebung im Bereich der so-
zialen Sicherheit im Vereinigten Königreich eingehen.17 Ich tue das zum ei-
nen Teil, weil diese Untersuchung einige der Themen aufgreift, über die wir 
hier in dieser Konferenz gesprochen haben, und zum anderen Teil, weil die 
Studie einen methodologisch ganz anderen Ansatz verwendet, von dem zu 
erfahren für die anwesenden Teilnehmer interessant sein mag.

Die von Hazel Genn und Cheryl Thomas durchgeführte Studie verwendet 
die „Fallsimulationsmethode“, um Widersprüche gegen Entscheidungen des 
Ministeriums für Arbeit und Alterssicherung (Department for Work and Pensi-
ons, DWP) bezüglich Ansprüchen auf Behindertenunterstützung (Disability 
Living Allowance, DLA) zu untersuchen.18 Dabei wurde ein wirklicher Klage-
fall insgesamt 66 Gerichtskammern (Tribunal Panels) vorgelegt, die jeweils 
aus drei Mitgliedern zusammengesetzt sind, einem juristisch qualifizierten 
Vorsitzenden (Tribunal Judge), einem ärztlichen Mitglied (Medical Member) 

17	 Genn, H./Thomas, C. (2013). Tribunal decision making: An empirical study, UCL Discussion Paper, 
https://www.rightsnet.org.uk/?ACT=39&fid=9&aid=1004_VPO6cI7LN7Xtv92xI3Kz&board_id=1 (Abruf 
am 18.11.2018).
18	 Die DLA war eine steuerfreie Sozialleistung für behinderte Menschen, die auf Unterstützung bei der 
Mobilität oder bei den Pflegekosten angewiesen sind. Seit 2013 ist dieses Leistungsschema schrittweise 
durch das System der „Persönlichen Unabhängigkeitszahlungen“ (Personal Independence Payment, PIP) er-
setzt worden. Das ändert an der Relevanz der Untersuchungsergebnisse jedoch nichts, da die Bedingungen 
der Entscheidungsfindung und der Klagen von dem Schema DLA auf das der PIP übertragen worden sind. 

https://www.rightsnet.org.uk/?ACT=39&fid=9&aid=1004_VPO6cI7LN7Xtv92xI3Kz&board_id=1
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und einem für Behinderungsfragen qualifizierten Mitglied (Disability Quali-
fied Member), insgesamt 198 Mitgliedern von Spruchkammern in Groß-Lon-
don, Wales und dem Südwesten, sowie Schottland. Einige Mitglieder von 
Gerichtskammern entschieden den Fall allein auf der Grundlage der origina-
len Schriftsätze (wie es im schriftlichen Verfahren geschieht), während ande-
re Mitglieder eine Filmaufzeichnung der mündlichen Verhandlung sahen 
(womit das simuliert werden sollte, was in einer echten mündlichen Ver-
handlung stattfindet). Eine dritte Gruppe von Mitgliedern entschied den Fall 
auf der Grundlage der originalen Schriftsätze, die ergänzt wurden durch ei-
nen schriftlichen Bericht über alle zusätzlichen Informationen, die während 
der mündlichen Verhandlung zutage kamen.

Das Forschungsprojekt untersuchte die Wirkungen der Form des Ge-
richtsverfahrens auf das Ergebnis, den Grad der inneren Schlüssigkeit der Ge-
richtsentscheidungen, die Beiträge der juristisch qualifizierten und der juris-
tisch nicht qualifizierten Mitglieder und die Wirkungen des persönlichen 
Hintergrunds der Mitglieder auf die Entscheidungen.

Nach diesen Ergebnissen hatten Kläger eine zweieinhalb Mal so große Er-
folgswahrscheinlichkeit nach einer mündlichen Verhandlung (60  Prozent) 
im Vergleich zu einem schriftlichen Verfahren (24  Prozent). Wurde das 
schriftliche Verfahren durch einen Bericht über neue Erkenntnisse aus der 
mündlichen Verhandlung ergänzt, lag die Erfolgsrate höher (50 Prozent) als 
sie ohne diese Informationszuführung gewesen wäre, aber niedriger als bei 
einer mündlichen Verhandlung.

Die ursprüngliche Einschätzung des Falles durch die befragten Mitglie-
der nach dem Lesen der Fallgeschichte wurde beeinflusst durch ihr Wissen 
davon, ob es sich um ein schriftliches Verfahren oder einen Fall mit mündli-
cher Verhandlung handeln werde. Diejenigen, die wussten, dass es zu einer 
mündlichen Verhandlung kommen werde, waren weniger geneigt, die Klage 
nach einer ersten Einschätzung abzuweisen. Sie glaubten vielmehr, dass der 
Wert einer mündlichen Verhandlung in den hierdurch gewinnbaren zusätz-
lichen Erkenntnissen lag. Sie wollten sich daher lieber auf eine Entschei-
dungsfindung nach mündlicher Verhandlung verlassen.

Keine wesentlichen Unterschiede zwischen den ersten Einschätzungen 
oder der Fallentscheidung gab es im Hinblick auf die Position der Mitglieder 
in dem Spruchkörper, d. h. der Frage, welche der drei Rollen sie einnahmen. 
Ebenso wenig ließen sich deutliche Korrelationen zwischen den Entschei-
dungen der einzelnen Mitglieder und ihren persönlichen Merkmalen feststel-
len (Geschlecht, Alter, Haushaltseinkommen, Ethnizität oder Religion).

22 Prozent der Panel-Mitglieder änderten ihre Meinung bezüglich Abwei-
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sung oder Stattgabe der Klage zwischen der ersten Einschätzung des Falles 
und der letzten Entscheidung – 64 Prozent von ihnen bewegten sich von Ab-
weisung zur Stattgabe und 36 Prozent von Stattgabe zur Abweisung – und die 
letztlich getroffenen Entscheidungen verstärkten überwiegend die ursprüngli-
che Mehrheitsmeinung. Wurde das Verfahren hingegen als schriftliches Ver-
fahren durchgeführt, war die Wahrscheinlichkeit für eine Meinungsänderung 
bei den Mitgliedern der Gerichtskammern deutlich geringer (12 Prozent und 
18  Prozent) als in mündlichen Verfahren (29  Prozent). Mein Eindruck ist, 
dass Mitglieder von Widerspruchsausschüssen in der deutschen Sozialversi-
cherung ihre Meinung zwischen dem Lesen der vorbereitenden Dokumente 
und der Entscheidung sogar noch weniger häufig ändern als britische Ge-
richtsmitglieder im schriftlichen Verfahren. Es ist interessant darüber zu spe-
kulieren, ob Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung häufiger Wi-
dersprüchen stattgäben, wenn sie mündliche Verhandlungen durchführten. 

39  Prozent der befragten Mitglieder von Gerichtskammern gaben an, 
dass ihre Entscheidung anders ausgefallen wäre oder ausfallen hätte können, 
wenn sie bei der Entscheidungsfindung nicht den Vorteil einer Entschei-
dungsfindung in einer Drei-Personen-Kammer gehabt hätten. Das hat seinen 
Grund vermutlich darin, dass sie vom Vorhandensein von Fertigkeiten und 
Sachkunde bei den anderen Mitgliedern ausgingen, die ihnen selbst fehlen, 
und/oder weil sie aus der Diskussion des Falles mit den Kollegen Erkenntnis-
se ziehen würden. Ob die Mitglieder (deutscher) Widerspruchsausschüsse in 
ähnlicher Weise angegeben hätten, was sie als besondere Sachkunde der Mit-
glieder mit anderem sozialen und beruflichen Hintergrund annehmen, bil-
det ebenfalls interessante Fragen, aber die Zeit meines Vortrags ist abgelau-
fen und ich denke, ich werde hier aufhören.

Aus dem Englischen übersetzt von Armin Höland und Elisabeth Krausbeck.
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